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ZUSAMMENFASSUNG 

Die sogenannte »Sommerzeit«, also das Vorstellen der Uhrzeit um zumeist eine 
Stunde während der Sommermonate, wurde in vielen Ländern aus unterschied-
lichen Gründen eingeführt. Als erstes Land der Welt führte Deutschland die 
zeitweise Umstellung der Uhren während des ersten Weltkriegs aus kriegswirt-
schaftlichen Gründen ein; weitere Staaten folgten schon kurz danach diesem 
Beispiel. Dies wiederholte sich ähnlich im Zweiten Weltkrieg. In den Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Sommerzeit in den meisten Ländern (in 
Deutschland ab 1950) wieder abgeschafft. 

In den Folgejahren der sogenannten Ölkrise des Jahres 1973 führten viele 
europäische Länder die Sommerzeit aus energiepolitischen Gründen wieder ein: 
Durch die Umstellung der Uhren sollte das Tageslicht besser genutzt und 
dadurch Energie gespart werden. Diesem Schritt schlossen sich mit Wirkung 
zum Jahr 1980 sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die Deutsche 
Demokratische Republik an – obgleich es der Bundesregierung damals weniger 
um potenziell erzielbare Energieeinsparungen, sondern vorrangig um eine ein-
heitliche Zeitregelung mit den Nachbarstaaten ging. 

Von Anfang an gab es Bestrebungen, die Zeitumstellung in den europäi-
schen Nachbarländern gemeinsam zu vollziehen, damit der Binnenmarkt nicht 
durch unterschiedliche Zeitregelungen gestört würde. Ein erster Schritt erfolgte 
1980 auf Ebene der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) durch die 
Verabschiedung der Richtlinie 80/737/EWG zur Regelung der Sommerzeit. Die 
vollständige Vereinheitlichung erfolgte in der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
erst 16 Jahre später durch die Richtlinie 94/21/EG. In der derzeit gültigen Richt-
linie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit ist die Anwendung der Som-
merzeit für alle Mitgliedstaaten verbindlich und auf unbegrenzte Dauer festge-
schrieben. Vor diesem Hintergrund erfordert jede Änderung der Sommerzeit 
eine Änderung dieser Richtlinie. 

Zum möglichen Nutzen der Sommerzeit im Verhältnis zu potenziellen ne-
gativen Auswirkungen gibt es seit ihrer Einführung sehr unterschiedliche An-
sichten und kontroverse Diskussionen. Die EU-Kommission gelangte zuletzt im 
Jahr 2007 auf der Grundlage von Stellungnahmen aus den Mitgliedstaaten sowie 
(damals) verfügbarer Studien zu dem Schluss, dass, abgesehen von der Begüns-
tigung von Freizeitaktivitäten und der Erzielung geringfügiger Energieeinspa-
rungen, die Auswirkungen der Sommerzeit kaum ins Gewicht fallen würden 
und die Sommerzeitregelung nach wie vor angemessen sei. Seit 2007 wurde kei-
ne offizielle Bewertung der Auswirkungen der Sommerzeit durch die EU-Kom-
mission (oder vergleichbare Institutionen) mehr vorgenommen. 

Die Rahmenbedingungen, unter denen die Auswirkungen der Sommerzeit 
zu betrachten sind, haben sich seit 2007 jedoch möglicherweise geändert. Ange-
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sichts der Verschiebungen zwischen den Wirtschaftszweigen, neuer Arbeitszeit- 
und Beschäftigungsmodelle, des veränderten Mobilitäts- und Freizeitverhaltens, 
von Veränderungen bei der Effizienz von Leuchtmitteln und anderen elektri-
schen Geräten sowie deren Verbreitungsgraden und einer Vielzahl weiterer As-
pekte, könnten sich die Effekte der Sommerzeit heute anders als noch vor eini-
gen Jahren darstellen. 

Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages das Büro für Technikfol-
gen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) mit der Durchführung eines 
Projekts mit dem Titel »Bilanz der Sommerzeit« beauftragt. Der vorliegende Be-
richt bildet den Abschluss des Projekts, dessen wesentliches Ziel war, die seit 2007 
neu hinzugewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen hin-
sichtlich der Auswirkungen der Sommerzeit zu sichten, einzuordnen und in einer 
Gesamtschau darzustellen. Die zentrale Fragestellung der Untersuchung lautete, 
ob gegenüber der Einschätzung der EU-Kommission von 2007 eine substanzielle 
Neubewertung der Auswirkungen der Sommerzeit angezeigt ist. 

ENERGIEASPEKTE 

Im Kontext möglicher Energieeinsparungen zielte die Sommerzeit seinerzeit 
hauptsächlich auf die Verringerung des Strombedarfs für die Beleuchtung in 
privaten Haushalten: Sofern die Menschen nach der Zeitumstellung zur ge-
wohnten Uhrzeit zu Bett gehen, verringert sich der Beleuchtungsbedarf um eine 
Stunde. Morgens resultiert – weil es in den Sommermonaten meist deutlich vor 
den üblichen Aufstehzeiten hell wird – höchstens in den Wochen nach der 
Zeitumstellung im Frühjahr bzw. vor der Zeitumstellung im Herbst ein zusätz-
licher Beleuchtungsbedarf. Dafür aber ist es morgens in der Regel kühler und 
nachmittags bzw. abends, wenn die Menschen wieder nach Hause kommen, in 
der Regel wärmer im Vergleich zur Situation ohne Sommerzeit. Für private 
Haushalte könnte hieraus in einigen Klimazonen ein zusätzlicher Bedarf an 
Heizenergie am Morgen bzw. an Klimatisierung am Abend entstehen. 

Es war von Anfang an strittig, ob die Uhrenumstellung tatsächlich zu einem 
Rückgang des Energieverbrauchs in dem jeweiligen Land führt. Im Jahr 2007 
resümierte die EU-Kommission, dass quantitative Studien Energieeinsparungen 
bestätigten, diese aber nur gering ausfallen würden. Als Beleg führte die EU-
Kommission Untersuchungen in fünf EU-Mitgliedstaaten an, deren wissen-
schaftliche Grundlage und Aussagekraft jedoch mangels Quellenangaben nicht 
beurteilt werden können. 

Auf der Basis des aktuell publizierten Forschungsstandes lässt sich als Er-
gebnis der für den vorliegenden Bericht durchgeführten internationalen Litera-
turauswertung festhalten, dass die Auswirkungen der Sommerzeit auf den Ener-
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gieverbrauch sowohl positiv als auch negativ sein können und in Ausprägung 
und Höhe stark vom geografischen, klimatischen, wirtschaftlichen und kulturel-
len Rahmen abhängen. Aufgrund der vielfältigen Abhängigkeiten lassen sich 
Ergebnisse der empirischen und theoretischen Untersuchungen, die sich meist 
nur auf die Situation in einem einzelnen Land beziehen, nicht ohne Weiteres auf 
andere Länder übertragen. 

Beim Stromverbrauch wurden in knapp zwei Dritteln aller bisher erschiene-
nen Studien geringfügige Einsparungen ermittelt. Bezieht man die Ergebnisse 
einzelner Studien auf den nationalen Stromverbrauch der jeweiligen Länder, so 
ergibt sich eine Bandbreite von -0,9 % (Verbrauchsminderung) bis 1 % (Ver-
brauchserhöhung). Bei der Mehrzahl der Studien wurde eine Minderung von 
weniger als 0,2 % des Strom- oder 0,03 % des Endenergieverbrauchs eines Lan-
des festgestellt. 

Im Bereich Raumwärme liegen die Effekte zwischen Einsparungen von 
0,1 % bis Mehrverbräuchen von 9 %, wobei mehrheitlich von eher geringen Ef-
fekten im Bereich von -0,2 bis 0,2 % ausgegangen wird. Studien, in denen der 
nationale Stromverbrauch untersucht wurde, berücksichtigen diese Effekte nur 
teilweise, da in den meisten Ländern ein Großteil der Raumwärme durch die 
Verbrennung von Brennstoffen vor Ort erzeugt wird. Bei einer Beobachtung 
von über 50 Wohneinheiten in Deutschland Anfang der 1980er Jahre wurde 
keine signifikante Änderung beim Heizenergieverbrauch festgestellt. Im Bereich 
Klimatisierung liegt die Spanne in einer ähnlichen Größenordnung (Einsparun-
gen von 0,2 % bis Mehrverbräuche von 9 %). Hier unterscheiden sich die Effekte 
von Land zu Land stark: In Studien aus dem Süden der USA kam es im Saldo zu 
Mehrverbräuchen bei der Klimatisierung durch die Sommerzeit, während in 
Simulationsrechnungen aus Frankreich und Deutschland eine Verbrauchsmin-
derung ermittelt wurde. 

Anhand der für den vorliegenden Bericht durchgeführten Modellsimula-
tionen zum Stromverbrauch deutscher Haushalte konnten geringfügige Ver-
brauchsminderungen infolge der Sommerzeit von weniger als 0,8 % bezogen auf 
den Jahresstromverbrauch ermittelt werden, wobei nur Effekte auf die Beleuch-
tung abgebildet wurden. Hochgerechnet auf den nationalen Strom- bzw. End-
energieverbrauch ergeben sich Einsparungen von 0,21 bzw. 0,045 %. Die Mo-
dellsimulationen erlaubten darüber hinaus erstmals eine exemplarische Quanti-
fizierung des Einflusses der Sommerzeit auf private Haushalte, die durch den 
Betrieb von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) Strom produzieren, den sie so-
wohl selbst verbrauchen als auch ins öffentliche Stromnetz einspeisen (soge-
nannte »prosumer«). Die Wirtschaftlichkeit dieser PV-Anlagen hängt zuneh-
mend davon ab, wie viel des preiswert selbsterzeugten Stroms auch zeitgleich 
selbst verbraucht wird und damit den teureren Strombezug aus dem Netz sub-
stituiert. In den Modellsimulationen wurde in der Situation mit Sommerzeit 
eine deutliche Verbesserung der Korrelation von Stromverbrauch und Stromer-
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zeugung durch Photovoltaik von über 5 % im Vergleich zur Situation ohne 
Sommerzeit ermittelt. Die höhere Korrelation kann den »Eigenverbrauch« und 
somit die Wirtschaftlichkeit privater PV-Anlagen erhöhen, während der Ge-
samtstromverbrauch gleichzeitig sinkt. 

Zur weiteren Fundierung der Literaturanalyse und Modellsimulationen 
wurde zudem eine Erhebung unter über 700 Akteuren aus der deutschen Ener-
giewirtschaft durchgeführt, bei denen potenziell Daten über die Durchführung 
entsprechender Untersuchungen hätten vorliegen können. Es gab nur eine ein-
zige Rückmeldung mit quantitativen bzw. qualitativen Angaben eines regiona-
len Stromanbieters, der in erster Linie Gewerbebetriebe beliefert. Dieser gab an, 
dass der Stromverbrauch während dreier Wochen vor der Zeitumstellung im 
Herbst im Mittel der letzten vier Jahre etwa um 2,1 % höher liege als in den ers-
ten Wochen nach der Zeitumstellung. Allerdings sind die Daten des Anbieters 
nicht repräsentativ und stehen nur für eine kleine Gruppe bestimmter Gewer-
bebetriebe, deren Beeinflussung durch die Sommerzeit in der Literatur eher ge-
ring eingeschätzt wird. 

BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DEN ENERGIEVERBRAUCH 

Auf Basis der vorliegenden Information lässt sich insgesamt feststellen, dass die 
möglichen bzw. tatsächlichen Energieeinsparungen allenfalls minimal bzw. zu 
vernachlässigen sind. Das 2007 von der EU-Kommission in Bezug auf den 
Energieverbrauch gezogene Fazit kann somit – zumindest nach bisheriger vor-
läufiger Studien- und Erkenntnislage – als nach wie vor gültig erachtet werden. 

Zu betonen ist allerdings, dass der diesbezügliche wissenschaftliche Kennt-
nisstand begrenzt, unvollständig oder widersprüchlich ist. Viele Schlussfolge-
rungen sind allein das Ergebnis von Erwartungen oder basieren auf beschränk-
ten Annahmen. Zudem ist es methodisch äußerst schwierig, die beobachteten 
Veränderungen (z. B. Verbrauchsveränderungen) auch tatsächlich der Sommer-
zeit bzw. der Zeitumstellung zuzuordnen, da diese prinzipiell auch durch eine 
Vielzahl anderer Faktoren beeinflusst werden. Weil es in der Regel keine geeig-
neten Kontrollgruppen gibt (also die Situation ohne Sommerzeit unter ansons-
ten identischen oder zumindest ähnlichen Bedingungen), müssen alle Fremd-
einflüsse möglichst durch geeignete Korrekturfakturen herausgefiltert werden, 
was eine außerordentlich anspruchsvolle Aufgabe darstellt. 

Generell stellt sich die Frage, ob bzw. wie gut sich die in unterschiedlichen 
Ländern erzielten Studienergebnisse überhaupt auf die Situation in Deutschland 
bzw. in der EU übertragen lassen, da die Übertragbarkeit von einer Vielzahl von 
Faktoren abhängen kann, u.a. vom Entwicklungsstand und Industrialisierungs-
grad einer Volkswirtschaft, von den klimatischen Rahmenbedingungen und den 
damit verbundenen Bedürfnissen nach Beleuchtung, Wärme oder Klimatisie-
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rung sowie von den verwendeten Heizungstechnologien und der Effizienz von 
Energieverbrauchern. Diese Faktoren unterscheiden sich international stark 
und verändern sich zudem über die Zeit. 

Insgesamt ist somit nicht auszuschließen, dass künftige Studien, die speziell 
die klimatischen und strukturellen Bedingungen in Deutschland bzw. in der EU 
berücksichtigen und die in angemessener Weise auf die genannten inhaltlichen 
und methodischen Schwierigkeiten eingehen, zu anderen Ergebnissen gelangen 
könnten. 

WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE 

So dies überhaupt der Fall ist, sind die verschiedenen Wirtschaftszweige ganz 
unterschiedlich von der Anwendung der Sommerzeit betroffen. Größere bzw. 
mögliche Auswirkungen werden in der Regel für Wirtschaftszweige vermutet, 
in denen im Freien gearbeitet bzw. die Wertschöpfung zu wesentlichen Anteilen 
im Außenraum erzielt wird (z. B. Land- und Forst-, Freizeit- und Tourismus- 
sowie Bauwirtschaft). In diesen Branchen könnte die Verschiebung der Tages-
lichtphase um eine Stunde während der Sommerzeitperiode ihre größte Wir-
kung entfalten. In anderen Wirtschaftssektoren resultieren mögliche Effekte im 
Wesentlichen aus der eigentlichen Zeitumstellung im Frühjahr bzw. Herbst, 
weil diese gegebenenfalls planerische und organisatorische Eingriffe in den Be-
triebsablauf notwendig machen (z. B. im Schienenverkehr). Auch könnten die 
Zeitumstellungen in bestimmten Branchen gegebenenfalls zu Produktivitätsein-
bußen führen – einerseits aufgrund der mutmaßlichen Wirkungen auf die Be-
findlichkeiten der Beschäftigten in den unmittelbaren Tagen nach der Zeitum-
stellung, andererseits als Folge veränderter Lichtverhältnisse in den Morgen- 
bzw. Abendstunden (z. B. im Bausektor). 

In Bezug auf die Auswirkungen auf die Wirtschaft resümierte die EU-Kom-
mission 2007, dass die am stärksten von der Sommerzeit betroffenen Wirt-
schaftssektoren die Sommerzeit in ihre Aktivitäten integriert hätten und deren 
Existenz nicht mehr infrage stellten. Diese Einschätzung beruhte allerdings 
größtenteils auf subjektiven Meinungen, da es bis 2007 praktisch keine evidenz-
basierte wissenschaftliche Literatur dazu gab. 

Als Ergebnis der für den vorliegenden Bericht durchgeführten Literaturana-
lyse ist zunächst festzuhalten, dass sich auch nach 2007 praktisch keine belast-
baren Informationen oder gar quantitative Daten aus wissenschaftlichen oder 
öffentlich zugänglichen nichtwissenschaftlichen Quellen (z. B. Positionspapiere 
von Interessenverbänden, Pressemitteilungen, öffentlich publizierte Analysen) 
finden lassen, die fundierte Abschätzungen darüber erlauben, wie sich die An-
wendung der Sommerzeit auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche auswirkt. 
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Aus den wenigen vorliegenden Quellen ist abzuleiten, dass die Zeitumstel-
lungen in einzelnen Wirtschaftsbranchen einen gewissen, kurzfristigen Anpas-
sungsbedarf bedingen (beispielsweise in der Landwirtschaft oder im Schienen-
verkehr). Allerdings hat sich dies allem Anschein nach mittlerweile zu einer 
Routine entwickelt, die ohne größere Probleme zu bewältigen ist. In der Tierhal-
tung beispielsweise ergibt sich in den Tagen nach einer Zeitumstellung gegebe-
nenfalls die Notwendigkeit für Umstellungen im Betriebsablauf, um die Tiere 
behutsam an die veränderten Uhrzeiten zu gewöhnen, etwa eine schrittweise 
Anpassung der Melk- und/oder Fütterungszeiten. Nach jahrelanger Praxis dürf-
ten entsprechende Maßnahmen allerdings unproblematisch sein. Zudem tragen 
technische Neuerungen und die zunehmende Automatisierung (z. B. Futterau-
tomaten, Melkroboter) dazu bei, dass die Zeitumstellungen im Gegensatz zu 
früher ohne größere Schwierigkeiten und Arbeitsaufwand bewältigt werden 
können. Im Schienenverkehr bedingt insbesondere die Zeitumstellung im 
Herbst die Ausarbeitung eines besonderen Fahrplans für die Nacht der Umstel-
lung. Die Fahrplanerstellung erfolgt in der Regel automatisch, wobei die dafür 
eingesetzte Software problemlos mit der Zeitumstellung zurechtkommt. 

Allgemein wird von einem positiven Effekt der Sommerzeit auf die Freizeit- 
und Tourismuswirtschaft ausgegangen, da die längere Tageshelligkeit am Abend 
die Durchführung von Freizeitaktivitäten vor allem im Freien begünstigen und 
so die Nachfrage nach entsprechenden Freizeitangeboten und -produkten stei-
gern soll. Bis dato finden sich jedoch keine evidenzbasierten wissenschaftlichen 
Studien, die einen solchen positiven Zusammenhang belegen könnten. Auch 
müssen hier mögliche abträgliche Wirkungen in den Blick genommen werden, 
beispielsweise der Effekt, dass sich während der Sommerzeitperiode der Grad 
der Inanspruchnahme (und damit die Wirtschaftlichkeit) von Indoorsport- und 
-freizeitanlagen (z. B. Sporthallen, Fitnessstudios, Kino- und Theatersäle) ver-
ringern könnte. 

Aufgrund der nur spärlich vorhandenen Literatur zum Thema wurde er-
gänzend eine Erhebung unter deutschen Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaf-
ten und Berufsvertretungen (insgesamt 143 Organisationen) durchgeführt, um 
aktuelle und nichtpublizierte Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Sommer-
zeit auf die Wirtschaft einzuholen. Die Erhebung brachte zum einen keine 
ernsthaften positiven oder negativen Effekte der Sommerzeit auf die (deutsche) 
Wirtschaft zum Vorschein. Einzig ein großer Verband aus dem deutschen Bau-
gewerbe gab auf Basis einer überschlägigen Abschätzung an, dass die Anwen-
dung der Sommerzeit zu geringfügigen Produktivitätsminderungen infolge des 
späteren Eintritts der Tageshelligkeit führt, woraus wirtschaftliche Einbußen 
resultierten (in Höhe von rd. 30 Mio. Euro p.a.). Zum anderen bleibt festzuhal-
ten, dass die Rücklaufquote äußerst gering war (substanzielle Antworten gingen 
nur von drei Organisationen ein). Über mögliche Gründe für die geringe Rück-
laufquote kann zwar nur spekuliert werden. Allerdings darf wohl davon ausge-
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gangen werden, dass, wenn die Anwendung der Sommerzeit in einzelnen Bran-
chen tatsächlich zu größeren Schwierigkeiten führen würde, stärkere Aktivitäten 
seitens der Interessenvertreter dieser Branchen zu erwarten wären. Insofern 
scheint die geringe Rücklaufquote die Einschätzung, dass die Anwendung der 
Sommerzeit zu keinen größeren Diskussionen in den verschiedenen Wirtschafts-
sektoren mehr führt, zu unterstützen bzw. zumindest nicht zu widerlegen. 

BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DIE WIRTSCHAFT 

Der Mangel an evidenzbasierten wissenschaftlichen Daten erlaubt zum einen 
keine belastbaren quantitativen Abschätzungen darüber, wie sich die Anwen-
dung der Sommerzeit auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche auswirkt. Ins-
besondere lassen sich hieraus auch keine Schlüsse auf einen gesamtwirtschaftli-
chen Nutzen bzw. Schaden durch die Sommerzeit ziehen. Zum anderen spricht 
insgesamt gesehen aber vieles dafür, dass sich mittlerweile alle Wirtschaftssek-
toren mit der Anwendung der Sommerzeit arrangiert haben. Zwar dürften die 
Zeitumstellungen im Frühjahr und Herbst bzw. die Sommerzeit in einigen 
Branchen als lästig empfunden, in anderen Branchen dagegen wiederum als 
vorteilhaft wahrgenommen werden – eine vehemente und öffentlich artikulierte 
Ablehnung oder Zustimmung für die geltende Sommerzeitregelung ist gegen-
wärtig allerdings aus keinem der betrachteten Wirtschaftsbereiche zu vernehmen. 

Soweit ersichtlich lassen sich damit, insbesondere auch aufgrund der äußerst 
limitierten wissenschaftlichen Daten- und Faktenlage, keine Hinweise finden, 
die Anlass dazu geben könnten, das 2007 gezogene Fazit der EU-Kommission 
infrage zu stellen. 

GESUNDHEITLICHE ASPEKTE 

Hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Auswirkungen der Sommerzeit 
war bereits vor 2007 bekannt, dass das System der körpereigenen biologischen 
Rhythmen des Menschen in den Tagen nach einer Uhrenumstellung kurzfristig 
aus dem Gleichgewicht geraten und dies gewisse Anpassungsschwierigkeiten 
nach sich ziehen kann, die sich beispielsweise durch eine verkürzte Schlafdauer 
oder verminderte Schlafqualität bemerkbar machen. Die wenigen dazu durchge-
führten wissenschaftlichen Studien kamen zu ähnlichen Ergebnissen, nach wel-
chen sich der menschliche Körper an das neue Zeitregime gewöhnen muss, was 
individuell verschieden einige Tage in Anspruch nehmen kann. Allerdings um-
fassten sämtliche vor 2007 durchgeführten Untersuchungen nur kurze Beobach-
tungszeiträume und meist nur sehr kleine Stichproben, sodass keine wissen-
schaftlichen Erkenntnisse darüber vorlagen, ob die durch die Zeitumstellung 
hervorgerufenen Effekte auf die biologischen Rhythmen des Menschen über 
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einen längeren Zeitraum anhalten und gegebenenfalls eine gesundheitsschä-
digende Wirkung haben können. Vor diesem Hintergrund gründete das 2007 
gezogene Fazit der EU-Kommission, nach welchem die meisten Störungen von 
kurzer Dauer seien und keine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, 
auf einer eher schwachen evidenzbasierten wissenschaftlichen Grundlage. 

Die möglichen Wirkungen der Sommerzeit auf die Gesundheit und das 
menschliche Wohlbefinden lassen sich nach vorübergehenden (d. h. in den un-
mittelbaren Tagen nach der Uhrenumstellung auftretenden) und beständigen 
(d. h. über die gesamte Sommerzeitperiode anhaltenden) Effekten kategorisie-
ren. In Bezug auf Erstere gibt es auch nach 2007 nur eine sehr limitierte wissen-
schaftliche Evidenzbasis. Zu konstatieren sind jedoch mittlerweile vermehrte 
wissenschaftliche Hinweise darauf, dass die Anpassung des Systems der biolo-
gischen Rhythmen des Menschen insbesondere an die Zeitumstellung im Früh-
jahr (die zum »Verlust« einer Tagesstunde führt) sich nicht so einfach bzw. so 
zügig vollzieht, wie noch vor wenigen Jahren (vor dem Bericht der EU-Kom-
mission aus dem Jahr 2007) angenommen worden war. Hier liefern neue 
Erkenntnisse auf der Grundlage von Untersuchungen zum Schlaf-wach- 
bzw. Ruhe-Aktivitäts-Rhythmus Hinweise darauf, dass der Anpassungsprozess 
selbst binnen vier Wochen nach der Umstellung möglicherweise nur unvollstän-
dig gelingen kann. Namentlich den sogenannten »späten Chronotypen« – Perso-
nen, die von Natur aus morgens eher lange schlafen, dafür aber bis spät abends 
aktiv sind – scheint die Zeitumstellung im Frühjahr größere Anpassungsschwie-
rigkeiten zu bereiten. Demgegenüber scheint die Zeitumstellung im Herbst auch 
neueren Erkenntnissen zufolge nur geringe Anpassungsschwierigkeiten hervor-
zurufen; in der Regel dürfte der Anpassungsprozess (z. B. der Schlafzeiten) bin-
nen ein bis zwei Wochen nach der Uhrenumstellung abgeschlossen sein. 

Zu konstatieren ist auch, dass die tatsächlichen bzw. relevanten Folgen der 
zeitumstellungsbedingten (kurz- oder mittelfristigen) Störungen in den biolo-
gischen Rhythmen für die menschliche Gesundheit nach wie vor weitgehend 
unklar sind. Sie scheinen den allermeisten Studien zufolge jedoch ein zu gerin-
ges Ausmaß anzunehmen, als dass mit ernsthaften bzw. länger dauernden ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen gerechnet werden muss. So können aktuelle 
empirische Untersuchungen mehrheitlich keine abträglichen Wirkungen der 
Zeitumstellungen auf das Leistungsvermögen in den Tagen nach der Umstellung 
statistisch nachweisen. Auch haben aktuelle empirische Untersuchungen im Hin-
blick auf mögliche psychologische Effekte keine wissenschaftlichen Evidenzen da-
für erbracht, dass die Zeitumstellungen ernsthafte Auswirkungen auf die Psyche 
bzw. die mentale Gesundheit haben. Zwar stellte man in zwei empirischen Stu-
dien eine Reduktion in der selbstberichteten Lebenszufriedenheit von befragten 
Personen in der Woche nach der Zeitumstellung im Frühjahr relativ zur Woche 
davor fest, allerdings nur in einem geringen Umfang und nur für bestimmte Per-
sonengruppen. 
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Verschiedene empirische Arbeiten lassen einen möglichen Zusammenhang 
zwischen Schlafstörungen und einem erhöhten Herzinfarktrisiko vermuten, 
weswegen in mehreren Studien der potenzielle Effekt der Zeitumstellungen auf 
die Inzidenz von Herzinfarkten untersucht wurde. Die teilweise widersprüchli-
chen Studienergebnisse lassen allerdings kein klares Muster erkennen. Während 
in einigen Studien ein leicht erhöhtes Herzinfarktrisiko nach der Zeitumstellung 
im Frühjahr festgestellt wurde, lies sich in anderen Studien kein diesbezüglicher 
Effekt nachweisen. So könnte es auch sein, dass die Zeitumstellung im Frühjahr 
keinen relevanten Einfluss auf die Gesamtzahl an Herzinfarkten, sondern ledig-
lich auf den Zeitpunkt ihres Auftretens hat. Demnach ereigneten sich die in der 
ersten Woche nach der Zeitumstellung ohnehin zu erwartenden Herzinfarkte 
gehäuft in der ersten Wochenhälfte, dafür aber seltener als im Mittel in der 
zweiten Wochenhälfte. Die Zeitumstellung im Herbst dürfte vermutlich so gut 
wie keinen Effekt zeigen. 

In Bezug auf den allgemeinen Gesundheitszustand wurden in einer Studie auf 
Grundlage von Daten der Deutschen Krankenhausstatistik von 2000 bis 2008 
keine statistisch signifikanten Änderungen in der Anzahl der Krankenhausein-
weisungen in der Woche nach der Zeitumstellung im Frühjahr im Vergleich zu 
durchschnittlichen Werten festgestellt. Danach zu urteilen, verschlechtert sich der 
allgemeine Gesundheitszustand der deutschen Bevölkerung nach der Zeitumstel-
lung im Frühjahr zumindest insofern nicht ernsthaft, als dass die zeitumstel-
lungsbedingten Gesundheitsbeschwerden einen Krankenhausaufenthalt notwen-
dig machen würden. Für die Woche nach der Zeitumstellung im Herbst hingegen 
war zwischen Montag und Donnerstag ein leichter Rückgang in der Anzahl von 
Krankenhauseinweisungen zu verzeichnen. Erklärt wurde diese Beobachtung mit 
dem Ausgleich eines in großen Teilen der Bevölkerung herrschenden latenten 
Schlafdefizits. 

Zwar gehören die potenziellen Auswirkungen der Zeitumstellungen auf die 
Verkehrssicherheit zu den vergleichsweise am häufigsten untersuchten Effek- 
ten der Sommerzeit auf die Gesundheit, allerdings erlauben die heterogenen 
Studienergebnisse keine (klaren) Einschätzungen. Neuere Analysen sprechen 
mehrheitlich gegen die Hypothese, dass die Zeitumstellungen (signifikante) 
Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit in den Tagen nach der Uhrenum-
stellung haben. 

Mögliche beständige Effekte der Sommerzeit auf die Gesundheit und das 
menschliche Wohlbefinden erfuhren bislang kaum wissenschaftliche Beach-
tung. Die Ergebnisse zweier empirischer Untersuchungen deuten sehr differen-
zierte Reaktionen der unterschiedlichen biologischen Rhythmen an: Während 
einige – u. a. der Schlaf-wach-Rhythmus – sehr empfindlich und womöglich 
über die gesamte Sommerzeitperiode auf die Uhrenumstellung reagieren, schei-
nen andere biologische Rhythmen gar nicht von der Zeitumstellung betroffen 
zu sein (z. B. die Cortisolausschüttung ins Blut). Was dies für das Zusammen-
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spiel der verschiedenen biologischen Rhythmen untereinander, also für das 
Funktionieren des gesamten Systems der biologischen Rhythmen des Menschen 
bedeutet, ist noch unklar. 

Sommerzeitbedingt verlängert sich für Personen, die einer fest vorgege-
benen Tagesroutine folgen (z. B. feste Arbeitszeiten), die Freizeit mit Tageslicht 
nach Arbeitsende. Wird diese Zeit z. B. für Sport- und/oder gesellschaftliche 
Freizeitaktivitäten genutzt, könnte sich dies positiv auf die Gesundheit und so-
ziale Zufriedenheit auswirken. Entsprechende Effekte sind indessen nur schwer 
oder gar nicht messbar. Die wenigen bis dato hierzu durchgeführten wissen-
schaftlichen Studien liefern inkonsistente Ergebnisse. 

Über die gesamte Sommerzeitperiode betrachtet dürften die besseren natür-
lichen Lichtverhältnisse am Abend insgesamt zu einer Erhöhung der Sicherheit 
im Straßenverkehr beitragen, allerdings könnte ein sommerzeitbedingt höhe-
res Verkehrsaufkommen diesen Effekt auch wieder relativieren. Weil entspre-
chende Effekte stark von der geografischen Lage und lokalen Bedingungen (z. B. 
Verkehrsaufkommen im Tagesverlauf) abhängen, fehlen hierzu wissenschaft-
liche Evidenzen. 

BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESUNDHEIT 

Der Wissensstand in Bezug auf mögliche Befindlichkeitsstörungen bzw. Gesund-
heitsauswirkungen hat in den letzten Jahren zwar einen differenzierten Erkennt-
nisgewinn erfahren, gleichwohl ist er immer noch als sehr unvollständig anzu-
sehen, und es fehlt insbesondere an belastbaren wissenschaftlichen Evidenzen. 

So zeigen sich im Hinblick auf ein notwendiges spezifizierendes Studiende-
sign große Lücken: Zu problematisieren sind insbesondere die nach wie vor in 
der Regel nur sehr kurzen Beobachtungszeiträume und die meist sehr kleinen 
Stichproben. So gibt es bis dato keine Langzeitbeobachtungen, sodass keine 
wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber vorliegen, ob die durch die Zeitumstel-
lung im Frühjahr hervorgerufenen Störungen im System der biologischen 
Rhythmen über einen längeren Zeitraum anhalten und gegebenenfalls gesund-
heitsschädigende Wirkung haben können. Auch gibt es keine Vergleichsstudien 
(weder einzelstaatliche noch in diesem Zusammenhang dringend erforderliche 
länderübergreifende), die kulturelle, mentalitätsbedingte, sozioökonomische oder 
geografische Aspekte dezidiert in den Blick nehmen. Darüber hinaus beziehen 
sich fast alle Untersuchungen nur auf gesunde Probanden. Welche Wirkungen 
die Zeitumstellungen auf Menschen ausüben, die zum Beispiel unter Schlafstö-
rungen leiden, ist nicht bekannt. Insgesamt gesehen ist somit auch unter dieser 
Perspektive die Aussagekraft vieler Studien zu relativieren. 

Vor diesem Hintergrund vermag der seit 2007 hinzugewonnene Erkennt-
nisgewinn zwar nicht eine substanzielle Neubewertung der Auswirkungen der 
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Sommerzeit auf die Gesundheit zu begründen. Gleichwohl macht er aber deut-
lich, dass der Anpassungsprozess an die Zeitumstellung manchen Menschen 
größere Mühe bereiten kann, als in früheren Jahren angenommen wurde. Um 
daraus gegebenenfalls resultierende gesundheitliche Folgen eingehender zu un-
tersuchen, wären weiter gehende Forschungsanstrengungen notwendig, die die 
genannten Studienmängel berücksichtigen. 

RECHTLICHE SITUATION 

Die Anwendung der Sommerzeit wird durch die derzeit gültige Richtli-
nie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit für alle Mitgliedstaaten verbind-
lich und auf unbegrenzte Dauer festgeschrieben. 

Eine Änderung der gegenwärtig gültigen Bestimmungen kann nur im Wege 
einer Änderung der Richtlinie 2000/84/EG erfolgen. Wie im vorliegenden Be-
richt ausführlich dargestellt, ist dies prinzipiell möglich. Das hierfür erforderli-
che ordentliche Gesetzgebungsverfahren nach Artikel 294 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) könnte auf vier verschiedenen 
Wegen in Gang gesetzt werden: 
 auf Initiative der EU-Kommission gemäß Artikel 114 Absatz 1 AEUV, 

gegebenenfalls aufgrund neuer wissenschaftlicher Ergebnisse gemäß Arti-
kel 114 Absatz 3 AEUV (Option 1); 

 nach Aufforderung des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 225 AEUV 
(Option 2); 

 nach Aufforderung des Rates gemäß Artikel 241 AEUV (Option 3); 
 als Reaktion auf eine Europäische Bürgerinitiative gemäß Artikel 11 Ab-

satz 4 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) (Option 4). 
Eine Initiative der EU-Kommission (Option 1) ist eher unwahrscheinlich, da die 
Regelungen zur Sommerzeit im Wege der Rechtsangleichung nach Artikel 114 
AEUV vollständig harmonisiert und auf unbefristete Zeit festgeschrieben sind. 
Auch liegen – wie der hier vorliegende TAB-Bericht zeigt – keine neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse im Sinne von Artikel 114 Absatz 3 AEUV vor, die die 
EU-Kommission hierzu veranlassen könnten. Es besteht aktuell daher kein un-
mittelbarer Anlass zu einer Initiative der EU-Kommission. Sollten jedoch in 
Zukunft neue, auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützte Entwicklungen zutage 
treten, bestünde eine realistischere Möglichkeit für eine Änderung der Richt-
linie 2000/84/EG nach Option 1. 

Auch dem Europäischen Parlament, dem Rat und den Unionsbürgern ste-
hen die genannten indirekten Initiativrechte zu, um die EU-Kommission auf-
zufordern, von dem ihr – bis auf einige Ausnahmen – zustehenden Initiativmo-
nopol Gebrauch zu machen und ein Gesetzgebungsverfahren in Gang zu setzen 
(Artikel 225 und 241 AEUV sowie Artikel 11 Absatz 4 EUV). 
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Allerdings setzen Initiativen des Europäischen Parlaments (Option 2) die 
Unterstützung der einfachen Mehrheit des Parlaments voraus. Sofern eine 
solche Mehrheit zustande kommt, ist die EU-Kommission im zweiten Schritt 
jedoch nicht verpflichtet, einen Rechtsetzungsakt einzuleiten, sondern hat ihr 
Ermessen auszuüben. Ihre Pflicht zum Tätigwerden erfüllt die EU-Kommission 
auch dann, wenn sie den Initiativen mit einer ablehnenden Stellungnahme be-
gegnet. 

Als mögliche Option 3 käme eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG in-
frage, nachdem der Rat die EU-Kommission nach Artikel 241 AEUV aufgefor-
dert hat, entsprechend aktiv zu werden. Dies setzt aber zunächst eine einfache 
Mehrheit (der Mitglieder des Rates) voraus. Auch in diesem Falle wäre die EU-
Kommission aufgrund ihres Initiativmonopols nicht verpflichtet, einen Recht-
setzungsakt einzuleiten, sondern hat ihr Ermessen auszuüben. Von daher sind 
die Überlegungen von Option 2 übertragbar. 

Schließlich kann eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG aufgrund einer 
erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative erfolgen (Option 4). Das mögliche 
Begehren der Bürgerinitiative setzt die Mindestzahl von 1 Mio. Unterstützern 
aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten voraus. Auch wenn dieses Quorum zu-
stande kommt, ist die EU-Kommission nicht verpflichtet, einen Rechtsetzungs-
akt einzuleiten. Sie könnte die Initiative auch zurückweisen und wäre aufgrund 
ihres Initiativmonopols lediglich dazu verpflichtet, ihre rechtlichen und politi-
schen Schlussfolgerungen zu der Initiative sowie die Gründe für den Verzicht 
auf ein weiteres Vorgehen darzulegen. 

RESÜMEE UND AUSBLICK 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die vorhandene Studien- und Erfah-
rungslage zu möglichen Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energiever-
brauch, die Wirtschaft oder die Gesundheit limitiert, unvollständig und teils 
widersprüchlich ist. Der bis dato vorliegende Erkenntnisstand liefert jedoch kei-
ne belastbaren Hinweise darauf, dass die Anwendung der Sommerzeit ernsthaf-
te positive oder negative energetische, wirtschaftliche oder gesundheitliche Ef-
fekte nach sich zieht. Insofern bleibt die Frage, ob die derzeit gültige Sommer-
zeitregelung beibehalten, geändert oder abgeschafft werden soll, auf absehbare 
Zeit Gegenstand politischer und öffentlicher Debatten, die nur in geringem 
Maße auf wissenschaftliche Fakten abstellen können. Zu welchen Ergebnissen 
diese Debatten auch immer führen: Jede Änderung des gegenwertig bestehen-
den halbjährlichen Wechsels zwischen Normalzeit und Sommerzeit erfordert 
grundsätzlich eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG. Ob ein Rechtsetzungs-
verfahren zur Änderung der derzeit gültigen Sommerzeitregelung eingeleitet 
wird, liegt allein im Ermessen der EU-Kommission. 



 

21 

EINLEITUNG I. 

Die Sommerzeit, d. h. das Vorstellen der Uhren gegenüber der Normalzeit um 
eine Stunde während der Sommermonate, wurde während der 1970er Jahre von 
vielen europäischen Staaten eingeführt. Im Nachgang zur »Ölpreiskrise« von 
1973 wurde die Einführung vielfach mit der Möglichkeit begründet, durch eine 
bessere zeitliche Ausnutzung des Tageslichts zur Einsparung von Energie bei-
tragen zu können. Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demo-
kratische Republik schlossen sich ab 1980 dieser Maßnahme an, obschon es der 
Bundesregierung schon damals weniger um gegebenenfalls erzielbare Energie-
einsparungen, sondern vorrangig um eine einheitliche Zeitregelung mit den 
Nachbarstaaten ging. 

Auch auf der europäischen Ebene gab es von Anfang an Bestrebungen, die 
Anwendung der Sommerzeit zu vereinheitlichen, damit der Binnenmarkt nicht 
durch unterschiedliche Zeitregelungen gestört würde. 1980 hatten alle damals 
neun Mitgliedstaaten der EWG eine Sommerzeit eingeführt, allerdings mit teils 
unterschiedlichen Zeitpunkten für Beginn und Ende der Sommerzeitperiode. 
Von der Verabschiedung der ersten Richtlinie 80/737/EWG zur Regelung der 
Sommerzeit im Jahr 1980, in der ein gemeinsames Datum für den Beginn, nicht 
aber für das Ende der Sommerzeitperiode für die Jahre 1981 und 1982 festgelegt 
wurde, dauerte es insgesamt 16 Jahre, bis die Sommerzeitanwendung in der EG 
ab 1996 durch die Richtlinie 94/21/EG schließlich vollständig aufeinander abge-
stimmt war. In der derzeit gültigen Richtlinie 2000/84/EG ist die Anwendung 
der Sommerzeit für alle EU-Mitgliedstaaten verbindlich und auf unbegrenzte 
Dauer festgeschrieben. Eine Änderung dieser Bestimmungen kann im Wege 
eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens auf Unionsebene erfolgen. Ob ein 
solches durchgeführt wird, liegt allein im Ermessen der EU-Kommission. 

Mittlerweise mehren sich die Hinweise, dass die seinerzeit als einen der we-
sentlichen Gründe für die Einführung der Sommerzeit angeführten Energieein-
sparungen sich nicht ausreichend realisieren lassen. Bezugnehmend auf Stel-
lungnahmen und wissenschaftliche Studien aus den Mitgliedstaaten resümierte 
etwa die EU-Kommission in ihrem Bericht zu den Auswirkungen der Sommer-
zeit aus dem Jahr 2007, dass die erzielbaren Energieeinsparungen im Vergleich 
zum Gesamtverbrauch an Energie nur gering ausfallen würden. Neben energeti-
schen Aspekten untersuchte die EU-Kommission auch die Auswirkungen der 
Sommerzeit auf die Wirtschaft, die Sicherheit im Straßenverkehr sowie die Ge-
sundheit und schloss ihren Bericht mit dem Fazit: »Abgesehen von der Begüns-
tigung unterschiedlichster Freizeitaktivitäten und der Erzielung geringfügiger 
Energieeinsparungen fallen die Auswirkungen der Sommerzeit kaum ins Ge-
wicht. Aus diesem Grund geht die Kommission davon aus, dass die Sommer-



 I.  EINLEITUNG 

22 

zeitregelung, wie sie mit der Richtlinie eingeführt wurde, nach wie vor angemes-
sen ist.« (EU-Kommission 2007, S. 8 f.) 

Seit 2007 wurde keine offizielle Bewertung der Auswirkungen der Sommer-
zeit durch die EU-Kommission oder vergleichbare Institutionen mehr vorge-
nommen. In parlamentarischen Anfragen zum Thema verweist die EU-Kom-
mission, aber auch etwa die Bundesregierung, in der Regel auf den Bericht und 
das darin gezogene Fazit aus dem Jahr 2007. Auch machte die EU-Kommission 
mehrmals deutlich (zuletzt im September 2014), dass keine Anhaltspunkte vor-
lägen, dass sich die Situation seit 2007 geändert habe, und sie daher nicht beab-
sichtige, eine Änderung der geltenden Richtlinie vorzuschlagen. 

BEAUFTRAGUNG, ZIELE UND SCHWERPUNKTE DES BERICHTS 

Die Randbedingungen, unter denen die Auswirkungen der Sommerzeit zu be-
trachten sind, haben sich seit 2007 möglicherweise verändert. Angesichts der 
Erweiterung der EU, des Strukturwandels im Energiesektor, von Verschiebun-
gen zwischen Wirtschaftszweigen, neuer Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle 
oder eines veränderten Mobilitäts- und Freizeitverhaltens könnten sich die 
Effekte der Zeitumstellung heute anders darstellen. 

Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages das Büro für Technik-
folgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) mit der Durchführung 
eines Projekts mit dem Titel »Bilanz der Sommerzeit« beauftragt. Ziel des TAB-
Projekts bzw. des vorliegenden Berichts ist es, insbesondere die seit 2007 hinzu-
gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der 
Auswirkungen der Sommerzeit zu sichten, einzuordnen und in einer Gesamt-
schau darzustellen. Die zentrale Fragestellung der Untersuchung lautet, ob ge-
genüber der Einschätzung der EU-Kommission von 2007 eine substanzielle 
Neubewertung der Auswirkungen der Sommerzeit angezeigt ist. 

Die Erhebung des Wissen- und Erfahrungsstandes zu den Auswirkungen der 
Sommerzeit erfolgt anhand einer umfassenden Literatur- und Quellenanalyse 
sowie – falls die Quellenlage nicht ergiebig oder nicht gegeben war – anhand von 
ergänzenden Anfragen/Erhebungen bei relevanten Institutionen, Verbänden und 
Organisationen. In Bezug auf mögliche Energieeinsparungen durch die Sommer-
zeit wurden darüber hinaus Modellsimulationen für die privaten Haushalte in 
Deutschland durchgeführt. Generell wurde der Blick auch auf Studien, Erfahrun-
gen und Einschätzungen aus anderen – nicht nur europäischen – Ländern gerich-
tet. Dies ist insofern von Relevanz, als hierzulande gemachte Erfahrungen und 
Einschätzungen aufgrund der unterschiedlichen geografischen und gesellschaftli-
chen Gegebenheiten nicht generell auf andere Länder übertragen werden können 
und die Sommerzeitregelung(en) in den verschiedenen Staaten gesellschaftlich 
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und politisch unterschiedlich bewertet werden. Weil zudem das geltende EU-
Recht den Mitgliedstaaten kein Wahlrecht in Bezug auf die Sommerzeitregelung 
einräumt, wurde auch detailliert analysiert, welche rechtlichen Optionen und 
Verfahren für eine Änderung der geltenden EU-Rechtsvorschriften zur Sommer-
zeit bestehen. Nicht Gegenstand des vorliegenden Berichts sind mögliche Folgen 
anderer Sommerzeitregelungen, z. B. uneinheitliche Regelungen in den verschie-
denen EU-Mitgliedstaaten oder eine Abschaffung der Sommerzeit. 

AUFBAU DES BERICHTS 

Kapitel II dient der Einführung in die Thematik. Es bietet einen kurzen Abriss 
der Historie der Sommerzeit, beschreibt die intendierte Wirkung der Uhrenum-
stellung und geht auf die aktuelle Situation in der Europäischen Union und 
weltweit ein. 

In Kapitel III werden die Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energie-
verbrauch betrachtet. Die Erhebung und Darstellung des aktuellen Erfahrungs- 
und Wissensstandes erfolgten zum einen anhand einer umfangreichen Litera-
turanalyse sowohl deutscher als auch internationaler Quellen, deren Fokus auf 
den seit dem Jahr 2007 publizierten wissenschaftlichen Studien liegt. Darüber 
hinaus wurden Modellsimulationen für die privaten Haushalte in Deutschland 
durchgeführt, um etwa Fragen danach beantworten zu können, wie das sich 
immer stärker verbreitende Phänomen der teilweisen solarenergetischen Selbst-
versorgung privater Haushalte durch die Sommerzeit beeinflusst wird. 

Kapitel IV geht überblicksartig der Frage nach, ob von der Zeitumstellung 
Wirtschaftssektoren besonders betroffen sind (z. B. Handel, Verkehr, Landwirt-
schaft). Zu möglichen Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft finden 
sich jedoch praktisch keine belastbaren Informationen in der wissenschaftlichen 
(und nichtwissenschaftlichen) Literatur. Daher hat das TAB eine Erhebung un-
ter Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Berufsvertretungen in Deutsch-
land durchgeführt, um im Wege der direkten Informationsabfrage aktuelle Er-
kenntnisse zu den Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft einzuholen. 

Häufig stehen mögliche Gesundheitsbeeinträchtigungen durch die Zeitum-
stellung im Mittelpunkt der Kritik an der Sommerzeit. Das Kapitel V beleuchtet 
daher die physischen und psychischen Auswirkungen der Sommerzeit auf den 
Menschen und geht insbesondere folgenden Fragen nach: In welchem Umfang 
wirkt sich die Zeitumstellung auf die »natürlichen biologischen bzw. Schlaf-
rhythmen« aus? Gibt es erwiesene Beeinträchtigungen der Gesundheit? Hat die 
zusätzliche Stunde mit Tageslicht an Sommerabenden signifikante, quantifizier-
bare Effekte auf das private und gesellschaftliche Leben und im Allgemeinen auf 
das menschliche Wohlbefinden? Gibt es eine eindeutige Kausalität zwischen der 
Zeitumstellung und der Verkehrssicherheit? 
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In Kapitel VI werden die bestehenden (europäischen) rechtlichen Rahmen-
bedingungen bzw. Regelungen zur Sommerzeit dargestellt und mögliche 
Optionen zur Änderung der Sommerzeitregelung analysiert. 

Im abschließenden Kapitel VII werden nochmals die wichtigsten Ergebnisse 
aufgegriffen bzw. zusammengefasst sowie relevante Schlussfolgerungen für den 
weiteren (politischen) Umgang mit diesem Thema gezogen. 
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SOMMERZEIT – WIRKUNG UND DISKURSE II. 

IDEE UND HISTORIE DER SOMMERZEIT 1. 

Die Idee der Sommerzeit – das Vorstellen der Uhrzeit um zumeist eine Stunde 
während der Sommermonate – hat eine lange Historie. Schon Ende des 18. Jahr-
hunderts machte der US-amerikanische Staatsmann und Wissenschaftler Ben-
jamin Franklin den Vorschlag, durch früheres Aufstehen und Zubettgehen den 
Verbrauch an Kerzen zu reduzieren (Franklin 1784). Wenngleich Franklin nicht 
das Vorstellen der Uhrzeit vorschlug, entspricht seine Intention dem Hauptar-
gument, mit dem von Anfang an für die Einführung der Sommerzeit plädiert 
wurde: Indem der Zeitraum menschlicher Aktivitäten besser an das nutzbare 
Tageslichtangebot angeglichen wird, sollen Energie und Kosten für Beleuch-
tungszwecke eingespart werden (dazu und zum Folgenden IÖW 2014, S. 10). 

Das Vorstellen der Uhren während der Sommermonate wurde erstmals un-
abhängig voneinander 1895 von George Vernon Hudson in Neuseeland und 
1907 von William Willett in Großbritannien gefordert. Willett (1907) schlug 
damals eine sukzessive Umstellung der Uhrzeit an vier aufeinanderfolgenden 
Sonntagen im April und September um jeweils 20 Minuten um 2:00 Uhr nachts 
vor, also insgesamt um 80 Minuten. Obschon sich in den jeweiligen Parlamen-
ten durchaus Unterstützer für die Idee fanden, konnte sich die Sommerzeit bei 
der neuseeländischen und britischen Regierung damals nicht durchzusetzen. 

Erst die Zeiten extrem knapper energetischer Ressourcen während des 
Ersten Weltkriegs gaben den Anstoß, im Deutschen Reich ab 1916 erstmals die 
Sommerzeit einzuführen. Ein Großteil Europas folgte noch im selben Jahr, wäh-
rend die USA erst 1918 nachzogen. Nach dem Krieg kehrten die meisten Länder 
zur Normalzeit zurück (nicht aber z. B. Frankreich, Großbritannien und Irland). 
Wieder eingeführt wurde die Sommerzeit im Deutschen Reich und in den meis-
ten europäischen Ländern erst nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Im 
Deutschen Reich galt ab dem 1. April 1940 bis zum 2. November 1942 zunächst 
eine ganzjährige Sommerzeit, ab 1943 dann die auch heute übliche halbjährige 
Sommerzeit (IÖW 2014, S. 10). 

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Sommerzeit in den 
meisten Ländern wieder abgeschafft.1 In Deutschland hatte die Anwendung 
noch vier Jahre lang Bestand, allerdings mit teilweise unterschiedlichen Rege-
lungen für die Westzonen bzw. die Sowjetzone einschließlich Berlin (die Be-
sazungsmächte legten die Zeitumstellungen fest). So galt etwa 1945 in der Sow-
                                                 
1 Sonderfälle Großbritannien und Irland: Anwendung der Sommerzeit seit 1916. Ver-

suchshalber galt von Februar 1968 bis Oktober 1971 eine ganzjährige Sommerzeit (ent-
spricht einem Zeitzonenwechsel zu UTC+1). 
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jetzone und Berlin vom 24. Mai bis 24. September eine »Hochsommerzeit« 
(Vorstellung der Uhren um 2 Stunden) und daran anschließend bis zum 
18. November die gewöhnliche Sommerzeit. Die Westzonen hingegen führten 
nur 1947 zusätzlich zur Sommerzeit eine Hochsommerzeit vom 11. Mai bis 
29. Juni ein. Diese Regelungen endeten 1949, und ab 1950 gab es in Deutschland 
vorerst keine Sommerzeit mehr (Bundesregierung 1977, S. 6, PTB o. J.). 

In den folgenden Jahrzehnten wurde die Frage nach einer Wiedereinfüh-
rung der Sommerzeit in der Bundesrepublik Deutschland immer wieder aufge-
worfen, vor allem auch im Hinblick auf ausländische Vorbilder (Großbritan-
nien, Italien, Spanien), ohne dass es jedoch zu gesetzgeberischen Schritten kam 
(dazu und zum Folgenden Bundesregierung 1977, S. 6). Unter dem Eindruck 
der Ölpreiskrise von 1973 und namentlich in der Folge des Beschlusses der fran-
zösischen Regierung, ab 1976 die Sommerzeit in Frankreich wieder anzuwenden, 
erfuhren die Diskussionen um die Wiedereinführung der Sommerzeit in der 
Bundesrepublik Deutschland weitere Belebung. Auch die französische Regie-
rung begründete ihren Entschluss in erster Linie mit der Möglichkeit für Ener-
gieeinsparungen. Dagegen machte die Bundesregierung schon damals deutlich, 
dass die Einsparung an elektrischer Energie durch die Einführung der Sommer-
zeit sehr geringfügig sei und für sich allein ihre Einführung nicht rechtfertige. 

Als Reaktion auf die Entscheidung vieler Industrieländer und Mitgliedstaa-
ten der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die Sommerzeit wie-
der einzuführen,2 wurde dem Gesetz über die Zeitbestimmung (Zeitgesetz) vom 
25. Juli 19783 zur Ablösung des Zeitgesetzes von 1893 auch eine Ermächtigung 
an die Bundesregierung beigefügt, durch Rechtsverordnung die Sommerzeit 
einzuführen, um die Bundesrepublik Deutschland in die Lage zu versetzen, ihre 
Zeitregelung mit derjenigen benachbarter Staaten zu koordinieren. Bei der Ver-
abschiedung des Zeitgesetzes hatte die Bundesregierung allerdings erklärt, von 
der Ermächtigung so lange keinen Gebrauch zu machen, wie eine einheitliche 
Regelung in West- und Mitteleuropa nicht zu erreichen sei. Auch hatten sich 
Sprecher aller Parteien im Deutschen Bundestag für die Beibehaltung der Zeit-
gleichheit mit der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) und Berlin aus-
gesprochen. Als im Oktober 1979 die DDR die Bundesregierung unterrichtete, 
ab 1980 die Sommerzeit einzuführen, schloss sich auch die Bundesrepublik 
Deutschland der Anwendung der Sommerzeit ab 1980 an (Bundesregierung 
1982, S. 3). 

                                                 
2 Von den heutigen EU-Mitgliedstaaten führten bis 1978 Italien (1966), Malta (1966), 

Großbritannien (Wiedereinführung ab 1972), Irland (Wiedereinführung ab 1972), Spa-
nien (1974), Griechenland (1975), Zypern (1975), Frankreich (1976), Belgien (1977), 
Luxemburg (1977), Polen (1977), Portugal (1977) und die Niederlande (1977) die 
Sommerzeit wieder ein (Kearney et al. 2014, S. 2; www.timeanddate.com [10.8.215]). 

3 BGBl. I S. 1100 
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INTENDIERTE WIRKUNG DER SOMMERZEIT 2. 

Mit der Anwendung der Sommerzeit soll erreicht werden, dass der Tag als Zeit-
spanne des Wach- und Tätig-seins und der sogenannte »lichte Tag« als Zeitspan-
ne zwischen dem Sonnenauf- und -untergang besser miteinander in Einklang 
gebracht werden. So beginnen die Menschen ihren Alltag typischerweise nicht 
vor 6:00 Uhr in der Früh, obschon es im (Hoch-)Sommer – abhängig von der 
geografischen Lage – bereits seit mehreren Stunden hell ist. Dafür sind viele Men-
schen bis spät in die Nacht aktiv, auch wenn es bereits längere Zeit dunkel ist. 

Die genaue Wirkung der Sommerzeit auf die Korrelation zwischen Tag und 
lichtem Tag hängt jedoch zum einen von der Dauer und Lage des lichten Tages 
im Jahresverlauf – und damit von der geografischen Lage und der verankerten 
Zeitzone – ab, zum anderen von den menschlichen Verhaltensgewohnheiten 
(z. B. in Bezug auf die Aufsteh-, Arbeits- und Zubettgehzeiten) – und damit von 
sozioökonomischen, kulturellen und mentalitätsbedingten Faktoren, die einen 
starken nationalen bzw. regionalen Bezug aufweisen. 

In Abbildung II.1 wird dieser Zusammenhang exemplarisch für die Situation 
in Berlin und einen in Bezug auf die gesetzliche Uhrzeit über das ganze Jahr 
gleichbleibenden Arbeitstag von 9:00 bis 17:00 Uhr dargestellt (ferner wurde 
eine Aufstehzeit von 6:30 Uhr und eine Zubettgehzeit von 22:30 Uhr angenom-
men). Unter diesen Voraussetzungen rückt die Sommerzeit die Tagesstruktur der 
Menschen in Bezug auf den Tageslauf der Sonne um eine Stunde vor, wodurch 
eine bessere Nutzung der Tageshelligkeit am Morgen ermöglicht wird. Aus dem 
menschlichen Blickwinkel verschiebt sich dadurch eine Stunde Tageslicht vom 
Morgen in den Abend. Für die hier angenommene Situation verlängert sich in-
folgedessen die »Freizeit« mit Tageslicht nach Arbeitsende um 28 % (am 21. Juni). 

Der in Abbildung II.1 dargestellte Zusammenhang gilt offensichtlich nur 
für Personen, die im Winter wie im Sommer einer festen Tagesroutine folgen 
müssen (starre Arbeits-, Unterrichts-, Geschäftsöffnungszeiten etc.). Personen, 
die in ihrer Zeitplanung freier sind, können selbstständiger über ihre Arbeits- 
und Freizeiten sowie Aufsteh- und Zubettgehzeiten entscheiden. Dies trifft zum 
Beispiel für Beschäftige mit flexiblen bzw. ohne geregelte Arbeitszeiten zu. Inso-
fern trägt die Verbreitung flexibler Arbeitszeitmodelle dazu bei, dass die inten-
dierte Wirkung der Sommerzeit heute geringer ausfällt als noch in den Jahren 
ihrer Einführung. 

Der jährliche Sonnenverlauf (u.a. die Uhrzeiten des Sonnenauf- und -unter-
gangs) hängt von der geografischen Lage und der Wahl der Zeitzone ab. Die 
geografische Breite wirkt sich auf die Dauer des lichten Tages im Jahresverlauf 
aus: Je weiter nördlich (auf der Nordhalbkugel) die geografische Lage, desto län-
ger werden die lichten Tage im Sommerhalbjahr (bzw. desto kürzer im Winter-
halbjahr). Mit zunehmender Nähe zum Äquator verringern sich die saisonalen 
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Unterschiede, und genau auf Äquatorhöhe dauert der lichte Tag das ganze Jahr 
über ungefähr 12 Stunden. Dieser Effekt führt zu spürbaren Unterschieden zwi-
schen eher nördlich und eher südlich gelegenen Orten in Europa, z. B. zwischen 
Berlin und Rom. Rom liegt ungefähr auf demselben Längenkreis wie Berlin, 
aber rund 10° weiter südlich, sodass hier die Sonne auch im Sommerhalbjahr im 
Vergleich zu Berlin »früh« untergeht (Abb. II.2). 

ABB. II.1 WIRKUNG DER SOMMERZEIT IN BERLIN (52° 31' N, 13° 24' O) 

 

Eigene Darstellung mit Daten von USNO (2015) 

Wird ein typischer Arbeitstag wie im Beispiel für Berlin unterstellt, können die 
Römer einen größeren Nutzen aus der Anwendung der Sommerzeit ziehen, da 
diese ihnen beispielsweise eine um 35 % verlängerte Freizeit mit Tageslicht nach 
einem Arbeitstag bietet (am 21. Juni). Während also die Tageshelligkeit im 
Sommer in den nördlichen europäischen Ländern auch ohne eine Sommerzeit 
bis in die späten Abendstunden (und frühen Morgenstunden) reicht, können 
die südlichen europäischen Länder in einem stärkeren Maße von der Anwen-
dung der Sommerzeit profitieren. 



2.  INTENDIERTE WIRKUNG DER SOMMERZEIT 

29 

ABB. II.2 WIRKUNG DER SOMMERZEIT IN ROM (41° 53' N, 12° 29' O) 

 

Eigene Darstellung mit Daten von USNO (2015) 

Die geografische Länge und die verankerte Zeitzone bestimmen die Lage des lich-
ten Tages innerhalb des 24-Stunden-Tages: Für Orte auf demselben Breitenkreis 
verschieben sich die Zeitpunkte des Sonnenauf- und -untergangs bzw. die wahre 
Ortszeit4 von Ost nach West um eine Stunde je 15° geografischer Längendiffe-
renz, was durch die Einteilung des Globus in 24 Zeitzonen mit jeweils derselben 
gesetzlichen Uhrzeit berücksichtig wird. Ideale Zeitzonen erstrecken sich über 
15 Längengrade, innerhalb derer die gesetzliche Uhrzeit gegenüber der durch den 
Tagesgang der Sonne vorgegebenen wahren Ortszeit um maximal 30 Minuten 
abweicht (für Orte an der Ost- bzw. Westgrenze der Zeitzone).5 In Zeitzonen, die 
sich über einen größeren Raum erstrecken (beispielsweise die mitteleuropäische 
Zeitzone), kommt es entsprechend zu größeren Abweichungen. 

                                                 
4 12:00 Uhr wahre Ortszeit ist der Zeitpunkt des Sonnenhöchststands. 
5 Durch die elliptische Bahn der Erde um die Sonne kommt es zu kleinen Abweichun-

gen (Zeitgleichung), auf die hier aber nicht näher eingegangen werden soll. 
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ABB. II.3 WIRKUNG DER SOMMERZEIT IN MADRID (40° 25' N, 3° 42' W) 

 

Eigene Darstellung mit Daten von USNO (2015) 

Dies soll die Abbildung II.3 zur Situation in Madrid illustrieren. Madrid liegt wie 
Rom in der mitteleuropäischen Zeitzone und auf ungefähr demselben Breiten-
kreis, aber rund 16 Längengrade weiter westlich. Gegenüber der Situation in 
Rom beträgt die Abweichung zwischen der gesetzlichen Uhrzeit von der wahren 
Ortszeit auch unter Normalzeit rund eine Stunde, ersichtlich an der in Richtung 
des Abends verschobenen Tageslichtphase. Die Anwendung der Sommerzeit 
vergrößert diese Abweichung um eine weitere Stunde, was dazu führt, dass die 
Sonne auch im Hochsommer nicht vor 6:45 Uhr aufgeht, ihren Höchststand 
erst um 14:17 Uhr erreicht bzw. um 21:49 Uhr untergeht (am 21. Juni). 

Die in Spanien traditionelle »Siesta« trägt diesem Umstand Rechnung, in-
dem während der warmen Tagesstunden ca. zwischen 14:00 und 16:00 Uhr die 
Arbeit unterbrochen wird und die frühen Morgen- und späten Abendstunden 
zur Arbeit genutzt werden. Insofern richten hier die Menschen ihren Tages-
rhythmus stärker nach den klimatischen Bedingungen, wodurch die Wirkung 
der Sommerzeit, die sich nicht auf den Verlauf der Tagestemperaturen auswirkt, 
geschmälert wird. Aus wirtschaftlichen Gründen werden die Arbeitszeiten 
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jedoch zunehmend an jene im restlichen Europa angepasst (z. B. Urban 2012). 
Für einen unterstellten Tagesrhythmus wie in den Beispielen für Berlin und 
Rom führt die Sommerzeit dazu, dass die Madrilenen an einem typischen Ar-
beitstag auch im (Hoch-)Sommer in der Morgendämmerung aufstehen 
(Abb. II.3). Die Freizeit mit Tageslicht nach Arbeitsende verlängert sich hier um 
26 %. 

Festzustellen bleibt somit, dass die Wirkungen der Sommerzeit je nach geo-
grafischer Lage und menschlichen Verhaltensweisen (die wiederum durch den 
klimatischen, sozioökonomischen und kulturellen Rahmen geprägt werden) 
unterschiedlich ausfallen können, sodass der Nutzen bzw. die Sinnhaftigkeit der 
geltenden Sommerzeitregelung gerade auch innerhalb Europas bzw. in den EU-
Mitgliedstaaten sehr heterogen bewertet werden dürfte und sich mit der Zeit 
ändern kann. In genereller Hinsicht bedeutet dies, dass hierzulande gemachte 
Erfahrungen mit der Sommerzeit nicht ohne Weiteres auf andere Länder über-
tragen werden können. 

SITUATION INNERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION 3. 

AKTIVITÄTEN DER EU-KOMMISSION 3.1 

Damit der Binnenmarkt nicht durch unterschiedliche Zeitregelungen gestört 
wird, gab es von Anfang an Bestrebungen, die Zeitumstellung in den europäi-
schen Nachbarländern gemeinsam zu vollziehen. 1980 erfolgte auf Ebene der 
EWG durch die Verabschiedung der Richtlinie 80/737/EWG zur Regelung der 
Sommerzeit ein erster Schritt. In ihr wurde ein gemeinsames Datum für den 
Beginn der Sommerzeit in den Jahren 1981 und 1982 in den EWG-Staaten fest-
gelegt – nicht jedoch für deren Ende. So fiel für die Staaten auf dem Kontinent 
das Ende der Sommerzeit auf den letzten Sonntag im September, während für 
Großbritannien und Irland der vierte Sonntag im Oktober als Endtermin galt. 
Diese Situation blieb unverändert bis zur Verabschiedung der Richtlinie 
94/21/EG, mit der erstmals ab 1996 auch für das Ende der Sommerzeit ein ge-
meinsames Datum genannt wurde, nämlich der letzte Sonntag im Oktober. 
Damit wurde 16 Jahre nach Verabschiedung der ersten Richtlinie die Sommer-
zeitanwendung in der EG schließlich vollständig aufeinander abgestimmt (EU-
Kommission 2007, S. 3). 

Im Jahr 2001 wurde die Anwendung der Sommerzeit durch die derzeit gül-
tige Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit für alle EU-Mitglied-
staaten verbindlich und auf unbegrenzte Dauer festgeschrieben und wie folgt 
geregelt: 
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 Die Umstellung von der Normal- auf die Sommerzeit findet am letzten 
Sonntag im März um 1:00 Uhr morgens Weltzeit statt. 

 Die Umstellung von der Sommer- auf die Normalzeit findet am letzten 
Sonntag im Oktober um 1:00 Uhr morgens Weltzeit statt. 

Nach Artikel 5 der Richtlinie 2000/84/EG hatte die EU-Kommission im Jahr 
2007 einen Bericht über die Auswirkungen der Richtlinie (d. h. der Sommerzeit) 
in den betroffenen Sektoren vorzulegen und gegebenenfalls geeignete Vorschlä-
ge abzuleiten. Diesem Auftrag kam die EU-Kommission am 23. November 2007 
mit der Mitteilung KOM(2007)739 nach. 

In dem neunseitigen Bericht wurde auf eine Studie über die Auswirkungen 
der Sommerzeit Bezug genommen, welche die EU-Kommission im Zusam-
menhang mit der Ausarbeitung der Richtlinie 2000/84/EG im Jahr 1999 in Auf-
trag gegeben hatte. Die wichtigsten Schlussfolgerungen6 wurden von der EU-
Kommission (2007, S. 4 f.) wie folgt zusammengefasst: 
 Die Wirtschaftssektoren, die als am stärksten davon betroffen gelten, wie 

Landwirtschaft, Fremdenverkehr und Verkehr, hätten die Sommerzeit in ih-
re Aktivitäten integriert und stellten deren Existenz nicht mehr infrage. 
Durch die vollständige Harmonisierung der Sommerzeit seien die zuvor 
großen Probleme im Verkehrssektor ausgeräumt. 

 Die Sommerzeit ermögliche Energieeinsparungen, da am Abend weniger 
Strom für Licht benötigt würde. Allerdings verringerten sich diese Einsparun-
gen aufgrund des erhöhten Heizungsbedarfs am Morgen nach der Zeitumstel-
lung und des zusätzlichen Kraftstoffverbrauchs durch das möglicherweise 
größere Verkehrsaufkommen am Abend. Die tatsächlich erzielten Einsparun-
gen seien schwer zu bestimmen und würden allenfalls gering ausfallen. 

 In Bezug auf die Auswirkungen der Sommerzeit auf die Umwelt ließen sich 
angesichts widersprüchlicher Studien keine eindeutigen Schlussfolgerungen 
ziehen. 

 Die Sommerzeit begünstige alle möglichen Freizeitbeschäftigungen am 
Abend, da diese nun bei Tageslicht ausgeübt werden können. 

 Die möglichen Auswirkungen der Sommerzeit auf die Gesundheit würden 
überwiegend mit der Tatsache zusammenhängen, dass der Körper sich an 
die Zeitumstellung im April und im Oktober anpassen müsse. Auf Basis des 
vorhandenen Forschungs- und Wissensstandes könne davon ausgegangen 
werden, dass die meisten Störungen von kurzer Dauer seien und keine Ge-
fahr für die menschliche Gesundheit darstellen. 

 Hinsichtlich der Verkehrssicherheit reiche die Datenlage nicht aus, um eine 
eindeutige Kausalität zwischen der Sommerzeit und der Zahl der Unfälle 
festzustellen. 

                                                 
6 Die Schlussfolgerungen sind in der Begründung zum Vorschlag für die Richtlinie 

2000/84/EG dokumentiert (EU-Kommission 2000). 
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Um diese 1999 gezogenen Schlussfolgerungen gegebenenfalls zu aktualisieren 
bzw. komplettieren, wurden alle (damals 27) EU-Mitgliedstaaten um Stellung-
nahmen zur geltenden Sommerzeitregelung gebeten. Die wichtigsten Ergebnisse 
aus den eingegangenen Beiträgen von 25 Mitgliedstaaten fasste die EU-Kom-
mission (2007, S. 5 ff.) wie folgt zusammen: 
 Keiner der Mitgliedstaaten forderte eine Änderung der geltenden Regelung. 

Die Mitgliedstaaten unterstrichen insbesondere im Hinblick auf den Ver-
kehrssektor mehrheitlich die Bedeutung einer aufeinander abgestimmten 
Sommerzeit in der EU. 

 Die Mitgliedstaaten stellten mehrheitlich fest, teils auf Grundlage von in den 
Sektoren durchgeführten Anhörungen, dass es in ihrem Land keine Hinwei-
se darauf gebe, dass sich die Sommerzeit nennenswert auf die am stärksten 
davon betroffenen Wirtschaftszweige, wie Landwirtschaft, Verkehr und 
Fremdenverkehr, auswirken würde. 

 Im Energiesektor würden neue quantitative Studien Energieeinsparungen im 
Vergleich zum Gesamtverbrauch an Energie bestätigen, auch wenn diese nur 
gering ausfallen und einen möglicherweise höheren Energieverbrauch auf-
grund des größeren Verkehrsaufkommens am Abend nicht berücksichtigen. 

 In Bezug auf die Ansichten der Bürger stellte die EU-Kommission schließ-
lich fest, dass es angesichts der geringen Zahl von neueren Umfragen zum 
Thema nicht möglich sei, eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen, umso 
weniger als es große Unterschiede zwischen den Ergebnissen der einzelnen 
Länder gab und die Umfragen in unterschiedlichem Maß repräsentativ waren. 

Auf Basis aller zur Verfügung stehenden Angaben zog die EU-Kommission den 
Schluss, dass die aus der Studie von 1999 gezogenen Schlussfolgerungen nach 
wie vor gelten würden, und formulierte folgendes Fazit (EU-Kommission 2007, 
S. 8 f.): »Abgesehen von der Begünstigung unterschiedlichster Freizeitaktivitäten 
und der Erzielung geringfügiger Energieeinsparungen fallen die Auswirkungen 
der Sommerzeit kaum ins Gewicht. Auch werden in den Mitgliedstaaten der EU 
hinsichtlich der gegenwärtigen Regelung keine Bedenken geäußert. Aus diesem 
Grund geht die Kommission davon aus, dass die Sommerzeitregelung, wie sie 
mit der Richtlinie eingeführt wurde, nach wie vor angemessen ist. Kein Mit-
gliedstaat hat die Absicht geäußert, die Sommerzeit abzuschaffen oder die Be- 
stimmungen der geltenden Richtlinie zu ändern. Wichtig ist es jedoch, den Ka-
lender aufeinander abzustimmen, um das wichtigste Ziel der Richtlinie, ein rei-
bungsloses Funktionieren des Binnenmarktes, sicherzustellen.« 

In parlamentarischen Anfragen zum Thema Sommerzeit von Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments an die EU-Kommission verweist diese in der Re-
gel auf ihren Bericht aus dem Jahr 2007 und auf das darin gezogene Fazit, nach 
welchen die geltende Sommerzeitregelung keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen habe. Auch machte die EU-Kommission mehrmals deutlich, dass 
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keine Anhaltspunkte vorlägen, dass sich die Situation seit 2007 geändert habe 
und sie daher nicht beabsichtige, eine Änderung der geltenden Richtlinie vorzu-
schlagen (z. B. EU-Kommission 2008, 2011 u. 2014). 

Im Auftrag der EU-Kommission untersuchten Kearney et al. (2014), welche 
Auswirkungen eine nicht mehr harmonisierte Sommerzeit auf den Binnen-
markt, die Unternehmen und die Bürger hätte. Die Studie befasste sich also 
primär mit den Folgen einer nichteinheitlichen Anwendung der Sommerzeit in 
der EU und nur am Rande mit den Auswirkungen der Sommerzeit an sich. 
Kearney et al. (2014, S. iv f.) gelangten zum Ergebnis, dass uneinheitliche Som-
merzeitregelungen innerhalb der EU die vernetzten Wirtschaftssektoren mit 
grenzüberschreitenden Aktivitäten beeinträchtigen könnten (z. B. den Trans-
portsektor), was das Potenzial für Unannehmlichkeiten für eine Vielzahl von 
Bürgern und Unternehmen hätte. 

AKTUELLE DISKURSE UND KRITIKEN 3.2 

Bezüglich der Sinnhaftigkeit der Sommerzeit gibt es seit ihrer Einführung unter-
schiedliche Ansichten und gegensätzliche Positionen, und immer wieder wird 
von verschiedenen Seiten eine Neuordnung der Sommerzeitregelung gefordert. 

AKTIVITÄTEN VON ÖFFENTLICHKEIT UND POLITIK IN DEUTSCHLAND 

Die öffentliche Meinung zur Sommerzeit hat sich in Deutschland seit ihrer Ein-
führung stark verändert. Waren 1988 noch 58 % für und nur 26 % gegen die 
Sommerzeitregelung (EU-Kommission 1988, S. A 23), lehnt heute (2015) die 
Mehrheit der Befragten – je nach Umfrage zwischen 56 % (Forschungsgruppe 
Wahlen 2015) und 73 % (DAK-Gesundheit 2015) – die bestehende Sommerzeit-
regelung ab. Etwas im Unklaren bleibt zumeist jedoch, ob eine ganzjährige 
Normalzeit oder eine ganzjährige Sommerzeit gewünscht wird. 

Daran anknüpfend gibt es in Deutschland immer wieder verschiedene Bür-
gerinitiativen, die für die Abschaffung der Sommerzeit plädieren – z. B. Zeitfest-
stellung7, die Initiative zur Abschaffung der Sommerzeit8, die Initiative Sonnen-
zeit9 oder die Selbsthilfegruppe Atmen und Leben Eichsfeld10. Als Begründung 
für die Abschaffung werden in erster Linie gesundheitliche Probleme infolge der 
Zeitumstellungen angeführt. Aus diesem Engagement resultierten bisher zwei 
                                                 
7 www.zeitfeststellung.de (4.8.2015) 
8 www.sommerzeit-abschaffen.de (4.8.2015) 
9 www.initiative-sonnenzeit.de (4.8.2015) 
10 www.vdk.de/kv-eichsfeld/downloadmime/82969/SHG+Atmen+und+Leben+ 

Eichsfeld.pdf (4.8.2015) 
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bedeutende Petitionen: Zum einen die 2013 gestartete Onlinepetition auf der 
Internetplattform »openPetition.de«, die innerhalb von sechs Monaten über 
55.000 Unterstützer fand.11 Zum anderen lagen dem Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestages eine auf der Internetseite des Petitionsausschusses ver-
öffentlichte Eingabe für die Abschaffung der Sommerzeit mit 2.501 Mitzeich-
nenden sowie zahlreiche weitere Eingaben mit verwandter Zielsetzung vor (u. a. 
12.013 per Post oder Fax eingereichte Unterschriften). Die Eingaben wurden als 
Sammelpetition am 13. November 2014 vom Petitionsausschuss abschließend 
beraten, mit dem Beschluss, die Petition der Bundesregierung zu überweisen 
sowie dem Europäischen Parlament zuzuleiten, weil dessen Zuständigkeit be-
rührt ist (Deutscher Bundestag 2014). 

Die Stadtverwaltung von Bad Kissingen möchte mit der Initiative »Chrono-
city – Pilotstadt Chronobiologie« das Bewusstsein für einen »respektvollen, 
selbstverständlichen und bewussten Umgang mit unserem Schlaf und unserer 
biologischen Uhr« sensibilisieren.12 Zudem soll Bad Kissingen auch eine Vorrei-
terrolle in den Bemühungen zur Abschaffung der Sommerzeit einnehmen. Dazu 
wurde im Juli 2015 der Aktionskreis »Beibehaltung der dauerhaften Normalzeit« 
gegründet.13 Angaben darüber, mit welchen Maßnahmen dieses Ziel erreicht 
werden soll, lagen bei der Fertigstellung des vorliegenden Berichts noch nicht vor. 

Auch innerhalb vieler großer Parteien wird das Thema Sommerzeit in den 
letzten Jahren verstärkt diskutiert. Auf dem 26. Parteitag der CDU am 5. April 
2014 stimmte eine Mehrheit der Delegierten für einen Antrag, »dass die Zeit-
umstellung in Europa abgeschafft wird und zukünftig wieder eine einheitliche 
ganzjährige Zeit gilt« (CDU 2014). Der Bezirksverband Oberbayern der CSU 
startete 2014 eine Kampagne für die Einführung einer ganzjährigen Sommer-
zeit. Das Ziel lautet, mit Partnern aus ganz Europa eine Europäische Bürgerini-
tiative zu lancieren, wozu 1 Mio. Unterschriften aus mindestens sieben ver-
schiedenen EU-Mitgliedstaaten gesammelt werden müssen (CSU Oberbayern 
2014). Die FDP setzt sich seit Jahren konsequent dafür ein, dass die Zeitumstel-
lung abgeschafft wird (z. B. FDP 2007 u. 2015). Bei der SPD und bei Bünd-
nis 90/Die Grünen blieben auf Bundesparteitagen bzw. Bundesdelegiertenkon-
ferenzen eingereichte Anträge zur Abschaffung der Zeitumstellung dagegen 
ohne Folgen (Bündnis 90/Die Grünen 2012; SPD 2013, S. 276). 

Die Bundesregierung machte wiederholt deutlich, dass sie keinen Anlass 
sieht, sich auf europäischer Ebene für eine Abschaffung der Zeitumstellung ein-
zusetzen, letztmalig am 4. November 2014 (Bundesregierung 2014). 

                                                 
11 www.openpetition.de/petition/online/beibehaltung-der-normalzeit-abschaffung-der-

sommerzeitverordnung (4.8.2015) 
12 www.badkissingen.iunctio.de/das-projekt-chronocity (10.8.2015) 
13 www.badkissingen.iunctio.de/1-bad-kissinger-strategietreffen-abschaffung-der-

sommerzeit-24-07-2015 (10.8.2015) 
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AKTIVITÄTEN IN ANDEREN EU-LÄNDERN 

Seit dem Bericht der EU-Kommission im Jahr 2007 hat augenscheinlich keine 
Regierung eines EU-Mitgliedstaats die Forderung erhoben, eine Änderung der 
geltenden Sommerzeitregelung anzustoßen (z. B. EU-Kommission 2013). 

Im Rahmen der durch Kearney et al. (2014) durchgeführten Konsultation 
bei Regierungen aller 28 EU-Mitgliedstaaten antworteten insgesamt 18 Regie-
rungen.14 Auf die entsprechende Frage gaben elf Regierungen an, dass derzeit 
keine Änderungen der geltenden Sommerzeitregelung in Betracht gezogen 
würden, fünf, dass ihr Land für den Fall, dass die Richtlinie 2000/84/EG nicht 
mehr in Kraft wäre, andere Sommerzeitregelungen in Betracht ziehen könnte. 
Von diesen konkretisierten vier Regierungen diese Überlegungen wie folgt 
(Kearney et al. 2014, S. 5 f.): 
 Zwei Regierungen (jeweils eine aus einem westlichen und einem südlichen 

Mitgliedstaat) gaben an, die Dauer der Sommerzeitperiode besser an die tat-
sächliche Tageshelligkeit anzugleichen, was zu einer um einige Wochen kür-
zeren Sommerzeitperiode führen würde. 

 Zwei Regierungen (jeweils eine aus einem nördlichen und einem östlichen 
Mitgliedstaat) gaben an, die Zeitumstellung abzuschaffen. 

Begründet wurden diese Änderungsvorschläge u.a. damit, dass die Anwendung 
der Sommerzeit keine wahrnehmbaren Effekte habe (Antwort eines nördlichen 
Mitgliedstaats) oder dass die Anwendung einer ganzjährigen Sommerzeit zu 
einer besseren Nutzung des Tageslichts, Energieeinsparungen und zur Vermei-
dung von Verkehrsunfällen beitragen könne. 

In den letzten Jahren war die bestehende Sommerzeitregelung Thema in 
einigen Parlamenten von EU-Mitgliedstaaten. Im britischen Parlament kon-
zentrierte sich die Debatte weniger auf die Abschaffung der Zeitumstellung als 
vielmehr auf die Einführung einer sogenannten »single/double summer time«, 
also die Anwendung der momentanen Sommerzeit im Winter und einer dop-
pelten Sommerzeit im Sommer. Dies entspräche letztlich einem Wechsel in die 
mitteleuropäische Zeitzone (MEZ im Winter, MESZ im Sommer), wovon sich 
Befürworter Vorteile versprechen, zum einen durch die Angleichung der Zeit-
regelung an die meisten anderen europäischen Länder, zum anderen durch eine 
bessere Ausnutzung der Tageshelligkeit am Abend. So kam es zwischen 1994 
und 2010 zu insgesamt acht parlamentarischen Gesetzesinitiativen für eine ent-
sprechende (in einem Fall nur versuchsweisen) Änderung der gegenwärtigen 
Sommerzeitregelung für Großbritannien (teilweise ohne Schottland, teilweise mit 
                                                 
14 Es antworteten die Regierungen von Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, 

Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Schweden, Slowakei, Ungarn und Zypern (Kearney et al. 2014, 
S. 60). 
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Wahlmöglichkeiten für Nordirland und Schottland). Alle Gesetzesinitiativen 
scheiterten entweder am Widerstand der jeweils anderen Parlamentskammer, 
am Widerstand der schottischen Regionalregierung oder daran, dass die Initia-
tiven innerhalb der dafür vorgesehenen parlamentarischen Beratungszeit nicht 
abschließend behandelt werden konnten (Bennett 2012, S. 6 ff.). Ähnliche Dis-
kussionen wurden auch im irischen Parlament geführt, die ebenso ohne Folgen 
blieben (Kearney et al. 2014, S. 6). 

Am 24. März 2015 fand im EU-Parlament die Anhörung »Time to revisit 
summer time« statt, eine gemeinsame Veranstaltung des Rechtsausschusses, des 
Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr sowie für Industrie, Forschung 
und Energie.15 Eingeladene Fachexperten trugen den aktuellen Stand der For-
schung bezüglich der Auswirkungen der Sommerzeit auf die Bereiche Verkehrs-
sicherheit, Gesundheit sowie den Energieverbrauch vor und äußerten sich zu 
rechtlichen Aspekten. In ihren Redebeiträgen bemängelten die anwesenden Par-
lamentarier insbesondere den sehr lückenhaften wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand und forderten die EU-Kommission auf, die Auswirkungen der Sommer-
zeit (bzw. einer Abschaffung der Sommerzeit) eingehender untersuchen zu las-
sen und auf dieser Grundlage die Sinnhaftigkeit der gegenwärtigen Regelung 
neu zu bewerten. 

Zur Situation in Deutschland vergleichbare Aktivitäten seitens der Öffent-
lichkeit können etwa aus Frankreich berichtet werden, wo u. a. die Association 
contre l'heure d'été double (ACHED) sich für eine Änderung der geltenden 
Sommerzeitregelung einsetzt. Weil in Frankreich die mitteleuropäische Zeit 
anstelle der in Bezug auf die wahre Ortszeit besser geeigneten westeuropäischen 
Zeit (die bis zur deutschen Besetzung im Jahr 1940 galt) verankert ist, führt die 
Anwendung der Sommerzeit dazu, dass sich Frankreich im Sommer um zwei 
Stunden von der wahren Ortszeit entfernt (vergleichbar zur Situation in Spa-
nien, Kap. II.2). Um diesen Missstand zu beseitigen, fordert die ACHED von der 
französischen Regierung die Abschaffung der Zeitumstellung. Sollten europäische 
Vorgaben dies nicht erlauben, solle zumindest der Wechsel in die westeuropäi-
sche Zeitzone (einschließlich der Anwendung der Sommerzeit) stattfinden 
(ACHED o. J.). Ähnliche öffentliche Aktivitäten oder Initiativen, die sich für eine 
Änderung bzw. Abschaffung der geltenden Sommerzeitregelung einsetzen, kön-
nen aus vielen EU-Mitgliedstaaten berichtet werden,16 deren Bedeutung und 
Reichweite dürfte sich allem Anschein nach in den meisten Fällen aber in Gren-
zen halten. 

                                                 
15 www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=20150324CHE00181 

(10.8.2015) 
16 z. B. Dänemark (http://ikkesommertid.info; 10.8.2015), Niederlande (www.zomeruur. 

com; 10.8.2015) oder Spanien (www.change.org/p/contra-el-cambio-de-horario-de-
invierno-y-verano; 10.8.2015) 
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SITUATION WELTWEIT 4. 

Weltweit betrachtet verzichtet die Mehrzahl der Staaten auf die halbjährliche 
Uhrenumstellung (Abb. II.4). Im Jahr 2015 wendeten 68 Länder eine Sommer-
zeit im gesamten Staatsgebiet an (z. B. alle EU-Mitgliedstaaten ohne die über- 
seeischen Gebiete, Schweiz, Norwegen, Türkei, Israel, Libanon, Syrien, Iran, 
Marokko, Namibia, Neuseeland).17 In einigen Ländern findet die Sommerzeit 
nicht in allen Bundesstaaten Anwendung (z. B. USA, Kanada, Australien, Ar-
gentinien, Brasilien, Mexiko, Grönland). In den USA beispielsweise konnte 
nach der Beendigung der von 1942 bis 1945 geltenden ganzjährigen Sommer-
zeit (»war time«) jeder Bundesstaat selber über Anwendung und Zeitraum einer 
Sommerzeit entscheiden. Erst 1966 beschloss der US-Kongress aufgrund der aus 
den uneinheitlichen Regelungen resultierenden Probleme ein Gesetz (»Uniform 
Time Act of 1966«18), das die Termine für Beginn und Ende der Sommerzeitpe-
riode für alle Bundesstaaten regelte, die Bundesstaaten aber nicht verpflichtete, 
eine Sommerzeit einzuführen. Diese Regelung gilt im Wesentlichen bis heute, 
wenngleich die Länge der Sommerzeitperiode zweimal ausgedehnt wurde, 
letztmalig durch den »Energy Policy Act« von 200519. Derzeit verzichten die US-
Bundesstaaten Arizona und Hawaii auf die Anwendung der Sommerzeit, und in 
weiteren elf US-Bundesstaaten wird über eine Abschaffung der Sommerzeit dis-
kutiert (Izadi 2015). 

Die australischen Bundesstaaten können über ihre jeweilige Zeitregelung 
selbst entscheiden, wobei derzeit nur fünf der acht Bundesstaaten eine Sommer-
zeit anwenden.20 Weil es in Australien darüber hinaus drei unterschiedliche 
Zeitzonen mit halbstündigen Unterschieden gibt, ergibt sich in Bezug auf die 
Zeitregelung eine sehr komplizierte Situation. Gleichwohl dürfte sich der Grad 
der Verwirrung in Grenzen halten, denn derzeit scheint es keinen Bedarf für eine 
einheitliche Regelung der Sommerzeit in ganz Australien zu geben (allerdings 
sind die wirtschaftlichen Verflechtungen in den äußerst dünn besiedelten austra-
lischen Bundesstaaten nicht mit jenen beispielsweise in der EU zu vergleichen). 

Schließlich verzichteten 2015 161 Länder bzw. Territorien ganz auf die An-
wendung einer Sommerzeit (z. B. Russland, China, Indien, Japan und die meisten 
afrikanischen und südamerikanischen Staaten; Chile und Uruguay verzichten ab 
Herbst 2015 auf eine Zeitumstellung). Ein wesentlicher Grund dürfte die bereits 
erwähnte unterschiedliche Wirkung der Sommerzeit in Abhängigkeit der geogra-
fischen Lage sein: Für Länder in der Nähe des Äquators würde eine Sommerzeit 
wenig Nutzen stiften, da hier die Sonne im Winter wie im Sommer zu ähnlichen 
                                                 
17 www.timeanddate.com/time/dst/2015.html (10.8.2015) 
18 www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-80/pdf/STATUTE-80-Pg107.pdf (10.8.2015) 
19 www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ58/html/PLAW-109publ58.htm (10.8.2015) 
20 www.bom.gov.au/climate/averages/tables/dst_times.shtml (10.8.2015) 
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Uhrzeiten auf- und untergeht. Auch in der Nähe und jenseits der Polarkreise, wo 
es im Sommer bis zu 24 Stunden hell ist, würde die Anwendung einer Sommer-
zeit ohne Sinn bleiben. Gleichwohl fällt auf, dass die Sommerzeit aktuell haupt-
sächlich von höher entwickelten OECD-Staaten angewendet wird. Eine Erklä-
rung hierfür könnte sein, dass in weniger entwickelten Ländern zumeist der 
Elektrifizierungsgrad und die Energieintensität der Volkswirtschaften niedriger 
sind, sodass gegebenenfalls erzielbare Energieeinsparungen keine wirkliche Moti-
vation für die Einführung einer Sommerzeit darstellen (IÖW 2014, S. 13). 

ABB. II.4 WELTWEITE VERWENDUNG DER SOMMERZEIT (STAND 2015) 

 

Quelle: nach www.timeanddate.com/time/dst/2015.html (10.8.2015) 

Einige Staaten, die früher einmal eine Sommerzeit anwendeten, haben diese 
mittlerweile wieder abgeschafft. In Russland etwa entschied 2011 der damalige 
Präsident Medwedew, auf die seit 1981 eingeführten jährlichen Zeitumstellun-
gen im Frühjahr und Herbst zu verzichten – um mutmaßliche negative Effekte 
auf die biologischen Rhythmen bei Menschen und Tieren abzuwenden – und 
stattdessen eine ganzjährige Sommerzeit einzuführen. Die ganzjährige Sommer-
zeit stieß jedoch auf Kritik bei vielen Bürgern, die u.a. darüber klagten, dass 
ihnen in den Wintermonaten das Aufstehen Probleme bereite. Im Oktober 2014 
schließlich wurde die ganzjährige Sommerzeit wieder abgeschafft, seitdem gilt 
in Russland die ganzjährige Normalzeit (Tagesschau.de 2014). Auch China hatte 
von 1986 bis 1991 eine Sommerzeitregelung, die 1992 wieder ausgesetzt wurde 
(Kearney et al. 2014, S. 5). 
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AUSWIRKUNGEN AUF DEN ENERGIEVERBRAUCH III. 

Die Einführung der Sommerzeit in vielen Ländern während der beiden Welt-
kriege und später in den Jahren nach der Ölpreiskrise 1973 wurde seinerzeit 
vielfach mit der Möglichkeit begründet, durch eine bessere zeitliche Ausnut-
zung des Tageslichts zur Einsparung von Energie beitragen zu können 
(Kap. II.1). Es war (und ist) allerdings unklar bzw. strittig, ob die Anwendung 
der Sommerzeit tatsächlich zu einem Rückgang des Energieverbrauchs führt. 

Im Kontext möglicher Energieeinsparungen zielt(e) die Sommerzeit (sei-
nerzeit) hauptsächlich auf die Verringerung des Strombedarfs für die Beleuch-
tung in privaten Haushalten: Sofern die Menschen nach der Zeitumstellung zur 
gewohnten Uhrzeit zu Bett gehen, verringert sich der Beleuchtungsbedarf um 
eine Stunde, wodurch der Stromverbrauch vermindert wird – so die Theorie. 
Morgens entsteht, weil es in gemäßigten Breiten im Sommer meist deutlich vor 
den üblichen Aufstehzeiten hell wird, höchstens in der Übergangszeit kurz nach 
(im Frühjahr) bzw. vor der Uhrenumstellung (im Herbst) ein zusätzlicher Be-
leuchtungsbedarf. Dafür ist es morgens in der Regel kühler und nachmittags 
bzw. abends, wenn die Menschen wieder nach Hause kommen, in der Regel 
wärmer im Vergleich zur Situation ohne Sommerzeit. In einigen Klimazonen 
könnte hieraus für private Haushalte ein zusätzlicher Bedarf an Heizenergie am 
Morgen bzw. Klimatisierung am Abend entstehen. Auch kann die längere Hel-
ligkeit am Abend zu einer Zunahme an Aktivitäten außer Haus führen. Die hie-
raus resultierenden potenziellen Mehrverbräuche an Energie könnten die even-
tuellen Energieeinsparungen in Haushalten letztlich sogar übersteigen (IÖW 
2014, S. 14). 

So traf etwa der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) – der nach eigenen Angaben etwa 1.800 deutsche Unternehmen ver-
tritt, die rund 90 % des Strom-, gut 60 % des Nah- und Fernwärme- und ca. 90 % 
des Erdgasabsatzes repräsentieren – in einer kritischen Pressemitteilung zur 
Sommerzeit die Aussage, dass an hellen Sommerabenden weniger Strom für 
Licht verbraucht wird. Zugleich wird aber darauf hingewiesen, dass dies durch 
erhöhten Strombedarf für abendliche Freizeitaktivitäten eventuell überkompen-
siert werde (BDEW 2010). In einer im Rahmen des TAB-Projekts getätigten 
Anfrage beim BDEW, auf welchen Daten diese Aussagen beruhten, wurde auf 
eine über 30 Jahre alte Studie von Bouillon (1983) verwiesen. 

Das folgende Kapitel fasst den aktuellen Wissens- und Erfahrungsstand be-
züglich der Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energieverbrauch zusam-
men. Für die Erhebung des Sachstands wurde folgendes methodische Vorgehen 
gewählt: Zunächst wurde anhand einer umfassenden Literaturanalyse sowohl 
deutscher als auch internationaler Quellen der bereits publizierte wissenschaftli-
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che Sachstand erhoben. Die Literaturanalyse wurde um eine Erhebung bei über 
700 Akteuren aus der deutschen Energiewirtschaft ergänzt, mit dem Ziel, gege-
benenfalls auch Erkenntnisse zu erfassen, die bisher nicht öffentlich zugänglich 
publiziert wurden. Schließlich wurden durch das IÖW Modellsimulationen für 
die privaten Haushalte in Deutschland durchgeführt. Mit diesen soll u.a. die 
Frage beantwortet werden, welche Auswirkungen die Sommerzeit auf den Ener-
gieverbrauch privater Haushalte unter Berücksichtigung effizienter werdender 
elektrischer Geräte hat. Die Darstellungen in diesem Kapitel folgen in wesentli-
chen Teilen dem Gutachten des IÖW (2014). 

LITERATURANALYSE 1. 

STAND DER FORSCHUNG BIS ZUM JAHR 2007 1.1 

Ausgangslage ist der Stand des Wissens bis zum Jahr 2007, als die EU-Kom-
mission ihren vorerst letzten Bericht über die Auswirkungen der geltenden 
Sommerzeitregelung veröffentlichte (Kap. II.3.1). Bezüglich des Untersuchungs-
aspektes Energie äußerte sich die EU-Kommission (2007, S. 7) wie folgt: »Zu-
sammenfassend lässt sich insbesondere für den Energiesektor feststellen, dass 
neueste quantitative Studien Energieeinsparungen im Vergleich zum Gesamt-
verbrauch an Energie bestätigen, auch wenn diese nur gering ausfallen und 
einen möglicherweise höheren Energieverbrauch aufgrund des größeren Ver-
kehrsaufkommens am Abend nicht berücksichtigen. Auch dürfte der Energie-
verbrauch für Beleuchtung weiter in dem Maße zurückgehen, wie verstärkt 
Energiesparlampen eingesetzt werden ... In welchem Umfang diese Energieein-
sparungen durch größere Energieeinsparungen bei den zunehmend im Dienst-
leistungssektor eingesetzten Klimaanlagen wieder aufgefangen werden, wird 
sich jedoch erst in Zukunft zeigen.« 

Als Beleg führte die Kommission Untersuchungen in fünf EU-Mitglied-
staaten an, deren wissenschaftliche Grundlage und Aussagekraft jedoch mangels 
Quellenangaben nicht beurteilt werden können (IÖW 2014, S. 26). Diese Unter-
suchungen sind in Tabelle III.1 angeführt. Es scheint sich – mit Ausnahme der 
Untersuchungen in Frankreich – in erster Linie um statistische Auswertungen 
des Stromverbrauchs zu handeln, bei denen es schwierig ist, die Effekte der 
Sommerzeit von möglichen anderen Effekten zu isolieren, und Effekte auf die 
Raumwärmeerzeugung größtenteils unberücksichtigt bleiben. Quantitative An-
gaben zur Veränderung des Gesamtenergieverbrauchs werden nur bei den Unter-
suchungen aus Bulgarien (-0,01 %) und Frankreich (-0,014 %) gemacht. Der 
Effekt auf die Heizenergie wird einzig in der französischen Simulation untersucht, 
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wobei der berechnete Mehrverbrauch vernachlässigbar gering ist (ca. 0,003 % des 
Gesamtenergieverbrauchs). 

TAB. III.1 VON DER EU-KOMMISSION 2007 VERÖFFENTLICHTE ERKENNTNISSE ZU 
DEN AUSWIRKUNGEN DER SOMMERZEIT AUF DEN ENERGIEVERBRAUCH 

Land/Jahr Methodik Ergebnis 

Bulgarien/ 
2005 

statistische Auswertung 
durch »Strombetreiber« 

Gesamtstromverbrauch: -0,01 % (20,5 GWh) 

Frankreich/ 
2006 

Simulation Gesamtenergieverbrauch: -0,014 % 
Strom (Licht und Klimaanlagen): -684 GWh 
Heizenergie: 14 GWh (ca. 0,003 % des 
Gesamtenergieverbrauchs) 
Vorverlegung der Sommerzeit um einen 
Monat: weitere Stromeinsparung von 
45 GWh 

Slowenien/ 
ohne Jahres-
angabe 

statistische Auswertun-
gen durch »Stromerzeu-
ger« 

keine oder allenfalls geringe Auswirkungen 
im März und Oktober 

Estland/ 
1999–2002 

statistische Auswertun-
gen des Stromverbrauchs 

keine eindeutigen Ergebnisse 

Lettland/ 
2006 

Auswertung Strom- 
system 

nur geringe Veränderungen beim Vergleich 
von Last und Verbrauch vor und nach der 
Zeitumstellung im Frühjahr 

Quelle: EU-Kommission 2007, S. 6 f. 

Auffällig ist, dass in der Mitteilung der EU-Kommission (2007) keine wissen-
schaftlichen Studien angeführt werden. Eine ausführlichere Darstellung der bis 
zu diesem Zeitpunkt erschienenen wissenschaftlichen Literatur zu den Auswir-
kungen der Sommerzeit auf den Energieverbrauch wurde im Folgejahr durch 
Aries und Newsham (2008, S. 1864) mit folgendem Fazit veröffentlicht: 
 Das existierende Wissen über die Auswirkungen der Sommerzeit auf den 

Energieverbrauch ist begrenzt, unvollständig oder widersprüchlich. Viele 
Schlussfolgerungen sind allein das Ergebnis von Erwartungen, basieren auf 
beschränkten Annahmen oder sind älter als 25 Jahre. 

 Wirtschaftliche, geografische und klimatische Faktoren haben erheblichen 
Einfluss auf die Verwendung und den Verbrauch von Strom. Derartige Fak-
toren sollten in Studien stets (statistisch) korrigiert werden. 

 Die Nutzung von Energie und die menschlichen Verhaltensmuster haben 
sich seit der ersten Einführung der Sommerzeit substanziell verändert und 
dürften den Effekt der Sommerzeit auf den Energieverbrauch wahrschein-
lich maßgeblich beeinflussen. 
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 Auch wenn der gesamte Energieverbrauch durch die Sommerzeit nicht be-
einflusst werden sollte, gibt es auf jeden Fall Veränderungen beim stündli-
chen Energieverbrauch, welche die Stromnachfrageprofile beeinflussen. 

 Auswirkungen der Sommerzeit auf den Stromverbrauch für die Beleuchtung 
sind vor allem bei privaten Haushalten zu beobachten. 

Weitere Literaturübersichten finden sich in Chong et al. (2011, S. 447 ff.) sowie 
bei Mirza/Bergland (2011). Diese werden in den Tabellen III.2, III.3 und III.4 
zusammengestellt. Bei den insgesamt 19 Studien wurde in zwölf ein mutmaßlich 
positiver Effekt auf den Energieverbrauch durch die Sommerzeit ermittelt 
(Tab. III.2). Zu beachten ist allerdings, dass in einigen der Studien nicht der Ef-
fekt der heute üblichen Sommerzeit (»daylight saving time« [DST]) untersucht, 
sondern die Situation einer ganzjährigen Sommerzeit (»year-round DST« 
[YRDST]) bzw. einer »doppelten Sommerzeit« (»double DST« [DDST] – im 
Winter Normalzeit+1, im Sommer Normalzeit+2) betrachtet wurde. 

In drei Studien wurde der Effekt der Sommerzeit auf den Energieverbrauch 
negativ bewertet (Tab. III.3). Dabei handelt es sich um Gebäudesimulationen, 
die auch eine Berücksichtigung der Heizenergie erlauben (welche ansonsten 
zumeist vernachlässigt wird). Allerdings treffen die theoretischen Annahmen, 
die solchen Simulationen zugrunde liegen, nicht zwangsläufig in der Praxis zu. 
In diesem Zusammenhang ist die Studie der TU München relevant, welche be-
gleitend zur Einführung der Sommerzeit in Deutschland 1980 durchgeführt 
wurde (Bouillon 1983). Dabei wurden mehrere empirische und simulatorische 
Ansätze miteinander verknüpft. Unter anderem wurden 59 Wohneinheiten mit 
Stromdirektheizung über einen längeren Zeitraum messtechnisch ausgewertet. 
Während bei der Beleuchtung Simulation und Beobachtung in guter Überein-
stimmung Einsparungen in Höhe von 3,9 % ergaben, konnten die durch die 
Simulation ermittelten Mehrverbräuche beim Heizen in Höhe von 0,12 % in der 
Praxis nicht nachvollzogen werden. Insgesamt sind auch hier die Einsparungen 
mit 0,18 % beim nationalen Strom- und 0,01 % beim nationalen Endenergiever-
brauch (bei Berücksichtigung des theoretischen Heizungsmehrverbrauchs) 
äußerst gering.21 

                                                 
21 Bemerkenswert ist, dass Bouillon (1983) fast in der gesamten Literatur fälschlicher-

weise mit um den Faktor 10 höheren Einsparungen zitiert wird, was vermutlich auf 
die Verwendung von Promilleangaben zurückzuführen ist, die im Englischen unüb-
lich sind (IÖW 2014, S. 28 f.). 
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TAB. III.2 ÜBERSICHT ÄLTERER STUDIEN MIT MUTMASSLICH POSITIVEM EFFEKT 
 DER SOMMERZEIT AUF DEN ENERGIEVERBRAUCH 

Studie Region 
(Zeitregime) 

Methodik Kernaussagen 

HMSO 
1970 

Groß- 
britannien 
(YRDST) 

empirisch 
(Elektrizitäts-
system) 

Gesamtstromverbrauch: -0,5 % 
Nachfragspitzen der Abendstunden: -3 % 

Ebersole 
et al. 
1974 

USA 
(YRDST) 

empirisch 
(Elektrizitäts-
system) 

Stromverbrauch: bis zu 1 % niedriger im 
März und April 

Binder 
1976 

USA 
(YRDST) 

empirisch 
(Elektrizitäts-
system) 

Stromverbrauch: bis zu 1 % niedriger im 
März und April 

Bouillon 
1983 

Deutschland 
(DST) 

empirisch 
und 
Simulation 

Gesamtstromverbrauch: -0,18 % 
Heizenergie: 0,12 % höher (theoretisch) bzw. 
unverändert (empirisch) 
Gesamtenergieverbrauch: -0,01 % 

Hillman/ 
Parker 
1988 

Groß- 
britannien 
(YRDST) 

empirisch 
(Elektrizitäts-
system) 

Stromverbrauch in Morgenstunden: 2,5 % 
Nachfragspitzen der Abendstunden: -3 % 
Gesamtstromverbrauch: -0,5 %  

Hillman 
1993 

Groß- 
britannien 
(YRDST) 

empirisch 
(Elektrizitäts-
system) 

Stromverbrauch für Beleuchtung: -0,8 % 
Nachfragspitzen der Abendstunden: ca. -3 % 

Ramos et 
al. 1998 

Mexiko 
(DST) 

theoretische 
Studie 

Gesamtstromverbrauch: 0,65 bis 1,1 % nied-
riger vor allem durch Beleuchtung 

Ramos/ 
Diaz 1999 

Mexiko 
(DST) 

empirisch Gesamtstromverbrauch: -0,83 % 
Nachfragespitzen: durchschnittlich -2,6 % 

Kandel/ 
Metz 
2001 

USA 
(DDST) 

Nachfrage-
simulation 

YRDST senkt die Nachfragespitzen im Winter 
im Durchschnitt um 3,4 % und den Strom-
verbrauch um 0,5 %. DDST senkt die Nach-
fragespitzen im Sommer um 0,6 % und den 
Stromverbrauch um 0,2 %. 

Small 
2001 

Neuseeland 
(DST) 

empirisch 
(Elektrizitäts-
system) 

Stromverbrauch: 2 % niedriger in der ersten 
DST-Woche im 3-Jahres-Mittel 
Nachfragespitzen im selben Zeitraum: -5,5 % 

Fong et al. 
2007 

Japan 
(DST u. 
DDST) 

Gebäude-
simulation 

Einsparungen in den Gebäuden verändern 
sich von Region zu Region. DDST bringt 
gegenüber DST höhere Einspareffekte. 

Kandel/ 
Sheridan 
2007 

USA 
(DST) 

empirische 
Analyse 

Gesamtstromverbrauch: 0,18 % niedriger, 
aber mit Spannbreite von -1,5 bis 1,4 % 

Quellen: nach Chong et al. 2011, S. 447 ff.; nach Mirza/Bergland 2011 
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TAB. III.3 ÜBERSICHT ÄLTERER STUDIEN MIT MUTMASSLICH NEGATIVEM EFFEKT 
 DER SOMMERZEIT AUF DEN ENERGIEVERBRAUCH 

Studie Region 
(Zeitregime) 

Methodik Kernaussagen 

Rock 1997 Groß- 
britannien 
(DST u. 
YRDST) 

Gebäude-
simulation 

Stromverbrauch: 0,24 % höher mit DST, 
0,02 % niedriger mit YRDST 

Pout 2005 Groß- 
britannien 
(YRDST u. 
DDST) 

Gebäude-
simulation 

Energieverbrauch: 1 % höher mit YRDST, 
2 % höher mit DDST 

Shimoda 
et al. 2007 

Osaka, Japan 
(DST) 

Gebäude-
simulation 

Energieverbrauch: 0,02 % niedriger bei Be-
leuchtung, 0,15 % höher bei Heizenergie; 
Gesamtenergieverbrauch: 0,13 % höher in 
privaten Haushalten 

Quellen: nach Chong et al. 2011, S. 447 ff.; nach Mirza/Bergland 2011 

TAB. III.4 ÜBERSICHT ÄLTERER STUDIEN MIT MUTMASSLICH NEUTRALEM EFFEKT 
 DER SOMMERZEIT AUF DEN ENERGIEVERBRAUCH 

Studie Region, 
(Zeitregime) 

Methodik Kernaussagen 

Filliben 
1976  

USA 
(YRDST) 

empirisch 
(Elektrizi-
tätssystem) 

prüft Ebersole (1974) und findet keine signi-
fikanten Veränderungen im Stromverbrauch 

Littlefair 
1990 

Groß- 
britannien 
(DDST) 

Simulation 
der Licht-
verände-
rung 

Stromverbrauch für Beleuchtung während der 
Sommermonate: 5 % niedriger im kommer-
ziellen Sektor, 5 % höher im privaten Sektor  

Fischer 
2000 

Deutschland 
(DST)  

Gebäude- 
simulation 

insgesamt keine signifikanten 
Veränderungen 

IFPI 
2001 

Indiana, USA 
(DST) 

empirische 
Analyse 

insgesamt keine signifikanten 
Veränderungen 

Quellen: nach Chong et al. 2011, S. 447 ff.; nach Mirza/Bergland 2011 

Fischer (2000) untersuchte mittels einer komplexen Simulation den Einfluss der 
Sommerzeit auf die Beleuchtung in Haushalten und im Gewerbe in Deutsch-
land und konnte keine signifikanten Auswirkungen feststellen. In der komple-
xen Simulationsstudie wird bestätigt, was in den meisten Studien konstatiert 
wurde, nämlich dass es im gewerblichen Bereich zu keinen nennenswerten Ein-
flüssen kommt. Hinsichtlich privater Haushalte steht sie allerdings im Wider-
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spruch zu fast allen anderen Simulationen und empirischen Beobachtungen, 
wodurch der gewählte Ansatz fragwürdig erscheint, zumal es auch keinen Ab-
gleich des Modells mit empirischen Beobachtungen gibt. 

Drei weitere Studien, bei denen wie bei Fischer (2000) keine signifikanten 
Auswirkungen der Sommerzeit konstatiert werden konnten, sind in Tabelle III.4 
aufgeführt (IÖW 2014, S. 29 f.). 

AKTUELLER STAND DER FORSCHUNG 1.2 

Seit 2007 sind diverse Studien zu den Auswirkungen der Sommerzeit auf den 
Energieverbrauch erschienen. Einen Überblick bzw. eine Zusammenstellung der 
Studien und ihrer wichtigsten Ergebnisse und Aussagen gibt die Tabelle A.1 im 
Anhang dieses Berichts. Insgesamt scheint sich die Qualität der Untersuchungen 
hinsichtlich Validierung und Kontrolle in den letzten Jahren erhöht zu haben. 
Nach wie vor ist es jedoch außerordentlich schwierig, gegebenenfalls ermittelte 
Effekte zweifelsfrei der Sommerzeit zuzuschreiben, sofern keine geeignete Kon-
trollgruppe (ohne Sommerzeit) existiert. In diesem Zusammenhang ist die austra-
lische Studie von Kellogg und Wolff (2008) interessant, da dort mit einer Kon-
trollgruppe gearbeitet wurde. Gleiches gilt für die Studien von Kotchen/Grant 
(2011; für den US-Bundesstaat Indiana) und von Weinhardt (2012 u. 2013; für 
die USA). Aufgrund der starken Unterschiede bei Klima und Energieverbrauch 
lassen sich die dort erzielten Studienergebnisse allerdings kaum auf Deutschland 
übertragen. 

Von Interesse für den deutschsprachigen Raum ist eine Studie aus Öster-
reich von Tichler et al. (2013), da die Autoren erstmals energetische und nicht-
energetische Effekte monetisierten und miteinander verrechneten. In Bezug auf 
die Auswirkungen auf den Gesamtstromverbrauch wurden hier allerdings keine 
eigenen Analysen durchgeführt, sondern vorhandene Literaturwerte auf Öster-
reich übertragen. Im Ergebnis gehen Tichler et al. (2013) eher von einem Mehr-
verbrauch aus. 

Ob die Ergebnisse einer laut Interfax (2014) von der russischen Aufsichts-
behörde für Konsumentenschutz und Gesundheitsschutz (Rospotrebnadzor) 
veröffentlichten Studie über die Auswirkungen der ganzjährigen Sommerzeit, 
die in Russland von 2011 bis 2014 galt, gegebenenfalls von Interesse für die Situ-
ation in Deutschland bzw. in der EU wären, ließ sich nicht feststellen. Eine 
schriftliche Anfrage durch das IÖW bei der Behörde nach diesem Gutachten 
blieb unbeantwortet (IÖW 2014, S. 33). 

Im Folgenden wird eine relevante Auswahl der nach 2007 publizierten Stu-
dien ausführlicher behandelt. Die Darstellung fußt auf dem Gutachten des IÖW 
(2014, S. 38 ff.). 
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STUDIE VON BELZER ET AL. (2008) IN DEN USA 

Bei der Untersuchung mit dem Titel »Impact of Extended Daylight Saving Time 
on National Energy Consumption« handelt es sich um einen Forschungsbericht 
des U.S. Department of Energy (DoE), der sich auf die Jahre 2006 und 2007 be-
zieht. 

Hintergrund: Durch den »Energy Policy Act of 2005« wurde die Sommer-
zeitperiode in den USA ab dem Jahr 2007 um drei Wochen im Frühjahr sowie 
um eine Woche im Herbst ausgeweitet. Das Gesetz gab dem DoE darüber hin-
aus den Auftrag, einen Bericht über den veränderten Stromverbrauch infolge 
der erweiterten Sommerzeitperiode zu erstellen (DoE 2008; Belzer et al. 2008). 

Methodik: Im Rahmen einer heuristischen Analyse wurde der durchschnitt-
liche Stromverbrauch im Zeitraum der verlängerten Sommerzeitperiode 2007 
(insgesamt vier Wochen) mit dem Stromverbrauch im selben Zeitraum 2006 
(ohne Sommerzeit) verglichen. Genutzt wurden Daten von 67 Versorgungs-
unternehmen aus allen Landesteilen der USA. Temperatureffekte wurden nicht 
einbezogen. Zugleich wurden im Rahmen einer statistischen Analyse der stünd-
liche und tägliche Stromverbrauch (Fokus auf die Morgen- und Abendstunden) 
anhand von Daten von 35 Versorgungsunternehmen aus allen Landesteilen 
ausgewertet. Um Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch zu identifizieren, 
wurden jeweils zwei Wochen vor und nach der Zeitumstellung Daten zum Ver-
kehrsaufkommen und Kraftstoffabsatz ausgewertet. Der Fokus lag hierbei auf 
den Nachmittags- und Abendstunden und den Gesamttagesverbrauch. 

Ergebnisse: Für den Zeitraum der Verlängerung der Sommerzeitperiode im 
Jahr 2007 (insgesamt vier Wochen) wurden Stromeinsparungen in Höhe von 
1,29 TWh (heuristische Analyse) bzw. 1,24 TWh (statistische Analyse) festge-
stellt. Verglichen zum Gesamtjahresstromverbrauch (3.900 TWh) beliefen sich 
die durch die Verlängerung der Sommerzeit erzielten Einsparungen auf 0,03 % 
und waren somit gering. Die tägliche Einsparung im Zeitraum der Verlänge-
rung lag bei rund 0,47 %. Generell waren die höchsten Einsparungen in den 
Abendstunden ersichtlich, wohingegen in den Morgenstunden ein leichter An-
stieg zu verzeichnen war. Des Weiteren waren die Einsparungen in der Zeit der 
Verlängerung im Frühling (0,5 %) höher als im Herbst (0,38 %). Ein statistisch 
signifikanter Mehrverbrauch von Kraftstoff und ein Unterschied beim Ver-
kehrsaufkommen konnten nicht festgestellt werden. 

Einschätzung: Die Studienergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die 
Auswirkungen einer Verlängerung der Sommerzeitperiode um insgesamt vier 
Wochen. Über die Wirkung der gesamten Sommerzeit lässt sich keine klare 
Aussage machen. Die Aussagekraft ist laut Prof. Hendrik Wolff (Department of 
Economics, University of Washington) limitiert, da ein Kontrollgebiet fehlt, um 
die beobachteten Effekte zweifelsfrei der Verlängerung der Sommerzeitperiode 
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zuordnen zu können (McGinty 2014). Eine Übertragbarkeit der Studienergeb-
nisse auf Deutschland oder Europa erscheint nicht möglich, da Klima und spe-
zifischer Energieverbrauch sich stark unterscheiden. 

STUDIE VON KELLOGG UND WOLFF (2008) IN AUSTRALIEN 

Die Studie mit dem Titel »Daylight time and energy: Evidence from an Austra- 
lian experiment« bezieht sich auf die Jahre 1999 bis 2001 (bzw. 2005). 

Hintergrund: Anlässlich der Olympischen Spiele im Sommer 2000 wurde 
die Sommerzeitperiode in den australischen Bundestaaten New South Wales 
und Victoria um zwei Monate verlängert, nicht aber im Bundestaat South Aust-
ralia. Durch das Nebeneinander von Staaten mit unterschiedlichen Zeitregimen 
lagen nahezu perfekte Gegebenheiten zur Beforschung der Auswirkungen der 
Zeitumstellung auf den Stromverbrauch vor. 

Methodik: Es handelt sich um eine empirische Analyse zur Auswertung de-
taillierter Daten über den Stromverbrauch und den Großhandelspreis für Strom 
von Dezember 1998 bis Dezember 2001 bzw. 2005 (um einen repräsentativen 
Durchschnitt bilden zu können). Temperatur- und Wettereinflüsse wurden in 
der Analyse berücksichtigt. Da die Olympischen Spiele an sich größere Auswir-
kungen auf den Stromverbrauch haben, wurden die Daten von New South 
Wales (Austragungsort der Spiele) nicht genutzt. 

Ergebnisse: Die Verlängerung der Sommerzeitperiode im Bundestaat Victo-
ria führte zu keiner statistisch signifikanten Einsparung im Gesamtstromver-
brauch. Festgestellt wurde jedoch eine (zu erwartende) Verschiebung des 
Stromverbrauchs von den Abend- hin zu den Morgenstunden. 

Einschätzung: Die Rahmenbedingungen erscheinen für eine solche Analyse 
ideal. Wärmeenergie wird allerdings nur indirekt über den Anteil elektrischer 
Heizungen erfasst. Aufgrund der unterschiedlichen Klimabedingungen sind die 
Studienergebnisse jedoch kaum auf Deutschland übertragbar. 

STUDIE VON ENERGIES DEMAIN (2010) IN FRANKREICH 

Die Studie mit dem Titel »Impact du Changement d'heure« ist ein Forschungs-
bericht von Energies Demain (2010) im Auftrag der Agence de l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME). Betrachtet wird ein Zeitraum von 2008 
bis 2030. 

Hintergrund: Der Bericht ist eine Neuauflage einer von Energies Demain 
2007 durchgeführten Studie. Ziele waren u.a. eine Aktualisierung der Ergebnisse 
mit Daten aus den Jahren 2008 und 2009 sowie eine Projektion der energeti-
schen Auswirkungen der Sommerzeit bis zum Jahr 2030. 



 III.  AUSWIRKUNGEN AUF DEN ENERGIEVERBRAUCH 

50 

Methodik: Es handelt sich um eine Simulation des Energiebedarfs in Ab-
hängigkeit von Anwesenheitszeiten und des Verhaltens von Personen in Haus-
halten und im Dienstleistungssektor. Dabei wurden Haushalte nach Erst- und 
Zweitwohnsitzen sowie nach Ferienwohnungen differenziert und raumgenau 
betrachtet (Badezimmer, Küche etc.). Für den Dienstleistungssektor wurden die 
verschiedenen Branchen untersucht (z. B. Telekommunikation, Post, Gastro-
nomie, Gesundheit, Einzelhandel, Schulen, Verwaltung). Der Fokus lag auf den 
Bereichen Beleuchtung, Klimatisierung und Raumwärmebedarf. Für die Projek-
tion der Energieverbräuche bis zum Jahr 2030 wurden Annahmen bezüglich 
Veränderungen der Geräteausstattung (Technologiediffusion, Ausstattungsgra-
de, Effizienz) sowie klimatischer Gegebenheiten getroffen und offizielle Progno-
sen zur Bevölkerungsentwicklung zugrunde gelegt. Die unterschiedlichen 
Klimazonen innerhalb Frankreichs wurden in der Analyse berücksichtigt. Die 
Validierung der über die Modellierung gewonnenen Daten erfolgte durch eine 
Gegenüberstellung mit realen Daten der nationalen Lastkurve sowie branchen- 
und anwendungsbezogenen Energiebilanzen für das Jahr 2008. 

Ergebnisse: Für die Situation im Jahr 2009 ergaben die Simulationen je nach 
Bereich Stromeinsparungen oder -mehrverbräuche. Im Bereich Beleuchtung 
zeigte sich ein Mehrverbrauch morgens (zwischen 5:00 und 7:00 Uhr), der je-
doch von abendlichen Einsparungen (zwischen 19:00 und 23:00 Uhr) übertrof-
fen wurde, wodurch insgesamt etwa 440 GWh (ca. 0,09 % des Gesamtstromver-
brauchs) eingespart werden konnten (-321 GWh bei Haushalten, -119 GWh im 
Dienstleistungssektor). In Haushalten führte die Sommerzeit je nach Gebäude-
typ (Mietshaus, Reihenhaus etc.), Regelungsart der Heizung bzw. Klimatisie-
rung (manuell, konstanter Sollwert, Nacht- bzw. Tagabschaltung etc.) und Nut-
zungsart (Familie, Singlehaushalt etc.) zu Veränderungen im Energiebedarf für 
die Raumwärme von -0,6 % (Reihenhaus Vorstadt mit Tagabschaltung nahe 
Paris) bis 0,2 % (Mietshaus aus den 1980er Jahren mit manueller Regelung nahe 
Paris) sowie zu einem Mehrverbrauch bei der Klimatisierung um bis zu 7,5 % 
(Reihenhaus in Südfrankreich mit Tagabschaltung). Im Dienstleistungssektor 
bewegten sich die entsprechenden Zahlen bei der Raumwärme zwischen -0,2 % 
(Café/Restaurant nahe Paris mit Nachtabsenkung) und 1,4 % (für Geschäfte in 
Südfrankreich mit Nachtabsenkung). Bei der Klimatisierung reichte die Spann-
weite von -11,7 % (Geschäfte in Südfrankreich mit Nachtabsenkung) bis 2,9 % 
(Café/Restaurant in Südfrankreich mit manueller Regelung). 

Werden diese Simulationsergebnisse auf die Situation im Jahr 2030 extrapo-
liert, sollen sich bezüglich des Stromverbrauchs bei den Haushalten die Mehr-
verbräuche für Klimatisierung und die Einsparungen bei der Raumwärme ge-
genseitig aufheben (Tab. III.5). Im Dienstleistungssektor würde es dagegen zu 
einem Mehrverbrauch für Raumwärme und Einsparungen bei der Klimatisie-
rung kommen, wobei letztere fünfmal größer sind als erstere. Insgesamt würden 
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im Jahr 2030 somit 470 GWh an elektrischer Energie eingespart werden können 
(dies entspricht rund 0,1 % des Gesamtstromverbrauchs von 2008). Weitere 
584 GWh ließen sich durch die Sommerzeitanwendung einsparen, weil weniger 
Gas, Fernwärme oder Holz zum Heizen genutzt würde. 

TAB. III.5 AUSWIRKUNGEN DER SOMMERZEIT AUF DEN STROMVERBRAUCH 2030 
(IN GWH UND RELATIV) 

 Haushalte Dienstleistung gesamt 

Beleuchtung  -217 (-2,89 %)  -123 (-0,42 %)  -340 (-0,92 %) 

Klimatisierung  124 (3,33 %)  -169 (-0,86 %)  -45 (-0,19 %) 

Raumwärme  -121 (-0,22 %)  36 (0,26 %)  -85 (-0,12 %) 

gesamt    -470 (-0,37 %) 

bezogen auf Gesamt-
stromverbrauch 2008 

  -0,095 % 

Quelle: nach Energies Demain 2010; IÖW 2014, S. 40 

Einschätzung: Herausragend ist der Ansatz, neben Beleuchtung auch Heizung 
und Klimatisierung nicht nur in Haushalten, sondern auch in verschiedenen 
Branchen zu simulieren und das Modell mit Energiebilanzen abzugleichen. 
Auch die Extrapolation in die Zukunft unter Berücksichtigung von Verände-
rungen bei Geräten, Effizienz und Klima ist hervorzuheben. Es wird ausdrück-
lich auf die Unsicherheiten des methodischen Ansatzes und der Ergebnisse hin-
gewiesen (u.a. sehr starke Sensitivität bzgl. der Annahmen des Verbraucherver-
haltens, z. B. der Raumtemperatursollwerte sowie der Entwicklung der nationa-
len Energienachfrage). Die Validierung beruht nur auf statistischen Daten von 
Verbrauchssummen. Ob die Annahmen und berechneten Effekte des Modells 
tatsächlich in der Praxis zutreffen, ließe sich nur durch Messungen bei den be-
trachteten Zielgruppen sicher feststellen. Eine Übertragbarkeit der Studiener-
gebnisse auf Deutschland erscheint fragwürdig, da die klimatischen Verhältnisse 
und die Verwendung von Heizungs- und Klimaanlagen sehr unterschiedlich 
sind. So wird in Frankreich wesentlich mehr mit Strom geheizt. 

STUDIE VON MIRZA UND BERGLAND (2011) IN SKANDINAVIEN 

Die Studie mit dem Titel »The impact of daylight saving time on electricity con-
sumption: Evidence from southern Norway and Sweden« bezieht sich auf den 
Zeitraum 2003 bis 2009. 

Hintergrund: Es handelt sich um eine erstmalige wissenschaftliche Analyse 
der Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energieverbrauch in Skandinavien. 
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Methodik: Die Untersuchung beruht auf einer statistischen Analyse der 
stündlich aufgelösten Werte für Stromverbrauch, Temperatur und Sonnen-
scheindauer der Jahre 2003 bis 2009 unter Einbeziehung weiterer Kontroll- und 
Korrekturvariablen für wirtschaftliche Aktivität (Strom-/Ölpreis, arbeitsfreie 
Tage) und saisonale Faktoren (Monate, Sommerzeit). Die Daten wurden ganzjäh-
rig über sieben Jahre analysiert (nicht nur kurz vor und nach der Zeitumstellung). 

Ergebnisse: Abends zeigten sich deutliche Einsparungen durch die Sommer-
zeit. Morgens im Gegensatz zu den meisten anderen Studien ebenfalls geringe 
Einsparungen anstelle von sonst üblichen Mehrverbräuchen. Dies wurde auf 
skandinavische Eigenheiten bei den Verbrauchsprofilen und Arbeitsgewohnhei-
ten zurückgeführt. Insgesamt wurde eine Verminderung des jährlichen Strom-
verbrauchs um 519 bzw. 882 GWh für Südnorwegen bzw. Schweden ermittelt, 
was laut Mirza und Bergland (2011)  einer Einsparung von 1,3 % in beiden Län-
dern entspricht. Wird jedoch die Einsparung in Schweden ins Verhältnis zum 
schwedischen Stromverbrauch von 2007 nach IEA (2009) gesetzt, so beträgt die 
Einsparung nur 0,67 % (bzw. 0,24 % bezogen auf den gesamten Endenergiever-
brauch). Dies legt die Vermutung nahe, dass die Autoren hier den Stromver-
brauch der Haushalte als Maßstab ansetzten. 

Einschätzung: Die angewendeten Methoden sind umfangreich und komplex 
und transparent beschrieben. Allerdings beruht die Temperaturkorrektur auf 
jeweils nur einem Ortswert für Schweden (Stockholm) und Norwegen (Oslo). 
Zwar leben im Großraum Stockholm etwa 22 % der schwedischen Bevölkerung, 
doch erscheint die Wahl nur eines Ortswertes für ein so großes Land etwas 
fragwürdig. Zweckmäßiger wäre hier ein nach Einwohnerzahl gewichteter Mit-
telwert aller schwedischen Städte. Eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf 
Deutschland erscheint aufgrund sehr großer Unterschiede bei Pro-Kopf-
Stromverbrauch, Klima und Heiztechnik sowie den von den Autoren beschrie-
benen skandinavischen Eigenheiten bei Verbrauchsprofilen und Arbeitsge-
wohnheiten sehr fragwürdig. Der methodische Ansatz scheint hingegen sinnvoll 
und gut auf andere Länder übertragbar. 

STUDIE VON TICHLER ET AL. (2013) IN ÖSTERREICH 

Die Studie mit dem Titel »Energetische und wohlfahrtsökonomische Auswir-
kungen der Zeitumstellungen im Frühjahr und im Herbst in Oberösterreich« 
bezieht sich auf den Zeitraum von 2010 bis 2011. 

Hintergrund: Ziel dieser Arbeit ist die erstmalige Verknüpfung von Analysen 
von energetischen sowie von nichtenergetischen Auswirkungen der Zeitumstel-
lung im Sinne einer wohlfahrtsökonomischen Gesamtanalyse für Oberösterreich. 

Methodik: Es handelt sich um eine empirische Detailanalyse von ca. 1.000 
Haushalten mittels »Smart Meter«. Hierbei wurden die Wochen vor und nach 
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den Zeitumstellungen im Herbst 2010 und Frühjahr 2011 verglichen. Alle Daten 
beziehen sich nur auf private Haushalte. Es erfolgte eine Quantifizierung der 
energetischen Auswirkungen der Zeitumstellung auf Strom, Raumwärme und 
Treibstoff, wobei ausgewählte Literaturergebnisse auf Basis relevanter Wirt-
schaftsdaten auf Oberösterreich übertragen wurden. Für den Bereich Elektrizität 
sind die gemittelten Literaturangaben transparent aufgeschlüsselt, für Raum-
wärme und Verkehr jedoch nicht. Die Quantifizierung der nichtenergetischen 
Auswirkungen erfolgte ebenfalls durch die Übertragung von Literaturwerten auf 
die Situation in Oberösterreich. 

Ergebnisse: Die Profile der analysierten Lastkurven zeigen, dass der Strom-
verbrauch in den ersten drei Wochen nach der Zeitumstellung im Frühjahr um 
11 % im Vergleich zum selben Zeitraum vor der Zeitumstellung zurückging – 
wobei die Einsparung vor allem abends auftrat. In den drei Wochen nach der 
Zeitumstellung im Herbst ließ sich ein Mehrverbrauch von 3 % im Vergleich 
zum selben Zeitraum vor der Umstellung beobachten. Andere Zeiträume wur-
den nicht analysiert, aber die Einsparung in diesen sechs Wochen betrug bereits 
0,45 % des Jahresstrombedarfs der privaten Haushalte. Um ein Maß für die 
Auswirkungen auf den Gesamtstromverbrauch zu erhalten, wurde der Median 
ausgewählter Literaturwerte (hauptsächlich von Studien aus Ländern, die 
Oberösterreich in Bezug auf kulturelle, strukturelle und klimatische Faktoren 
ähnlich sind) herangezogen. So wurde eine jährliche Gesamtstromeinsparung 
von 0,26 % ermittelt, was für Oberösterreich 37 GWh entspricht. Für die 
Raumwärme wurde auf Basis von Literaturwerten eine Zunahme von 0,3 % 
(28 GWh) im Haushaltsbereich angenommen, für Treibstoffe eine Zunahme 
von 0,15 % (27 GWh). Dabei handelte es sich um Spannenmittelwerte von in 
der Literatur gefundenen Angaben (0 bis 0,6 % für Raumwärme bzw. 0 bis 0,3 % 
für Treibstoffe), ohne dass die Literaturquellen genauer erläutert wurden. Ge-
samtenergetisch wurde somit nicht von einer Einsparung ausgegangen, sondern 
tendenziell eher von einem leichten Mehrverbrauch. 

Die Ergebnisse wurden auch monetär bewertet. Da die Einsparungen beim 
Strom monetär wertvoller sind als die Mehrverbräuche bei Kraftstoffen und 
Heizung, ergab sich für den Bereich Energie trotz Mehrverbräuchen eine finan-
zielle Einsparung von 3,7 Mio. Euro (Spanne von -8,9 Mio. bis 1,6 Mio. Euro). 
Werden die energetischen Einsparungen mit den nichtenergetischen Effekten 
verrechnet (hier sollen sich die möglichen Einsparungen auf 4,4 Mio. Euro be-
laufen), resultiert eine Kostenersparnis für die oberösterreichische Volkswirt-
schaft von durchschnittlich 8,1 Mio. Euro p.a., was einem Anteil von 0,02 % des 
oberösterreichischen BIP aus dem Jahr 2010 entspricht. 

Einschätzung: Die Mittelung von Literaturwerten ist durchaus gebräuchlich, 
die gewählten Studien sind jedoch nicht gut übertragbar. Der Ansatz der mone-
tären Bewertung ist interessant, da er energetische und nichtenergetische Effekte 
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verrechenbar macht. Jedoch müssten die bei der Monetisierung der nichtener-
getischen Effekte zugrunde gelegten Zahlungsbereitschaften zur Vermeidung 
von Schlafstörungen und für ein Mehr an Tageslichtfreizeit für jeden Kultur-
kreis ermittelt werden. Insgesamt ist die Methode leicht beeinflussbar, sodass 
die ohnehin nur geringen Effekte leicht in eine bestimmte Richtung verschoben 
werden können. 

STATISTISCHE AUSWERTUNG DER QUANTITATIVEN 
ANGABEN AUS ALLEN STUDIEN 1.3 

Die verfügbaren quantitativen Angaben sowohl der älteren wie auch der neue-
ren Studien sind im Anhang 3 dieses Berichts in tabellarischer Form zusam-
mengefasst (Tab. A.2 u. A.3). Die Zusammenstellung beschränkt sich auf Stu-
dien, in denen Aussagen für die gesamte Dauer der Sommerzeitperiode gemacht 
wurden und deren Angaben auf den Endenergieverbrauch umgerechnet werden 
können. Studien, welche Teilzeiträume oder Sommerzeitvarianten behandeln 
(doppelte Sommerzeit, verlängerte Sommerzeitperioden), wurden nicht berück-
sichtigt, um die statistische Auswertung nicht zu verfälschen. Allerdings ist die 
Bildung von Mittelwerten oder Medianen eigentlich unzulässig, da die Rah-
menbedingungen der Studien zu unterschiedlich sind. Gleichwohl ermöglichen 
diese Zahlen insbesondere im Zusammenhang mit den angegebenen Spannen 
eine grobe Orientierung und Einordnung. Auffällig ist, dass sich nach wie vor 
die meisten Studien nur auf den Stromverbrauch beziehen. In nur sehr wenigen 
Studien wurde versucht, die energetischen Effekte zu differenzieren und auch 
für die Bereiche Raumwärme und Klimatisierung zu quantifizieren. Die Ergeb-
nisse der statistischen Auswertung werden im Folgenden dargestellt (dazu IÖW 
2014, S. 63 f.). 

Beim Stromverbrauch wurden in knapp zwei Dritteln der Studien geringfü-
gige Einsparungen ermittelt, die in erster Linie auf verringerte Beleuchtungsbe-
darfe in privaten Haushalten zurückgeführt wurden. Bei Industrie und Gewerbe 
wurden dagegen meist kaum Unterschiede festgestellt, wobei je nach Branche 
leichte Einsparungen oder Mehrverbräuche erwartet werden. In jeweils 17 % der 
Studien wurden Mehrverbräuche oder gar keine signifikanten Effekte konsta-
tiert, wobei die Studienautoren dies meist auf Strommehrverbräuche infolge 
eines höheren Bedarfs an Raumwärme und Klimatisierung zurückführten. Über 
alle Studien betrachtet schwanken die Angaben zwischen Einsparungen in Höhe 
von 0,9 % bis zu Mehrverbräuchen von 1 % des jährlichen nationalen Stromver-
brauchs, wobei Einsparungen im Bereich um 0,2 % am häufigsten vertreten 
sind. Da der Stromverbrauch meist zwischen 20 und 25 % des Endenergiever-
brauchs ausmacht, liegen die Effekte bezogen auf den Endenergieverbrauch 
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zwischen Einsparungen von 0,24 % bis Mehrverbräuchen von 0,2 % mit einer 
deutlichen Häufung bei Einsparungen um 0,025 %. 

Für den Bereich Raumwärme liegen die Effekte zwischen Einsparungen von 
0,12 % bis Mehrverbräuchen von 9 %, wobei mehrheitlich von eher geringen Ef-
fekten im Bereich von -0,2 bis 0,2 % ausgegangen wurde. In Studien nur zum 
Stromverbrauch wurden mögliche Effekte im Bereich Raumwärme nur teilweise 
berücksichtigt, da in den meisten Ländern ein Großteil der Raumwärme durch 
die Verbrennung von Brennstoffen vor Ort erzeugt wird. Bei einer Beobachtung 
von über 50 Wohneinheiten in Deutschland Anfang der 1980er Jahre wurden 
keine signifikanten Änderungen beim Heizenergieverbrauch festgestellt (Bouillon 
1983). Ähnliches gilt für den Bereich Klimatisierung (Einsparungen von 0,2 % bis 
Mehrverbräuche von 9,1 %). Dieser Effekt unterscheidet sich von Land zu Land 
stark: In Studien aus dem Süden der USA kam es im Saldo zu Mehrverbräuchen 
bei der Klimatisierung durch die Sommerzeit, während in Simulationsrechnun-
gen aus Frankreich und Deutschland eine Verbrauchsminderung ermittelt wurde. 
Für die Bereiche Raumwärme und Klimatisierung scheint die Studie von Energies 
Demain (2010) den sinnvollsten Ansatz zu haben, wenngleich das zugrunde lie-
gende Modell sicher von einer Validierung anhand von Feldbeobachtungen pro-
fitieren könnte. Darüber hinaus existieren nur noch zwei weitere neuere Studien 
(seit 2007), in denen diese Bereiche ebenfalls untersucht wurden (Kotchen/Grant 
2011, Shimoda et al. 2007). 

Noch schlechter sieht es für den Bereich Verkehr aus. Hierzu liegen nur zwei 
ältere Untersuchungen aus den 1980er/1990er Jahren vor (Bouillon 1983; Hecq/ 
ULB 1992, nach Reincke/Broek 1999, S. 27), in denen ein Effekt auf den Kraft-
stoffverbrauch im Bereich von 0 bis 0,3 % ermittelt wurde. Belzer et al. (2008) 
konnten für den vierwöchigen Zeitraum der verlängerten Sommerzeitperiode in 
den USA keinen signifikanten Effekt auf den Kraftstoffverbrauch feststellen. 

Deutlicher als die Verbrauchseinsparungen sind die Auswirkungen auf die 
Spitzenlasten (Peaks) beim Stromverbrauch. Zwar wurden teilweise beim Vormit-
tagspeak leichte Zunahmen konstatiert, nachmittags bzw. abends wurden dage-
gen übereinstimmend deutliche Rückgänge von meist 2,5 bis 3 % beschrieben. 
Das vermeidet zwar nicht gleich ganze Kraftwerke, kann aber insbesondere in 
Regionen mit einer schwach dimensionierten Stromversorgung für deutliche Ent-
lastung sorgen. 

DATEN-, ERGEBNIS- UND METHODENKRITIK 1.4 

Die große Streuung in der Literatur hinsichtlich der Effekte der Sommerzeit auf 
den Energieverbrauch lässt sich zum Teil mit unterschiedlichen methodischen 
Herangehensweisen erklären. Den größten Einfluss dürfte aber der regionale 
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Bezug haben. Vor allem das Klima und der Bedarf an Beleuchtung, Heizung und 
Klimatisierung sowie die Verbreitung unterschiedlich effizienter Technologien 
haben maßgeblichen Einfluss auf die Effekte der Sommerzeit. Ähnliches gilt für 
die sektorale Zusammensetzung der Volkswirtschaft und die menschlichen Ver-
haltensgewohnheiten. Daher ist es auch nicht ohne Weiteres möglich, Studiener-
gebnisse auf andere Länder zu übertragen. Da sich diese Einflussfaktoren zudem 
über die Zeit ändern, ist auch die Übertragbarkeit älterer Studienergebnisse äu-
ßerst fraglich. Gleiches gilt für die Extrapolation in die Zukunft (IÖW 2014, S. 64). 

Ein grundsätzliches Problem in der vergleichenden Analyse und Interpreta-
tion der Ergebnisse von Studien in diesem Kontext liegt vor allem auch darin, 
die beobachteten Veränderungen (z. B. Verbrauchseinsparungen) auch tatsäch-
lich der Sommerzeit bzw. der Zeitumstellung zuzuordnen, da diese prinzipiell 
auch durch eine Vielzahl anderer Faktoren beeinflusst werden. Grundsätzlich 
wäre es eigentlich notwendig, alle Fremdeinflüsse möglichst durch geeignete 
Korrekturfaktoren herauszufiltern. Die dafür notwendigen komplexen Regres-
sionsverfahren benötigen wiederum hoch aufgelöste Daten über mehrere Jahre. 
Deshalb wird in etlichen Studien alternativ nur ein enger Zeitraum von etwa 
drei Wochen vor und nach der Zeitumstellung untersucht, deren Ergebnisse 
sich aber nicht einfach auf ein ganzes Jahr hochrechnen lassen, sondern nur den 
betrachteten Zeitraum repräsentieren. Solche Analysen werden meist für den 
Elektrizitätsbereich angestellt. Effekte auf den Raumwärmebereich fließen dann 
nur indirekt über strombetriebene Heizungs- und Klimaanlagen ein, deren 
Verbreitung sich von Land zu Land stark unterscheiden kann (IÖW 2014, S. 17). 

VERGLEICHBARKEIT VON STUDIENERGEBNISSEN 

Hinsichtlich der Vergleichbarkeit von Ergebnissen ist besondere Vorsicht gebo-
ten. Ergebnisse lassen sich auf unterschiedliche Weise »ausdrücken«, was die 
Vergleichbarkeit sehr erschweren kann. Die Auswirkungen der Sommerzeit auf 
den Energieverbrauch lassen sich beispielsweise durch absolute oder relative 
Änderungen (Reduktion/Einsparung oder Steigerung/Mehrverbräuche) der 
folgenden Größen ausdrücken (IÖW 2014, S. 18): 
 Energiemenge z. B. in Terawattstunden (TWh) oder Petajoule (PJ): (a) als 

Primärenergie (Energiemenge, die für Erzeugung und Transport der End-
energie als Brennstoff eingesetzt werden muss) oder Endenergie (Teil der 
Primärenergie, der nach Energiewandlungs- und Übertragungsverlusten 
übrigbleibt und beim Endabnehmer ankommt); (b) bezogen auf Endabneh-
mer (alle, private Haushalte, Gewerbe, Industrie, spezielle Gewerbe-/Indus- 
triezweige); (c) bezogen auf Anwendungsbereiche (Strom insgesamt, Raum-
wärme bzw. Heizung, Prozesswärme, Klimatisierung, Verkehr, Beleuchtung 
etc.); 
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 Verbrauchsspitzen beim Strombezug (v.a. morgens und abends), ausge-
drückt als notwendige Kraftwerksleistung beispielsweise in Gigawatt (GW); 

 monetäre Werte (Euro oder US-Dollar); 
 Treibhausgasemissionen, zumeist als Tonnen CO2-Äquivalente (t CO2-Äq.). 
Alle diese Größen können wiederum eigene Bezüge haben. Insbesondere zeitli-
che und sektorale Einschränkungen sind immer wieder zu beachten, etwa wenn 
nur die Auswirkungen einer verlängerten Sommerzeitperiode oder nur der Zeit-
raum kurz vor und nach der Zeitumstellung analysiert werden, oder wenn rela-
tive Einsparungen oder Mehrverbräuche auf den Endenergieverbrauch eines 
bestimmten Sektors (häufig der Haushalte) bezogen werden. 

Da die Preise für unterschiedliche Energieformen (Strom, Wärme) und 
Energieträger (Brennstoffe) sich zwischen einzelnen Ländern stark unterschei-
den, eignen sich auch monetäre Werte in der Regel schlecht für internationale 
Vergleiche. Das Gleiche gilt für Treibhausgasemissionen, da diese sehr stark 
vom nationalen Energiemix abhängen. Insofern eignen sich relative Änderun-
gen des Energieverbrauchs zur Vergleichbarkeit am besten (IÖW 2014, S. 18). 
Daher wurde versucht, die Ergebnisse der analysierten Studien als mindestens 
eine der folgenden Größen darzustellen (Tab. A.2 im Anhang): 
 relative Änderung des gesamten nationalen Endenergieverbrauchs; 
 relative Änderung des Endenergieverbrauchs für jeweils Strom, Wärme, 

Klimatisierung und Verkehr; 
 relative Änderung des Stromverbrauchs für Beleuchtung. 
Diese Werte erlauben am ehesten einen Vergleich von Ergebnissen zwischen 
verschiedenen Studien. Es ist dabei allerdings zu beachten, dass die oft darge-
stellten Einsparungen beim Beleuchtungsstrom der Haushalte zunächst nur ei-
nen geringen Anteil des gesamten Stromverbrauchs der Haushalte ausmachen. 
Die Haushalte verbrauchen wiederum nur einen gewissen Anteil des gesamten 
Stroms einer Volkswirtschaft. Der Stromverbrauch ist letztlich auch wieder nur 
ein Teil des gesamten Endenergieverbrauchs. Schließlich übt die zunehmende 
Verbreitung von Energiesparlampen einen Einfluss auf den Energieeinspareffekt 
der Sommerzeit aus, auf den die bisher vorhandenen Studien jedoch nicht dezi-
diert eingehen. 

ÜBERTRAGBARKEIT VON STUDIENERGEBNISSEN 

Studien zu den Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energieverbrauch wur-
den bereits in unterschiedlichen Ländern erstellt. Von den hier relevanten 
26 Untersuchungen wurden sechs für die Situation in Deutschland bzw. zwölf 
für die Situation in weiteren EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Von den restli-
chen Studien stammen vier aus den USA, zwei aus Mexiko und jeweils eine aus 
Japan und Australien (Tab. A.2 im Anhang). 
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Es stellt sich die Frage, wie gut sich Ergebnisse zwischen den Ländern über-
tragen lassen. Bei den Auswirkungen auf den Energieverbrauch ist diese Prob-
lematik jedoch nur äußerst schwer in den Griff zu bekommen, da hier die Über-
tragbarkeit von einer besonders großen Vielzahl von Faktoren abhängen kann. 
So sind der Energie- und Stromverbrauch unter anderem stark abhängig vom 
Entwicklungsstand und Industrialisierungsgrad einer Volkswirtschaft, von den 
klimatischen Rahmenbedingungen und den damit verbundenen Bedürfnissen 
nach Beleuchtung, Wärme oder Klimatisierung. Auch die Art der vorherr-
schenden Heizungstechnologien, der Dämmstandard und die Effizienz von 
Energieverbrauchern spielen eine maßgebliche Rolle, unterscheiden sich inter-
national stark und verändern sich zudem über die Zeit (IÖW 2014, S. 21). 

KÜNFTIGE STUDIEN 

Für künftige Studien scheint es sinnvoll, verschiedene methodische Ansätze zu 
kombinieren und durch Messkampagnen im Feld bei unterschiedlichen Grup-
pen von Verbrauchern (Haushalte, Gewerbe etc.) zu validieren. Dabei könnten 
sich auch neue Technologien nutzen lassen, z. B. intelligente Energiemanage-
mentsysteme, welche sich auch in privaten Haushalten zunehmend verbreiten 
und ein zeitlich hochaufgelöstes und gerätescharfes Monitoring inklusive Hei-
zung und Klimatisierung erlauben. Vielversprechend, aber auch sehr aufwendig, 
erscheint dabei nach IÖW (2014, S. 65) eine Kombination der Ansätze von 
Bouillon (1983), Energies Demain (2010) und Mirza/Bergland (2011) bzw. Kot-
chen/Grant (2011) unter Berücksichtigung der Transformation im Energiesys-
tem. Effektiv erscheinen auch räumlich begrenzte Kontrollgruppen mit einem 
anderen Zeitregime (Kellogg/Wolff 2008). 

ERHEBUNG UNTER AKTEUREN DER ENERGIEWIRTSCHAFT 2. 

Zur weiteren Fundierung der Literaturanalyse, die kaum aktuelle, auf Deutsch-
land übertragbare quantitative Daten zu den Auswirkungen der Sommerzeit auf 
den Energieverbrauch ans Licht förderte (Kap. III.1), sowie der Modellsimula-
tionen (Kap. III.3) wurde eine Befragung bei insgesamt 736 Akteuren aus dem 
Bereich der deutschen Energieversorgung durchgeführt, bei denen potenziell 
Daten über die Durchführung entsprechender Untersuchungen vorliegen könn-
ten. Dies sind vor allem die vier großen Übertragungsnetzbetreiber, die über 600 
bei der Bundesnetzagentur für den Elektrizitätshandel zugelassenen Unterneh-
men, große Anbieter für Energie-Contracting-Lösungen, Anbieter von Re-
gelenergie, Fernwärme und Kraftstoffen sowie Verbände (Tab. III.6). Ausgewähl-
te Akteure insbesondere aus dem Bereich der Verbände wurden zudem (auch) 
telefonisch kontaktiert. 
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Ein Fragebogen wurde den Akteuren optional zur schnellen und einfachen 
Erfassung ihrer Daten angeboten, was insbesondere für den Fall gedacht war, 
dass die Untersuchungsergebnisse nicht in einer nach außen kommunizierbaren 
Form vorliegen. Durch die standardisierte Abfrage von methodischen Rahmen-
daten sollte eine bessere Einordnung bezüglich der Aussagekraft und Übertrag-
barkeit der Erkenntnisse ermöglicht werden. Darüber hinaus wurde den Akteu-
ren angeboten, weitere Informationen (Berichte, Berechnungen, Präsentationen 
etc.) durch das IÖW auswerten zu lassen (das E-Mail-Anschreiben, der Frage-
bogen und der Verteiler der Erhebung sind in Anhang 4 abgedruckt). 

TAB. III.6 ÜBERSICHT ÜBER DIE IM RAHMEN DER ERHEBUNG ANGESCHRIEBENEN AKTEURE 

Gruppe gesamt kontaktiert erreicht 

Übertragungsnetzbetreiber 4 4 100 % 

Verbände und sonstige Institutionen 20 20 100 % 

Kraftstoffanbieter 8 7 88 % 

Energiecontracting 30 27 90 % 

Fernwärmeanbieter 51 36 71 % 

Stromhandel und Stadtwerke 724 602 83 % 

Regelenergieanbieter 54 40 74 % 

gesamt 891 736 83 % 

gesamt: Anzahl ermittelter Unternehmen pro Bereich; kontaktiert: Anzahl ermittelter 

und angeschriebener E-Mail-Adressen; erreicht: kontaktiert/gesamt 

Quelle: IÖW 2014, S. 61 

ERGEBNIS DER BEFRAGUNG 

Es gab nur eine einzige Rückmeldung mit quantitativen bzw. qualitativen Anga-
ben: Der Stromanbieter WIND LINE, der in erster Linie Gewerbebetriebe belie-
fert, gab an, dass der Stromverbrauch in den letzten drei Wochen der Sommer-
zeit im Mittel der letzten vier Jahre etwa um 2,1 % höher liege, als in den ersten 
Wochen nach Umstellung auf Normalzeit. Daher wäre es aus Sicht des Unter-
nehmens sinnvoll, die Rückkehr zur Normalzeit um drei Wochen vorzuziehen. 
Allerdings sind die Daten des Anbieters nicht repräsentativ und stehen nur für 
eine kleine Gruppe bestimmter Gewerbebetriebe, deren Beeinflussung durch die 
Sommerzeit in der Literatur eher gering eingeschätzt wird (IÖW 2014, S. 62). 
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MODELLSIMULATIONEN 3. 

Zur Ergänzung der Analyse deutscher und internationaler Quellen wurden im 
Rahmen des TAB-Projekts Modellsimulationen für die privaten Haushalte in 
Deutschland durch das IÖW (2014) durchgeführt. Die Modellsimulationen soll-
ten es gegebenenfalls ermöglichen, die folgenden Fragen zu beantworten: 
 Welche quantitativen Auswirkungen hat die Sommerzeit auf den Energie-

verbrauch privater Haushalte unter Berücksichtigung effizienterer Elektro-
geräte? 

 Welchen Einfluss übt die Sommerzeit auf die sich immer stärker verbreiten-
de teilweise solare Selbstversorgung aus? 

Die Modellsimulationen sollen eine exemplarische Quantifizierung des Einflus-
ses der Sommerzeit auf einen relativ neuen Akteur im Energiesystem, den soge-
nannten »prosumer«, erlauben. Als »prosumer« werden hier private Haushalte 
verstanden, die einen Teil ihres eigenen Energiebedarfs u.a. durch PV selbst 
produzieren und zudem wie Produzenten auch Energie speichern und ins Netz 
einspeisen (können). Da eine solche Betrachtung in der bisherigen Literatur zu 
den Auswirkungen der Sommerzeit noch völlig unberücksichtigt ist, werden 
hier erstmals entsprechende Untersuchungen dargestellt. Die folgenden Aus-
führungen beruhen auf dem Gutachten des IÖW (2014, S. 45 ff.). 

EIGENVERBRAUCH UND AUTARKIEGRAD 

Als Eigenverbrauch wird diejenige Energiemenge bezeichnet, die zeitgleich zu 
ihrer Erzeugung direkt beim Betreiber einer Stromerzeugungsanlage verbraucht 
wird. Häufig wird der jährliche Eigenverbrauch ins Verhältnis zur insgesamt im 
Jahr erzeugten Strommenge gesetzt und als Eigenverbrauchsanteil ausgewiesen. 
Da seit 2012 in Deutschland die Stromgestehungskosten für Strom aus PV-Klein-
anlagen sowie deren Einspeisevergütung unter die Strombezugskosten (Arbeits-
preis pro Kilowattstunde [kWh]) fallen, ist die Wirtschaftlichkeit einer PV-
Anlage umso größer, je höher der Eigenverbrauch ist. Als Autarkiegrad wird 
derjenige Anteil am Stromverbrauch eines Haushalts bezeichnet, der mit einer 
vom »prosumer« betriebenen Stromerzeugungsanlage zeitgleich selbst erzeugt 
wird, und daher nicht aus dem Stromnetz bezogen werden muss. 

Maßgeblich beeinflusst werden Eigenverbrauch und Autarkie durch die 
Höhe des Stromverbrauchs im Haushalt und die Menge des erzeugten Stroms 
(z. B. Leistung der PV-Anlage). Dabei gilt: Je höher der Stromverbrauch und je 
geringer die Stromerzeugung, desto größer wird der Eigenverbrauchsanteil und 
desto kleiner der Autarkiegrad. Die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage hängt 
aber nicht nur vom Eigenverbrauchsanteil ab, sondern neben vielen anderen 
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Parametern auch von der absoluten Höhe des Eigenverbrauchs, der sich wiede-
rum proportional zur Stromerzeugung verhält. Unter dieser Perspektive wäre es 
somit wünschenswert, dass alle drei Parameter (absoluter Eigenverbrauch, 
Eigenverbrauchsanteil und Autarkiegrad) bei möglichst geringen Kosten mög-
lichst hoch ausfallen, und gleichzeitig möglichst wenig Strom verbraucht wird. 
Um dies zu erreichen, kann man versuchen, eine möglichst hohe zeitliche Über-
einstimmung von Verbrauch und Erzeugung zu erreichen. Dadurch erhöht sich 
die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen, während gleichzeitig die Stromnetze 
entlastet werden. 

DAS MODELL 

Erzeugung und Verbrauch werden minutengenau über den Zeitraum eines 
ganzen Jahres simuliert, sodass auch mögliche saisonale und kurzzeitige 
Effekte berücksichtigt werden. Der Verbrauch wird dabei aus über 30 elek- 
tronischen Geräten simuliert, für die individuelle minutengenaue Lastprofile 
hinterlegt sind. Das Modell bildet einen möglichst durchschnittlichen Haus-
halt ab. Hierfür wurde auf statistische Daten zurückgegriffen. 

Bei der Erzeugung steht die PV im Mittelpunkt des Modells. Hier lassen 
sich verschiedene Ausrichtungsvarianten minutengenau simulieren. Darüber 
hinaus sind auch unterschiedliche Technologien zur Wärmeversorgung ab-
gebildet, sodass Strom- und Wärmeversorgung prinzipiell integriert unter-
sucht werden können (u. a. Solarthermie, Wärmepumpe, Niedertemperatur-
kessel, Warmwasserspeicher, Frischwasserstationen). Zur Abstimmung von 
Erzeugung und Verbrauch stehen teilautomatische und vollautomatische 
(»smarte«) Energiemanagementsysteme zur Auswahl. Dabei lassen sich auch 
stationäre Batteriespeicher oder Elektroautos berücksichtigen. Durch den 
modularen Aufbau können zahlreiche weitere Technologien eingebunden 
oder auch gemessene Lastprofile zum Vergleich untersucht werden. 

Hauptergebnisse der Simulationen sind Veränderungen im Strombezug 
sowie Eigenverbrauchsanteile und Autarkiegrade der »prosumer«, die sich 
aus verschiedenen Technologieoptionen und Betriebsszenarien ergeben. Da-
neben werden auch die quantitativen und zeitlichen Veränderungen von 
Einspeisung in und Bezug aus dem Stromnetz abgebildet. Diese Daten kön-
nen als Grundlage für Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen genutzt werden und 
ermöglichen durch Aggregation die Abschätzung technischer, ökonomischer 
und sozialökologischer Auswirkungen auf unterschiedliche Akteure im 
Energiesystem. 

Da auch die Sommerzeit einen Einfluss auf die zeitliche Übereinstimmung von 
Verbrauch und Erzeugung hat, wurde eben dies in den Modellsimulationen 
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berücksichtigt. Als Indikator für die zeitliche Übereinstimmung von Verbrauch 
und Erzeugung eignet sich insbesondere der Eigenverbrauchsanteil. Da private 
Haushalte morgens und abends am meisten Strom verbrauchen, PV-Anlagen 
aber bei der am häufigsten verbreiteten und bisher wirtschaftlichsten Südaus-
richtung mittags am meisten Strom erzeugen, lassen sich durch Haushalte übli-
cherweise Eigenverbrauchsanteile von zumeist 15 bis 25 % erreichen. Durch 
spezielle Energiemanagementsysteme lässt sich der Einsatz von stromverbrau-
chenden Geräten im Haushalt automatisiert in Zeitfenster mit hoher Stromer-
zeugung verschieben, wodurch sowohl der Eigenverbrauch (absolut und relativ) 
als auch der Autarkiegrad um ca. 30 bis 60 % erhöht werden können (Bost et al. 
2011). 

ERGEBNISSE DER SIMULATIONEN 

Die Auswirkungen der Sommerzeit auf den Stromverbrauch privater Haushalte 
in Deutschland wurden ausschließlich anhand des Effekts auf den Stromver-
brauch für die Beleuchtung simuliert. Hierbei kann sich prinzipiell eine 
Stromeinsparung ergeben, da der Tagesrhythmus um eine Stunde nach vorne 
verlegt und somit eine bessere Tageslichtausnutzung erreicht werden kann. 

TAB. III.7 AUSWIRKUNGEN DER SOMMERZEIT AUF DEN JÄHRLICHEN 
 STROMVERBRAUCH BEI VERSCHIEDEN EFFIZIENTEN 4-PERSONEN-HAUSHALTEN 

Geräteeffizienz Sommerzeit Verbrauch 

sehr hoch mit DST 2.889 kWh 
ohne DST 2.912 kWh 
absolute/relative Einsparung 23 kWh/-0,80 % 

durchschnittlich mit DST 4.383 kWh 
ohne DST 4.416 kWh 
absolute/relative Einsparung 33 kWh/-0,76 % 

sehr gering mit DST 5.888 kWh 
ohne DST 5.932 kWh 
absolute/relative Einsparung 44 kWh/-0,73 % 

Quelle: IÖW 2014, S. 51 

Unter Berücksichtigung von verschiedenen Haushaltsgrößen (Anteil der Licht-
quellen steigt proportional mit der Haushaltsgröße) kann als ein erstes Ergebnis 
der Modellsimulationen konstatiert werden, dass die absoluten Energieeinspa-
rungen unter der Sommerzeit mit steigender Haushaltsgröße zunehmen (von 
18 kWh für den 1-Personen-Haushalt auf bis zu 42 kWh für den 5-Personen-
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Haushalt). Die relative Einsparung liegt dabei konstant zwischen 0,7 % und 
0,8 % bezogen auf den Jahresstromverbrauch. Neben der Personenanzahl im 
Haushalt hängen die Einsparungen jedoch auch von der Effizienz der Geräte ab. 
Im Modell wurden verschiedene Stromeffizienzklassen unterschieden, die sich 
auf den gesamten Stromverbrauch eines Haushalts beziehen (BMUB 2014). 

Die Ergebnisse für verschieden effiziente 4-Personen-Haushalte werden in 
Tabelle III.7 dargestellt. Es zeigt sich, dass die absoluten Einsparungen mit zu-
nehmender Effizienz der Geräte (insbesondere der Leuchtmittel) abnehmen. 
Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass der relative Einfluss der Sommerzeit in 
allen gewählten Szenarien sehr gering ist und deutlich unter 1 % des gesamten 
Stromverbrauchs liegt (IÖW 2014, S. 49 f.). 

AUSWIRKUNGEN AUF EIGENVERBRAUCH UND AUTARKIE 

Neben den Einsparungen beim Stromverbrauch ist auch der Effekt auf den Ei-
genverbrauch eines Haushalts entscheidend. Die Abbildung III.1 zeigt einen 
exemplarischen Wochentag ohne Sommerzeit, an dem der minütliche Verlauf 
von PV-Erzeugung und Lastprofil aufgezeichnet sind. Der größte Anteil des 
Stromverbrauchs dieses 4-Personen-Haushalts findet am Abend statt, da hier 
typischerweise sowohl Unterhaltungselektronik als auch verschiedene Haus-
haltsgeräte genutzt werden. Dementsprechend ist auch der Eigenverbrauch am 
Abend höher als am Morgen. 
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ABB. III.1 ENERGIEVERBRAUCH EINES 4-PERSONEN-HAUSHALTS OHNE SOMMERZEIT 

 

Quelle: IÖW 2014, S. 53 

ABB. III.2 ENERGIEVERBRAUCH EINES 4-PERSONEN-HAUSHALTS MIT SOMMERZEIT 

 

Quelle: IÖW 2014, S. 54 
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TAB. III.8 AUSWIRKUNGEN DER SOMMERZEIT AUF DEN EIGENVERBRAUCH UND 
 DIE AUTARKIE BEI VERSCHIEDEN EFFIZIENTEN 4-PERSONEN-HAUSHALTEN 

Geräte-
effizienz 

Sommerzeit Ver-
brauch 
(kWh) 

Erzeu- 
gung PV 

(kWh) 

Eigenver-
brauch 
(kWh) 

Eigen-
verbrauch 

(%) 

Autarkie 
(%) 

sehr hoch mit DST 2.889 7.493 874 11,67 30,27 
ohne DST 2.912 7.493 835 11,15 28,69 
relative Differenz -0,80 %  4,44 % 4,44 % 5,2 % 

durch-
schnittlich 

mit DST 4.383 7.493 1.318 17,59 30,07 
ohne DST 4.416 7.493 1.246 16,63 28,22 
relative Differenz -0,76 %  5,44 % 5,44 % 6,15 % 

sehr 
gering 

mit DST 5.888 7.493 1.663 22,19 28,24 
ohne DST 5.932 7.493 1.577 21,04 26,58 
relative Differenz -0,73 %  5,17 % 5,17 % 5,86 % 

Quelle: IÖW 2014, S. 51 

Verlagert sich nun das Lastprofil des Haushalts durch Einführung der Sommer-
zeit nach vorne (Abb. III.2), so wird der Eigenverbrauch am Morgen zwar ge-
ringer, der hohe Stromverbrauch am Abend rückt aber zunehmend in die Zeit 
der höheren Sonneneinstrahlung und lässt damit den Eigenverbrauch wieder 
steigen. 

Der Effekt der sommerzeitbedingten Lastverschiebung auf den Eigenver-
brauch und die Autarkie werden am Beispiel eines 4-Personen-Haushalts mit 
verschiedenen Effizienzklassen und einer Stromerzeugung durch eine 5-kWp-
PV-Anlage in Tabelle III.8 dargestellt. Durch die Sommerzeit erhöht sich der 
Eigenverbrauch je nach Effizienzklasse der Geräte um 4,5 bis 5,4 %, was einer 
Steigerung der Eigenverbrauchsanteile um 0,5 bis 1,2 Prozentpunkte entspricht. 
Der Autarkiegrad steigert sich durch die Sommerzeit um 5,2 bis 6,2 %. Die größ-
ten Änderungen treten bei durchschnittlich effizienten Geräten auf. Der höhere 
Anstieg bei der Autarkie ist damit zu begründen, dass hier sowohl die Steige-
rung des Eigenverbrauchs als auch die Stromeinsparungen durch die Sommer-
zeit mit in die Berechnung eingehen. Die Sommerzeit hat hier also einen dop-
pelten Effekt. 

EINFLUSS VON PV-LEISTUNG UND-AUSRICHTUNG SOWIE WARMWASSERBEREITUNG 

Wie viel die sommerzeitbedingte Lastverschiebung zur Steigerung des Eigen-
verbrauchs und der Autarkie beitragen kann, ist auch von der Leistung der PV-
Anlage abhängig. Bei kleinen PV-Anlagen (bis 4 kWp) und einem durchschnitt-
lichen 4-Personen-Haushalt lässt sich durch die Sommerzeit eine Erhöhung des 
Eigenverbrauchs von 3 bis 5 % simulieren und bei großen PV-Anlagen (ab 
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7 kWp) von knapp über 6 %. Entsprechend nimmt sommerzeitbedingt auch der 
Autarkiegrad mit der Größe der PV-Anlage zu (Abb. III.3). 

ABB. III.3 DURCH SOMMERZEIT BEDINGTE RELATIVE STEIGERUNG VON EIGENVERBRAUCH 
 UND AUTARKIE BEI UNTERSCHIEDLICHER PV-LEISTUNG 
 (DURCHSCHNITTLICHER 4-PERSONEN-HAUSHALT) 

 

Quelle: IÖW 2014, S. 55 

Zusätzlich hat auch die Ausrichtung der PV-Anlage einen Einfluss auf Eigenver-
brauch und Autarkie, der durch die Sommerzeit noch verstärkt wird. Durch die 
Erzeugungsspitzen am Morgen und Abend passt eine PV-Anlage in Ost-West-
Ausrichtung grundsätzlich besser zum Stromverbrauch eines Haushalts. Die Ta-
belle III.9 bildet diesen Umstand ab, wobei deutlich wird, dass eine Ost-West-
Anlage gegenüber einer Südanlage den Eigenverbrauch auch ohne Sommerzeit 
von 1.117 auf 1.194 kWh bzw. um 6,9 % steigert (durchschnittlicher 4-Personen-
Haushalt, PV-Leistung von 4 kWp). Die relative Steigerung erhöht sich durch die 
Anwendung der Sommerzeit auf 7,5 % (von 1.173 auf 1.261 kWh). Dementspre-
chend werden die höchsten Eigenverbrauchs- und Autarkiegrade in Ost-West-
Anlagen und mit Sommerzeit erreicht (Tab. III.9). 

Der Einfluss der Sommerzeit auf den Stromverbrauch sinkt allerdings, 
wenn die elektrische Warmwasserbereitung mit einbezogen wird, da sich 
dadurch der Anteil der Beleuchtung am Stromverbrauch des Haushalts verklei-
nert. In dieser Situation fällt die relative Stromeinsparung durch die Sommerzeit 
von 0,7 bis 0,8 % auf 0,5 %. In Bezug auf den Eigenverbrauchs- und Autarkiegrad 
ergaben die Simulationen für einen Haushalt mit bzw. ohne elektrische Warm-
wasserbereitung einen vergleichbaren Einfluss der Sommerzeit auf den Eigen-
verbrauchsanteil, während der höhere Stromverbrauch durch die Warmwasser-
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bereitung den Effekt der Sommerzeit auf den Autarkiegrad spürbar schmälert 
(von 6,15 auf 5,85 % bei einem 4-Personen-Haushalt) (IÖW 2014, S. 57). 

TAB. III.9 AUSWIRKUNGEN DER SOMMERZEIT BEI UNTERSCHIEDLICHER AUSRICHTUNG DER 
 PV-ANLAGE (DURCHSCHNITTLICHER 4-PERSONEN-HAUSHALT, PV-LEISTUNG 4 KWP) 

PV-Aus 
richtung 

Sommer- 
zeit 

Verbrauch 
(kWh) 

Erzeu- 
gung PV 

(kWh) 

Eigenver-
brauch 
(kWh) 

Eigen- 
verbrauch 

(%) 

Autarkie 
(%) 

Süd mit DST 4.383 5.352 1.173 21,92 26,76 
ohne DST 4.416 5.352 1.117 20,88 25,30 
rel. Diff. -0,76 %  4,75 % 4,75 % 5,47 % 

Ost-West mit DST 4.383 5.194 1.261 24,28 28,77 
ohne DST 4.416 5.194 1.194 22,99 27,04 
rel. Diff. -0,76 %  5,30 % 5,30 % 6,01 % 

Quelle: IÖW 2014, S. 56 

GANZJÄHRIGE SOMMERZEIT 

Neben der gewohnten Umstellung auf die Sommerzeit im Frühjahr und auf die 
Normalzeit im Herbst ist auch eine dauerhafte Anwendung der Sommerzeit 
denkbar. Um den Mehrwert einer ganzjährigen Sommerzeit einzuschätzen, 
wurden auch dazu Simulationen durchgeführt. Diese zeigen, dass sich durch 
eine ganzjährige Sommerzeit die Stromeinsparungen der gewohnten Sommer-
zeit um weitere 50 % auf insgesamt ca. 1,2 % (gegenüber der Situation ohne 
Sommerzeit) steigern könnten. Auch die Steigerung von Eigenverbrauch und 
Autarkie könnten sich bei einer ganzjährigen gegenüber der gewohnten Som-
merzeit nochmals um 20 bis 30 % erhöhen (IÖW 2014, S. 58 ff.). 

FAZIT 4. 

Insgesamt ist der wissenschaftliche Kenntnisstand bezüglich der Auswirkungen 
der Sommerzeit auf den Energieverbrauch begrenzt, unvollständig oder wider-
sprüchlich. Viele Schlussfolgerungen sind allein das Ergebnis von Erwartungen, 
basieren auf beschränkten Annahmen oder sind älter als 25 Jahre. 

Wohl sind in den letzten Jahren einige Studien erschienen, die mit teils inte-
ressanten Ansätzen einige Mängel älterer Untersuchungen auszuräumen versu-
chen, doch beschränken auch diese sich zumeist auf den Elektrizitätsbereich, 
was daran liegen dürfte, dass Daten zum Stromverbrauch sich vergleichsweise 
einfach erheben lassen (so werden etwa Verbrauchsdaten in zeitlich hoher Auf-
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lösung erfasst, meist im 15-Minuten-Takt). Solche Daten liegen für den Brenn-
stoff- oder Kraftstoffverbrauch nicht in der erforderlichen Auflösung vor und 
müssten durch große Feldversuche mit einer Vielzahl an zu beobachtenden 
Versuchspersonen aufwendig erhoben werden. Trotzdem haben auch die empi-
rischen Ansätze zur Berechnung der Auswirkungen auf den Stromverbrauch 
bereits erhebliche Schwierigkeiten, die Effekte der Sommerzeit klar von anderen 
Effekten (Witterung, wirtschaftliche Tätigkeit etc.) abzugrenzen. Dafür ist eine 
Vielzahl zeitlich und räumlich möglichst hochaufgelöster Kontrollvariablen er-
forderlich, wobei die quantifizierbaren Effekte maßgeblich vom verwendeten 
Regressionsmodell und den Kontrollvariablen abhängig sind. Im Gegensatz da-
zu können Simulationsmodelle zwar auch die Bereiche Raumwärme und Klima-
tisierung abbilden, sind aber von Annahmen abhängig, die in der Realität nicht 
unbedingt zutreffen müssen (IÖW 2014, S. 63). 

Als Ergebnis der für den vorliegenden TAB-Bericht durchgeführten Litera-
turauswertung lässt sich festhalten, dass die Auswirkungen der Sommerzeit auf 
den Energieverbrauch sowohl positiv als auch negativ sein können, in Ausprä-
gung und Höhe stark vom klimatischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rah-
men abhängen und mit ziemlicher Sicherheit in den meisten Fällen sehr gering 
sind. Aufgrund der vielfältigen Abhängigkeiten lassen sich Studienergebnisse 
nicht ohne weiteres auf andere Länder übertragen. Bezieht man die Ergebnisse 
einzelner Studien auf den nationalen Stromverbrauch der jeweiligen Länder, so 
ergibt sich eine Bandbreite der Ergebnisse von -0,9 % (Verbrauchsminderung) 
bis +1 % (Verbrauchserhöhung). Bei der Mehrzahl der Studien wurde eine Min-
derung von weniger als 0,2 % des Strom- oder 0,03 % des Endenergieverbrauchs 
eines Landes festgestellt. Dabei ist auch zu konstatieren, dass in den meisten 
Studien die Beleuchtung in privaten Haushalten im Fokus stand. Während es 
vor allem in der Übergangszeit in den Wochen nach der Zeitumstellung im 
Frühjahr und vor der Zeitumstellung im Herbst morgens zu geringen Mehrver-
bräuchen durch zusätzlichen Beleuchtungsbedarf kommen kann, werden diese 
am Nachmittag bzw. Abend durch einen deutlichen Verbrauchsrückgang über-
kompensiert, sodass es hier im Saldo zu einer Verbrauchsminderung kommt. 
Darüber hinaus kann es mögliche Verbrauchssteigerungen in bestimmten Ge-
werbezweigen (z. B. Unterhaltung und Freizeit) geben, welche die erwähnten 
Einsparungen aber nicht übersteigen (IÖW 2014, S. 8). 

Sommerzeitbedingt kann es im Frühjahr und Herbst frühmorgens zu 
Mehrverbräuchen beim Heizen kommen, während im Sommer abends der Be-
darf an Klimatisierung steigen kann. Studien, in denen die Auswirkungen der 
Sommerzeit auf den nationalen Stromverbrauch untersucht werden, berück-
sichtigen mögliche Effekte im Bereich Raumwärme nur teilweise, da in den 
meisten Ländern ein Großteil der Raumwärme durch die Verbrennung von 
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Brennstoffen vor Ort erzeugt wird. Die Effekte der Sommerzeit im Bereich Kli-
matisierung unterscheiden sich von Land zu Land stark. 

Anhand von Modellsimulationen (IÖW 2014, S. 45 ff.) konnten für deutsche 
Haushalte geringfügige Verbrauchsminderungen durch die Sommerzeit von 
weniger als 0,8 % bezogen auf den Jahresstromverbrauch ermittelt werden, wo-
bei nur die Effekte auf die Beleuchtung abgebildet wurden. Hochgerechnet auf 
den nationalen Strom- bzw. Endenergieverbrauch ergeben sich Einsparungen 
von 0,21 bzw. 0,045 %. Gleichzeitig wurde für deutsche Haushalte eine deutliche 
Verbesserung der Korrelation von Stromverbrauch und Stromerzeugung durch 
PV um über 5 % festgestellt. Dieser Zusammenhang wurde bisher in keiner Stu-
die zu den Effekten der Sommerzeit untersucht, ist aber für Länder, die wie 
Deutschland einen starken Ausbau des PV-Anteils an der Stromerzeugung an-
streben, von besonderer Bedeutung. Ein Großteil des PV-Ausbaus wird in 
Deutschland und anderen Ländern von Akteuren geleistet, die bisher nur als 
Stromkonsumenten in Erscheinung traten, nun aber durch den Betrieb von PV-
Anlagen Strom produzieren, den sie sowohl selbst verbrauchen als auch ins öf-
fentliche Stromnetz einspeisen. Die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen hängt 
bei dieser Akteursgruppe zunehmend davon ab, wie viel des preiswert selbster-
zeugten PV-Stroms auch zeitgleich selbst verbraucht wird und damit den teure-
ren Strombezug aus dem Netz substituiert. Die durch die Sommerzeit erhöhte 
Korrelation von PV-Erzeugung und Stromverbrauch könnte diesen »Eigenver-
brauch« und somit die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen erhöhen, während 
der Gesamtstromverbrauch gleichzeitig sinkt (IÖW 2014, S. 9). 

Häufig wird in der Diskussion um die Sommerzeit auch eine ganzjährige 
Sommerzeit ohne Zeitumstellung diskutiert. In Großbritannien, den USA und 
Russland wurde ein solches Zeitregime zeitweise angewendet, konnte sich bis-
her aber nicht langfristig durchsetzen. Für die Situation einer ganzjährigen 
Sommerzeit ergaben die Modellrechnungen des IÖW für den Beleuchtungs-
stromverbrauch deutscher Haushalte mögliche weitere Verbrauchseinsparun-
gen und Verbesserungen bei der Korrelation von Stromverbrauch und PV-
Stromerzeugung. Mögliche Effekte auf Heizung und Klimatisierung wurden 
jedoch nicht berücksichtigt (IÖW 2014, S. 64). 
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AUSWIRKUNGEN AUF DIE WIRTSCHAFT IV. 

Von der Anwendung der Sommerzeit sind die verschiedenen Wirtschaftszweige 
in sehr unterschiedlichem Ausmaß betroffen. Größere Auswirkungen dürften 
gegebenenfalls für Wirtschaftszweige zu erwarten sein, in denen im Freien gear-
beitet bzw. die Wertschöpfung zu wesentlichen Anteilen im Außenraum erzielt 
wird (z. B. Land- und Forst-, Freizeit- und Tourismus- oder  Bauwirtschaft). In 
diesen Branchen dürfte die Verschiebung der Tageslichtphase um eine Stunde 
während der gesamten Sommerzeitperiode ihre größte Wirkung entfalten. In 
anderen Wirtschaftssektoren resultieren mögliche Effekte im Wesentlichen aus 
der eigentlichen Zeitumstellung im Frühjahr bzw. Herbst, weil diese gegebenen-
falls planerische und organisatorische Eingriffe in den Betriebsablauf notwendig 
machen (z. B. im Schienenverkehr). 

2007 schätzte die EU-Kommission die Auswirkungen der Sommerzeit auf 
die Wirtschaft dahingehend ein, dass die am stärksten davon betroffenen Wirt-
schaftssektoren, wie Landwirtschaft, Fremdenverkehr und Verkehr, die Som-
merzeit in ihre Aktivitäten integriert hätten und deren Existenz nicht mehr in-
frage stellten (EU-Kommission 2007, S. 4 u. 6). Dabei berief sich die EU-Kom-
mission auf Stellungnahmen aus den Mitgliedstaaten sowie auf Ergebnisse einer 
eingehenden Prüfung der Auswirkungen der Sommerzeit von Reincke und Broek 
aus dem Jahr 1999, deren Resultate größtenteils auf subjektiven Meinungen und 
Einschätzungen beruhten, nicht aber auf evidenzbasierter wissenschaftlicher 
Grundlage. 

Zu den möglichen Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft finden 
sich – soweit ersichtlich – für die Zeit vor und nach 2007 praktisch keine belast-
baren Informationen oder gar quantitative Daten in der wissenschaftlichen Lite-
ratur oder in öffentlich zugänglichen nichtwissenschaftlichen Quellen (wie z. B. 
Positionspapiere von Interessenverbänden, Pressemitteilungen, öffentlich publi-
zierte Analysen). Die wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen dazu befass-
ten sich zudem mit sehr spezifischen Facetten (beispielsweise zu möglichen Ef-
fekten der Zeitumstellung im Frühjahr auf die Erträge am Aktienmarkt). Seit 
der Einführung der Sommerzeit wurden einige politikadressierte Berichte zu 
den Auswirkungen der Sommerzeit veröffentlicht. Neben dem bereits erwähn-
ten Bericht von Reincke und Broek (1999) gehört die im Auftrag der EU-
Kommission erstellte Studie von Kearney et al. (2014) zu den ergiebigsten Quel-
len. Gleichwohl basieren auch diese Berichte größtenteils auf subjektiven Mei-
nungen und Einschätzungen, die u.a. im Rahmen von Konsultationen mit Inte-
ressenvertretern aus den verschiedenen Wirtschaftssektoren oder mit Repräsen-
tanten der Regierungen aller EU-Mitgliedstaaten gewonnen wurden, und grün-
den nicht auf einer wissenschaftlichen Evidenzbasis. 
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Dass sich weder in der wissenschaftlichen, noch in der nichtwissenschaftli-
chen Literatur aktuelle Informationen und Erkenntnisse zu den Auswirkungen 
der Sommerzeit auf die Wirtschaft finden lassen, könnte verschiedene Gründe 
haben. Eine mögliche Ursache ist, dass sich mittlerweile alle Wirtschaftszweige 
mit der bestehenden Sommerzeitregelung mehr oder weniger arrangiert haben 
und sich deshalb das Interesse am und Aktivitäten zum Thema stark in Grenzen 
halten. Eine gegenteilige Ursache könnte allerdings auch darin liegen, dass das 
Thema nach wie vor virulent ist, es aber bisher an geeigneten Foren bzw. Publi-
kationsformen mangelte, um eventuelle Erfahrungen und Erkenntnisse zum 
Ausdruck zu bringen bzw. eigene Analysen öffentlich zugänglich zu machen. 

Deshalb wurde vom TAB – in Ergänzung zur Literaturanalyse – eine Erhe-
bung unter Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Berufsvertretungen 
durchgeführt, um dort mithilfe einer direkten Informationsabfrage aktuelle Er-
kenntnisse zu den Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft einzuho-
len. Aus Zeit- und Kapazitätsgründen war der Verteiler der Erhebung auf deut-
sche Organisationen zu beschränken. Angeschrieben wurden Organisationen 
von bundesweiter Bedeutung aus Branchen, in denen Auswirkungen der Som-
merzeit theoretisch erwartet werden können. Um generelle Auswirkungen auf 
die Beschäftigten zu erfassen, wurden großen Industrieverbände und Gewerk-
schaften branchenübergreifend angeschrieben. Die Energie- und Gesundheitssek-
toren wurden (mit Ausnahme der Pflegeberufe) ausgeklammert, da diese in den 
Kapiteln III und V des vorliegenden Berichts gesondert thematisiert werden. 

Den Teilnehmenden wurde ein Fragebogen zur schnellen und einfachen Er-
fassung ihrer Angaben angeboten (Fragebogen und Verteiler der Erhebung sind 
im Anhang 5 aufgeführt). Die Fragen fokussierten darauf, ob die Organisation 
in Bezug auf mögliche Auswirkungen der Sommerzeit auf die durch die Organi-
sation vertretenen Branchen, Berufs- oder Interessengruppen 
 über eigene Untersuchungen und Erhebungen verfügt, 
 Auskunft über mögliche betriebswirtschaftliche Auswirkungen erteilen 

kann, 
 weiter gehende Erfahrungen und Erkenntnisse vorliegen und 
 welches Gesamtfazit zu Sinn und Zweck der Sommerzeit gezogen wird. 
Eine Einladung zur Teilnahme an der Erhebung wurde an 145 Organisationen 
per E-Mail verschickt (143 Organisationen wurden erreicht). Auf die Anfrage 
des TAB sind lediglich sieben Rückmeldungen eingegangen, davon nur zwei mit 
einem ausgefüllten Fragebogen. 

Nachfolgend werden für die verschiedenen Wirtschaftsbereiche zunächst 
die aus wissenschaftlichen und öffentlich zugänglichen nichtwissenschaftlichen 
Quellen vorliegenden Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt. Daran an-
schließend werden jeweils die Ergebnisse der TAB-Erhebung angeführt. 
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LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, JAGDWESEN 1. 

Die Landwirtschaft wird wie kein anderer Wirtschaftszweig durch die natürlichen 
Gegebenheiten geprägt. Es erstaunt daher nicht, dass eine der größten Gegner-
schaften der Einführung der Sommerzeit aus dem Agrarbereich stammte. So 
wurden Anfang der 1980er Jahre noch zahlreiche mögliche Auswirkungen der 
Sommerzeit auf die Landwirtschaft problematisiert (z. B. Bundesregierung 1982, 
S. 9 f.): In der Milchviehhaltung wurden vorübergehende Einbußen in der 
Milchleistung befürchtet, da die Zeitumstellung den Melkrhythmus störe. Auch 
sei das Vieh zur Morgenmelkzeit am Anfang und gegen Ende der Sommerzeit-
periode im Dunkeln einzutreiben. Im Ackerbau könne die Sommerzeit zu mehr 
Überstunden und damit Lohnkosten (z. B. für Erntehelfer) führen, weil der Ernte- 
beginn, der erst nach Abtrocknung der Taufeuchte einsetzen kann, eine Stunde 
später beginnen müsse. Schließlich könne es im Gemüse- und Obstanbau infolge 
der Verschiebung der Erntezeiten zu Schwierigkeiten bei der termingerechten 
Belieferung der Großmärkte und des Einzelhandels kommen. 

Einige Jahre später bereits schienen diese (mutmaßlichen) Schwierigkeiten 
allerdings größtenteils überwunden zu sein bzw. an Bedeutung verloren zu ha-
ben. Auf eine EU-weite Umfrage bei landwirtschaftlichen Betrieben und Agrar-
verbänden im Auftrag der EU-Kommission im Jahr 1999 gingen nur wenige 
Antworten ein, was schon damals darauf schließen ließ, dass die Sommerzeit 
kein virulentes Thema in der Landwirtschaft mehr war. Zwar wurde ver-
schiedentlich auf Störungen des biologischen Rhythmus bei den Tieren verwie-
sen, gleichzeitig aber konstatierten andere Stimmen, dass sich die Tiere inner-
halb weniger Tage auf die Zeitumstellung einstellen könnten. In Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen kam es vereinzelt zu Klagen darüber, dass die Arbeit nach 
der Zeitumstellung im Frühjahr im Dunklen beginnen müsse, so etwa in Schott-
land, wo dieser Effekt der Sommerzeit aufgrund der geografischen Lage beson-
ders zu spüren ist. In südlichen Ländern, wo die Feldarbeit traditionell früh 
beginnt, wurde die Sommerzeit dagegen begrüßt (EU-Kommission 2000, 
Kap. 3.1). 

Verantwortlich dafür, dass die Sommerzeit in der Landwirtschaft kein viru-
lentes Thema mehr zu sein scheint, dürften zum einen die Modernisierung und 
Technisierung der Landwirtschaft, zum anderen Anpassungs- und Gewöh-
nungseffekte sein. Im Pflanzenbau führt die zunehmende Mechanisierung und 
Automatisierung generell zu einem geringeren Arbeitseinsatz (z. B. von Ernte-
helfern) bei gleichzeitigen Ertragssteigerungen. Technische Neuerungen und 
Verbesserungen (künstliche Beleuchtung an Maschinen, Erntetrocknungsanla-
gen etc.) erlauben es, dass die Feldarbeiten zeitlich flexibler organisiert werden 
können und gegenüber Tageslicht- und Witterungsbedingungen unabhängiger 
sind. 
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Grundsätzlich aber richtet sich die Feldarbeit in der Landwirtschaft nach wie 
vor in starkem Maße nach dem Sonnenstand, den vorherrschenden Wetterbe-
dingungen und dem Reifegrad der Ernte, sodass Landwirte gerade während der 
Erntezeit zu jeder Tageszeit, an Wochenenden wie auch Feiertagen ungeachtet 
der gerade geltenden Zeitregelung arbeiten müssen (EU-Kommission 2000, 
Kap. 3.1). Insofern ist es für Landwirte und ihre Familien generell und das gesam-
te Jahr über notwendig, die von den natürlichen Bedingungen diktierte Tagesrou-
tine mit dem familiären und gesellschaftlichen Leben in Einklang zu bringen. 
Damit verknüpfte Abstimmungsprobleme dürften durch die Anwendung der 
Sommerzeit nicht prinzipiell anders zu bewältigen sein. 

In der Tierhaltung ergibt sich in den ersten Tagen nach der Zeitumstellung 
gegebenenfalls die Notwendigkeit für Umstellungen im Betriebsablauf, um die 
Tiere behutsam an die veränderten Uhrzeiten zu gewöhnen (z. B. eine schritt-
weise Anpassung der Melk- und/oder Fütterungszeiten über einige Tage). Nach 
jahrelanger Praxis dürften entsprechende Maßnahmen allerdings Routine und 
unproblematisch sein. Zudem tragen auch in der Tierhaltung technische Neue-
rungen und die zunehmende Automatisierung (z. B. Futterautomaten, Melkro-
boter, Milchkühltanks) dazu bei, dass die Zeitumstellung im Gegensatz zu frü-
her ohne größere Schwierigkeiten und Arbeitsaufwand bewältigt werden kann 
(Hillman 2010, S. 25). In der Schweinemast z. B. bieten automatische Futtersys-
teme den Tieren jederzeit Zugang zu Wasser und Futter, sodass die geltende 
Uhrzeit keine große Rolle spielt (Funke 2014). 

Jagdverbände weisen alljährlich auf die erhöhte Gefahr für Wildunfälle im 
Straßenverkehr insbesondere nach der Zeitumstellung im Frühjahr hin. Durch 
die Zeitumstellung verschiebt sich der Berufsverkehr schlagartig zunächst wie-
der in die Morgendämmerung, in welcher etwa Reh- und Hirschwild besonders 
aktiv und nach der winterlichen Fastenzeit auf der Suche nach Futter bzw. auf 
Reviersuche sind (Deutscher Jagdverband 2015). Wie viele Wildtiere infolge der 
Zeitumstellung verletzt werden und/oder verenden und wie hoch der daraus 
entstehende Sachschaden zu beziffern ist, darüber geben die jährlichen Wildun-
fallstatistiken (z. B. des Deutschen Jagdverbandes) keine detaillierte Auskunft. 

ERGEBNIS DER TAB-ERHEBUNG 

Von den in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft und Jagdwesen 21 ange-
schriebenen Organisationen (Anhang 5.3) gab es nur eine einzige Rückmeldung 
vom Deutschen Bauernverband (DBV). Dieser gab an, keine (wissenschaftli-
chen) Untersuchungen zu den Auswirkungen der Sommerzeit durchgeführt zu 
haben, verwies aber auf Erfahrungen aus der Praxis (Kasten) (Lohse 2015).
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ERFAHRUNGEN AUS DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRAXIS DES DBV 

»Als die Sommerzeit vor Jahrzehnten neu eingeführt wurde, hatte der Deut-
sche Bauernverband Bedenken wegen der Tiere, vor allem Milchkühe, an-
gemerkt. Dies findet sich (leider) auch noch auf einigen Internetseiten wie-
der. Die Tierhalter haben aber sehr schnell gelernt, dass sie mit Füttern, Mel-
ken etc. ihre Tiere nicht schlagartig auf die neuen Zeiten umstellen sollten 
(Gewohnheit auch bei Tieren), sondern sie in zwei, drei Etappen darauf ein-
stellen. Nach wenigen Tagen haben die Tiere sich an die neue Zeitrechnung 
gewöhnt und bleiben bis zum neuen Futter- oder Melktermin ruhig. Wir ha-
ben also längst keine Probleme mehr, die Landwirte können das Tageslicht 
für ihre Feld- und Erntearbeiten sogar besser ausschöpfen.« 
Quelle: Lohse 2015 

TRANSPORT, VERKEHR, LOGISTIK 2. 

Vor der terminlichen Harmonisierung der Sommerzeit in allen EU-Staaten galt 
der Transportsektor als einer der am stärksten betroffenen Wirtschaftssektoren, 
da die unterschiedlich langen Sommerzeitperioden komplizierte Abstimmungs-
prozesse bei Fahrplänen oder bei Start- und Landezeiten im grenzüberschrei-
tenden Verkehr notwendig machten (EU-Kommission 2000, Kap. 3.7). Seit der 
vollständigen Angleichung der Sommerzeitregelung auf der Ebene der Mitglied-
staaten ab 1996 ist dieses Problem jedoch überwunden. Insofern ist davon aus-
zugehen, dass die Anwendung der Sommerzeit lediglich Anpassungen in der 
Betriebsabwicklung in den beiden Nächten der Zeitumstellung notwendig 
macht. 

Im Schienenpersonen- und -güterverkehr bedingt insbesondere die Zeitum-
stellung im Herbst die Ausarbeitung eines besonderen Fahrplans für die Nacht 
der Umstellung (Kasten). Laut Vertretern dieser Branche erfolgt die Fahrplaner-
stellung in der Regel automatisch, wobei die dafür eingesetzte Software prob-
lemlos mit der Zeitumstellung zurechtkommt (Kearney et al. 2014, S. 12). Für 
die Deutsche Bahn (2014) etwa ist die Zeitumstellung mittlerweile zur Routine 
geworden. Zu den Kosten der Zeitumstellung für die Verkehrsbetriebe liegen 
soweit erkennbar keine öffentlich zugänglichen Informationen vor. 

In der Luftfahrt wird grundsätzlich mit der universell geltenden koordinier-
ten Weltzeit (»universal time coordinated« [UTC]) gearbeitet, die nicht von der 
Zeitumstellung betroffen ist. Dadurch sind Probleme infolge falscher Uhrzeiten 
oder von Missverständnissen zwischen Piloten und Fluglotsen in Bezug auf die 
geltende Zeitregelung (z. B. wenn die Zeitumstellung während des Fluges er-
folgt) ausgeschlossen (Lamberty 2011). Weil es in der Luftfahrt, anders als beim 
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öffentlichen Schienenverkehr, keinen Taktfahrplan gibt, treten auch keine ver-
gleichbaren Schwierigkeiten hinsichtlich der Betriebsabwicklung in der Nacht 
der Zeitumstellung auf. Für die Fluggäste dürfte die Zeitumstellung problemlos 
ablaufen, da Buchungsangaben für Ein- und Ausstiegszeiten etc. in die jeweils 
geltende lokale Uhrzeit umgerechnet werden, und zudem während der Som-
merzeitperiode der Sommerflugplan gilt. Auch die Befragung von Branchenver-
tretern und Repräsentanten der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten durch 
Kearney et al. (2014, S. 11) förderte keine Hinweise zutage, dass die geltende 
Sommerzeitregelung wesentliche Auswirkungen auf den Personenluftverkehr 
hätte. 

ZEITUMSTELLUNG IM SCHIENENVERKEHR 

Die Betriebsabwicklung bei der Zeitumstellung im Frühjahr ist verhältnis-
mäßig einfach: Auf 1:59 Uhr folgt 3:00 Uhr. Den in dieser Zeit verkehrenden 
Zügen (in der Regel Güter-, Nacht- und S-Bahnzüge in den Ballungsräumen) 
fehlt eine Stunde. Güterzüge werden soweit möglich vor der planmäßigen 
Abfahrtszeit gestartet, so erreichen sie ihren Zielort mit nur geringer oder 
keiner Verspätung. S-Bahnzüge, die nur innerhalb dieser betreffenden Stun-
de unterwegs wären, fallen (unbemerkt) aus. Nachtzüge haben zumeist 
nächtliche Aufenthalte, die entsprechend gekürzt werden. Wo dies nicht 
möglich ist, kommt es an diesem Tag zu verspäteten Zielankünften. 

Etwas komplizierter gestaltet sich die Zeitumstellung im Herbst: Nach 
2:59 Uhr wird die Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt. Nachtzüge halten in der 
um eine Stunde längeren Nacht an einem geeigneten Bahnhof. So sollen die 
Zielbahnhöfe fahrplanmäßig erreicht werden. S-Bahnen, deren Abfahrtszeit 
zwischen 2:00 und 3:00 Uhr liegt, müssen in dieser Nacht zweimal starten – 
sowohl vor als auch nach der Umstellung der Uhren. Dazu sind entspre-
chend mehr Fahrzeuge und auch mehr Personal notwendig. Für die zusätzli-
chen Züge müssen neue Zugnummern bereitgestellt werden, da anderenfalls 
die elektronische Stellwerkstechnik von einem Fehler ausgehen würde. Vor-
aussetzung für einen reibungslosen Ablauf ist die aufwendige Ausarbeitung 
eines besonderen Fahrplans, was einen großen Aufwand für Fahrplanerstel-
ler, Personaldisponenten und Stellwerksbesatzungen darstellt. 
Quelle: Deutsche Bahn (2015) 

Schließlich wird ein möglicher Zusammenhang zwischen der Anwendung der 
Sommerzeit bzw. den Zeitumstellungen im Frühjahr und im Herbst mit der Häu-
figkeit von Verkehrsunfällen diskutiert (ausführlich in Kap. V.1.3 u. V.2.3). 
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ERGEBNIS DER TAB-ERHEBUNG 

Im Rahmen der Erhebung wurden 28 Organisationen aus den Bereichen Ver-
kehr, Transport, Logistik angeschrieben (Anhang 5.3). Keine dieser Organisa- 
tionen antwortete auf die TAB-Anfrage. 

FREIZEIT- UND TOURISMUSWIRTSCHAFT 3. 

Allgemein wird davon ausgegangen, dass die Sommerzeit und die mit ihr ver-
bundene verlängerte Freizeit bei Tageslicht (Kap. II.2) die Durchführung von 
Freizeitbeschäftigungen am Abend begünstigen könne. Für die Freizeitwirt-
schaft würde die Anwendung der Sommerzeit daher – so die Meinung von Ver-
tretern dieser Branche – von Vorteil sein, weil dadurch die Nachfrage nach ent-
sprechenden Freizeitangeboten (Gaststätten, Freibäder, Volksfeste, Freiluftkinos 
etc.) und -produkten (Sport-, Spiel-, Gartenprodukte etc.) ansteige (z. B. Kear-
ney et al. 2014, S. 19; Reincke/Broek 1999, S. 32 ff.). Auch die EU-Kommission 
stellte diese Argumentation in ihrem Bericht zu den Auswirkungen der Som-
merzeit von 2007 nicht infrage (EU-Kommission 2007, S. 4 u. 7). 

Allerdings gibt es bis dato keine evidenzbasierten wissenschaftlichen Studien, 
die eine positive Wirkung der Sommerzeit auf die Freizeitwirtschaft belegen 
könnten. Aus wissenschaftlicher Sicht kann derzeit nicht einmal die Frage ein-
deutig beantwortet werden, welche Wirkungen die Sommerzeit auf das Freizeit-
verhalten der Menschen ausübt – auch hierzu gibt es nur äußerst wenige wissen-
schaftliche Untersuchungen mit teils inkonsistenten Ergebnissen (Kap. V.2.1). 

Darüber hinaus sind auch mögliche abträgliche Wirkungen der Sommerzeit 
auf die Freizeitwirtschaft in den Blick zu nehmen, wie sie etwa im Rahmen der 
Konsultationen mit Branchenvertretern durch Reincke und Broek (1999, 
S. 32 ff.) angeführt wurden: Verbringen die Menschen mehr Zeit mit Aktivitäten 
im Freien, reduziert sich der Grad der Inanspruchnahme und damit die Wirt-
schaftlichkeit von Indoorsport- und -freizeitanlagen (z. B. Sporthallen, Fitness-
studios, Kino- und Theatersäle). Auch wurde verschiedentlich argumentiert, 
dass der Besuch von Gaststätten und anderen Freizeiteinrichtungen in der Folge 
der längeren Abendhelligkeit zum Teil erst später einsetzt, wodurch sich die 
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten verschlechterten. Zugleich könnte 
dies zu Umsatzeinbußen führen, falls dadurch die Nutzungsdauer der Freizeit-
angebote – z. B. für den Fall restriktiver Nachtruheregelungen (in Deutschland 
etwa für die Außengastronomie gemäß den Landesimmissionsschutzgesetzen) – 
und damit gegebenenfalls die Höhe des Konsums der Gäste verringert würde. 

In Bezug auf die Tourismuswirtschaft ist zunächst festzustellen, dass Touris-
ten in der Regel keinem strikt regulierten Tagesablauf folgen müssen und in 
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ihrer Zeitgestaltung frei sind. Dies und der Umstand, dass sie an ihren jeweili-
gen Urlaubsorten generell unterschiedlichen Tag-Nacht-Wechseln ausgesetzt 
sind, dürfte die Wirkung der Sommerzeit auf touristische Aktivitäten stark be-
grenzen. Ein positiver Effekt könnte unter Umständen insofern auftreten, als 
Kultur- und ähnliche Freizeitangebote stärker in Anspruch genommen werden, 
weil es infolge der Sommerzeitanwendung länger hell ist und sich Touristen 
dadurch (in einer für sie fremden Umgebung) sicherer fühlen (Kearney et al. 
2014, S. 19). 

Im Rahmen der Konsultationen von Reincke und Broek (1999, S. 32 ff.) 
führten einige Vertreter der Tourismuswirtschaft zudem an, dass die Sommer-
zeit die Menschen zu häufigerem Urlaub animiere (z. B. Kurzurlaube), während 
andere Branchenvertreter dies allerdings infrage stellten. Wissenschaftliche Be-
lege für einen solchen Zusammenhang gibt es nicht. Schließlich erbrachten auch 
die im Jahr 2007 von der EU-Kommission (2007, S. 5) durchgeführten Konsul-
tationen unter den EU-Mitgliedstaaten keine Hinweise, dass sich die Sommer-
zeit nennenswert auf die Tourismuswirtschaft auswirkt. 

Insgesamt erlaubt die schlechte Datenlage damit keine belastbaren quantita-
tiven Abschätzungen darüber, wie sich die Anwendung der Sommerzeit auf die 
Freizeit- und Tourismuswirtschaft auswirkt. Eine fundierte wissenschaftliche 
Untersuchung entsprechender Zusammenhänge dürfte allerdings äußert 
schwierig bzw. aufwendig sein, da mögliche Effekte in hohem Maße von kultu-
rellen und sozioökonomischen Faktoren sowie von individuellen Präferenzen 
und Verhaltensweisen abhängen. Pauschale, auf die gesamte deutsche Bevölke-
rung oder gar auf alle EU-Mitgliedstaaten zutreffende Aussagen sind hier nicht 
möglich. 

ERGEBNIS DER TAB-ERHEBUNG 

Von den über 30 angeschriebenen Organisationen, die in unmittelbarem bzw. 
mittelbarem Bezug zur Freizeit- und/oder Tourismuswirtschaft stehen (An-
hang 5.3), antwortete nur der Deutsche ReiseVerband e.V. (DRV) auf die TAB-
Anfrage. Der DRV gab lediglich an, über keine Kenntnisse entsprechender 
Studien oder Erhebungen für die Branche zu verfügen (Collet 2015). 

HANDEL, DIENSTLEISTUNG, INFORMATION UND KOMMUNIKATION 4. 

Viele Bereiche des Dienstleistungssektors zeichnen sich durch eine hohe Soft-
wareabhängigkeit und eine starke, auf die Telekommunikationsinfrastruktur 
basierende internationale Vernetzung aus, z. B. die Finanz- und Versicherungs-
dienstleister, der Informations- und Kommunikationssektor sowie generell der 
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Handelssektor. Softwarefehler in Bezug auf die Zeitumstellungen im Frühjahr 
und im Herbst könnten hier schnell zu größeren Schäden führen, die zudem 
möglicherweise nicht unmittelbar zu erkennen wären (z. B. im Zusammenhang 
mit automatisierten Finanztransaktionen). 

Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass technische Probleme 
dieser Art über 30 Jahre nach der Einführung der Sommerzeit keine größeren 
Schwierigkeiten mehr verursachen dürften – auch wenn gegebenenfalls erfor-
derliche Eingriffe in Computersysteme teilweise eher unkonventionell anmuten, 
wie ein aktuelles Beispiel aus dem Handbuch eines Datenbankmanagementsys-
tems von SAP zeigt (Kasten). Auch die von Kearney et al. (2014, S. 20) befragten 
Branchenvertreter und Regierungsrepräsentanten aller EU-Mitgliedstaaten be-
richteten keine signifikanten Probleme (oder Vorteile) der Anwendung der 
Sommerzeit auf diese Wirtschaftsbereiche. 

SOMMERZEITLÖSUNGEN 
»Bei einem verteilten Datenbanksystem kann die Zeitumstellung zu Proble-
men führen, wenn Daten genau während der Zeitumstellung synchronisiert 
werden. Es kann sogar zu Datenverlusten kommen. Dieses Problem tritt nur 
im Herbst auf, wenn die Zeit zurückgestellt wird und es eine Stunde gibt, die 
nicht eindeutig definiert ist. Um Probleme mit der Sommerzeit zu vermei-
den, gibt es vier mögliche Lösungen: 
 Sorgen Sie dafür, dass der konsolidierte Datenbankserver auf UTC-Zeit 

eingestellt ist. 
 Schalten Sie die Sommerzeitumstellung auf dem konsolidierten Daten-

bankserver aus. 
 Schalten Sie den Server eine Stunde aus, wenn die Zeit umgestellt wird. 
 Verwenden Sie UTC-Zeitstempel in den TIMESTAMP-Spalten Ihres 

Downloads und verwenden Sie entweder ein generate-next-last-down-
load-timestamp-Skript oder ein modify-next-last-download-time-stamp-
Skript, um einen UTC-Zeitstempel  als nächsten Zeitstempel für den letz-
ten Download zur Verfügung zu stellen.« 

Quelle: SAP 2013 

In einigen Studien wurde ein möglicher Zusammenhang von Zeitumstellung, 
Schlafqualität (Kap. V) und der Produktivität von Arbeitnehmern bzw. Erträgen 
am Aktienmarkt in den Tagen nach der Uhrenumstellung untersucht. So gingen 
Wagner et al. (2012) der Vermutung nach, dass Arbeitnehmer ihren Arbeits-
platzcomputer in den Tagen nach der Zeitumstellung während der Arbeitszeit 
verstärkt für private Aktivitäten nutzen, weil sie sich weniger gut auf die Arbeit 
konzentrieren können (sogenanntes »cyberloafing«). Nutzungsstatistiken der 
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Suchmaschine Google für die Jahre 2004 bis 2009 in den USA scheinen diese 
Vermutung zu unterstützen: Am Montag nach der Zeitumstellung im Frühjahr 
fiel der Anteil an Suchbegriffen der Kategorie Unterhaltung (YouTube, Videos, 
Musik, Facebook etc.) im Schnitt um rd. 5 % höher aus im Vergleich zum Mon-
tag eine Woche davor bzw. danach. 

Eine Reihe von Publikationen von Kamstra et al. (2000, 2002 u. 2013) löste 
eine wissenschaftliche Kontroverse darüber aus, ob die Zeitumstellung einen 
messbaren Effekt auf die Finanzmärkte hat. Demnach sollen zeitumstellungs-
bedingte Schlafstörungen bei Finanzmarkthändlern den sogenannten Wochen-
endeffekt verstärken, der besagt, dass die Renditen an den Aktienmärkten an 
Montagen durchschnittlich niedriger ausfallen als an anderen Wochentagen.22 
Dies würde alleine für den US-amerikanischen Finanzmarkt zu einem Verlust 
von 31 Mrd. US-Dollar am Montag nach der Zeitumstellung führen. In anderen 
empirischen Studien konnte allerdings kein entsprechender Zusammenhang 
nachgewiesen werden, z. B. Berument et al. (2010) für den US-amerikanischen 
oder Müller et al. (2009) für den deutschen bzw. europäischen Finanzmarkt. 

ERGEBNIS DER TAB-ERHEBUNG 

Zwei der diesen Wirtschaftsbereichen zuzuordnenden Organisation teilten per 
E-Mail mit, keine eigenen Studien oder Erhebungen zum Thema Sommerzeit 
durchgeführt zu haben: die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsin-
dustrie e.V. (Grüttgen 2015) sowie der Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) e.V. (Grimm 2015). 

Auch der Bundesverband der Selbständigen (BDS), der alle Branchen (in-
klusive Freiberufler) vertritt, gab an, keine eigenen Untersuchungen zur Thema-
tik durchgeführt zu haben sowie über keine Erkenntnisse zu den Kosten der 
Zeitumstellung zu verfügen. Er verwies allerdings auf die mündlich kommuni-
zierte Meinung seiner Mitglieder, die die Umstellung auf die Sommerzeit über-
wiegend negativ beurteilen bzw. »für Unsinn« halten. Der BDS beurteilt daher 
die Sommerzeit als nicht notwendig (BDS 2015). 

                                                 
22 Für den Wochenendeffekt gibt es verschiedene Erklärungsansätze, z. B. der Umstand, 

dass Unternehmen schlechte Nachrichten häufig am Freitag nach Börsenschluss 
kommunizieren oder die Blue-Monday-Hypothese, nach welcher Marktteilnehmer 
nach dem Wochenende zu einer pessimistischeren Grundhaltung tendieren. 
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SONSTIGE WIRTSCHAFTSZWEIGE 5. 

Im Bausektor sind die vorherrschenden natürlichen Licht- und Witterungsver-
hältnisse wichtige Faktoren. In den Wochen nach Beginn und vor Ende der 
Sommerzeit bewirkt die Zeitumstellung, dass die Arbeiten wieder in die Mor-
gendämmerung fallen und (in nördlich gelegenen Ländern) unter Umständen 
durch tiefere Temperaturen behindert werden. Schlechte natürliche Lichtver-
hältnisse und die gegebenenfalls verstärkt auftretende Glätte z. B. an Baugerüs-
ten erhöhen generell die Unfallgefahr für die Beschäftigten im Bausektor. 

Soweit erkennbar gibt es jedoch keine Untersuchungen dazu, wie groß der 
Effekt der Zeitumstellung auf die Arbeitssicherheit im Bausektor ist. Einzige 
Ausnahme ist eine empirische Studie von Holland und Hinze (2000) auf der 
Basis von Verletzungsstatistiken der Jahre 1990 bis 1996 für den Bausektor im 
US-Bundesstaat Washington, der gemessen an der geografischen Breite ein Ge-
biet zwischen Karlsruhe im Norden und Genf im Süden abdeckt. Die Daten lie-
ßen keine statistisch signifikanten Änderungen in der Anzahl der Arbeitsunfälle 
am jeweiligen Montag nach den Zeitumstellungen im Frühjahr bzw. im Herbst 
sowie in der Woche nach den Zeitumstellungen erkennen. 

Die Wirkungen der Sommerzeit auf den Bausektor dürften allerdings je 
nach geografischer Lage infolge anderer klimatischer Bedingungen und Son-
nenaufgangszeiten sehr verschieden wahrgenommen werden. Italien beispiels-
weise gab im Rahmen der 2007 von der EU-Kommission durchgeführten Kon-
sultationen unter den EU-Mitgliedstaaten an, dass der Bausektor vor allem im 
Süden des Landes von der Anwendung der Sommerzeit profitiert, da es zur glei-
chen Zeit am Morgen weniger heiß im Vergleich zur Situation ohne Sommer-
zeit ist (EU-Kommission 2007, S. 6). 

ERGEBNIS DER TAB-ERHEBUNG 

Nach der Einschätzung eines großen Verbandes aus dem deutschen Baugewer-
be, der nicht namentlich zitiert werden möchte, wird die Produktivität im Bau-
gewerbe durch die Sommerzeit geringfügig reduziert. In einer durch den Ver-
band durchgeführten überschlägigen Abschätzung wurde festgestellt, dass be-
reits geringfügige Produktivitätsminderungen durch die Sommerzeit einen er-
heblichen volkswirtschaftlichen Schaden nach sich ziehen können (Kasten). 
Darüber hinaus bergen schlechte Beleuchtungsverhältnisse am Arbeitsplatz 
grundsätzlich eine erhöhte Unfallgefahr in sich, allerdings kann der Verband 
diesen Effekt nicht quantifizieren. Aus diesen Gründen würde das deutsche 
Baugewerbe laut dem Verband eine Abschaffung der Sommerzeit begrüßen 
(Anonymus 2015a). 
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Eine weitere Organisation, die dem Bereich der produzierenden Industrie 
zuzuordnen ist, aber nicht namentlich zitiert werden möchte, gab an, keine 
eigene Studien oder Erhebungen zum Thema durchgeführt zu haben (Anony-
mus 2015b). 

Wie in Kapitel V näher dargelegt, gibt es zurzeit große Wissenslücken hin-
sichtlich der Wirkung der Zeitumstellung auf kranke oder pflegebedürftige Per-
sonen, da sich fast alle bisherigen Studien zu den Auswirkungen der Sommer-
zeit auf die Gesundheit auf gesunde Probanden beziehen. Im Rahmen der TAB-
Erhebung wurden deshalb auch Interessenverbände aus dem Bereich der Pfle-
geberufe angeschrieben. Es gab jedoch keine Rückmeldungen. 

ABSCHÄTZUNG DES VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN SCHADENS IM 
DEUTSCHEN BAUGEWERBE 

Die Anwendung der Sommerzeit führt zu einem späteren Eintritt der Tages-
helligkeit. In den Wochen nach der Zeitumstellung im Frühjahr bzw. vor der 
Zeitumstellung im Herbst ergibt sich hierdurch bedingt ein zusätzlicher 
Aufwand für die künstliche Beleuchtung der Baustellen, wobei die Produkti-
vität unter künstlicher Beleuchtung gegenüber der bei Tageslicht etwas ge-
ringer ist. Der daraus resultierende zusätzliche Aufwand lässt sich nicht exakt 
erfassen. 

Im deutschen Baugewerbe werden jährlich ca. 900 Mio. Arbeitsstunden 
geleistet. Hierauf entfallen auf die betreffenden Monate März ca. 60 Mio. und 
Oktober ca. 90 Mio. und somit insgesamt 150 Mio. Arbeitsstunden. Betrof-
fen sind jeweils ca. zwei Arbeitswochen, in denen um 7:00 Uhr noch nicht 
die Tageshelligkeit erreicht ist, somit also sommerzeitbedingt während einer 
Arbeitsstunde pro Tag (1/8 der Tagesarbeitszeit) zusätzlich unter künstlicher 
Beleuchtung gearbeitet werden muss. 

Geht man davon aus, dass durch die geringere Produktivität unter künstli-
cher Beleuchtung sowie für das Installieren/Warten/Schalten der künstlichen 
Beleuchtung die Produktivität um ca. 5 % gemindert ist, ergäbe dies bezogen 
auf die im betreffenden Zeitraum geleisteten Gesamtstunden (bei einer Wert-
schöpfung von 60 Euro pro Arbeitsstunde) einen Produktivitätsverlust von 
ca. 30 Mio. Euro (5 % x 150 Mio. x 0,5 Monate x 1/8 der Tagesarbeitszeit x 
60 Euro Wertschöpfung/Arbeitsstunde). 
Quelle: Anonymus (2015a) 
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FAZIT 6. 

Insgesamt bzw. zusammenfassend muss konstatiert werden, dass der Mangel an 
evidenzbasierten wissenschaftlichen Daten keine belastbaren quantitativen Ab-
schätzungen darüber erlaubt, wie sich die Anwendung der Sommerzeit auf die 
verschiedenen Wirtschaftsbereiche auswirkt. Die in der Diskussion angeführten 
Argumente basieren größtenteils auf subjektiven Meinungen, Vermutungen und 
Annahmen, die meist keine wissenschaftliche Grundlage haben. Danach zu ur-
teilen, dürfte die Sommerzeit über 30 Jahre nach ihrer (Wieder-)Einführung 
allerdings kein virulentes Thema in den allermeisten Wirtschaftsbereichen mehr 
darstellen. 

Zwar bedingen die Zeitumstellungen in einzelnen Branchen einen gewissen 
Anpassungsbedarf (beispielsweise in der Landwirtschaft oder im Schienenver-
kehr), allerdings hat sich dies allem Anschein nach mittlerweile zu einer Routi-
neaufgabe entwickelt, die ohne größere Probleme zu bewältigen ist. Auch könn-
ten die Zeitumstellungen in bestimmten Branchen gegebenenfalls zu geringen 
Produktivitätseinbußen führen, einerseits aufgrund der mutmaßlichen Wirkun-
gen auf die Befindlichkeiten der Beschäftigten in den unmittelbaren Tagen nach 
der Zeitumstellung, andererseits als Folge veränderter Lichtverhältnisse (z. B. im 
Bausektor). Solange es jedoch für entsprechende Effekte keine belastbarere wis-
senschaftliche Basis gibt, lassen sich daraus keine Schlüsse auf einen gesamtwirt-
schaftlichen Schaden ziehen. Schließlich lassen sich auch keine Belege anführen, 
die einen möglichen ökonomischen Nutzeneffekt der Sommerzeit z. B. auf die 
Freizeit- und Tourismuswirtschaft belegen könnten. Für die Bilanzierung der 
Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft im Sinne einer Kosten-
Nutzen-Analyse fehlt somit die wissenschaftliche Grundlage (siehe auch Potter 
et al. 2012, S. 38). 

Auch das Ergebnis der TAB-Erhebung zu den Auswirkungen der Sommer-
zeit auf die deutsche Wirtschaft scheint die Einschätzung, dass die Anwendung 
der Sommerzeit zu keinen größeren Diskussionen in den verschiedenen Wirt-
schaftssektoren mehr führt, zu unterstützen bzw. zumindest nicht zu widerle-
gen. Über die möglichen Gründe für die äußert geringe Rücklaufquote in der 
Befragung kann zwar nur spekuliert werden. Allerdings kann vermutet werden, 
dass, wenn die Anwendung der Sommerzeit in einzelnen Branchen tatsächlich 
zu größeren Schwierigkeiten führen würde, stärkere Aktivitäten seitens der In-
teressenvertreter dieser Branchen zu erwarten wären – sei es, um Argumente für 
eine Änderung der gegenwärtigen Sommerzeitregelung zu liefern, oder um Mit-
gliedern der Organisation mit entsprechenden Hinweisen die Anpassung an die 
Zeitumstellung zu erleichtern. 

Insgesamt spricht somit vieles dafür, dass sich mittlerweile alle Wirtschafts-
sektoren mit der Anwendung der Sommerzeit arrangiert haben. Zwar dürften 
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die Zeitumstellungen im Frühjahr und Herbst bzw. die Sommerzeit in einigen 
Branchen als lästig empfunden, in anderen Branchen dagegen wiederum als 
vorteilhaft wahrgenommen werden – eine vehemente und öffentlich artikulierte 
Ablehnung oder Zustimmung für die geltenden Sommerzeitregelung, die mit 
Positionspapieren oder eigenen Analysen unterfüttert wäre, ist gegenwärtig 
allerdings aus keinem der betrachteten Wirtschaftsbereiche zu konstatieren. 
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AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESUNDHEIT V. 

Die intensivsten Diskussionen im Kontext der Sommerzeit beziehen sich seit 
jeher auf mögliche Auswirkungen für die menschliche Gesundheit. Problemati-
siert wird, dass die Zeitumstellung (insbesondere im Frühjahr) den körpereige-
nen biologischen Rhythmus störe und sich möglicherweise länger anhaltend 
negativ (z. B. auf den Schlaf) auswirke. Überwiegend wird jedoch davon ausge-
gangen, dass die meisten Störungen in der Regel nur von kurzer Dauer sind und 
keine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. So geht es zumindest 
aus dem Bericht der EU-Kommission (2007, S. 5) über die Auswirkungen der 
geltenden Richtlinie zur Sommerzeit hervor, der sich diesbezüglich vorrangig 
auf Ergebnisse einer eingehenden Prüfung der Auswirkungen der Sommerzeit 
von Reincke und Broek (1999) stützt. Weil diese Einschätzung offensichtlich auf 
einer älteren wissenschaftlichen Erkenntnisbasis fußt, beschreibt das folgende 
Kapitel – aufbauend auf einer konzentrierten Darstellung des Forschungsstan-
des vor 2007 – den aktuellen Wissensstand zu den Auswirkungen der Sommer-
zeit auf die Gesundheit. 

Die möglichen Wirkungen der Sommerzeit auf die Gesundheit und das 
menschliche Wohlbefinden lassen sich grundsätzlich zwei Kategorien zuordnen. 
Zum einen sind Effekte zu betrachten, die aus der eigentlichen Umstellung der 
Uhrzeiten um eine Stunde Ende März und Ende Oktober resultieren. Diese Ka-
tegorie umfasst größtenteils Anpassungsschwierigkeiten der biologischen 
Rhythmen an die plötzlich veränderten Uhrzeiten im Tagesablauf, die mutmaß-
lich nach einer Anpassungs- und Umstellungsphase von einigen Tagen über-
wunden sein dürften. Zum anderen sind Effekte in den Blick zu nehmen, die 
über die gesamte Sommerzeitperiode andauern und daraus resultieren, dass die 
Tageslichtphase in dieser Zeit um eine Stunde in Richtung des Abends verscho-
ben ist. Im Folgenden wird erstere Kategorie als »vorübergehende Effekte«, letz-
tere als »beständige Effekte« der Sommerzeit bezeichnet. 

VORÜBERGEHENDE EFFEKTE DER SOMMERZEIT 1. 

Im Fokus stehen mögliche Störungen in den biologischen Rhythmen des Men-
schen infolge der Zeitumstellungen im Frühjahr und Herbst. Viele Vorgänge im 
menschlichen Körper verlaufen nach tagesperiodischen Rhythmen – beispiels-
weise der Schlaf-wach-Rhythmus, der Ruhe-Aktivitäts-Rhythmus (Perioden mit 
ausgeprägter motorischer Aktivität alternieren mit Ruheperioden), bestimmte 
hormonelle Vorgänge oder auch der Tagesgang der Körpertemperatur – und 
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werden daher als circadiane23 Rhythmen bezeichnet. Getaktet werden circa-
diane Rhythmen durch sogenannte Zeitgeber aus der Umwelt, besonders das 
(Tages-)Licht. Bemerkenswert ist, dass circadiane Rhythmen selbst in der Ab-
wesenheit solcher Zeitgeber (z. B. in einem von äußeren Reizen abgeschirmten 
Raum) als innere Uhr weiterlaufen, allerdings häufig mit einer von 24 Stunden 
etwas abweichenden Periodenlänge beim Individuum. Der Zeitgeber Licht syn-
chronisiert also die circadianen Rhythmen auf den 24-Stunden-Tagesrhythmus 
(Kantermann 2008, S. 1 ff.). 

Die Umstellung der gesetzlichen Uhrzeit zu Beginn und Ende der Sommer-
zeitperiode beeinflusst den Tageslauf der Sonne und damit den Zeitgeber Tages-
licht nicht, wohl aber verschiebt sich in der Regel die sozial auferlegte zeitliche 
Tagesstruktur um eine Stunde. In der Folge gerät das circadiane System – zu-
mindest kurzfristig – aus dem Gleichgewicht, da diejenigen circadianen Rhyth-
men, die stark von den sozialen Rahmenbedingungen geprägt sind (u.a. der durch 
gesellschaftliche Konventionen stark beeinflusste Schlaf-wach-Rhythmus), ge-
genüber dem Zeitgeber Tageslicht und gegenüber den anderen circadianen 
Rhythmen »aus dem Takt« geraten. Im Fokus der Forschung stehen die Fragen, 
in welchem Zeitraum (bzw. ob überhaupt) sich das circadiane System an die 
veränderten Bedingungen anpassen kann und welche gesundheitlichen Auswir-
kungen solche Störungen des circadianen Systems nach sich ziehen können. 

PHYSIOLOGISCHE EFFEKTE 1.1 

 

STAND DER FORSCHUNG VOR 2007 1.1.1 

Bereits seit den 1970er Jahren gibt es wissenschaftliche Evidenzen dafür, dass 
das circadiane System des Menschen sich nicht unmittelbar an die Zeitumstel-
lung anpassen kann und mindestens einige Tage benötigt, um sich an die ver-
änderte gesetzliche bzw. soziale Uhrzeit zu gewöhnen (eine relevante Auswahl 
älterer Studien und deren Kernaussagen zeigt Tab. V.1). Im Rahmen einer briti-
schen Studie von Monk und Folkard (1976) beispielsweise zeichneten Proban-
den täglich ihre Aufwachzeit und Körpertemperatur am Morgen in den Tagen 
vor und nach der Zeitumstellung im Herbst auf. Die Angleichung der Aufwach-
zeiten an die Zeitumstellung im Herbst bedingt, dass die Menschen effektiv eine 
Stunde später aufwachen (nachdem sie abends zuvor eine Stunde später zu Bett 
gingen). Dazu waren die Probanden allerdings nicht unmittelbar in der Lage 
und benötigten einige Tage, um ihre Aufwachzeit um eine ganze Stunde hinaus-
zuzögern (Abb. V.1). Auf die gesetzliche Uhrzeit bezogen wachten die Proban-
den also früher auf im Vergleich zu den Aufwachzeiten in einer gewöhnlichen 
                                                 
23 Circadian: circa = ungefähr, dies = Tag 
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Woche.24 Dieser Effekt war auch noch fünf Tage nach der Zeitumstellung statis-
tisch signifikant.25 Ferner ließen die um Wetterdaten bereinigten Ergebnisse 
darauf schließen, dass sich auch der circadiane Tagesgang der Körpertempera-
tur noch für sechs Tage nach dem alten Zeitregime richtete. 

ABB. V.1 ANPASSUNG DER AUFWACHZEITEN AN DIE ZEITUMSTELLUNG IM HERBST 

 

Differenz zwischen der Aufwachzeit (gesetzliche Uhrzeit) an einem Tag in der 
Woche nach der Zeitumstellung und am entsprechenden Wochentag in der Wo-
che davor. 

Quelle: nach Monk/Folkard 1976, S. 688 

Monk und Alpin (1980) zeigten ebenfalls auf Grundlage von selbstberichteten 
Schlafzeiten, dass Probanden nach der Zeitumstellung im Herbst und im Früh-
jahr bis zu eine Woche benötigten, um ihre Aufwachzeiten an die Zeitumstel-
lung anzupassen, obschon sie ihre Zubettgeh- und Einschlafzeiten offenbar un-
mittelbar an das neue Zeitregime anglichen (also zur selben gesetzlichen Uhrzeit 
wie vor der Umstellung zu Bett gingen). Dass nur die Aufwachzeiten, nicht aber 
die Einschlafzeiten betroffen waren, deutet laut den Studienautoren darauf hin, 
dass die Zeitumstellung den Schlaf-wach-Rhythmus tatsächlich beeinflusst und 
es sich beim Anpassungsprozess nicht lediglich um eine sukzessive Phasenver-
schiebung handelt, bei welcher der Schlaf-wach-Rhythmus an sich unverändert 
bleibt. Darüber hinaus wurden die Probanden gebeten, nach dem Aufwachen 
Notizen zur subjektiv wahrgenommenen Schlafqualität, Aufmerksamkeit und 
Entspanntheit zu machen. Auch wenn hier die Ergebnisse nicht für alle Be-
obachtungstage statistisch signifikant waren, schienen sich Schlafqualität, Auf-
merksamkeit und Entspanntheit der Probanden in den Tagen nach der Zeitum-

                                                 
24 Im Folgenden beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, zeitliche Angaben immer 

auf die gesetzliche Uhrzeit. 
25 Als »statistisch signifikant« werden hier und im Folgenden Ergebnisse mit einem Sig-

nifikanzniveau kleiner oder gleich 5 % bezeichnet. Als statistisch nicht signifikant 
werden Ergebnisse mit einem höheren Signifikanzniveau bewertet. 
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stellung im Frühjahr eher zu verschlechtern, nach jener im Herbst eher zu ver-
bessern. 

Die Ergebnisse einer französischen Studie von Beauvais Consultants (1990, 
nach EU-Kommission 2000, Kap. 3.4) scheinen dagegen auch auf Anpassungs-
schwierigkeiten in Bezug auf die Einschlafzeiten hinzudeuten. Demnach wurde 
eine leichte Zunahme beim Verbrauch von Beruhigungsmitteln oder Schlaftablet-
ten in den ersten Wochen nach der Zeitumstellung im Frühjahr festgestellt (wäh-
rend jedoch der Verbrauch anderer Medikamente in dieser Zeit zurückging). 

Dass die Zeitumstellung den Schlaf-wach-Rhythmus und die Schlafqualität 
nicht nur in der subjektiven Wahrnehmung, sondern auch objektiv messbar 
beeinflussen kann, darauf weisen Studien mit sogenannten Aktigrafen hin, also 
am Handgelenk getragene Messgeräte, die rund um die Uhr die motorische Ak-
tivität der Probanden aufzeichnen. Lahti et al. (2006a) etwa werteten in einer 
finnischen Studie die Bewegungsdaten von zehn Probanden vor und nach der 
Zeitumstellung im Frühjahr aus, mit dem Ergebnis, dass sich die Gesamtschlaf-
zeit (Differenz zwischen Schlafbeginn und -ende) nach der Zeitumstellung im 
Schnitt um 60 Minuten verkürzte. Weil sich gleichzeitig die Aufenthaltsdauer 
im Bett durchschnittlich um nur 16 Minuten verringerte, reduzierte sich auch 
die Schlafeffizienz, gemessen als das Verhältnis zwischen der effektiven Gesamt-
schlafzeit (Gesamtschlafzeit abzüglich Schlafunterbrechungszeiten) und der 
Aufenthaltszeit im Bett, um 10 Prozentpunkte auf rund 75 %. 

Davon abgesehen ließen die Aktigrafiedaten keine signifikanten Änderungen 
im Ruhe-Aktivitäts-Rhythmus der Probanden vor und nach der Zeitumstellung 
erkennen (Lahti et al. 2006b). Dies ist bemerkenswert, da in den Tagen nach der 
Zeitumstellung eine zeitliche Verzögerung im täglichen Aktivitätsmuster um bis 
zu eine Stunde erwartet werden könnte, sofern angenommen wird, dass der 
Ruhe-Aktivitäts-Rhythmus sich langsam an das Vorstellen der Uhrzeit angleicht. 
Dies legt die Interpretation nahe, dass der Ruhe-Aktivitäts-Rhythmus sich nicht 
durch eine kontinuierliche Phasenverschiebung über einige Tage, sondern ohne 
Verzögerung an die Zeitumstellung anpasst, von der Zeitumstellung also unmit-
telbar beeinflusst wird. Aufgrund der sehr kleinen finnischen Studiengruppe sind 
die Ergebnisse allerdings nicht repräsentativ. Auch wurde die Frage nicht beant-
wortet, ob bzw. nach welchem Zeitraum sich der Schlaf-wach-Rhythmus wieder 
normalisierte. 

Die Ergebnisse anderer Studien lieferten erste Hinweise darauf, dass die Re-
aktion des menschlichen Körpers auf die Zeitumstellung individuell sehr unter-
schiedlich ausfallen kann. Valdez et al. (2003) berichteten von Versuchen mit 
19 Probanden während der Zeitumstellung im Frühjahr. Von diesen glichen 
zwölf ihre Schlafgewohnheiten bereits nach ein bis zwei Tagen an das neue Zeit-
regime an, während sieben Probanden dafür bis zu zwei Wochen benötigten. 
Letztere glichen (im Unterschied zu den Beobachtungen von Monk und Alpin 
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1980) zwar ihre Aufwachzeiten, nicht aber ihre Zubettgeh- und Einschlafzeiten 
an, wodurch ihnen nach der Zeitumstellung eine Stunde Schlaf fehlte und sie 
infolgedessen über Müdigkeit und Tagesschläfrigkeit klagten. 

TAB. V.1 PHYSIOLOGISCHE EFFEKTE DER ZEITUMSTELLUNGEN 
(STUDIEN VOR 2007; AUSWAHL) 

Studie Studienpopulation 
und Methode 

Kernergebnisse  

Monk/ 
Folkard 
1976 

65 britische Probanden; 
Auswertung selbstbe-
richteter Daten während 
6 Tagen vor und 11 Tagen 
nach der Zeitumstellung 

Frühjahr: nicht untersucht 
Herbst: frühere Aufwachzeiten; Proban-
den benötigten zwischen 5 und 6 Tage, 
um Aufwachzeiten und Verlauf der Kör-
pertemperatur an die Zeitumstellung an-
zupassen  

Monk/Alpin 
1980 

139 britische Probanden; 
Auswertung selbstbe-
richteter Daten während 
einer Woche vor und nach 
der Zeitumstellung 

Frühjahr: spätere Aufwachzeiten in der 
Woche nach der Umstellung, Einschlafzei-
ten unverändert 
Herbst: frühere Aufwachzeiten in den 
ersten 5 Tagen nach Umstellung, Ein-
schlafzeiten unverändert 

Beauvais 
Consultants 
1990* 

keine Angaben Frühjahr: 10,9 % mehr Arztbesuche und 
leichter Anstieg beim Schlafmittelver-
brauch während der 3 Wochen nach Um-
stellung 
Herbst: 8,5 % mehr Arztbesuche während 
der 3 Wochen nach Umstellung  

Valdez et al. 
2003 

19 mexikanische Proban-
den; Auswertung selbstbe-
richteter Daten während 
9 Tagen vor und 19 Tagen 
nach der Zeitumstellung 

Frühjahr: Anpassung der Schlafzeiten bei 
12 Probanden binnen 1 bis 2 Tagen, bei 
7 Probanden binnen 2 Wochen 
Herbst: nicht untersucht 

Lahti et al. 
2006a u. 
2006b 

10 finnische Probanden; 
Aufzeichnung der motori-
schen Aktivität mithilfe 
von Aktigrafie während 
6 Tagen vor und 3 Tagen 
nach der Zeitumstellung 

Frühjahr: Reduktion der Gesamtschlaf-
zeit um 60 Minuten; Reduktion der 
Schlafeffizienz um 10 Prozentpunkte; 
Ruhe-Aktivitäts-Rhythmus von der Zeit-
umstellung unmittelbar beeinflusst 
Herbst: nicht untersucht 

* nach EU-Kommission 2000, Kap. 3.4 

Eigene Zusammenstellung 

Was die Auswirkungen der Zeitumstellung auf den allgemeinen Gesundheitszu-
stand anbelangt, wurde in der schon erwähnten französischen Studie von Beau-
vais Consultants (1990, nach EU-Kommission 2000, Kap. 3.4) festgestellt, dass 
die Anzahl der Arztbesuche in den ersten zwei bis drei Wochen nach der Zeit-
umstellung im Frühjahr um 10,9 % und im Herbst um 8,5 % über dem Durch-
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schnitt lag (ein etwas geringerer Anstieg von 2,4 % wurde in einer vergleichba-
ren niederländischen Studie beobachtet). Die Studienautoren werteten dies 
jedoch nicht als eine ernsthafte gesundheitliche Gefährdung, sondern vermute-
ten vorübergehende Störungen. 

Im Hinblick auf den Stand der Forschung vor 2007 ist somit zu konstatie-
ren, dass die Zeitumstellungen durchaus gewisse subjektiv, aber auch objektiv 
messbare physiologische Effekte auf den menschlichen Organismus haben kön-
nen. Die wenigen dazu durchgeführten wissenschaftlichen Studien (siehe auch 
EU-Kommission 2000, Kap. 3.4) kamen zu ähnlichen Ergebnissen: Das circadi-
ane System des Menschen muss sich an das neue Zeitregime gewöhnen, was 
individuell verschieden einige Tage in Anspruch nehmen kann. Sämtliche Stu-
dien umfassten allerdings nur kurze Beobachtungszeiträume und meist nur sehr 
kleine Stichproben, sodass keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse darüber vor-
lagen, ob die durch die Zeitumstellungen hervorgerufenen Störungen im circa- 
dianen System über einen längeren Zeitraum anhalten und gegebenenfalls eine 
gesundheitsschädigende Wirkung haben können. 

Vor diesem Hintergrund gründet das 2000 gezogene und 2007 als nach wie 
vor gültig erachtete Fazit der EU-Kommission (2007, S. 5), laut welchem »die 
meisten Störungen von kurzer Dauer sind und keine Gefahr für die menschliche 
Gesundheit darstellen« auf einer eher schwachen wissenschaftlichen Evidenzbasis. 

AKTUELLER STAND DER FORSCHUNG 1.1.2 

Anknüpfend an die Erkenntnis, dass die Anwendung der Sommerzeit über-
haupt messbare physiologische Effekte auf den menschlichen Körper haben 
kann, werden seit 2007 verstärkt die möglichen Wirkungen der Zeitumstellun-
gen auf das circadiane System unter besonderer Berücksichtigung individueller 
Merkmale der Menschen eingehender untersucht. Auch richtet sich das Interes-
se verstärkt auf mögliche gesundheitliche Folgen, die aus solchen Störungen des 
circadianen Systems resultieren könnten. 

EFFEKTE AUF DEN SCHLAF-WACH-RHYTHMUS 

Einige der seit 2007 neu hinzugekommenen empirischen Studien zu den Auswir-
kungen der Sommerzeit auf den Schlaf-wach-Rhythmus beschäftigten sich vor-
rangig mit der Frage, wie sich die Zeitumstellungen im Frühjahr bzw. Herbst auf 
die Gesamtschlafzeit auswirken. Wie Tabelle V.2 zeigt, sind die Ergebnisse jedoch 
teils widersprüchlich. Für die Zeitumstellung im Frühjahr wurde in zwei US-
amerikanischen Studien auf der Basis von selbstberichteten Schlafzeiten eine Re-
duktion der Gesamtschlafzeit festgestellt (allerdings nur für die Nacht der Um-
stellung bzw. für die darauf folgende Nacht zum Montag) (Barnes/Wagner 2009; 
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Michelson 2011), während in einer italienischen Studie auf Basis von Aktigrafie-
daten eine Erhöhung der Gesamtschlafzeit in den Nächten der ersten Woche 
nach der Zeitumstellung registriert wurde (Tonetti et al. 2013). Aus den Aktigra-
fiedaten der italienischen Studie ließ sich darüber hinaus eine deutliche Ver-
schlechterung der Schlafeffizienz ableiten, ersichtlich beispielsweise an einer Er-
höhung der gesamten Schlafunterbrechungszeit um 24 %. Interessanterweise be-
werteten die Probanden in der subjektiven Wahrnehmung die Schlafqualität nach 
der Zeitumstellung als besser, womöglich aufgrund der längeren Schlafdauer.26 
Dies verweist auf mögliche Diskrepanzen zwischen subjektiv wahrgenommenen 
und objektiv gemessenen Effekten der Zeitumstellungen auf den Schlaf-wach-
Rhythmus, sodass ausschließlich aus selbstberichteten Daten zur Schlafqualität 
abgeleitete Ergebnisse mit großer Vorsicht interpretiert werden sollten. 

Auch in Bezug auf die Zeitumstellung im Herbst wurden unterschiedliche 
Wirkungen auf die Gesamtschlafdauer ermittelt (Tab. V.2). Eine mögliche Er-
klärung hierfür liefert Harrison (2013a), nach deren Studienergebnissen die 
Gesamtschlafzeit sich nur für Kurzschläfer (Schlafbedarf von weniger als 
7,5 Stunden/Nacht) erhöhte, für Personen mit einem höheren Schlafbedarf da-
gegen reduzierte. Insbesondere Kurzschläfer reagierten in den ersten fünf Tagen 
nach der Zeitumstellung im Herbst mit Einschlafproblemen und einer ver-
schlechterten Schlafeffizienz, was die längeren Gesamtschlafzeiten erklären 
könnte. Davon abgesehen scheinen die Studienergebnisse die schon vor 2007 
bekannte Erkenntnis im Wesentlichen zu unterstützen, wonach der Schlaf-
wach-Rhythmus in der Lage ist, sich binnen einer Woche an die Zeitumstellung 
im Herbst anzupassen. 

Ein mögliches Defizit der in Tabelle V.2 aufgeführten Studien, das gegebe-
nenfalls eine weitere Erklärung für die teilweise heterogenen Ergebnisse liefert, 
liegt darin, dass individuelle Unterschiede im circadianen System des Menschen 
in den Studien nicht berücksichtigt wurden. Aus der Chronobiologie ist be-
kannt, dass die circadianen Rhythmen nicht bei allen Menschen gleich getaktet 
sind, sondern abhängig von der genetischen Veranlagung, dem Alter und Ge-
schlecht einen leicht phasenverschobenen tageszeitlichen Verlauf aufweisen. So 
findet sich in der Bevölkerung ein Kontinuum an sogenannten »Chronotypen«, 
aufgespannt zwischen dem extrem frühen Chronotyp, der früh aufsteht, mor-
gens besonders aktiv ist und abends früh zu Bett geht, sowie dem extrem späten 
Chronotyp, der morgens länger schläft und spät abends besonders aktiv ist (z. B. 
Roenneberg et al. 2007). Die Vermutung liegt nahe, dass die verschiedenen 
Chronotypen unterschiedlich auf die Zeitumstellungen reagieren. 
                                                 
26 Dass die Probanden die Möglichkeit hatten, nach der Zeitumstellung im Frühjahr 

länger zu schlafen, dürfte damit zusammenhängen, dass es sich bei den Probanden 
um Studenten handelte, die in ihrer Zeitgestaltung bzw. in ihren Schlafgewohnheiten 
freier als erwerbstätige Personen sind. 
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TAB. V.2 EFFEKTE DER ZEITUMSTELLUNGEN AUF DEN SCHLAF-WACH-RHYTHMUS 
(STUDIEN SEIT 2007; AUSWAHL) 

Studie Studienpopulation 
und Methodik 

Kernergebnisse 

Barnes/ 
Wagner 
2009 

Auswertung von Daten aus 
14.310 Interviews mit 
US-amerikanischen Ange-
stellten 

Frühjahr: Reduktion der Gesamtschlafzeit 
in der Nacht zum Montag (im Mittel um 
40 Minuten) 
Herbst: kein signifikanter Effekt auf die 
Gesamtschlafzeit in der Nacht zum Montag 

Shambroom/ 
Fabregas 
2010* 

88 US-amerikanische Pro-
banden; Auswertung von 
Schlafrekorderdaten, auf-
gezeichnet während der 
fünf Wochentage vor und 
nach der Zeitumstellung 

Frühjahr: nicht untersucht 
Herbst: Gesamtschlafzeit in der Nacht der 
Umstellung unverändert; frühere Auf-
wachzeiten (bis zu 20 Minuten) während 
der vier Tage nach der Zeitumstellung 

Michelson 
2011 

Auswertung von Daten aus 
über 140 Interviews mit 
US-amerikanischen Bürgern 

Frühjahr: Reduktion der Gesamtschlafzeit 
nur in der Nacht der Umstellung (im Mittel 
um 42 Minuten) 
Herbst: Erhöhung der Gesamtschlafzeit 
nur in der Nacht der Umstellung (im Mittel 
um 40 Minuten) 

Tonetti et al. 
2013 

14 italienische Probanden; 
Auswertung von Schlaftage-
büchern und Aktigrafie-
daten, aufgezeichnet wäh-
rend der Woche vor und 
nach der Zeitumstellung 

Frühjahr: Erhöhung der effektiven Ge-
samtschlafzeit im Mittel um 28 Minuten; 
spätere Aufwachzeiten (im Mittel um 
35 Minuten); Reduktion der Schlafeffizi-
enz (u.a. Erhöhung der Schlafunterbre-
chungszeit um 24 % auf 73 Minuten) 
Herbst: frühere Aufwachzeiten (im Mittel 
um 26 Minuten); Reduktion der effektiven 
Gesamtschlafzeit im Mittel um 25 Minuten  

Harrison 
2013a 

120 britische Probanden; 
Auswertung von Schlaftage-
büchern und Aktigrafie-
daten, aufgezeichnet 
während der sechs Tage vor 
und nach der Zeitumstel-
lung 

Frühjahr: nicht untersucht 
Herbst: Anpassung der Zubettgeh- und 
Aufwachzeiten binnen fünf bis sechs Ta-
gen; Gesamtschlafzeit für Kurzschläfer 
erhöht, für Langschläfer reduziert; Ein-
schlafprobleme und Reduktion der 
Schlafeffizienz v.a. bei Kurzschläfern 

* nach Harrison 2013b 

Eigene Zusammenstellung 

Vor diesem Hintergrund ermittelten Kantermann et al. (2007) den Chronotyp 
von 50 Probanden und zeichneten deren Schlaf- und Aktivitätsverhalten mithil-
fe von Aktigrafen und Schlaftagebüchern während der vier Wochen vor und 
nach den Zeitumstellungen im Frühjahr und im Herbst auf. Um störende Ein-
flüsse des sozial vorgegebenen Tagesablaufs (z. B. erzwungene Aufwachzeiten 
durch die Nutzung eines Weckers) auf die von der inneren Uhr gesteuerten 
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Aufwachzeiten zu minimieren, beschränkten sich die Studienautoren in ihrer 
Analyse auf die an arbeitsfreien Tagen aufgezeichneten Daten. Nach der Zeit-
umstellung im Herbst zeigte sich, dass sowohl frühe wie auch späte Chrono- 
typen ihre Schlafzeiten und ihr Aktivitätsmuster binnen ein bis zwei Wochen an 
die veränderte Uhrzeit anpassten. Laut den (diesbezüglich allerdings nicht sta-
tistisch signifikanten) Daten bereitete die Anpassung den früheren Chronoty-
pen etwas mehr Mühe. 

Anders stellte sich die Situation nach der Zeitumstellung im Frühjahr dar: 
Die frühen Chronotypen passten zwar ihre Schlafzeiten rasch an die Sommerzeit 
an, ihr Aktivitätsmuster verschob sich binnen der vier Beobachtungswochen 
allerdings nur um 40 Minuten nach vorne (in Bezug auf die Normalzeit). Späte 
Chronotypen dagegen glichen ihre Schlafzeiten nur vorübergehend an (in der 
dritten und vierten Beobachtungswoche verschoben sich die Schlafzeiten wieder 
nach hinten) und passten ihr Aktivitätsmuster während des Beobachtungszeit-
raums überhaupt nicht an die Sommerzeit an. Damit lieferte die Studie erstmals 
wissenschaftliche Hinweise darauf, dass das circadiane System mancher Men-
schen sich auch vier Wochen nach der Zeitumstellung im Frühjahr nicht voll-
ständig an die Sommerzeit angepasst hat und dies insbesondere für die späten 
Chronotypen zutrifft. 

Weitere hierzu durchgeführte empirische Studien bestätigen differenzierte 
Reaktionen in Abhängigkeit des jeweiligen Chronotyps. Die im Rahmen einer 
kleineren finnischen Studie von Lahti et al. (2008a) gewonnenen Aktigrafieda-
ten von neun Probanden zeigten, dass der Ruhe-Aktivitäts-Rhythmus in den 
Tagen nach der Zeitumstellung im Frühjahr bei den Probanden mit späterem 
Chronotyp stärker aus dem 24-Stunden-Takt geriet als bei den Probanden mit 
frühem Chronotyp. Im Einklang mit den Ergebnissen von Kantermann et al. 
(2007) zeigten also die späten Chronotypen größere Schwierigkeiten bei der 
Anpassung an die Zeitumstellung im Frühjahr. 

Zu einem leicht abweichenden Ergebnis gelangten Quintilham et al. (2014) 
in einer brasilianischen Untersuchung mit 378 Studenten (Durchschnittsalter 
20 Jahre), laut welcher die sogenannten Intermediärtypen, die sich weder zu den 
frühen noch zu den späten Chronotypen zählen lassen, die größten Schwierig-
keiten bei der Anpassung an die Zeitumstellung im Frühjahr haben. Gefolgert 
wurde dies aus statistisch signifikant späteren Zubettgehzeiten (im Mittel um 
23 Minuten in der Woche nach der Zeitumstellung) und späteren Aufwachzei-
ten (im Mittel um 47 Minuten) bei den Intermediärtypen, während frühe bzw. 
späte Chronotypen lediglich ihre Aufwachzeiten verzögerten (im Mittel um 38 
bzw. 37 Minuten). Weil diese Studie auf individuell geführten Schlaftagebü-
chern und nicht auf objektiven Aktigrafiedaten basiert, liegen jedoch keine In-
formationen über die tatsächlichen Einschlaf- und Gesamtschlafzeiten oder die 
Schlafeffizienz bei den Probanden vor. 
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Der Chronotyp des Menschen verändert sich im Laufe der Lebensspanne: 
Kinder gehören häufig dem frühen Chronotyp an. Während der Pubertät ver-
schiebt sich der Chronotyp deutlich in Richtung spät. Gegen Ende des Jugendal-
ters und während des Erwachsenenalters geht die Entwicklung dann langsam 
wieder in Richtung des frühen Chronotyps (Abb. V.2). Insofern dürften gege-
benenfalls insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene Anpassungsschwie-
rigkeiten an die Zeitumstellung im Frühjahr zeigen. 

ABB. V.2 ALTERSABHÄNGIGER CHRONOTYP 

 

Quelle: nach Roenneberg et al. 2007, S. 434 

Wissenschaftliche Evidenzen hierzu sind allerdings rar und teilweise wider-
sprüchlich. In der bereits erwähnten Studie von Tonetti et al. (2013) mit 
14 Studenten im Durchschnittsalter von 27 Jahren wurden eine deutliche Ver-
schlechterung in der objektiv gemessenen Schlafeffizienz und eine Erhöhung 
der Gesamtschlafzeit nach der Zeitumstellung im Frühjahr festgestellt 
(Tab. V.2). Medina et al. (2015) registrierten auf der Basis von Aktigrafiedaten 
und Schlaftagebüchern von 35 US-amerikanischen High-School-Schülern 
(Durchschnittsalter 16 Jahre) eine Erhöhung in der selbstberichteten Tagesmü-
digkeit in der ersten Woche nach der Zeitumstellung im Frühjahr im Vergleich 
zur Woche davor. Zurückgeführt wurde dies auf einen Schlafmangel, da die 
Schüler gemäß den Aktigrafiedaten an Wochentagen nach der Zeitumstellung 
um durchschnittlich 32 Minuten pro Nacht weniger schliefen; die Schlafeffi- 
zienz verschlechterte sich dagegen nicht. 

Schneider und Randler (2009) baten 469 deutsche Schüler im Alter zwi-
schen 10 und 20 Jahren um eine Selbsteinschätzung der Tagesmüdigkeit in der 
Woche vor der Zeitumstellung im Frühjahr sowie im Zeitraum von drei Wo-
chen danach. Eine statistisch signifikante Erhöhung der Tagesmüdigkeit konnte 
zwar beim Vergleich der Daten aus der Woche vor und nach der Umstellung 
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ermittelt werden, v. a. unter den Schülern mit einem extrem späten Chronotyp. 
Wurden dagegen die Ergebnisse aus der ersten, zweiten und dritten Woche 
nach der Umstellung einander gegenübergestellt, ließen sich keine signifikanten 
Veränderungen im Zeitverlauf mehr feststellen; bei einem zeitumstellungsbe-
dingten Effekt wäre eine Zunahme der Tagesmüdigkeit insbesondere in der 
ersten Woche nach der Umstellung zu erwarten gewesen. 

EFFEKTE AUF WEITERE CIRCADIANE RHYTHMEN 

Mit der Zeitumstellung im Frühjahr wird verschiedentlich ein verringertes Leis-
tungsvermögen in den Tagen nach der Umstellung in Verbindung gebracht, 
zum einen als Folge vermuteter negativer Wirkungen auf die Schlafqualität, zum 
anderen, weil die Leistungsbereitschaft des Menschen selber einer circadianen 
Rhythmik unterliegt, die von der Zeitumstellung in Mitleidenschaft gezogen 
werden könnte (s. Burgess et al. 2013). Aktuelle empirische Untersuchungen dazu 
können einen solchen Zusammenhang mehrheitlich jedoch nicht bestätigen. 

Schaffner et al. (2015) machten sich für ihre Studie den Umstand zunutze, 
dass der australische Bundesstaat New South Wales die Sommerzeit anwendet, 
der angrenzende Bundesstaat Queensland dagegen nicht, was ideale Vorausset-
zungen für Vergleiche zwischen einer Studiengruppe mit und einer Kontroll-
gruppe ohne Sommerzeit unter sehr ähnlichen soziodemografischen, -ökonomi-
schen und Umweltbedingungen bietet. Bei insgesamt 138 Probanden aus beiden 
Bundesstaaten wurde anhand von Testaufgaben u. a. das kognitive Leistungsver-
mögen eine Woche nach Beginn der Sommerzeit in New South Wales gemessen. 
Im Ergebnis ließen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den 
Testergebnissen der Probanden aus den beiden Bundesstaaten feststellen. 

Herber et al. (2015) verglichen die Ergebnisse von Schulleistungsuntersu-
chungen bei 22.000 Schülern am Ende der Grundschulzeit (4. Jahrgangsstufe, 
Durchschnittsalter 10 Jahre), die 2011 im Zeitraum von einer Woche vor bis 
eine Woche nach der Zeitumstellung im Frühjahr in sechs europäischen Län-
dern durchgeführt wurden. In Abbildung V.3 sind die in der Woche vor 
(durchgezogene Linie) und in der Woche nach der Zeitumstellung (gestrichelte 
Linie) ermittelten Testergebnisse im Wochenverlauf für das Fach Mathematik 
und beim Leseverständnis dargestellt: Nur marginale Veränderungen in den 
Schülerleistungen vor und nach der Zeitumstellung sind festzustellen, die alle-
samt statistisch nicht signifikant sind und sich teilweise gegenseitig ausgleichen 
(so reduzierte sich zwar die Mathematikleistung der Schüler am Montag nach 
der Zeitumstellung um 9 Punkte, dafür aber verbesserte sich das Leseverständ-
nis um 8 Punkte). 
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ABB. V.3 TESTERGEBNISSE VOR UND NACH DER ZEITUMSTELLUNG IM FRÜHJAHR 
NACH HERBER ET AL. 

 

Quelle: nach Herber et al. 2015, S. 31 

ABB. V.4 TESTERGEBNISSE VOR UND NACH DER ZEITUMSTELLUNG IM FRÜHJAHR 
NACH MEDINA ET AL. 

 

Quelle: nach Medina et al. 2015 

Da Jugendliche tendenziell zu den späten Chronotypen gehören und deshalb – 
so die Vermutung – besonders unter der Zeitumstellung im Frühjahr leiden, 
verglichen Herber et al. (2015) darüber hinaus die Ergebnisse der Schulleis-
tungsuntersuchungen von 15-jährigen Schülern in Finnland und Schweden. Die 
Vermutung ließ sich allerdings nicht untermauern, denn nur die schwedischen 
Schüler zeigten signifikant schlechtere Ergebnisse nach der Zeitumstellung. Da-
gegen stellten Medina et al. (2015) in ihrer Studie mit 35 High-School-Schülern 
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(Durchschnittsalter 16 Jahre) im Zuge von Vigilanztests (Reaktionsbereitschaft) 
eine statistisch signifikante und deutliche Erhöhung in den Reaktionszeiten und 
der Fehlerhäufigkeit nach der Zeitumstellung im Frühjahr fest, die während der 
gesamten Woche nach der Umstellung anhielt (Abb. V.4). 

AUSWIRKUNGEN AUF DAS HERZINFARKTRISIKO 

Einige empirische Studien lassen einen Zusammenhang zwischen Schlafstörun-
gen und dem Herzinfarktrisiko vermuten (z. B. Laugsand et al. 2011). Vor dem 
Hintergrund möglicher Störungen des Schlaf-wach-Rhythmus durch die Zeit-
umstellungen war daher ein möglicher Zusammenhang zwischen den Zeitum-
stellungen und der Auftrittshäufigkeit (Inzidenz) von Herzinfarkten wiederholt 
Gegenstand von Untersuchungen. Die teilweise widersprüchlichen Studiener-
gebnisse lassen allerdings kein klares Muster erkennen (Tab. V.3). 

TAB. V.3 VERÄNDERUNG DER INZIDENZ BEI HERZINFARKTEN 
IN DER WOCHE NACH DEN ZEITUMSTELLUNGEN 

Studie Studienpopulation und Datenquelle Frühjahr Herbst 

Janszky/ 
Ljung (2008) 

71.555 Patientendatensätze aus dem na-
tionalen schwedischen Herzinfarktregis-
ter (1978–2006) 

5 % -1,5 % 

Janszky et al. 
(2012) 

21.732 Patientendatensätze aus den kar-
diologischen Abteilungen schwedischer 
Krankenhäuser (1995–2007) 

3,9 % -0,5 % 

Čulić (2013) 2.521 Patientendatensätze aus der 
Universitätsklinik in Split, Kroatien 
(1990–1996) 

15 % 19 % 

Jiddou et al. 
(2013) 

935 Patientendatensätze aus der Not-
aufnahme einer Klinik in Michigan, USA 
(2006–2012) 

17 % -1 % 

DAK-Gesundheit 
(2014)* 

keine Angaben zur Studienpopulation 
(2006–2013) 

25 % k. A. 

Sandhu et al. 
(2014) 

42.060 Datensätze von Patienten, die 
sich im US-Bundestaat Michigan einer 
perkutanen koronaren Intervention un-
terziehen mussten (2010–2013) 

kein Effekt kein Effekt 

Jin/Ziebarth 
(2015) 

Auswertung der Deutschen Kranken-
hausstatistik mit jährlich rund 17 Mio. 
Einweisungen (2000–2008) 

kein Effekt -4,7 % 

* In der Studie der DAK-Gesundheit wird die Veränderung der Fallzahlen in den 
ersten drei Tagen nach der Zeitumstellung betrachtet. 

Eigene Zusammenstellung 
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In zwei schwedischen Studien ermittelten Janszky und Ljung (2008) bzw. 
Janszky et al. (2012) eine leicht erhöhte Auftrittshäufigkeit für Herzinfarkte 
nach der Zeitumstellung im Frühjahr und – wenn überhaupt – einen sehr ge-
ringen Rückgang in den Fallzahlen nach der Zeitumstellung im Herbst. Als 
Hauptursache für das höhere Herzinfarktrisiko nach der Zeitumstellung im 
Frühjahr wurden ein durch die Zeitumstellung verursachter Schlafmangel und 
die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die kardiovaskuläre Ge-
sundheit vermutet. Verglichen wurde die Anzahl von Herzinfarkten in den ers-
ten sieben Tagen nach der Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst mit dem 
Mittel aus den Fallzahlen, die am gleichen Wochentag zwei Wochen zuvor bzw. 
danach gemeldet wurden. Im Zeitverlauf zeigte insbesondere die erste Wochen-
hälfte einen deutlichen Anstieg bei den Fallzahlen (Abb. V.5). 

ABB. V.5 VERÄNDERUNG DER INZIDENZ BEI HERZINFARKTEN  
IN DER WOCHE NACH DEN ZEITUMSTELLUNGEN 

 

Quelle: nach Janszky/Ljung 2008 

Die der Studie von Janszky et al. (2012) zugrunde liegenden Daten erlaubten eine 
Aufschlüsselung der Ergebnisse nach individuellen Patientenmerkmalen. Ob-
schon die Ergebnisse diesbezüglich nicht statistisch signifikant waren, schienen 
Frauen stärker vom Risikoanstieg betroffen zu sein (6,5 %) als Männer (2,4 %) 
sowie Ältere über 65 Jahre stärker (4,9 %) als Jüngere (1,2 %). Schließlich konn-
ten nur schwache Evidenzen dafür gefunden werden, dass Personen, die bereits 
durch die bekannten Risikofaktoren (Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht 
etc.) stärker gefährdet sind, in besonderem Maße von der Zeitumstellung be-
troffen sind: Leicht erhöhte Herzinfarktrisiken nach der Zeitumstellung im 
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Frühjahr wiesen u. a. Personen auf, die bereits Medikamente zur Behandlung 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen einnahmen (z. B. 9 % bei Personen, die Aspi-
rin einnahmen). Das Herzinfarktrisiko für Raucher veränderte sich durch die 
Zeitumstellungen dagegen nicht. 

Čulić (2013) in Kroatien und Jiddou et al. (2013) in den USA ermittelten ei-
nen gegenüber den Ergebnissen der schwedischen Studien noch stärkeren An-
stieg des Herzinfarktrisikos nach der Zeitumstellung im Frühjahr. Im Gegensatz 
zu allen anderen Untersuchungen wurde in der kroatischen Studie auch ein 
deutlicher Anstieg in den Fallzahlen nach der Zeitumstellung im Herbst festge-
stellt. Allerdings basieren beide Studien auf viel kleineren Studienpopulationen, 
sodass zufällige statistische Schwankungen nicht auszuschließen sind (Tab. V.3). 

Auch eine seit 2006 laufende Langzeitanalyse der DAK-Gesundheit (2014) 
zeigte im Ergebnis, dass sich die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen 
Herzinfarkt in den Tagen nach der Zeitumstellung im Frühjahr gegenüber dem 
Jahresdurchschnitt um 25 % erhöht. Ein möglicher Grund für den gegenüber 
anderen Studien höheren Wert ist, dass hier nur die ersten drei Tage nach der 
Zeitumstellung betrachtet wurden, an denen der Risikoanstieg besonders deut-
lich scheint (Abb. V.5). 

Zum Teil infrage gestellt werden diese Ergebnisse durch zwei Studien aus den 
USA und Deutschland: Laut Sandhu et al. (2014) kam es im US-Bundesstaat Mi-
chigan zwischen 2010 und 2013 weder in der Woche nach der Zeitumstellung im 
Frühjahr noch im Herbst zu signifikanten Änderungen in der Gesamtzahl an 
Krankenhauseinweisungen aufgrund von Herzinfarkten im Vergleich zu norma-
len Wochen. Einzig am Montag nach der Zeitumstellung im Frühjahr (24 %) bzw. 
am Dienstag nach der Zeitumstellung im Herbst (-21 %) ließen sich signifikante 
Änderungen gegenüber den erwarteten Werten feststellen. Demnach hätten also 
die Zeitumstellungen keinen Einfluss auf die Gesamtzahl an Herzinfarkten, son-
dern lediglich auf den Zeitpunkt ihres Auftretens: Die im Wochenverlauf ohne-
hin zu erwartenden Herzinfarkte dürften sich also nach der Zeitumstellung im 
Frühjahr gehäuft am Montag ereignen, nach der Zeitumstellung im Herbst eher 
gegen Ende der Woche. Es wurden allerdings nur Patienten in die Studie aufge-
nommen, die sich einer perkutanen koronaren Intervention (Aufdehnung ver-
stopfter Herzkranzgefäße mit einem Ballon) unterziehen mussten. 

Jin und Ziebarth (2015) schließlich basierten ihre Untersuchung auf Daten 
der Deutschen Krankenhausstatistik27 für den Zeitraum 2000 bis 2008, in der 
jährlich rund 17 Mio. Einlieferungen registriert werden. Die Abbildung V.6 
zeigt, wie sich die Anzahl von Einlieferungen bei Herzinfarkten (akuter Myo-
kardinfarkt einschließlich Angina pectoris) in der Woche vor und nach einer 
Zeitumstellung im Vergleich zum Mittelwert der beiden Wochen davor und 
                                                 
27 Die Deutschen Krankenhausstatistik erfasst seit 1993 die anonymisierten Diagnoseda-

ten sämtlicher Krankenhauspatienten in Deutschland. 
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danach veränderte. Zusätzlich wurden Störfaktoren wie saisonale Einflüsse sta-
tistisch korrigiert. In der Woche nach der Zeitumstellung im Frühjahr lassen 
sich keine signifikanten Änderungen in den Fallzahlen erkennen. Nach der 
Zeitumstellung im Herbst dagegen lässt sich eine Absenkung der Fallzahlen 
feststellen, die auf die Woche hochgerechnet einem Rückgang um 5 Vorfälle pro 
1 Mio. Einwohner (rd. 4,7 %) entspricht. 

ABB. V.6 EFFEKT DER ZEITUMSTELLUNGEN AUF DIE ANZAHL VON KRANKENHAUS- 
EINWEISUNGEN INFOLGE EINES HERZINFARKTS IN DEUTSCHLAND 

 

* 1,59 Krankenhauseinweisungen pro Tag pro 100.000 Einwohner 

Quelle: nach Jin/Ziebarth 2015, S. 57 

In der Gesamtschau lassen sich aus den teils sehr unterschiedlichen Studiener-
gebnissen keine eindeutigen wissenschaftlichen Evidenzen dafür ableiten, dass die 
Zeitumstellung im Frühjahr zu einem erhöhten Herzinfarktrisiko führt. Die Zeit-
umstellung im Herbst dürfte, wenn überhaupt, mit einem leicht reduzierten 
Herzinfarktrisiko verknüpft sein. Gründe für die heterogenen Studienergebnisse 
könnten methodische Mängel sein: Neben den sehr geringen Fallzahlen bei eini-
gen Studien bleibt bei den meisten die Frage ungeklärt, ob der beobachtete An-
stieg in den Fallzahlen durch niedrigere Fallzahlen im weiteren Zeitverlauf kom-
pensiert wird, wie dies etwa Sandhu et al. (2014) in ihrer Untersuchung naheleg-
ten. Auch wurden sehr unterschiedliche Daten verwendet. Beispielsweise beinhal-
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ten Patientendaten aus kardiologischen Abteilungen jene Herzinfarktpatienten 
nicht, die noch vor der Einlieferung in ein Krankenhaus verstorben sind. 

GENERELLE GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN 

Auf Basis der Daten aus der Deutschen Krankenhausstatistik suchten Jin und 
Ziebarth (2015) nicht nur nach einem möglichen Einfluss der Zeitumstellungen 
auf die Auftrittshäufigkeit von Herzinfarkten, sondern ebenso auf den generel-
len Gesundheitszustand der deutschen Bevölkerung. Wie sich die Gesamtzahl an 
Krankenhauseinweisungen eine Woche vor und nach den Zeitumstellungen im 
Zeitverlauf gegenüber dem Mittelwert veränderte, zeigt Abbildung V.7. 

ABB. V.7 EFFEKT DER ZEITUMSTELLUNGEN AUF DIE GESAMTZAHL AN 
 KRANKENHAUSEINWEISUNGEN IN DEUTSCHLAND 

 

* 59,77 Krankenhauseinweisungen pro Tag pro 100.000 Einwohner 

Quelle: nach Jin/Ziebarth 2015, S. 40 

Wiederum lassen die Daten nicht darauf schließen, dass sich der allgemeine Ge-
sundheitszustand der deutschen Bevölkerung nach der Zeitumstellung im Früh-
jahr signifikant und ernsthaft »verschlechtern« würde, zumindest insofern, als 
dass die zeitumstellungsbedingten Gesundheitsbeschwerden einen Kranken-
hausaufenthalt notwendig machen würden. Nach der Zeitumstellung im Herbst 
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hingegen ist sogar zwischen Montag und Donnerstag ein signifikanter Rück-
gang der Krankenhauseinweisungen zu verzeichnen (auf die gesamte Woche 
nach der Zeitumstellung hochgerechnet beträgt der Rückgang rd. 7,5 %). Die 
Studienautoren führten den Effekt im Herbst auf den Ausgleich eines in großen 
Teilen der Bevölkerung herrschenden latenten Schlafdefizits. 

Zu sehr ähnlichen Ergebnissen gelangten Jin und Ziebarth (2015) für die 
Situation in den USA durch die Auswertung von Daten des US-amerikanischen 
»Behavioral Risk Factor Surveillance System« (BRFSS), in dessen Rahmen die 
Teilnehmer telefonisch u.a. um eine Einschätzung ihres allgemeinen Gesund-
heitszustandes gebeten wurden. Die im Zeitverlauf aufgetragenen Interviewer-
gebnisse geben Auskunft über den Einfluss der Zeitumstellungen auf den sub-
jektiv wahrgenommenen allgemeinen Gesundheitszustand von US-Bürgern 
(ausgewertet wurden insgesamt rund 800.000 Interviews). Für die Zeitumstel-
lung im Frühjahr fanden sich keine statistischen Evidenzen, dass sich der sub-
jektive Gesundheitszustand verschlechtern würde: Weder beim Anteil der Be-
fragten mit selbstberichteter exzellenter Gesundheit, noch bei jenem mit befrie-
digender oder schlechter Gesundheit waren größere statistische Veränderungen 
festzustellen (Abb. V.8). 

ABB. V.8 VERÄNDERUNGEN NACH DER ZEITUMSTELLUNG IM FRÜHJAHR 
(ABWEICHUNG VOM MITTELWERT IN PROZENTPUNKTE) 

 

Quelle: nach Jin/Ziebarth 2015, S. 38 u. 39 
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Für die Zeitumstellung im Herbst lieferten die Daten – übereinstimmend mit 
der Situation in Deutschland – dagegen Anzeichen für eine leichte Verbesse-
rung des allgemeinen Gesundheitszustandes (Abb. V.9): Von Montag bis Don-
nerstag nach der Zeitumstellung ließ sich ein statistisch signifikanter leichter 
Anstieg um ca. 1 Prozentpunkt beim Anteil der Befragten feststellen, der sich 
selber einen exzellenten Gesundheitszustand attestierte (von 19 auf 20 %). 
Wenngleich dies eine kleine relative Änderung darstellt, würde auf die ganze 
Bevölkerung hochgerechnet der Gesundheitszustand von 2,5 Mio. US-Amerika-
nern in den ersten vier Tagen nach der Zeitumstellung im Herbst von sehr gut 
auf exzellent ansteigen. Beim Anteil der Befragten mit befriedigender oder 
schlechter Gesundheit war ein entsprechender Anstieg nicht zu verzeichnen. 

ABB. V.9 VERÄNDERUNGEN NACH DER ZEITUMSTELLUNG IM HERBST 
(ABWEICHUNG VOM MITTELWERT IN PROZENTPUNKTE) 

 

Quelle: nach Jin/Ziebarth 2015, S. 38 u. 39 
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PSYCHOLOGISCHE EFFEKTE 1.2 

 

STAND DER FORSCHUNG VOR 2007 1.2.1 

Vor dem Hintergrund möglicher Auswirkungen von Schlafstörungen auf die 
Stimmungslage untersuchten Shapiro et al. (1990) als einzige vor 2007 einen 
potenziellen Zusammenhang zwischen den Zeitumstellungen und psychischen 
Erkrankungen. Dazu wurden Daten zu Parasuiziden (absichtliche selbstschädi-
gende Handlung ohne tödlichen Ausgang), die im Zeitraum von 1962 bis 1987 
in Edinburgh (Schottland) erhoben wurden, Behandlungszahlen einer psychiat-
rischen Klinik in Edinburgh (von 1970 bis 1987) sowie die Suizidstatistik für 
ganz Schottland (von 1974 bis 1983) in der Woche vor und nach den Zeitum-
stellungen im Frühjahr und Herbst ausgewertet. In keinem der drei Datensätze 
konnten die Autoren beim Vergleich der Fallzahlen vor bzw. nach den Zeitum-
stellungen signifikante Veränderungen nachweisen. 

AKTUELLER STAND DER FORSCHUNG 1.2.2 

Nach 2007 wurde in einigen wenigen Studien die Fragestellung wieder aufge-
griffen, ob bzw. inwiefern sich die Zeitumstellungen auf die menschliche Psyche 
auswirken. Da Schlafstörungen und Störungen des circadianen Systems wichti-
ge Einflussfaktoren bei bestimmten psychischen Störungen sein können (z. B. 
bei bipolaren Störungen; Harvey 2008), kann eine Beeinträchtigung der menta-
len Gesundheit durch die Zeitumstellungen vermutet werden. 

Doch auch die neuere Literatur zeigt bis dato keine wissenschaftlichen Evi-
denzen dafür, dass die Zeitumstellungen ernsthafte bzw. tatsächliche Auswirkun-
gen auf die menschliche Psyche haben. Für die Studie von Lahti et al. (2008b) 
wurden die Behandlungszahlen von Patienten mit manischen Episoden für die 
Jahre 1987 bis 2003 anhand des finnischen Registers der Krankenhausentlas-
sungen ausgewertet. Der Vergleich der Zahlen im Zeitraum von zwei Wochen 
vor mit jenen im Zeitraum von zwei Wochen nach den Zeitumstellungen liefer-
te keine statistisch signifikanten Veränderungen in den Behandlungszahlen, 
weder für die Situation im Frühjahr, noch für die im Herbst. 

Im Rahmen von zwei Studien wurde ein möglicher Einfluss der Zeitumstel-
lungen auf die Anzahl von Suiziden bzw. Suizidversuchen untersucht. Berk et al. 
(2008) werteten die Suizidstatistik von Australien für die Jahre 1971 bis 2001 aus 
und verglichen die Fallzahlen im Zeitraum von zwei bzw. vier Wochen nach 
den Zeitumstellungen im Frühjahr und Herbst mit den Fallzahlen, die während 
der übrigen Wochen im Frühjahr und Herbst registriert wurden. Eine signifi-
kant höhere Suizidrate konnte nur nach der Zeitumstellung im Herbst, nur bei 
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Männern und nur für die Jahre vor 1986 statistisch belegt werden (im Mittel 
0,5 Suizide/Tag mehr in den ersten zwei Wochen bzw. 0,3 Suizide/Tag mehr in 
den ersten vier Wochen nach der Zeitumstellung im Vergleich mit den übrigen 
Wochen im Herbst). Keine Veränderungen in der Suizidrate zeigten sich nach 
der Zeitumstellung im Frühjahr und generell für Frauen (was auf das komplexe-
re Hormonsystem bei Frauen zurückgeführt wurde). Die Studienautoren hatten 
keine Erklärung dafür, wieso die Suizidrate nur vor 1986 erhöht war, vermute-
ten aber soziale, kulturelle oder ökonomische Gründe. Insgesamt liefert diese 
Studie damit keine belastbaren Hinweise für einen möglichen Zusammenhang 
zwischen den Zeitumstellungen und psychischen Erkrankungen. 

Auch die Auswertung der Deutschen Krankenhausstatistik für die Jahre 
2000 bis 2008 durch Jin und Ziebarth (2015) lässt keinen Einfluss der Zeitum-
stellungen auf die Anzahl von Suizidversuchen erkennen (Abb. V.10). 

ABB. V.10 EFFEKT DER ZEITUMSTELLUNGEN AUF DIE ANZAHL VON KRANKENHAUS- 
EINWEISUNGEN INFOLGE EINES SUIZIDVERSUCHS 

 

* 0,32 Krankenhauseinweisungen pro Tag pro 1 Mio. Einwohner 

Quelle: nach Jin/Ziebarth 2015, S. 62 

Andere Wissenschaftler versuchten, den Effekt der Zeitumstellungen auf die 
subjektiv wahrgenommene Lebenszufriedenheit und Gemütslage zu quantifizie-
ren. Dazu werteten Kountouris und Remoundou (2014) Daten aus Interviews 
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mit über 68.000 Personen aus, die im Rahmen des deutschen »Sozio-Ökono-
mischen Panels« (SOEP) in den Jahren 1986 bis 2010 durchgeführt wurden. Die 
Befragten wurden u.a. um eine subjektive Einschätzung der »Zufriedenheit mit 
Ihrem Leben insgesamt« sowie ihrer Gemütslage gebeten, wobei bei Letzterem 
konkret danach gefragt wurde, wie oft sie sich ärgerlich, ängstlich, glücklich und 
traurig fühlten. In Bezug auf die Lebenszufriedenheit deutet der Vergleich der 
Daten aus den Interviews, die in der Woche nach der Zeitumstellung im Früh-
jahr durchgeführt wurden, mit den Interviewdaten, die während der übrigen 
Wochen im Jahr erhoben wurden, auf eine negative Relation zwischen der Zeit-
umstellung im Frühjahr und der Lebenszufriedenheit hin. Statistisch signifikant 
war dieser Effekt jedoch nur bei voll erwerbstätigen Personen (Reduktion der 
Lebenszufriedenheit um 0,04 Punkte auf einer Skala von 11 Punkten) sowie bei 
Männern (Reduktion um 0,05 Punkte).28 Eine statistisch signifikante Ver-
schlechterung der Gemütslage in der Woche nach der Zeitumstellung im Früh-
jahr konnte nur für die männlichen Befragten festgestellt werden, die in diesem 
Zeitraum häufiger ärgerlich und seltener glücklich waren. Eine Erklärung dafür, 
wieso nur Männer betroffen sind, blieben die Studienautoren schuldig. Dass die 
Zeitumstellung nur bei voll erwerbstätigen Personen eine Wirkung zeigt, er-
staunt dagegen weniger. Generell unterstützt dies die Vermutung, dass Perso-
nen, die einer sozial vorgegebenen festen Tagesroutine folgen müssen, stärker 
von der Zeitumstellung betroffen sind als andere Personen. 

Mit ähnlichen Methoden, aber einer breiteren Datenbasis (neben dem 
SOEP wurden zusätzlich entsprechende britische Befragungen ausgewertet), 
gelangten Kuehnle und Wunder (2014) zu vergleichbaren Ergebnissen: In 
Deutschland wie auch in Großbritannien reduzierte sich die selbstberichtete 
Lebenszufriedenheit der Befragten in der Woche nach der Zeitumstellung im 
Frühjahr relativ zur Woche davor: in Deutschland um 0,07 Punkte (auf einer 
Skala von 11 Punkten), in Großbritannien um 0,08 Punkte (auf einer Skala von 
7 Punkten). Der negative Effekt zeigte sich in den britischen Umfragen auch 
noch in der zweiten Woche nach der Zeitumstellung, während in Deutschland 
keine statistisch signifikanten Änderungen mehr festzustellen waren. Für die 
Zeitumstellung im Herbst konnte dagegen kein statistisch signifikanter Effekt auf 
die selbstberichtete Lebenszufriedenheit nachgewiesen werden, hierzu lagen al-
lerdings nur britische Daten vor. 

Werden die Daten der deutschen Befragung nach sozioökonomischen 
Merkmalen differenziert und im Zeitverlauf der ersten sieben Tage nach der 
Zeitumstellung im Frühjahr aufgetragen, ergibt sich das in Abbildung V.11 dar-
gestellte Bild – allerdings mit diesbezüglich nicht statistisch signifikanten 

                                                 
28 Zum Vergleich: Arbeitslosigkeit wird gegenüber einer vollen Erwerbstätigkeit mit 

einer Reduktion der Lebenszufriedenheit um 0,31 Punkte assoziiert. 
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Ergebnissen. Auch wenn die dargestellten Zusammenhänge mit großer Vorsicht 
zu interpretieren sind, können sie möglicherweise die Vermutung nähren, dass 
insbesondere Personen mit kleinen Kindern durch die Zeitumstellung im Früh-
jahr belastet werden, während die Zeitumstellung keinen Effekt auf die Lebens-
zufriedenheit von kinderlosen Personen, egal ob berufstätig oder nicht, zu ha-
ben scheint. Zugleich überrascht es, dass berufstätige, kinderlose Personen, die 
z. B. die zusätzliche Stunde Tageshelligkeit nach Feierabend uneingeschränkt für 
ihre Freizeitaktivitäten nutzen könnten, sich nicht zufriedener fühlen. 

ABB. V.11 EFFEKTE DER ZEITUMSTELLUNG IM FRÜHJAHR AUF DIE LEBENSZUFRIEDENHEIT, 
 DIFFERENZIERT NACH SOZIOÖKONOMISCHEN FAKTOREN 

 

Quelle: nach Kuehnle/Wunder 2014, S. 37 

INDIREKTE EFFEKTE 1.3 

Hinsichtlich möglicher indirekter Wirkungen der Zeitumstellungen auf die Ge-
sundheit des Menschen werden vor allem Effekte im Kontext der Verkehrssi-
cherheit diskutiert. Mögliche Einflussfaktoren auf die Verkehrssicherheit sind 
etwa: 
 Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten bei den Verkehrsteilnehmern 

als mögliche Folge von Störungen im circadianen System; 
 Änderungen in den Licht- und Straßenverhältnissen; 
 gehäufte Wildtierkollisionen durch zeitlich verschobene Wildwechsel; 
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 generelle Verhaltensänderungen während der Sommerzeitperiode (z. B. Frei- 
zeitaktivitäten) und entsprechende Auswirkungen auf das Verkehrsauf-
kommen. 

Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten können aber nicht nur Unfälle 
im Straßenverkehr provozieren, sondern auch Zuhause, am Arbeitsplatz oder 
bei Freizeitaktivitäten. 

Dieses Kapitel fasst den Wissensstand in Bezug auf mögliche Auswirkungen 
der Zeitumstellungen im Frühjahr bzw. Herbst auf die Unfallzahlen in den Ta-
gen nach der Umstellung zusammen. Diesbezüglichen Untersuchungen liegt 
meist die Hypothese zugrunde, dass eine zeitumstellungsbedingte Beeinträchti-
gung der Schlafqualität und daraus resultierende kurzfristige Aufmerksamkeits-
defizite zu einer Häufung der Unfallzahlen in den unmittelbaren Tagen nach 
der Zeitumstellung führen. Unfälle im Straßenverkehr sowie an Arbeitsplätzen 
unter freiem Himmel dürften zudem mit den abrupt veränderten Lichtverhält-
nissen nach der Zeitumstellung in Verbindung stehen. (Beständige Effekte der 
Sommerzeit auf die Unfallzahlen, die vor allem auf die veränderten Lichtver-
hältnisse sowie Verhaltensänderungen beim Menschen während der gesamten 
Sommerzeitperiode zurückzuführen wären, werden in Kapitel V.2.3 betrachtet.) 

STAND DER FORSCHUNG VOR 2007 1.3.1 

VERKEHRSUNFÄLLE 

Gemessen an der Anzahl der dazu veröffentlichen wissenschaftlichen Studien 
gehören potenzielle Auswirkungen der Zeitumstellungen auf die Verkehrssi-
cherheit zu den am intensivsten untersuchten möglichen Effekten der Sommer-
zeit auf die menschliche Gesundheit. Dies dürfte auch daran liegen, dass es sich 
bei Verkehrsunfallzahlen im Gegensatz zu anderen gesundheitlichen Effekten 
um eine sehr einfach zu messende Größe handelt. 

Die Tabelle V.4 gibt eine relevante Auswahl an Studien und deren Ergebnis-
se wieder, die vor 2007 erschienen sind und in denen nach statistischen Eviden-
zen für zeitumstellungsbedingte Veränderungen in den Verkehrsunfallzahlen 
gesucht wurde. Erkennbar erlauben die heterogenen Ergebnisse keine eindeuti-
ge Antwort auf die Frage, ob bzw. welchen Effekt die Zeitumstellungen im Früh-
jahr und Herbst auf die Anzahl der Verkehrsunfälle ausüben. Dass allerdings bei 
der Mehrzahl der Studien ein Anstieg in den Unfallzahlen zu Beginn der Som-
merzeitperiode festgestellt wurde, stützt die Hypothese einer abträglichen Wir-
kung der Zeitumstellung im Frühjahr auf die Verkehrssicherheit. 
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TAB. V.4 VORÜBERGEHENDE EFFEKTE AUF DIE VERKEHRSUNFALLZAHLEN 
 (STUDIEN VOR 2007; AUSWAHL) 

Studie Gebiet und 
Zeitraum 

Frühjahr Herbst 

Monk 
1980 

Großbritannien 
1970/1971 vs. 
1972/1973* 

10 % mehr Verkehrsunfall- 
patienten in der Woche 
nach der Zeitumstellung 

nicht untersucht 

Coren 
1996a 

Kanada ohne 
Saskatchewan 
1991–1992 

7,8 % mehr Verkehrsunfälle 
am Montag nach der Zeit-
umstellung 

8,4 % weniger Verkehrs-
unfälle am Montag nach 
der Zeitumstellung 

Vincent 
1998 

Kanada 
1984–1993 

kein Effekt auf die Anzahl 
von Fahrzeugkollisionen am 
Montag nach der Zeitum-
stellung 

8,5 % mehr Fahrzeugkol-
lisionen am Montag nach 
der Zeitumstellung 

Coren 
1998 

USA 
1986–1995 

17 % mehr Verkehrsunfall- 
tote am Montag nach der 
Zeitumstellung  

kein Effekt am Montag 
nach der Zeitumstellung 

Lambe/ 
Cummings 
2000 

Schweden 
1984–1995 

kein Effekt auf die Anzahl 
von Fahrzeugkollisionen am 
Montag nach der Zeitum-
stellung 

kein Effekt auf die Anzahl 
von Fahrzeugkollisionen 
am Montag nach Zeitum-
stellung  

Varughese/ 
Allen 2001 

USA 
1975–1995 

6,7 % mehr Verkehrsunfälle 
mit Todesfolge am Montag 
nach der Zeitumstellung 

10 % mehr Verkehrsunfäl-
le mit Todesfolge am 
Sonntag der Zeitumstel-
lung 

* In den Jahren 1970 und 1971 gab es in Großbritannien keine Zeitumstellung 
im Frühjahr (Anwendung einer ganzjährigen Sommerzeit von Februar 1968 
bis Oktober 1971). 

Eigene Zusammenstellung 

ARBEITS- UND ALLGEMEINE UNFÄLLE 

Vor 2007 befassten sich, soweit ersichtlich, nur drei Studien mit der Frage, ob 
die Zeitumstellungen Verletzungen am Arbeitsplatz oder allgemeinen Unfällen 
zuträglich sind. Pfaff und Weber (1982) verglichen die Anzahl der Unfallpatien-
ten, die in den Monaten Mai 1979 bzw. Mai 1980 verunfallt und in die Chirurgi-
sche Universitätsklinik Heidelberg zur Vorstellung gelangt waren. Weil in 
Deutschland die Sommerzeit am 26. April 1980 erstmals (wieder) angewendet 
wurde, handelte es sich um einen Vergleich zwischen der Situation ohne (Mai 
1979) und mit Sommerzeit (Mai 1980) unter ansonsten identischen geografi-
schen, sozioökonomischen und kulturellen Bedingungen (eine Gegenüberstel-
lung der Wetterdaten aus beiden Monaten ergab zudem auch sehr ähnliche 
Witterungsbedingungen). Im Ergebnis ließ sich von 1979 auf 1980 eine statis-
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tisch signifikante Zunahme in der Anzahl der Unfallereignisse in den Abend- 
und Nachtstunden um 27 % feststellen. Die Studienautoren vermuteten als Ur-
sache eine Änderung der Lebensgewohnheiten infolge der Anwendung der 
Sommerzeit. 

Holland und Hinze (2000) analysierten Verletzungsstatistiken für den Bau-
sektor im US-Bundestaat Washington während der Jahre 1990 bis 1996. Die 
Daten ließen keine statistisch signifikanten Änderungen in der Anzahl von Ar-
beitsunfällen am Montag bzw. in der Woche nach den Zeitumstellungen im 
Frühjahr bzw. Herbst erkennen. 

Dagegen stellte Coren (1996b) auf Basis von statistischen Daten zu sämtli-
chen Unfällen mit Todesfolge in den USA im Zeitraum von 1986 bis 1988 fest, 
dass die Zahl der Unfälle in der ersten Wochenhälfte (Montag bis Donnerstag) 
nach der Zeitumstellung im Frühjahr um 6,5 % höher lag im Vergleich zum ent-
sprechenden Wochenabschnitt eine Woche davor bzw. danach. Kein signifikan-
ter Effekt war nach der Zeitumstellung im Herbst nachzuweisen. 

AKTUELLER STAND DER FORSCHUNG 1.3.2 

VERKEHRSUNFÄLLE 

In Bezug auf die vorübergehenden Effekte der Sommerzeit auf die Verkehrssi-
cherheit sind seit 2007 einige Studien hinzugekommen (Tab. V.5). Im Gegen-
satz zum Erkenntnisstand vor 2007 sprechen die Studienergebnisse mehrheit-
lich gegen die Hypothese, dass die Zeitumstellungen Auswirkungen auf die 
Verkehrssicherheit in den unmittelbaren Tagen nach der Umstellung haben. 

Eine Erklärung für die abweichenden Ergebnisse könnte in der gewählten 
Methodik liegen: In Studien vor 2007 wurden in der Regel die Verkehrsunfall-
zahlen am Montag unmittelbar nach der Zeitumstellung mit jenen am Montag 
ein Woche davor und/oder eine Woche danach verglichen. Änderungen in der 
Unfallhäufigkeit an nacheinander folgenden Montagen könnten allerdings auch 
auf andere Effekte als die Zeitumstellung zurückzuführen sein – etwa auf ein 
unterschiedliches Verkehrsaufkommen und Verhalten der Verkehrsteilnehmer 
im Monatsverlauf. So ermittelten Sood und Ghosh (2007) für die Situation in 
den USA vergleichbare Veränderungen in den Unfallzahlen am ersten Montag 
im April im Vergleich zum Montag eine Woche später, unabhängig davon, ob 
am Sonntag davor die Zeitumstellung stattfand (ab 1987) oder nicht (bis 1986 
fand die Zeitumstellung am letzten Sonntag im April statt). Vor diesem Hinter-
grund sind die Ergebnisse der Studien vor 2007 mit Vorsicht zu interpretieren. 
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TAB. V.5 VORÜBERGEHENDE EFFEKTE AUF DIE VERKEHRSUNFALLZAHLEN 
(STUDIEN SEIT 2007; AUSWAHL) 

Studie Gebiet und 
Zeitraum 

Frühjahr Herbst 

Sood/Ghosh 
2007 

USA 
1976–2003 

kein Effekt am Montag 
nach der Zeitumstellung 

nicht untersucht 

Huang/ 
Levinson 
2010 

Minnesota, 
USA 
2001–2007 

kein oder nur marginaler Ef-
fekt am Sonntag und Montag 
nach der Zeitumstellung 
(z. B.: Rückgang um 0,3 % bei 
Kollisionen am Sonntag zwi-
schen 15:00 und 21:00 Uhr) 

kein Effekt am Sonn-
tag und Montag nach 
der Zeitumstellung 

Lahti et al. 
2010  

Finnland 
1981–2006 

kein Effekt in der Woche nach 
der Zeitumstellung  

kein Effekt in der Wo-
che nach der Zeitum-
stellung 

RSA/PACTS 
2010 

Großbritannien 
2004–2009 

1,1 % mehr Unfallereignisse 
während der zwei Wochen 
nach der Zeitumstellung 

3,9 % mehr Unfaller-
eignisse während der 
zwei Wochen nach der 
Zeitumstellung 

Eigene Zusammenstellung 

ARBEITSUNFÄLLE UND ALLGEMEINE UNFÄLLE 

Seit 2007 wurden einige neue Studien in Bezug auf Arbeitsunfälle und allgemei-
ne Unfälle publiziert (Tab. V.6). Von diesen stellten nur Barnes und Wagner 
(2009) einen statistischen Zusammenhang zwischen der Zeitumstellung im 
Frühjahr und der Anzahl arbeitsplatzbezogener Verletzungen fest. Demnach 
erhöhte sich die Zahl der Arbeitsunfälle in der US-amerikanischen Minenin-
dustrie am Montag nach der Zeitumstellung im Frühjahr um 5,7 % im Vergleich 
zu den übrigen Tagen. Die Unfälle an diesem Tag führten zu einer um 68 % hö-
heren Zahl an Arbeitsausfalltagen, was darauf schließen lässt, dass die Arbeiter 
nach der Zeitumstellung vermehrt relevante Verletzungen erlitten. Für die Zeit-
umstellung im Herbst ermittelten nur Jin und Ziebarth (2015) im Rahmen ihrer 
Auswertung der Deutschen Krankenhausstatistik einen Rückgang in der Anzahl 
von Krankenhauseinweisungen infolge von allgemeinen Unfällen (V01–X59 ge-
mäß ICD-10-Code) für den Montag, Dienstag und Mittwoch nach der Zeitum-
stellung. Auf die ganze Woche nach der Zeitumstellung hochgerechnet entsprä-
che dies einem Rückgang um 4 % gegenüber normalen Wochen. In den drei 
Studien aus Finnland und Kanada fanden sich keine statistisch signifikanten 
Effekte. 
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TAB. V.6 VORÜBERGEHENDE EFFEKTE AUF ARBEITSUNFALLZAHLEN UND 
ALLGEMEINE UNFALLZAHLEN (STUDIEN SEIT 2007; AUSWAHL) 

Studie Gebiet und 
Zeitraum 

Frühjahr Herbst 

Lahti et al. 
2008b 

Finnland 
1987–2003 

kein Effekt auf Zahl der 
Krankenhausbehandlun-
gen infolge allgemeiner 
Unfälle 

kein Effekt auf Zahl der 
Krankenhausbehandlungen 
infolge allgemeiner Unfälle 

Barnes/ 
Wagner 2009 

USA 
1983–2006 

5,7 % mehr Arbeitsunfälle 
am Montag nach der 
Zeitumstellung 

kein Effekt auf Arbeitsun-
fallzahlen 

Morassaei/ 
Smith 2010 

Ontario,  
Kanada 
1993–2007 

kein Effekt auf Arbeitsun-
fallzahlen  

kein Effekt auf Arbeitsun-
fallzahlen 

Lahti et al. 
2011 

Finnland 
2002–2006 

kein Effekt auf Arbeitsun-
fallzahlen 

kein Effekt auf Arbeitsun-
fallzahlen 

Jin/Ziebarth 
2015 

Deutschland 
2000–2008 

kein Effekt auf die Zahl 
der Krankenhauseinwei-
sungen infolge allgemei-
ner Unfälle 

4 % weniger Krankenhaus-
einweisungen infolge allge-
meiner Unfälle in der Woche 
nach der Zeitumstellung 

Eigene Zusammenstellung 

BESTÄNDIGE EFFEKTE DER SOMMERZEIT 2. 

Die über die gesamte Sommerzeitperiode anhaltenden Wirkungen der Sommer-
zeit auf die Gesundheit und das menschliche Wohlbefinden finden im Vergleich 
zu den vorübergehenden Effekten weniger wissenschaftliche Beachtung. Ein of-
fensichtlicher Grund dafür ist, dass entsprechende Untersuchungen einen weitaus 
längeren Beobachtungszeitraum bedingen und daher aufwendiger sind. Auch 
sind hier keine »einfachen« Vorher-Nachher-Vergleiche möglich, wie dies häufig 
in Untersuchungen zu den Auswirkungen der Zeitumstellungen gemacht wird. 
Es könnte aber auch damit zusammenhängen, dass dem Thema Sommerzeit in 
der Öffentlichkeit und den Medien vor allem in den Tagen unmittelbar vor und 
nach Beginn und Ende der Sommerzeitperiode große Aufmerksamkeit zuteil 
wird, und sich das allgemeine Interesse entsprechend eher auf mögliche Auswir-
kungen der eigentlichen Zeitumstellungen als auf beständige Effekte infolge der 
Verschiebung der Tageslichtphase während der ganzen Sommerzeitperiode rich-
ten dürfte. 
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PHYSIOLOGISCHE EFFEKTE 2.1 

Soweit erkennbar wurden vor 2007 ausschließlich vorübergehende physiologi-
sche Effekte der Sommerzeit auf den Menschen untersucht (Kap. V.1). Auch für 
die Zeit nach 2007 findet sich nur eine Handvoll wissenschaftlicher Studien, in 
denen sich der Fokus auf mögliche beständige Effekte der Sommerzeit auf den 
menschlichen Organismus richtete. 

EFFEKTE AUF DEN SCHLAF-WACH-RHYTHMUS UND WEITERE CIRCADIANE RHYTHMEN 

Um mögliche beständige Effekte der Sommerzeit auf das circadiane System des 
Menschen zu untersuchen, werteten Kantermann et al. (2007) Umfragedaten 
zum Schlafverhalten von über 55.000 Personen aus Mitteleuropa aus. Die Ab-
bildung V.12 zeigt, wie sich die Schlafzeiten der Probanden an freien Tagen, an 
denen das natürliche Schlafverhalten nicht so stark durch soziale Verpflichtun-
gen gestört wird, über das Jahr veränderten (dargestellt sind die Aufwachzeiten 
und die Mitte des ungestörten Schlafzeitraums im Zeitverlauf): Deutlich er-
kennbar folgten die Schlafzeiten der Befragten an freien Tagen während der 
Wintermonate, also unter Normalzeit, dem saisonalen Verlauf der Morgen-
dämmerung. Für das Sommerhalbjahr hingegen kann eine entsprechende An-
gleichung nicht mehr festgestellt werden, vielmehr schwankte beispielsweise die 
Mitte des ungestörten Schlafzeitraums um einen festen Zeitpunkt (3:30 Uhr). 
Bemerkenswerterweise überschneidet sich der Zeitraum, in welchem sich die 
Schlafzeiten vom Dämmerungsverlauf entkoppeln, exakt mit dem Zeitraum der 
Sommerzeitperiode. 

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die Schlafzeiten über das gesamte Jahr 
dem Verlauf der Morgendämmerung folgen (dies würde insbesondere in nörd-
lichen Ländern sehr frühe Aufwachzeiten im Sommer nach sich ziehen), als ge-
nauso unwahrscheinlich beurteilten es Kantermann et al. (2007) aber, dass das 
plötzliche Abreißen der Angleichung während der Sommerzeitperiode auf ein 
rein natürliches Phänomen zurückgeführt werden kann. Die Studienergebnisse 
deuten den Autoren zufolge eher darauf hin, dass die Anwendung der Sommer-
zeit saisonale biologische Rhythmen empfindlich stört und zeitumstellungsbe-
dingte Störungen im circadianen System des Menschen (Kap. V.1) sich nicht 
nur auf die ersten Wochen nach der Zeitumstellung im Frühjahr beschränken, 
sondern über die gesamte Sommerzeitperiode anhalten. 

Auch die Konzentration des Stresshormons Cortisol im Blut des Menschen 
folgt einer circadianen Rhythmik, wobei die Cortisolausschüttung ins Blut mor-
gens zur Aufwachzeit einen Peak zeigt und danach kontinuierlich abnimmt, bis 
sie gegen Mitternacht einen Tiefpunkt erreicht. Interessanterweise aber scheint 
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die Anwendung der Sommerzeit keinen Effekt auf den täglichen Verlauf der 
Cortisolausschüttung ins Blut auszuüben. 

ABB. V.12 AUFWACHZEITEN UND MITTE DES UNGESTÖRTEN SCHLAFZEITRAUMS 
 AN FREIEN TAGEN IM ZEITVERLAUF 

 

Die Morgendämmerung setzt am Übergang zwischen grauem und weißem Be-
reich ein. 

Quelle: nach Kantermann et al. 2007, S. 2 

Dies folgerten Hadlow et al. (2014) aus einer Auswertung von über 27.000 Cor-
tisolmessungen, die im Zeitraum zwischen 2000 und 2012 in Westaustralien 
durchgeführt wurden. Dass in Westaustralien die Sommerzeit während des Un-
tersuchungszeitraums nur dreimal umgesetzt wurde, bot ideale Voraussetzun-
gen für den Versuch, weil dadurch die Situation mit bzw. ohne Sommerzeit un-
ter ansonsten gleichen Rahmenbedingungen miteinander verglichen werden 
konnte. Die Auswertung ergab, dass der Peak der Cortisolausschüttung ins Blut 
während der drei Sommerzeitperioden 58 Minuten später auftrat, was ziemlich 
genau der Verschiebung um die Stunde entspricht, um die die Uhren während 
der Sommerzeitperiode vorgestellt werden. Dies lässt den Schluss zu, dass die 



2.  BESTÄNDIGE EFFEKTE DER SOMMERZEIT 

115 

circadiane Rhythmik der Cortisolausschüttung ins Blut auch während der 
Sommerzeitperiode durch den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs bestimmt wird 
und nicht durch die Umstellung der sozialen Uhren und den daraus resultie-
renden Wirkungen auf andere circadiane Rhythmen (z. B. frühere Aufwachzei-
ten) beeinflusst wird. 

In der Gesamtschau deuten die bisher erschienenen Studien zu möglichen 
vorübergehenden (Kap. V.1.1) und beständigen Effekten der Sommerzeit auf 
das circadiane System des Menschen auf sehr differenzierte Reaktionen der un-
terschiedlichen circadianen Rhythmen hin: Während einige der circadianen 
Rhythmen (insbesondere der Schlaf-wach-Rhythmus) unmittelbar, sehr emp-
findlich und womöglich über die gesamte Sommerzeitperiode auf die Umstel-
lung der »sozialen Uhren« reagieren, scheinen andere circadiane Rhythmen 
stärker vom natürlichen Zeitgeber Tageslicht gesteuert und weniger stark bzw. 
gar nicht von der Sommerzeit betroffen zu sein. Was dies für das Zusammen-
spiel der verschiedenen circadianen Rhythmen untereinander, also für das 
Funktionieren des gesamten circadianen Systems des Menschen, bedeutet, ist 
nach wie vor unklar. 

AUSWIRKUNGEN AUF FREIZEITFORMEN UND -VERHALTEN 

Der wohl wichtigste beständige Effekt der Sommerzeit auf den Menschen ist, 
dass die Sonne während der Sommerzeitperiode in Bezug auf die gesetzliche 
Uhrzeit eine Stunde später untergeht. Hiervon könnten etwa Personen profitie-
ren, die einer fest vorgegebenen Tagesroutine folgen müssen (z. B. feste Arbeits-
zeiten), da sich für sie die Freizeit mit Tageslicht nach Arbeitsende verlängert 
(Kap. II.2). Wird diese Zeit zum Beispiel für Sportaktivitäten im Freien genutzt, 
könnte sich dies theoretisch positiv auf die Gesundheit auswirken. Auch könnte 
das familiäre und gesellschaftliche Leben und damit die soziale Zufriedenheit 
von einem Mehr an Freizeitaktivitäten profitieren. Entsprechende Effekte sind 
indessen nur schwer oder gar nicht messbar. Insofern erstaunt es auch nicht, 
dass die wenigen bis dato durchgeführten wissenschaftlichen Studien sich zu-
nächst nur mit der Frage beschäftigten, ob bzw. inwiefern die Anwendung der 
Sommerzeit Auswirkungen auf die Art und Qualität der Freizeitaktivitäten hat 
(mit inkonsistenten Ergebnissen), und wenig bis nichts darüber bekannt ist, ob 
bzw. inwiefern sich entsprechende Verhaltensänderungen auf die Gesundheit 
und das menschliche Wohlbefinden auswirken könnten. 

Auf der Basis von Daten aus einer Zeitbudgeterhebung für die Jahre 2005 
bis 2008 verglichen Wolff und Makino (2012) das Freizeitverhalten von US-
amerikanischen Bürgern in der Situation mit und ohne Anwendung der Som-
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merzeit unter ansonsten gleichen Bedingungen.29 Die um Wetterfaktoren be-
reinigten Ergebnisse lassen eine unter gesundheitlichen Aspekten positive Wir-
kung der Sommerzeit auf das Freizeitverhalten vermuten: Demnach wendeten 
die befragten Personen unter der Sommerzeit im Schnitt 30 Minuten pro Tag 
mehr Zeit für Freizeitaktivitäten im Freien auf (Sport, Gartenarbeit, Instandhal-
tungsarbeiten außer Haus etc.), während gleichzeitig der tägliche Fernsehkon-
sum um rund 9 Minuten reduziert wurde. Schließlich weisen die Ergebnisse 
darauf hin, dass die Sommerzeit bei einigen Personen eine Verhaltensänderung 
auslösen kann: So stieg der Anteil der Befragten, die angaben, überhaupt Zeit für 
Aktivitäten im Freien aufzuwenden, unter der Sommerzeit um 3 Prozentpunkte 
auf 25,7 %. Das relativ deutliche Ergebnis lässt sich laut den Studienautoren wie 
folgt erklären: Für Menschen mit starren sozialen Verpflichtungen bewirkt die 
Sommerzeit, dass der nach dem Arbeits- bzw. Schultag zur Verfügung stehende 
Zeitraum mit Tageslicht auf Kosten der Freizeit mit Tageslicht am Morgen um 
eine Stunde verlängert wird. Weil aber ein längerer zusammenhängender Zeitab-
schnitt attraktiver für die Durchführung von Aktivitäten im Freien sei, als zwei 
voneinander getrennte Zeitabschnitte, animiere die Anwendung der Sommerzeit 
die Menschen dazu, einen größeren Anteil ihrer Freizeit für Aktivitäten im Freien 
zu verwenden. Ob diese Ergebnisse auf die Situation in Deutschland und Europa 
übertragbar sind, ist allerdings fraglich. 

Dass die Sommerzeit und die damit einhergehende verlängerte Freizeit mit 
Tageslicht nach einem Schultag die körperliche Aktivität bei Kindern – zumin-
dest in einem bescheidenen Umfang – steigern kann, darauf deuten die Ergeb-
nisse einer Studie von Goodman et al. (2014) hin. Verglichen wurden tägliche 
Aktivitätsprofile von insgesamt 439 Kindern aus Europa und Australien im Al-
ter zwischen 5 und 16 Jahren, die an mindestens einem Tag jeweils in der Wo-
che vor und in der Woche nach einer Zeitumstellung mithilfe von Aktigrafen 
aufgezeichnet wurden. Die Abbildung V.13 stellt das durchschnittliche tägliche 
Aktivitätsprofil der Kinder an einem Tag mit Sommerzeit jenem an Tagen ohne 
Sommerzeit einander gegenüber: Deutlich erkennbar steigerten die Kinder un-
ter der Sommerzeit ihre körperliche Aktivität in den späten Nachmittags- und 
frühen Abendstunden, während die Sommerzeit keinen Einfluss auf das Aktivi-
tätsverhalten der Kinder in den Morgen- und frühen Nachmittagsstunden aus-
zuüben schien. Aus den Aktigrafiedaten ließ sich ableiten, dass über den gesam-
ten Tag betrachtet die Kinder unter der Sommerzeit zwei Minuten mehr Zeit 
pro Tag mit moderater bis intensiver körperlicher Aktivität verbrachten. Ob 

                                                 
29 Da die Sommerzeitperiode in den USA ab 2007 um drei Wochen im Frühjahr und um 

eine Woche im Herbst verlängert wurde, lagen für einen Untersuchungszeitraum von 
insgesamt vier Wochen Befragungsdaten vor, die am gleichen Tag im Jahr mit Som-
merzeit (in den Jahren 2007 u. 2008) bzw. ohne Sommerzeit (in den Jahren 2005 u. 
2006) erhoben wurden. 
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allerdings die hier ermittelten Studienergebnisse, die zunächst nur für den ge-
wählten Beobachtungszeitraum im Frühjahr bzw. Herbst gelten, auf die gesamte 
Sommerzeitperiode übertragen werden können, bleibt noch zu überprüfen. 

ABB. V.13 AKTIVITÄTSPROFIL VON KINDERN IM TAGESVERLAUF 
IN ABHÄNGIGKEIT DER SOMMERZEIT 

 

Quelle: nach Goodman et al. 2014, S. 6. 

Zwei andere empirische Untersuchungen stellen dagegen keinen bzw. einen 
mutmaßlich nachteiligen Effekt der Sommerzeit auf das Aktivitätsverhalten fest. 
Eine telefonische Befragung bei über 1.000 Westaustraliern durch Rosenberg 
und Wood (2010) hatte zum Ergebnis, dass der Anteil der Befragten, der angab, 
keinen Sport zu treiben, einen Monat vor Beginn der Sommerzeit bei 3 % lag, 
nach Beginn der Sommerzeit jedoch auf über 8 % anstieg (inwieweit diese Be-
obachtung gegebenenfalls auf Temperatur- und Witterungsunterschiede zu-
rückzuführen ist, lassen die Studienautoren allerdings offen). Zick (2014) werte-
te Daten aus einer Zeitbudgeterhebung von über 2.400 Personen aus den US-
Bundesstaaten Arizona, Colorado, New Mexiko und Utah aus. Im Gegensatz zu 
den anderen drei US-Bundesstaaten wendet Arizona die Sommerzeit nicht an. 
Der hierdurch ermöglichte Vergleich des Aktivitätsverhaltens in der Situation 
mit bzw. ohne Sommerzeit unter ansonsten sehr ähnlichen Rahmenbedingun-
gen ergab weder Hinweise darauf, dass die Sommerzeit die Zeitdauer erhöht, die 
Menschen mit moderater bis intensiver körperlicher Aktivität verbringen, noch 
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dass die Sommerzeit einen Einfluss auf die Anzahl der Menschen hat, die über-
haupt Zeit für solche körperliche Aktivitäten aufbringen. 

Zur Beurteilung der gesundheitlichen Wirkung mutmaßlicher sommerzeit-
bedingter Verhaltensänderungen der Menschen sind auch mögliche Folgeeffek-
te in den Blick zu nehmen. So würden durch die Sommerzeit induzierte ausge-
dehntere Sport- und Freizeitaktivitäten vermutlich zu mehr Sport- und Freizeit-
unfällen führen, wozu es allerdings soweit ersichtlich noch keine Untersuchun-
gen gibt. Einen Einfluss auf die Verkehrsunfallzahlen wäre dann zu berücksich-
tigen, wenn die sommerzeitbedingten Verhaltensänderungen in einem höheren 
Verkehrsaufkommen mündeten (Kap. V.2.3). 

Andere Bedenken gehen dahin, dass ausgedehntere Aktivitäten unter freiem 
Himmel die UV-Exposition erhöhen, woraus eine gesundheitsschädigende 
Wirkung auf Haut und Augen resultieren könnte. Soweit erkennbar gibt es 
hierzu jedoch keine wissenschaftlichen Untersuchungen. In diesem Zusam-
menhang berichteten Parisi et al. (1999 u. 2008) für die Situation in Australien, 
wo die natürliche UV-Strahlung ein massives Gesundheitsproblem darstellt, 
von einem sehr kleinen Effekt der Sommerzeit auf die UV-Exposition, der 
durch die relativ zum Sonnenstand zeitliche Verschiebung der Arbeits- und Ar-
beitspausenzeiten entsteht. Demnach veränderte sich durch die Sommerzeit die 
kumulative UV-Belastung von im Freien tätigen Arbeitnehmern je nach Lage und 
Länge ihrer (vor Sonnenlicht geschützt verbrachten) Mittagspausen um -4 % bis 
1 %. Ähnlich geringe Effekte wurden für Arbeitnehmer, die im Inneren arbeiten 
und nur ihre Arbeitspausen im Freien verbringen, errechnet. 

Schließlich verschiebt die Anwendung der Sommerzeit die Uhrzeit des 
Sonnenhöchststandes, an welchem die Intensität der UV-Strahlung am stärks-
ten ist, um eine Stunde. Verstärkt durch die Wirkung der Zeitzonen ist die UV-
Exposition im Sommer damit nicht wie allgemein angenommen um 12:00 Uhr 
am höchsten, sondern ortsabhängig zum Beispiel um 13:09 Uhr in Berlin, um 
13:53 Uhr in Paris oder um 14:17 Uhr in Madrid.30 Vor diesem Hintergrund ist 
die häufig geäußerte Empfehlung, die pralle Mittagssonne zu vermeiden, zu in-
different und könnte in einer Unterschätzung des Risikos für Hautschäden 
resultieren (Stick 2007). 

PSYCHOLOGISCHE EFFEKTE 2.2 

Wie in Kapitel V.1.2 berichtet, gibt es zurzeit keine wissenschaftlichen Hinweise 
darauf, dass die Zeitumstellungen ernsthafte Auswirkungen auf die menschliche 
Psyche in den Tagen nach der Umstellung nach sich ziehen. Über die gesamte 
Sommerzeitperiode betrachtet könnte allerdings – angesichts der hohen Bedeu-
                                                 
30 Zeitpunkte des Sonnenhöchststandes am 21. Juni 
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tung von (Tages-)Licht für die menschliche Psyche, die sich u. a. im Kontext von 
saisonal bedingten Depressionen zeigt – die Verschiebung der Tageslichtphase 
einen beständigen psychologischen Effekt haben. Dies vermutet zumindest 
Olders (2003), der davon ausgeht, dass die Häufigkeit von Depressionen gerin-
ger ausfällt, je früher die Menschen im Verhältnis zum Sonnenaufgang aufste-
hen.31 Folgt man dieser Argumentation, würde die Sommerzeit der Prävention 
von Depressionen dienen, da die Menschen dadurch relativ zum Sonnenauf-
gang eine Stunde früher aufstehen. Diesbezüglich wurden bis dato allerdings kei-
ne wissenschaftlichen Untersuchungen durchgeführt, sodass zur beständigen 
Wirkung der Sommerzeit auf die menschliche Psyche noch große Wissenslücken 
existieren. 

INDIREKTE EFFEKTE 2.3 

Hinsichtlich der beständigen Effekte der Sommerzeit, die indirekt auf die Ge-
sundheit des Menschen einwirken, gibt es nur in Bezug auf einen möglichen 
Einfluss auf die Straßenverkehrssicherheit eine relevante Wissensbasis. 

STAND DER FORSCHUNG VOR 2007 2.3.1 

Bei den in Kapitel V.1.3 aufgeführten Untersuchungen lag das Forschungsinte-
resse auf vorübergehenden Wirkungen der Sommerzeit auf die Verkehrssicher-
heit, vor allem als Folge der vermuteten abträglichen Wirkungen der Zeitum-
stellungen auf die Schlafqualität und daraus resultierenden Konzentrationsdefi-
ziten bei den Verkehrsteilnehmern. Eine die Verkehrssicherheit nicht nur kurz-
fristig beeinflussende Wirkung ergibt sich aus der Verschiebung der Tagesstruk-
tur der Menschen relativ zum Tageslauf der Sonne während der gesamten 
Sommerzeitperiode (Kap. II.2). Dadurch verschieben sich die Tagesganglinien 
im Verkehrsaufkommen um eine Stunde, sodass sich die Hauptverkehrszeiten 
am Morgen während einiger Wochen nach der Zeitumstellung im Frühjahr und 
vor der Zeitumstellung im Herbst wieder in die Dämmerung bzw. Dunkelheit 
verlagern können, zugleich aber die verkehrsreichen Stunden am späten Nach-
mittag und frühen Abend von besseren natürlichen Lichtverhältnissen profitie-
ren. Weil das Unfallrisiko (und gegebenenfalls der Schweregrad des Unfalls) in 

                                                 
31 Olders (2003) stellte einen empirischen Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt des 

Sonnenaufgangs und der Prävalenz an Depressionen in verschiedenen europäischen 
und US-amerikanischen Städten fest, nach welchem die Prävalenz niedriger liegt, je 
später die Sonne aufgeht. Ähnliche Aufstehzeiten angenommen würde dies auf eine 
niedrigere Prävalenz an Depressionen hindeuten, je früher die Menschen im Verhält-
nis zum Sonnenaufgang aufstehen. 
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der Dämmerung bzw. Dunkelheit im Vergleich zur Situation bei Tageslicht an-
steigt, wird vermutet, dass in dieser Zeit die Anwendung der Sommerzeit zu mehr 
(und gegebenenfalls schwereren) Verkehrsunfällen am Morgen und zu weniger 
(und gegebenenfalls leichteren) Verkehrsunfällen am Abend führt. Wie in Abbil-
dung V.14 beispielhaft für die Situation in Berlin dargestellt, hängt der Gesamt-
effekt allerdings in komplizierter Weise von tageszeitlichen und saisonalen 
Schwankungen in den Lichtverhältnissen – und damit von der geografischen 
Lage – sowie von der Lage der Hauptverkehrszeiten ab. 

ABB. V.14 TAGESLICHTANGEBOT WÄHREND DER HAUPTVERKEHRSZEITEN IN BERLIN 

 

Eigene Darstellung mit Daten von USNO 2015 

Dazu durchgeführte empirische Untersuchungen vor 2007, die speziell auf den 
Einfluss der veränderten Lichtverhältnisse auf die Verkehrssicherheit abstellten, 
ermittelten übereinstimmend einen positiven Gesamteffekt auf die Verkehrs-
sicherheit (der positive Effekt am Abend überwiegt gegenüber dem negativen 
Effekt am Morgen). Die Tabelle V.7 zeigt eine relevante Auswahl an Studien 
und deren Kernaussagen, in deren Rahmen Verkehrsunfallstatistiken über meh-
rere Wochen vor und nach den Zeitumstellungen ausgewertet wurden. 
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TAB. V.7 BESTÄNDIGE EFFEKTE AUF DIE VERKEHRSUNFALLZAHLEN 
(STUDIEN VOR 2007; AUSWAHL) 

Studie Gebiet und 
Zeitraum 

Kernaussagen 

Broughton/ 
Sedman 
1989 

Großbritannien 
1969–1975 

Die Anwendung der Sommerzeit in Großbritannien 
während der Wintermonate 1969/1970* resultierte in 
einer Verringerung der Zahl der Verkehrsunfalltoten 
um 232 (-7,8 %), der Schwerverletzen um 887 (-2,6 %) 
gegenüber den Unfallzahlen in den Wintern 1971 bis 
1975 (ohne Sommerzeit). Die Zahl der getöteten Fuss-
gänger reduzierte sich um 207, jene der getöteten 
Fahrzeuginsassen um 53. 

Ferguson 
et al. 1995 

USA 
1987–1991 

Die Anwendung einer ganzjährigen Sommerzeit in den 
USA würde die Zahl der jährlich getöteten Fahrzeugin-
sassen um 35 verringern (-0,3 %), die Zahl der jährlich 
getöteten Fußgänger um 145 (-5 %). Rückgang insge-
samt um 1,2 %. 

Broughton/ 
Stone 1998 

Großbritannien 
1969–1994 

Die Anwendung der »single/double summer time« 
würde die Zahl der in Großbritannien jährlich getöte-
ten Fußgänger um bis zu 82, jene der jährlich getöte-
ten Fahrzeuginsassen um bis zu 56 verringern (insge-
samt 3,4 % weniger Unfalltote). Die Zahl der Schwer-
verletzten würde insgesamt um 0,7 % verringert. 

Coate/ 
Markowitz 
2004 

USA 
1998–1999 

Die Anwendung einer ganzjährigen Sommerzeit würde 
die Zahl der in den USA während der Hauptverkehrs-
zeiten jährlich getöteten Fußgänger um 171 verrin-
gern (-13 %), die Zahl der jährlich getöteten Fahrzeu-
ginsassen um 195 (-3 %). 

Adams 
et al. 2005 

Region im 
Nordosten 
Englands 
1988–2003 

Die Anwendung einer ganzjährigen Sommerzeit würde 
die Zahl der Kinder unter 16 Jahren, die bei Straßen-
verkehrsunfällen schwere bis tödliche Verletzungen 
erleiden, um 0,93 % verringern. Auf ganz Großbritan-
nien hochgerechnet entspräche dies einem Rückgang 
von 15 im Straßenverkehr schwer- bis tödlich verletz-
ten Kindern pro Jahr. 

* In Großbritannien galt von Februar 1968 bis Oktober 1971 eine ganzjährige 
Sommerzeit. 

Eigene Zusammenstellung 

In den meisten Studien wurde das wesentliche Ergebnis in der Form einer 
hochgerechneten Zahl präsentiert, wie viele Verkehrsunfälle für den Fall der 
Ausdehnung der Sommerzeitperiode auf das gesamte Jahr (ganzjährige Som-
merzeit) vermeidbar gewesen wären.32 Es fällt auf, dass insbesondere Fußgän-

                                                 
32 Einzig die Studie von Broughton und Sedman (1989) basiert auf tatsächlich registrierten 

Unfallzahlen im Winter 1969/1970, während dem eine (ganzjährige) Sommerzeit galt. 
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ger, die in der Dämmerung und im Dunklen besonders schwer zu erkennen 
sind, von besseren natürlichen Lichtverhältnissen am Abend zu profitieren 
scheinen. 

AKTUELLER STAND DER FORSCHUNG 2.3.2 

Soweit ersichtlich kamen seit 2007 nur drei relevante neue empirische Untersu-
chungen zu den beständigen Effekten der Sommerzeit auf die Verkehrssicher-
heit hinzu (Tab. V.8). Dass die Verschiebung der Tageslichtphase die Sicherheit 
im Straßenverkehr merklich erhöhen kann, wird im Wesentlichen nur durch 
die Studie von Sood und Ghosh (2007) bestätigt. 

TAB. V.8 BESTÄNDIGE EFFEKTE AUF DIE VERKEHRSUNFALLZAHLEN 
 (STUDIEN NACH 2007) 

Studie Gebiet und 
Zeitraum 

Kernaussagen 

Sood/ 
Ghosh 
2007 

USA 
1976–2003 

Verringerung der Anzahl von tödlichen Verkehrsun-
fällen um 6 bis 10 % (Kollisionen zwischen Fahrzeu-
gen) bzw. um 8 bis 11 % (Kollisionen zwischen Fahr-
zeugen und Fußgänger bzw. Radfahrer) im Zeitraum 
von neun Wochen nach der Zeitumstellung im Früh-
jahr. 

Alsousou 
et al. 2009 

England 
und Wales 
1996–2006 

Steigerung der verkehrsbedingten Verletzungen wäh-
rend der zwei Wochen nach der Zeitumstellung im 
Frühjahr (keine quantitativen Angaben). Kein Effekt 
nach der Zeitumstellung im Herbst. 

Huang/ 
Levinson 
2010 

Minnesota 
(USA) 
2001–2007 

Anzahl von Fahrzeugkollisionen zwischen 15:00 und 
21:00 Uhr verringert sich um 0,2 % infolge besserer 
Sichtverhältnisse, erhöht sich aber um 0,1 % infolge 
eines sommerzeitbedingt höheren Verkehrsaufkom-
mens. Insgesamt Reduktion um 0,1 %. 

Eigene Zusammenstellung 

Zwar ermittelten auch Huang und Levinson (2010) infolge der besseren Sichtver-
hältnisse einen statistisch signifikanten, gleichwohl aber nur kleinen Rückgang 
(-0,2 %) in der Anzahl von Fahrzeugkollisionen zwischen 15:00 und 21:00 Uhr an 
einem typischen Tag mit Sommerzeit (im Vergleich zur Situation ohne Sommer-
zeit). Erstmalig wurden in dieser Studie allerdings auch Änderungen im Ver-
kehrsaufkommen berücksichtigt (auf Basis von Daten aus automatischen Ver-
kehrszählstellen) mit dem Ergebnis, dass die Anwendung der Sommerzeit zu 
mehr Straßenverkehr (und damit zu mehr Verkehrsunfällen) in den späten Nach-
mittags- und frühen Abendstunden führt (die Autoren führen dies auf ausge-
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dehntere Freizeitaktivitäten zurück). Dieser Effekt vermochte den Gesamteffekt 
zwar nicht ins Negative zu verkehren, ließ ihn aber um die Hälfte kleiner werden 
(insgesamt Rückgang in der Zahl der Fahrzeugkollisionen um 0,1 %). 

Schließlich stellten Alsousou et al. (2009), die Unfallstatistiken für den Zeit-
raum von vier Wochen vor bis vier Wochen nach den Zeitumstellungen im 
Frühjahr bzw. Herbst auswerteten, einen Anstieg der Verletzungen im Straßen-
verkehr während der zwei Wochen nach der Zeitumstellung im Frühjahr fest. 
Dieser Effekt könnte allerdings auch von zeitumstellungsbedingten Aufmerk-
samkeitsdefiziten herrühren (Kap. V.1.3). Da zudem keine quantitativen Anga-
ben gemacht wurden, ist die Aussagekraft dieser Studie in Bezug auf einen be-
ständigen Effekt der Sommerzeit auf die Verkehrssicherheit limitiert. 

In der Gesamtschau betrachtet lassen die vor und nach 2007 durchgeführ-
ten empirischen Untersuchungen eher auf einen positiven beständigen Effekt 
der Sommerzeit auf die Verkehrssicherheit schließen, zumindest aber auf keine 
negative Wirkung. Allerdings zeigt das Beispiel von Huang und Levinson 
(2010), dass sommerzeitbedingte Änderungen im Verkehrsaufkommen den 
vermeintlich positiven Effekt auch wieder relativeren (oder ins Negative verkeh-
ren) könnten. Auch fällt es auf, dass die bisher durchgeführten Untersuchungen 
ausnahmslos aus den USA und aus Großbritannien stammen. Weil der Effekt 
jedoch von der geografischen Lage (Länge und Lage der Tageslichtphase) und 
von sozioökonomischen und kulturellen Faktoren (tageszeitliche Schwankun-
gen im Verkehrsaufkommen) abhängt, ist eine direkte Übertragung der Ergeb-
nisse auf die Situation in Deutschland oder in anderen kontinentaleuropäischen 
Ländern nicht möglich. Hierzu bestehen noch große Wissenslücken. 

FAZIT 3. 

Obwohl die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen der Sommerzeit (bzw. 
der Zeitumstellungen) eine – zumindest in Medien und Öffentlichkeit – stark 
diskutierte Thematik sind, gibt es bemerkenswerterweise nach wie vor nur sehr 
wenige evidenzbasierte wissenschaftliche Studien dazu. 

Dass sich der menschliche Körper beim Übergang in die Sommerzeit (und 
auch wieder beim Übergang in die Normalzeit) an die jeweils veränderten Uhr-
zeiten gewöhnen muss und dies gegebenenfalls gewisse Anpassungsschwierig-
keiten nach sich zieht, weil das circadiane System des Menschen kurzfristig aus 
dem Gleichgewicht geraten kann, ist schon seit den 1970er Jahren bekannt. 
Doch insgesamt bewertete die EU-Kommission noch 2007 die gesundheitlichen 
Auswirkungen als unbedenklich, da davon auszugehen sei, dass »die meisten 
Störungen von kurzer Dauer sind und keine Gefahr für die menschliche Ge-
sundheit darstellen« (EU-Kommission 2007, S. 5). 
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Zu konstatieren sind jedoch mittlerweile vermehrte wissenschaftliche Hin-
weise darauf, dass die Anpassung des circadianen Systems des Menschen insbe-
sondere an die Zeitumstellung im Frühjahr (die zum »Verlust« einer Tages-
stunde führt) sich nicht so einfach bzw. so zügig vollzieht, wie noch in früheren 
Jahren (vor dem Bericht der EU-Kommission aus dem Jahr 2007) angenommen 
worden war. Neue empirische Studien zu den Auswirkungen der Zeitumstel-
lung auf den Schlaf-wach-Rhythmus bzw. den Ruhe-Aktivitäts-Rhythmus deu-
ten abträgliche Wirkungen auf die Schlafdauer und/oder -qualität in der Woche 
nach der Zeitumstellung an oder liefern Hinweise darauf, dass der Anpassungs-
prozess selbst binnen vier Wochen nach der Zeitumstellung möglicherweise nur 
unvollständig (bzw. je nach individuellen Merkmalen, wie dem Chronotyp, gar 
nicht) gelingt. Demgegenüber scheint die Zeitumstellung im Herbst auch laut 
den neueren Erkenntnissen nur geringe Anpassungsschwierigkeiten hervorzu-
rufen; in der Regel dürfte der Anpassungsprozess (z. B. der Schlafzeiten) binnen 
ein bis zwei Wochen nach der Zeitumstellung abgeschlossen sein. 

Auch deuten sich sehr differenzierte Reaktionen der unterschiedlichen 
circadianen Rhythmen an: Während einige (insbesondere der Schlaf-wach-
Rhythmus) unmittelbar, sehr empfindlich und womöglich über die gesamte 
Sommerzeitperiode auf die Umstellung der sozialen Uhren reagieren, scheinen 
andere circadiane Rhythmen (z. B. die Ausschüttung des Stresshormons Cor-
tisol ins Blut) stärker vom natürlichen Zeitgeber Tageslicht gesteuert und weni-
ger stark bzw. gar nicht von der Sommerzeit betroffen zu sein. Was dies für das 
Zusammenspiel der verschiedenen circadianen Rhythmen untereinander, also 
für das Funktionieren des gesamten circadianen Systems der Menschen, bedeu-
tet, ist nach wie vor unklar. 

Zu konstatieren ist somit auch, dass die tatsächlichen bzw. relevanten Fol-
gen der zeitumstellungsbedingten (kurz- oder mittelfristigen) Störungen im cir-
cadianen System für die menschliche Gesundheit nach wie vor weitgehend un-
bekannt sind bzw. nicht in hinreichendem Maße in ihrer Signifikanz nachge-
wiesen wurden. Laut dem gegenwärtigen Erkenntnisstand scheinen die Störun-
gen jedoch ein zu geringes Ausmaß einzunehmen, als dass mit ernsthaften bzw. 
länger dauernden gesundheitlichen Beeinträchtigungen gerechnet werden muss. 
So lassen die widersprüchlichen Ergebnisse verschiedener empirischer Studien 
kein klares Muster erkennen, wie sich die Zeitumstellungen im Frühjahr bzw. 
Herbst auf die Inzidenz von Herzinfarkten auswirkt. Es könnte auch sein, dass 
die Zeitumstellungen keinen relevanten Einfluss auf die Gesamtzahl an Herzin-
farkten, sondern lediglich auf den Zeitpunkt ihres Auftretens haben: Die im 
Verlauf der ersten Woche nach einer Zeitumstellung ohnehin zu erwartenden 
Herzinfarkte ereigneten sich demnach im Frühjahr gehäuft in der ersten Wo-
chenhälfte und dafür seltener als im Mittel in der zweiten Wochenhälfte, im 
Herbst gehäuft nur gegen Ende der Woche. 
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Mit der Zeitumstellung im Frühjahr wird verschiedentlich ein kurzzeitig 
verringertes Leistungsvermögen in Verbindung gebracht, zum einen als Folge 
vermuteter negativer Wirkungen der Zeitumstellung auf die Schlafqualität, zum 
anderen, weil die Leistungsbereitschaft des Menschen selber einer circadianen 
Rhythmik unterliegt, die von der Zeitumstellung in Mitleidenschaft gezogen 
werden könnte. Aktuelle empirische Untersuchungen können diesbezüglich 
allerdings mehrheitlich keinen statistisch signifikanten Zusammenhang nach-
weisen. Und auch im Hinblick auf die (zumeist subjektiv wahrgenommene) 
Befindlichkeit und Lebenszufriedenheit (bei bestimmten Personengruppen) gibt 
es soweit ersichtlich keine wissenschaftlichen Evidenzen dafür, dass die Zeitum-
stellungen ernsthafte Auswirkungen auf die Psyche bzw. die mentale Gesund-
heit haben. 

Zwar gehören die potenziellen Auswirkungen der Zeitumstellungen auf die 
Verkehrssicherheit zu den vergleichsweise am häufigsten untersuchten mögli-
chen Effekten der Sommerzeit, allerdings erlauben die heterogenen Studiener-
gebnisse keine eindeutigen Schlussfolgerungen. Neuere Analysen sprechen eher 
gegen die Hypothese, dass die Zeitumstellungen in der Folge vermuteter Schlaf-
störungen (deutliche bzw. signifikante) Auswirkungen auf die Verkehrssicher-
heit in den Tagen nach der Uhrenumstellung haben. Über die gesamte Som-
merzeitperiode betrachtet dürften bessere natürliche Lichtverhältnisse während 
der Hauptverkehrszeiten am Abend insgesamt zu einer Erhöhung der Sicherheit 
und damit zu einem Rückgang der Unfallzahlen im Straßenverkehr beitragen, 
allerdings könnte dieser Effekt durch ein höheres sommerzeitbedingtes Ver-
kehrsaufkommen (teilweise) wieder kompensiert werden. Hierzu fehlen wissen-
schaftliche Evidenzen insbesondere für die Situation in Deutschland und in der 
EU. 

Insgesamt bzw. zusammenfassend kann in Bezug auf mögliche Befindlich-
keitsstörungen bzw. Gesundheitsauswirkungen somit konstatiert werden, dass 
der Wissensstand seit 2007 zwar einen differenzierten Erkenntnisgewinn erfah-
ren hat, gleichwohl ist er immer noch als sehr unvollständig anzusehen, und es 
fehlt insbesondere an belastbaren wissenschaftlichen Evidenzen. Die meisten 
der verfügbaren – und im vorliegenden Bericht zitierten – Studien zeigen im 
Hinblick auf ein notwendiges Studiendesign große Lücken: Zu problematisieren 
sind insbesondere die nach wie vor in der Regel nur sehr kurzen Beobachtungs-
zeiträume und die meist sehr kleinen Stichproben. So gibt es zum Beispiel bis 
dato keine Langzeitbeobachtungen (z. B. über die gesamte Sommerzeitperiode) 
zu den Auswirkungen der Sommerzeit auf das circadiane System des Menschen, 
sodass keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber vorliegen, ob die durch 
die Zeitumstellung im Frühjahr hervorgerufenen Störungen im circadianen Sys-
tem über einen längeren Zeitraum anhalten und gegebenenfalls eine gesund-
heitsschädigende Wirkung haben. Auch ist zu bedenken, dass die Wirkungen 
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der Zeitumstellungen auf das Schlafverhalten und generell auf das circadiane 
System des Menschen je nach geografischer Lage unterschiedlich sein dürften 
(z. B. Allebrandt et al. 2014), da sich die Umwelt- und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen unterscheiden (Tag-Nacht-Wechsel, Arbeitszeiten etc.). Hier-
zu gibt es keine Vergleichsstudien (weder einzelstaatliche noch in diesem Zu-
sammenhang dringend erforderliche länderübergreifende), die kulturelle, men-
talitätsbedingte, sozioökonomische oder geografische Aspekte dezidiert in den 
Blick nehmen. Schließlich beziehen sich fast alle Untersuchungen nur auf ge-
sunde Probanden. Welche Wirkungen die Zeitumstellungen auf Menschen aus-
üben, die zum Beispiel unter Schlafstörungen leiden, ist nicht bekannt. Vor die-
sem Hintergrund ist somit die Aussagekraft vieler Studien zu relativieren. 

Eine generelle Relativierung der mit der Sommerzeit in Verbindung ge-
brachten problematischen Aspekte in Bezug auf die gemutmaßten gesundheitli-
chen Auswirkungen ergibt sich jedoch aus der Betrachtung der Arbeitsgegeben-
heiten, die seit Jahrzehnten und für Abermillionen von Menschen in nahezu 
allen Ländern der Welt Gültigkeit haben: kontinuierliche und diskontinuierli-
che Wechsel der Arbeitszeiten und Schichtdienste. Im tagtäglichen, wöchentli-
chen oder monatlichen Wechsel vollbringen allein in Deutschland Millionen 
Menschen – oftmals über Jahrzehnte – eine sogenannte »Schichtarbeit«. Sie sind 
quasi ununterbrochen einem ständigen Wechsel in ihrem Tag-Nacht- bzw. 
Schlaf-wach-Rhythmus und somit einer ständigen Desynchronisation der bio-
logischen und sozialen Rhythmen ausgesetzt. Im Vergleich zu den hieraus resul-
tierenden Wirkungen und Folgen für das Wohlbefinden und die Gesundheit 
dürften die auftretenden Effekte einer singulären Uhrenumstellung im Frühjahr 
und Herbst um jeweils eine Stunde für die Befindlichkeiten – zumindest nach 
bisheriger vorläufiger Studien- und Erkenntnislage – eher vernachlässigbar sein. 
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RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN VI. 

Am 19. Januar 2001 haben der Rat der Europäischen Union und das Europäi-
sche Parlament gemeinsam die Richtlinie Nr. 84/2000/EG zur Regelung der 
Sommerzeit verabschiedet (Amtsblatt L 31 vom 2.2.2001, S. 21). Es handelt sich 
um die insgesamt neunte Richtlinie mit einer – anders als alle vorhergehenden 
Richtlinien – unbegrenzten Dauer. 

Die Richtlinie wurde ursprünglich auf Artikel 95 des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) gestützt. Artikel 95 EG-
Vertrag war ein Kompetenztitel zur »Angleichung der Rechtsvorschriften« und 
diente der Verwirklichung des Binnenmarktes. Nachfolgevorschrift des Arti-
kels 95 EG-Vertrag ist die Kompetenznorm des Artikels 114 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Die Bestimmung entspricht 
weitestgehend der Vorgängerregelung und wurde im Rahmen des Vertrags von 
Lissabon nur geringfügig im Wortlaut angepasst. 

Für die Änderung von Rechtsakten zur Rechtsangleichung besteht kein ge-
sonderter Kompetenztitel in den Europäischen Verträgen. Vor diesem Hinter-
grund erfordert jede Änderung der Sommerzeit eine Änderung dieser Richtlinie 
(Öko-Institut 2014, S. 5 u. 7). 

Im Folgenden wird ein Überblick über den bestehenden europäischen 
Rechtsrahmen sowie auch die deutschen Regelungen zur Sommerzeit gegeben 
(Kap. VI.1) und mögliche Optionen zur Änderung der Sommerzeit analysiert 
(Kap. VI.2). Abschließend erfolgt eine kurze Gesamteinschätzung bzw. Ergeb-
nisdarstellung zu den möglichen Optionen (Kap. VI.3). Die Ausführungen in 
diesem Kapitel erfolgen in enger Anlehnung an das Gutachten des Öko-Instituts 
(2014). 

BESTEHENDE REGELUNGEN ZUR SOMMERZEIT 1. 

EUROPÄISCHER RECHTSRAHMEN 1.1 

Im Vergleich zu anderen Rechtsakten auf europäischer Ebene ist die Richtlinie 
2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit einfach strukturiert und von über-
schaubarem Umfang: 

Artikel 1 definiert die Sommerzeit im Sinne der Richtlinie als »die Zeit des 
Jahres, in der die Uhr gegenüber der Uhrzeit während der übrigen Zeit des Jah-
res um 60 Minuten vorgestellt wird«. 

Artikel 2 und 3 legen fest, an welchem Tag und zu welcher Stunde im Jahr 
die jährliche Umstellung zu erfolgen hat. Demnach beginnt die Sommerzeit 
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jährlich am letzten Sonntag im März um 1:00 Uhr morgens Weltzeit (UTC) 
(entspricht 2:00 Uhr morgens MEZ). Die Sommerzeit endet am letzten Sonntag 
im Oktober um 1:00 Uhr morgens UTC (entspricht 3:00 Uhr morgens MEZ). 
Begründet wird der Zeitraum zwischen Ende März und Ende Oktober in Erwä-
gungsgrund 3 der Richtlinie 2000/84/EG damit, dass sich dieser nach Auffas-
sung der Mitgliedstaaten am besten für die Sommerzeit eigne und daher beibe-
halten werden sollte. 

Nach Artikel 4 muss die EU-Kommission alle fünf Jahre im Amtsblatt der 
EU eine Mitteilung der Daten des Beginns und des Endes der Sommerzeit für 
die folgenden fünf Jahre veröffentlichen. Dies dient nach Erwägungsgrund 5 der 
Richtlinie der Klarheit und Eindeutigkeit. Die mittlerweile dritte diesbezügliche 
Mitteilung der EU-Kommission seit Verabschiedung der Richtlinie bezieht sich 
auf die Jahre 2012 bis einschließlich 2016.33 

Nach Artikel 5 hatte die EU-Kommission im Jahr 2007 einen Bericht über 
die Auswirkungen der Richtlinie (d. h. der Sommerzeit) in den betroffenen Sek-
toren zu erstellen und erforderlichenfalls geeignete Vorschläge abzuleiten. Die-
sem Auftrag kam die EU-Kommission am 23. November 2007 mit einer ent-
sprechenden Mitteilung nach.34 Der Bericht schließt mit dem Fazit, dass die 
Sommerzeitregelung nach wie vor angemessen sei. Kein Mitgliedstaat habe die 
Absicht geäußert, die Sommerzeit abzuschaffen oder die Bestimmungen der 
geltenden Richtlinie zu ändern. 

Nach Artikel 6 und Erwägungsgrund 8 der Richtlinie gilt die einheitliche 
Regelung der Sommerzeit nicht für die überseeischen Gebiete. Artikel 7 und 8 
regeln die Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten und das Inkraft-
treten der Richtlinie. Erwähnenswert ist, dass Erwägungsgrund 7 sich mit dem 
Subsidiaritäts- und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip auseinandersetzt. Hierzu 
wird dort ausgeführt, dass eine »vollständige Angleichung der Sommerzeitrege-
lung zur Erleichterung des Verkehrs und der Kommunikation auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden und daher besser auf Ge-
meinschaftsebene verwirklicht werden kann«. Deshalb könne man auf europäi-
scher Ebene entsprechend tätig werden. 

Die Formulierung in den Artikeln 1 und 2 der Richtlinie 2000/84/EG lässt 
insofern einen gewissen Interpretationsspielraum offen, als dass die Richtlinie 
nur die gemeinsamen Zeitpunkte für den Beginn und das Ende der Sommer-
zeitperiode festlegt, nicht aber die Durchführung der Uhrenumstellung (also die 

                                                 
33 Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2000/84/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 19. Januar 2001 zur Regelung der Sommerzeit, 
Dauer der Sommerzeit, Amtsblatt C 83 vom 17.3.2011, S. 6 

34 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den Wirt-
schafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung 
der Sommerzeit, vom 23.11.2007, KOM(2007) 739 endgültig 



1.  BESTEHENDE REGELUNGEN ZUR SOMMERZEIT 

129 

Anwendung der Sommerzeit) an sich für alle Mitgliedstaaten zwingend vor-
schreibt. Klarheit darüber schafft die EU-Kommission in ihrer Begründung zum 
Vorschlag für die Richtlinie 2000/84/EG (EU-Kommission 2000, Kap. 1): »Bei 
der Annahme der achten Richtlinie haben es die Mitgliedstaaten nach einge-
hender Rechtsberatung und ausführlichen Diskussionen mit großer Mehrheit 
abgelehnt, in die Richtlinie Ausnahmeregelungen aufzunehmen, die es einem 
Mitgliedstaat erlauben würden, auf die Anwendung der Sommerzeit zu verzich-
ten. Mit dieser Entscheidung haben die Mitgliedstaaten die Richtlinie der Ge-
meinschaft als in allen Punkten bindend anerkannt, d. h. die Mitgliedstaaten 
sind verpflichtet, erstens die Sommerzeit einzuführen und zweitens Tag und 
Uhrzeit für den Beginn und das Ende der Sommerzeit einheitlich festzulegen.« 

UMSETZUNG DER RICHTLINIE 2000/84/EG IN DEUTSCHLAND 1.2 

Die Richtlinie wurde in Deutschland durch eine Ermächtigungsgrundlage im 
Gesetz über die Einheiten im Messwesen und die Zeitbestimmung (Einheiten- 
und Zeitgesetz – EinhZeitG)35 und einer darauf beruhenden Rechtsverordnung 
umgesetzt. 

Die Regelung des § 5 EinhZeitG ermächtigt das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie »zur besseren Ausnutzung der Tageshelligkeit und zur 
Angleichung der Zeitzählung an diejenige benachbarter Staaten« für einen Zeit-
raum zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober die mitteleuropäische Som-
merzeit (MESZ) einzuführen. Hierzu ist eine Rechtsverordnung nötig, die aus-
drücklich nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Der vorgegebene Zeit-
raum ist so gewählt, dass der europäische Rechtsrahmen immer umgesetzt wer-
den kann. Zudem ist nach § 5 Absatz 2 EinhZeitG vorgegeben, dass die MESZ 
jeweils an einem Sonntag beginnen und enden soll. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie hat demnach in der Rechtsverordnung den Tag und die 
Uhrzeit, zu der die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt und endet, sowie die 
Bezeichnung der am Ende der mitteleuropäischen Sommerzeit doppelt erschei-
nenden Stunde zu bestimmen. 

Entsprechend dieser Vorgaben hat die Bundesregierung die Verordnung 
über die Einführung der mitteleuropäischen Sommerzeit ab dem Jahr 2002 
(Sommerzeitverordnung – SoZV)36 erlassen. Diese Rechtsverordnung umfasst 
vier Paragrafen. Nach § 1 SoZV wird die mitteleuropäische Sommerzeit ab dem 

                                                 
35 Einheiten- und Zeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1985 

(BGBl. I S. 408), das zuletzt durch Artikel 291 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist 

36 Sommerzeitverordnung vom 12. Juli 2001 (BGBl. I S. 1591), die zuletzt durch Artikel 
292 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist  
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Jahr 2002 auf unbestimmte Zeit eingeführt. § 2 Absatz 1 SoZV bestimmt, dass 
die mitteleuropäische Sommerzeit jeweils am letzten Sonntag im März um 
2:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt. Im Zeitpunkt des Beginns der Som-
merzeit wird die Stundenzählung um eine Stunde von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. 
§ 2 Absatz 2 SoZV regelt entsprechend, dass die mitteleuropäische Sommerzeit 
jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3 Uhr mitteleuropäischer Sommer-
zeit endet. Zu diesem Zeitpunkt wird die Stundenzählung um eine Stunde von 3 
auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Stunde von 2 bis 3 Uhr erscheint dabei zweimal. 
Die erste Stunde (von 2 bis 3 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit) wird mit 2A 
und die zweite Stunde (von 2 bis 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit) mit 2B be-
zeichnet. Nach § 3 SoZV hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
im Bundesanzeiger für jeweils fünf aufeinanderfolgende Jahre Beginn und Ende 
der Sommerzeit bekannt zu geben. Die Vorschrift des § 4 SoZV regelt das In-
krafttreten der Rechtsverordnung. 

OPTIONEN ZUR ÄNDERUNG DER EUROPÄISCHEN VORGABEN 
ZUR SOMMERZEIT 2. 

Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen Optionen zur Änderung der 
europäischen Vorgaben zur Sommerzeit beschrieben. Hierzu wird zunächst 
analysiert, auf welchen Kompetenztitel sich der europäische Gesetzgeber bei der 
möglichen Änderung der Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit 
berufen kann und nach welchem Gesetzgebungsverfahren auf europäischer 
Ebene die bestehende Richtlinie zu ändern wäre (Kap. VI.2.1). Anschließend 
wird auf die Möglichkeiten des Europäischen Parlaments und des Rates einge-
gangen, indirekt eine Änderung anzustoßen (Kap. VI.2.2). Als direktdemokra-
tisches Element gibt es auch die Möglichkeit zur Durchführung einer Europä-
ischen Bürgerinitiative (Kap. VI.2.3). 

GESETZGEBUNGSVERFAHREN ZUR ÄNDERUNG DER 
RICHTLINIE 2000/84/EG 2.1 

Im Folgenden wird zunächst die Kompetenzgrundlage dargestellt, die im Jahr 
2001 zum Erlass der Richtlinie 2000/84/EG diente (Kap. VI.2.1.1). Anschließend 
wird eruiert, inwiefern die entsprechende Nachfolgevorschrift des derzeit gül-
tigen Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)37 ent-

                                                 
37 Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

Amtsblatt C 83/01 vom 30.3.2010 
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sprechend als Kompetenzgrundlage herangezogen werden kann oder ob und 
gegebenenfalls welche weitere Kompetenzvorschriften heranzuziehen sind 
(Kap. VI.2.1.2). Hintergrund ist, dass es nach dem Prinzip der begrenzten Ein-
zelermächtigung des Artikels 5 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV)38 für ein Tätigwerden auf europäischer Ebene einer ausdrücklichen 
Grundlage in den Europäischen Verträgen bedarf. Daran schließt sich eine Be-
trachtung der konkreten Anforderungen an, die sich aus der einschlägigen 
Kompetenzgrundlage ergeben (Kap. VI.2.1.3 u. VI.2.1.4) und inwiefern die 
Kompetenzen der EU und der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Regelung der 
Sommerzeit voneinander abzugrenzen sind (Kap. VI.2.1.5). Aus der einschlägi-
gen Kompetenzregelung lässt sich auch ableiten, welches Gesetzgebungsverfah-
ren auf europäischer Ebene einschlägig ist (Kap. VI.2.1.6). 

KOMPETENZTITEL FÜR DEN ERLASS DER RICHTLINIE 2000/84/EG 2.1.1 

Die Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit wurde damals in der 
Eingangsformel »auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, insbesondere auf Artikel 95« (in der Fassung des Vertrags von Amster-
dam39) gestützt. Artikel 95 EG-Vertrag bildete einen Kompetenztitel der EG im 
Kapitel zur »Angleichung der Rechtsvorschriften« und diente der Verwirkli-
chung der in Artikel 14 EG-Vertrag niedergelegten Ziele des Binnenmarktes. 
Die Richtlinie bezweckte die Vereinheitlichung des Zeitpunkts der Zeitumstel-
lung, damit insbesondere die in der Richtlinie erwähnten Sektoren Verkehr und 
Kommunikation (Artikel 4) nicht durch unterschiedliche Termine bei der Zeit-
umstellung beeinträchtigt werden. Es war deshalb bei der Einführung der Som-
merzeit in Europa in der zweiten Hälfte der 1970er und zu Beginn der 1980er 
Jahre ein wichtiges Bestreben, dass die Mitgliedstaaten der EG – und andere 
west- und osteuropäische Staaten – ihre Regelungen aufeinander abglichen und 
vereinheitlichten. 

KOMPETENZTITEL ZUR ÄNDERUNG DER RICHTLINIE 2000/84/EG 2.1.2 

Artikel 95 EG-Vertrag wurde in dem Vertrag von Nizza nicht geändert. Nach-
folgeartikel des Artikels 95 EG-Vertrag ist Artikel 114 AEUV. Die Vorschrift 

                                                 
38 Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union, Amtsblatt C 83/01 

vom 30.3.2010 
39 Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der 

Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zu-
sammenhängender Rechtsakte, Amtsblatt C 340 vom 10.11.1997, S. 1 
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entspricht weitestgehend der Vorgängerregelung und wurde im Rahmen des 
Vertrags von Lissabon40 nur geringfügig im Wortlaut angepasst. 

Es liegt deshalb nahe, eine mögliche Änderung der Richtlinie ebenfalls auf 
diesen Kompetenztitel zu stützen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Arti-
kel 114 Absatz 1 Satz 1 AEUV eine Subsidiaritätsklausel enthält. Demnach ist 
die Regelung des Artikels 114 AEUV nur anzuwenden, »soweit in den Verträ-
gen nichts anderes bestimmt ist«. Artikel 114 AEUV wird deshalb auch als »Ge-
neralrechtsangleichungskompetenz« bezeichnet, welche gegenüber spezielleren 
Vorschriften zurücktritt. Deshalb sind zunächst speziellere Vorschriften in den 
Blick zu nehmen, welche explizit oder implizit eine Rechtsangleichungsbefugnis 
enthalten. Hierzu werden zahlreiche Rechtsangleichungsvorschriften gezählt, 
denen jedoch eine spezielle sektorale oder funktionale Begrenzung gemeinsam 
ist und die somit nicht für eine allgemeine – die gesamte Gesellschaft betreffen-
de – Regelung wie die Anwendung einer Sommerzeit herangezogen werden 
können.41 

RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN DER MITGLIEDSTAATEN 

Bei den nationalen Regelungen zu Anwendung und Modalitäten der Sommer-
zeit handelt es sich um Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten. Denn hierunter fallen alle von hoheitlichen Stellen erlassenen Regeln. In 
Deutschland sind die Regelungen zur Zeitumstellung als staatliche Gesetze im 
materiellen Sinn den Rechtsvorschriften des Artikels 114 AEUV zuzuordnen. 

BINNENMARKT 

Ferner müsste eine Rechtsangleichungsmaßnahme vorliegen, die »die Errich-
tung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand« hat (Calliess/ 
Ruffert 2011, Artikel 114 AEUV Randnotiz 20). Hierfür soll eine substanzielle 
und konkrete Auswirkung, sei es unmittelbarer oder mittelbarer Art, genügen 
                                                 
40 Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und 

des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unterzeichnet in Lissa-
bon am 13. Dezember 2007, Amtsblatt C 306 vom 17.12.2007, S. 1 

41 So beispielsweise Artikel 46 AEUV (Maßnahmen zur Herstellung der Arbeitnehmer-
freizügigkeit), Artikel 48 AEUV (Sicherstellung der Ansprüche und Leistungen auf 
dem Gebiet der sozialen Sicherheit), Artikel 50 AEUV (Maßnahmen zur Verwirkli-
chung der Niederlassungsfreiheit), Artikel 52 Absatz 2 (ggf. i.V.m. Artikel 62 AEUV), 
(Koordinierung der Vorschriften der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Gesund-
heit im Bereich der Niederlassungsfreiheit oder der Dienstleistungsfreiheit) und Arti-
kel 53 Absatz 2 (gegebenenfalls i.V.m. Artikel 62 AEUV, Koordinierungsrechtsset-
zung zur Aufhebung von Beschränkungen für ärztliche, arztähnliche und pharmazeu-
tische Berufe) 
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(Calliess/Ruffert 2011, Artikel 114 AEUV Randnotiz 2042). Diese augenschein-
lich geringen Anforderungen werden damit begründet, dass Artikel 114 Ab-
satz 1 AEUV extensiver als die vergleichbare Norm in Artikel 115 AEUV for-
muliert sei. Dennoch soll der Binnenmarktbegriff in Artikel 114 AEUV nicht als 
»wertfreies Synonym für eine allgemeine Wirtschaftsregulierung«43 verstanden 
werden. Vielmehr gehe es bei dem Binnenmarkt und der auf Artikel 114 AEUV 
beruhenden Rechtsangleichung um eine Erleichterung derjenigen den Kern des 
Konzepts »Binnenmarkt« bildenden Grundfreiheiten der EU: freier Waren- und 
Dienstleistungsverkehr (Artikel 34 u. 56 AEUV), Arbeitnehmerfreizügigkeit 
(Artikel 45 AEUV), Niederlassungsfreiheit für Selbstständige und juristische 
Personen (Artikel 49 u. 54 AEUV) und freier Kapital- und Zahlungsverkehr 
(Artikel 63 AEUV). 

Wie bereits in Kapitel VI.2.1.1 erwähnt, besteht ein Zusammenhang zwi-
schen der Vereinheitlichung der Sommerzeit und dem Binnenmarkt: Derzeit 
vollziehen alle 28 EU-Staaten die Zeitumstellung zum selben Zeitpunkt. Ohne 
die Harmonisierung durch die Richtlinie 2000/84/EG ist vorstellbar, dass Län-
der, die eigentlich die identische Standardzeit (Normalzeit) haben, teilweise auf 
eine Zeitumstellung verzichten und andere diese zu den unterschiedlichsten 
Zeitpunkten im Jahr vornehmen. Eine EU-weite Regelung erleichtert deshalb 
zum Beispiel die Koordinierung von Zugfahrplänen im internationalen Ver-
kehr. Die Harmonisierung dient demnach der »Lösung der Probleme, vor allem 
im Verkehrssektor, die durch unkoordinierte Zeitumstellungen im Laufe des 
Jahres entstehen würden«.44 

Im Falle des Binnenmarktes liegt allerdings bereits eine vollständige Har-
monisierung vor, sodass die Prüfung der Rechtsangleichung zur Errichtung und 
dem Funktionieren des Binnenmarktes rein hypothetischer Natur ist. Vielmehr 
ist hier die Frage von Bedeutung, wie eine solche Maßnahme geändert werden 
kann, die ihrerseits bereits zu einer weitgehenden oder vollständigen Harmoni-
sierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten geführt 
hat, sodass eine zusätzliche Rechtsangleichung (faktisch) nicht mehr möglich 
ist. 

                                                 
42 unter Bezug auf Generalanwalt Jacobs, Schlussantrag zu EuGH, Rechtssache C-350/ 

92, Slg. 1995, I-1985, Ziff. 45 (Spanien/Rat) 
43 Generalanwalt Fennelly, EuGH, Rechtssache C-376/98, Deutschland/Parlament und 

Rat, Slg. 2000, I-8423 Randnotiz 83 f.; ebenso Grabitz et al. 2014, Artikel 114 AEUV 
Randnotiz 84 

44 Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013, auf die Petition 
1477/2012, eingereicht von Lasse Schuldt, deutscher Staatsangehörigkeit, unterzeich-
net von fünf weiteren Personen, zur Anwendung der Sommerzeitregelung im ganzen 
Jahr. Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments, www.europarl.europa.eu/ 
sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-523.136&format=PDF&language= 
DE&secondRef=01 (15.1.2016) 
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ÄNDERUNG EINER RICHTLINIE ZWECKS RECHTSANGLEICHUNG 

Es besteht hierfür kein gesonderter Kompetenztitel in den Europäischen Ver-
trägen. Vielmehr ergibt sich die Rechtssetzungsbefugnis zur Änderung solcher 
Rechtsakte zur Rechtsangleichung unmittelbar aus der ursprünglich verwende-
ten Kompetenznorm (bzw. ihrer Nachfolgeregelung). Dies wird damit begrün-
det, dass Artikel 114 Absatz 3 AEUV ausdrücklich zur Berücksichtigung neuer 
Entwicklungen verpflichtet. Zudem werden zur Begründung Artikel 114 Ab-
satz 5 und 8 AEUV herangezogen, welche sich mit der Berücksichtigung neuer 
Erkenntnisse befassen (Grabitz et al. 2014, Artikel 114 AEUV Randnotizen 68 u. 
112 m.w.N.). 

Letztlich sprechen hierfür auch die Umstände bei Erlass der jeweiligen 
Rechtsangleichungsmaßnahme sowie Sinn und Zweck des Artikels 114 AEUV. 
Demnach kann nicht angenommen werden, dass das Europäischen Parlament 
und der Rat bei Erlass der Richtlinie davon ausgingen, dass sie diese nicht wie-
der ändern können. Vielmehr können die verfolgten Ziele und das Konzept der 
Rechtsangleichung dem Wandel der Zeit unterliegen. Es ist nicht Sinn und 
Zweck des Artikels 114 AEUV, Rechtsakte zu schaffen, die nicht mehr an neue 
Erkenntnisse, Umstände oder Erfordernisse angepasst werden können. Deshalb 
besteht zwischenzeitlich Einigkeit, dass Artikel 114 Absatz 1 AEUV eine wirk-
same Kompetenzgrundlage für die Änderung von Maßnahmen zur Rechtsan-
gleichung ist, welche seinerseits auf diesen Artikel gestützt wurde. 

VORAUSSETZUNGEN NACH ARTIKEL 114 ABSATZ 3 AEUV 2.1.3 

In Bezug auf die Ausführungen in Kapitel VI.2.1.2 ist jedoch auch die Frage auf-
geworfen, welche genauen Anforderungen an eine Änderung einer bereits vor-
handenen Rechtsangleichungsmaßnahme zu stellen sind. Einige Stimmen (Gra-
bitz et al. 2014) fordern, dass nach dem Stand der Harmonisierung zu differen-
zieren sei: Soweit durch den Ausgangsrechtsakt noch keine vollständige Har-
monisierung erfolgt sei, bestehe weiterhin die Möglichkeit, dass unterschiedli-
che Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten existierten oder wahrscheinlich sind. 
Es bliebe dann bei den oben beschriebenen Tatbestandsvoraussetzungen. 

Anders sei es jedoch zu werten, wenn eine solche abschließende Harmoni-
sierung bereits vorliege, wie bei der vorliegenden Richtlinie 2000/84/EG, bei der 
die Mitgliedstaaten keinen Gestaltungsspielraum mehr über die Anwendung 
und die Daten des Beginns und des Endes der Sommerzeit haben. In einem sol-
chen Falle seien höhere Anforderungen als an den erstmaligen Erlass zu stellen. 

Begründet wird dies unter Bezugnahme auf Artikel 114 Absatz 3 AEUV. 
Dieser Absatz regelt, dass die EU-Kommission bei der Rechtsangleichung nach 
Artikel 114 Absatz 1 AEUV in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt- 
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und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau auszugehen und »dabei 
insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen Entwick-
lungen« zu berücksichtigen habe. Dieses Ziel sollen auch Europäisches Parla-
ment und Rat im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse anstreben. Vor diesem 
Hintergrund wird vertreten, dass bei einer bereits vorliegenden vollständigen 
Harmonisierung eine erneute Änderung nur ergehen dürfte, wenn neue Ent-
wicklungen im Sinne des Artikels 114 Absatz 3 AEUV vorliegen. Dieser Absatz 
soll den Gemeinschaftsgesetzgeber beispielsweise bei der Heraufsetzung der 
existierenden Produktstandards dazu verpflichten, durch neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu belegen, dass die Heraufsetzung notwendig sei, um das zitierte 
hohe Schutzniveau zu gewährleisten (Schroeder 2001, S. 489 ff.). Diese »Kompe-
tenzergänzungsklausel« in Artikel 114 Absatz 3 AEUV gestatte es dem Gemein-
schaftsgesetzgeber demnach nur unter Hinweis auf neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse seine ursprünglich aus Binnenmarktgründen erlassenen Anglei-
chungsmaßnahmen zur Sicherung eines höheren Schutzniveaus fortzuent- 
wickeln (Schroeder 2001, S. 489 u. 492; Schweitzer et al. 2002, S. 38 ff.). 

Nach allgemeiner Ansicht (Gundel 2003; Koenig/Kühling 2002) ist es je-
doch so, dass an die nachträgliche Änderung einer Rechtsangleichungsmaß-
nahme keine höheren Anforderungen als an den erstmaligen Erlass gestellt wer-
den können. Denn die Schutzniveauklausel in Artikel 114 Absatz 3 AEUV soll 
nicht dazu beitragen, dass die Gesetzgebung »eingefroren« wird und Rechtsvor-
schriften nur noch erschwert geändert werden können. Ein solcher »Sperref-
fekt« würde den politischen Willensbildungsprozess über Gebühr einschränken. 
Bei der Vorschrift handelt es sich um eine verfahrensrechtliche Risikoermitt-
lungs- und Berücksichtigungspflicht, die die Kompetenznorm des Artikels 114 
AEUV lediglich flankiert. Die Regelung des Artikels 114 Absatz 3 AEUV soll 
festschreiben, das in den aufgeführten Bereichen von einem hohen Schutzni-
veau auszugehen sei. Die Bestimmung des Artikels 114 Absatz 3 AEUV fordert 
aber gerade »nicht das Vorliegen einer neuen wissenschaftlichen Entwicklung, 
sondern bestimmt lediglich, dass eine etwaige wissenschaftliche Entwicklung 
berücksichtigt werden muss«.45 

Diese Erwägungen bestätigte anschließend auch der EuGH46: »Im Übrigen 
sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse nicht der einzige Grund, aus dem der 
Gemeinschaftsgesetzgeber eine Anpassung der Gemeinschaftsvorschriften be-
schließen kann, da er bei der Ausübung des Ermessens, über das er auf diesem 
Gebiet verfügt, auch andere Erwägungen wie die zunehmende politische und 

                                                 
45 EuGH, Schlussanträge des Generalanwalts Geelhoed vom 10.9.2002, in der Rechtssa-

che C-491/01 (British American Tobacco), Celex-Nr. 62001CC0491 Randnotiz 125 
46 EuGH, Urteil vom 10.12.2002, Az: C-491/01 (British American Tobacco) Randno-

tiz 76 ff. 
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soziale Bedeutung des Kampfes gegen den Tabakkonsum berücksichtigen 
kann.« 

Es lässt sich somit festhalten, dass die Richtlinie 2000/84/EG basierend auf 
Artikel 114 AEUV geändert werden kann, ohne dass hierfür »neue Entwicklun-
gen« im Sinne des Artikels 114 Absatz 3 AEUV vorliegen müssen. Liegen neue 
wissenschaftliche Entwicklungen vor, sind diese jedoch bei einer Änderung zu 
berücksichtigen. 

WEITERE HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN AUFGRUND DES ARTIKELS 114 AEUV 2.1.4 

Aus der Regelung des Artikels 114 AEUV ergeben sich keine weiteren Voraus-
setzungen in Bezug auf eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG. Zwar sieht 
die Kompetenznorm des Artikels 114 AEUV in den Absätzen 4 und 5 mitglied-
staatliche Abweichungsmöglichkeiten vor, um unter bestimmten Voraussetzun-
gen berechtigte nationale Schutzanliegen zu berücksichtigen. Die Mitgliedstaa-
ten können demnach in engen Grenzen entweder (schärfere) einzelstaatliche 
Bestimmungen beibehalten (Artikel 114 Absatz 4 AEUV) oder aufgrund neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse erlassen (Artikel 114 Absatz 5 AEUV). Der Cha-
rakter dieser Regelungen, der auf eine Durchbrechung des Harmonisierungs-
prinzips abzielt, gebietet jedoch eine restriktive Auslegung und Anwendung, da 
ansonsten die Unionsregelung ausgehöhlt und die Materie wieder den Mitglied-
staaten überlassen würde.47 Deshalb ist den Mitgliedstaaten auch kein einseiti-
ges Tätigwerden erlaubt. Vielmehr muss der Mitgliedstaat nach Artikel 114 Ab-
satz 6 AEUV zunächst die geplante Anwendung abweichenden nationalen 
Rechts und die Gründe hierfür der EU-Kommission mitteilen. Die EU-Kom-
mission muss diese Gründe prüfen und kann die Anwendung der mitgliedstaat-
lichen Bestimmungen anschließend innerhalb von sechs Monaten billigen oder 
ablehnen.48 Sofern die EU-Kommission in dieser Frist hierüber keinen Be-
schluss erlässt, gelten die mitgliedstaatlichen Bestimmungen als gebilligt. Nach 
einer solchen (tatsächlichen oder fingierten) Billigung durch die EU-Kommis-
sion prüft diese nach Artikel 114 Absatz 7 AEUV unverzüglich, ob sie eine An-
passung der Harmonisierungsmaßnahme vorschlägt. Hierdurch soll ein Funk-
tionieren des Binnenmarktes langfristig gewährleistet werden. 

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass die Mitgliedstaaten bei der Verab-
schiedung der Richtlinie 2000/84/EG Ausnahmeregelungen durch einzelne 
                                                 
47 EuGH und die h. L.: vgl. EuGH, Rechtssache C-350/97, Monsees, Slg. 1999, I-2921 

Randnotiz 24 und Leible/Schröder in Streinz (2012), Artikel 114 AEUV Randno-
tiz 82 ff.; Kahl in Calliess/Ruffert (2011), Artikel 114 AEUV Randnotiz 44 

48 Sofern es aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine Gefahr 
für die menschliche Gesundheit ausgeht, kann die EU-Kommission die Frist nach Ar-
tikel 114 Absatz 6 Unterabsatz 3 AEUV um bis zu weitere sechs Monaten verlängern. 



2.  OPTIONEN ZUR ÄNDERUNG DER EUROPÄISCHEN VORGABEN ZUR SOMMERZEIT 

137 

Mitgliedstaaten abgelehnt und alle Mitgliedstaaten die Sommerzeit gleicherma-
ßen übernommen haben. Damit scheidet mangels existierender Regelungen in 
den Mitgliedstaaten eine Anwendung des Artikels 114 Absatz 4 AEUV aus. Un-
geachtet dessen bliebe aber auch vor dem Hintergrund der restriktiven Hand-
habung der Abweichungsklauseln und eingedenk der Ausrichtung des Arti-
kels 36 AEUV49 wenig Spielraum für eine solche abweichende Regelung. Nach 
Artikel 114 Absatz 4 AEUV können die Mitgliedstaaten dann einzelstaatliche 
Bestimmungen beibehalten, wenn sie »durch wichtige Erfordernisse im Sinne 
des Artikels 36 AEUV oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder 
den Umweltschutz gerechtfertigt sind«. Die einzelstaatlichen Bestimmungen 
sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie ein höheres Schutzniveau bieten als der 
einschlägige Unionsrechtsakt (Schwarze 2012, Artikel 114 AEUV Randno-
tiz 97). Übertragen auf die Sommerzeitregelung wäre jedoch ein höheres 
Schutzniveau für die Umwelt oder ein anderes genanntes Rechtsgut durch eine 
abweichende Regelung der Zeitumstellung im Lichte des aktuellen Forschungs-
stands derzeit nur schwer vorstellbar. 

Den Neuerlass abweichender einzelstaatlicher Bestimmungen sieht die 
Klausel des Artikels 114 Absatz 5 AEUV nur unter strengen Voraussetzungen 
vor. Diese müssen auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt sein und 
aufgrund eines spezifischen Problems für den betreffenden Mitgliedstaat für 
erforderlich gehalten werden. Zudem betrifft die Zeitumstellung alle Mitglied-
staaten gleichermaßen und stellt kein spezifisches Problem einzelner Mitglied-
staaten dar. 

Eine weitere Handlungsmöglichkeit könnte sich aus Artikel 114 Absatz 8 
AEUV ergeben. Zeigt sich demnach in einem harmonisierten Bereich ein »spe-
zielles Gesundheitsproblem«, so kann ein Mitgliedstaat dies der EU-Kommis-
sion mitteilen, die dann umgehend prüft, ob sie tätig wird. Zu berücksichtigen 
ist, dass in einem solchen Falle für den Mitgliedstaat nicht die Möglichkeit be-
steht, eigene nationale Maßnahmen einzuführen. Dieser Revisionsklausel 
kommt eine Indiz- und Anstoßfunktion zu, da die EU-Kommission nicht alle 
Bereiche des Gesundheitsrechts gleichzeitig und flächendeckend im Auge behal-
ten kann (Callies/Ruffert 2011, Artikel 114 AEUV Randnotiz 39). Es handelt 
sich deshalb um eine Spezialausprägung des Artikels 114 Absatz 3, wonach neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen sind. 

                                                 
49 Gemeint sind damit die in Artikel 36 AEUV aufgeführten Schutzgüter, wie z. B. öf-

fentliche Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit oder der Schutz der Gesundheit und 
des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen. 
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ABGRENZUNG DER EUROPÄISCHEN KOMPETENZEN (REGELUNGEN ZUM 
BINNENMARKT) UND DER KOMPETENZEN DER MITGLIEDSTAATEN 
(REGELUNG DER STANDARDZEIT) 2.1.5 

Bei einer möglichen Änderung der Richtlinie 2000/84/EG ist der jeweilige 
Zweck der Maßnahme zu berücksichtigen. Die EU strebt mit der Regelung der 
Sommerzeit die Vermeidung von Problemen (z. B. im Verkehrssektor) an, die 
durch unkoordinierte Zeitumstellungen entstehen würden,50 mithin also letzt-
lich die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes. 

In die Kompetenz der Mitgliedstaaten wiederum fällt die Frage, welche 
Standardzeit sie anwenden. Ein Mitgliedstaat kann eigenständig und unabhän-
gig von der Richtlinie 2000/84/EG entscheiden, ob er beispielsweise die mittel-
europäische oder die westeuropäische (Standard-)Zeit anwendet. 

Eine auf Artikel 114 AEUV gestützte Initiative der EU-Kommission könnte 
sich deshalb nur darauf beschränken, die »Sommerzeit« (genauer: die unterjäh-
rige Zeitumstellung an sich) abzuschaffen. Jeder Mitgliedstaat könnte dann ent-
scheiden, ob für sein Staatsgebiet ganzjährig die (bisherige) Sommer-, die 
(bisherige) Normalzeit oder eine andere Standardzeit maßgeblich sein soll. 

ORDENTLICHES GESETZGEBUNGSVERFAHREN 2.1.6 

Im Folgenden wird in knapper Form das einschlägige Gesetzgebungsverfahren 
dargestellt, insbesondere unter dem Blickwinkel der Gestaltungsbefugnisse des 
Europäischen Parlaments und des Rates. Hierbei kommt auch den notwendigen 
Mehrheitsverhältnissen in den verschiedenen Phasen des Verfahrens eine ge-
wichtige Rolle zu. Bestandteil der Ausführungen ist auch die Rolle der nationa-
len Parlamente. Deren Kompetenzen – welche insbesondere in zwei Protokollen 
zum Vertrag von Lissabon geregelt sind – erstrecken sich jedoch weitgehend auf 
Informations- und Einspruchsrechte. 

Aus Artikel 114 Absatz 1 S. 2 AEUV folgt, welches Verfahren zum Erlass 
bzw. zur Änderung derjenigen Rechtsakte anzuwenden ist, die auf diese Kom-
petenzgrundlage gestützt werden. Demnach erlassen das Europäische Parlament 
und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhö-

                                                 
50 Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013, auf die Petition 

1477/2012, eingereicht von Lasse Schuldt, deutscher Staatsangehörigkeit, unterzeichnet 
von fünf weiteren Personen, zur Anwendung der Sommerzeitregelung im ganzen Jahr. 
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments, www.europarl.europa.eu/sides/get 
Doc.do?type=COMPARL&reference=PE-523.136&format=PDF&language=DE&se 
condRef=01 (zuletzt 30.11.2014) 
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rung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die entsprechenden Rechtsakte.51 
Gemäß Artikel 289 Absatz 1 AEUV besteht das ordentliche Gesetzgebungsver-
fahren in der gemeinsamen Annahme eines Rechtsaktes durch das Europäische 
Parlament und den Rat auf Vorschlag der EU-Kommission.52 Rechtsakte, die 
entsprechend angenommen wurden, werden nach Artikel 289 Absatz 3 AEUV 
auch als »Gesetzgebungsakte« bezeichnet. 

Eine Beteiligung nationaler Parlamente an der europäischen Gesetzgebung 
wird über das »Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Euro-
päischen Union« und über das »Protokoll über die Anwendung der Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit«, welche nach Artikel 51 EUV 
zum europäischen Primärrecht zählen, gewährleistet. Die EU-Kommission leitet 
ihre Entwürfe des Gesetzgebungsaktes den nationalen Parlamenten und dem 
Europäischen Parlament gleichzeitig zu. Die nationalen Parlamente können 
innerhalb von acht Wochen in einer begründeten Stellungnahme darlegen, wa-
rum der jeweilige Entwurf nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.53 
Auf diese Weise erhalten die nationalen Parlamente noch im politischen Wil-
lensbildungsprozess Gelegenheit, Einfluss auf die Vornahme europäischer Ge-
setzgebung zu nehmen. Der Gesetzentwurf muss von dem initiierenden Organ 
überprüft werden, wenn mindestens ein Drittel der Parlamentarier die Überein-
stimmung mit dem Subsidiaritätsprinzip bestreitet. 

Der Verfahrensablauf des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens ist in Ar-
tikel 294 AEUV geregelt (Kasten). In den ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
ist in einigen Fällen, so auch im Fall des Artikels 114 Absatz 1 AEUV, eine obli-
gatorische Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses vorgegeben. Der 
Ausschuss fungiert als Beratungsorgan für das Europäische Parlament, die EU-
Kommission und den Rat. In den Fällen einer obligatorischen Anhörung über-
mittelt der Ausschuss seine Stellungnahme sowie einen Bericht über die Bera-
tungen an das Parlament, den Rat und die EU-Kommission. In der Regel findet 
die Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses vor den Lesungen des 
Parlaments und des Rates statt. Die Stellungnahmen des Ausschusses haben 
einen beratenden Charakter. 

                                                 
51 Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ist dieses Verfahren regelmäßig anzu-

wenden. Nur in bestimmten im europäischen Primärrecht vorgesehenen Fällen ist 
nach Artikel 289 Absatz 2 AEUV ein »besonderes Gesetzgebungsverfahren« (insbe-
sondere das Konsultations- oder Anhörungsverfahren und das Zustimmungsverfah-
ren) anzuwenden. 

52 Die EU-Kommission ist nicht immer alleiniger Initiator eines ordentlichen Gesetzge-
bungsverfahrens; ein solches Verfahren kann beispielsweise auch durch Empfehlung 
der Europäischen Zentralbank (Artikel 129 Absatz 3 Satz 2 AEUV) eingeleitet werden. 

53 Artikel 4 des Protokolls über die Rolle der nationalen Parlamente in der EU 
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ORDENTLICHES GESETZGEBUNGSVERFAHREN NACH ARTIKEL 294 AEUV 

Zu Beginn des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens unterbreitet die EU-
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat gemäß Artikel 294 
Absatz 2 AEUV einen Vorschlag. Das anschließende Verfahren wird in drei 
Lesungen und – gegebenenfalls – das Vermittlungsverfahren untergliedert: 

Erste Lesung 

Die erste Lesung beinhaltet die Lesung des Europäischen Parlaments und des 
Europäischen Rates. Im Parlament wird dessen Standpunkt festgelegt, der in 
seiner Rechtsqualität über eine Stellungnahme hinausgeht. Es kann sich da-
bei auch um einen vollständigen Gesetzentwurf handeln. Das Parlament ist 
verpflichtet, den Standpunkt an den Rat weiterzuleiten. In der Regel über-
prüft die EU-Kommission den Gesetzesvorschlag vor dem Hintergrund des 
Standpunktes des Parlaments. Hierfür besteht zwar keine Rechtspflicht, die 
Rechtsgrundlage für diese nicht unübliche Praxis ergibt sich jedoch aus Arti-
kel 293 Absatz 2 AEUV. 

Die erste Lesung im Rat beginnt auf der Grundlage des Vorschlags der 
EU-Kommission, darf aber erst nach Kenntnis des in erster Lesung festgeleg-
ten Standpunktes des Parlaments abgeschlossen werden (Artikel 294 Ab-
satz 5 AEUV). Der Rat hat zwei Entscheidungsmöglichkeiten: 
 Artikel 294 Absatz 4 AEUV: Der Rat billigt den Standpunkt des Parla-

ments, und der Rechtsakt ist in der Fassung des Standpunktes des Parla-
ments erlassen. Die Entscheidung erfolgt mit qualifizierter Mehrheit (Ar-
tikel 16 Absatz 3 EUV). Seit dem 1. November 2014 gilt nach Artikel 16 
Absatz 4 EUV hierfür folgende Regelung: Jeder Mitgliedstaat hat bei der 
Abstimmung eine Stimme. Für eine qualifizierte Mehrheit müssen 55 % 
der Mitgliedstaaten, die mindestens 65 % der EU-Bevölkerung repräsen-
tieren, für den Vorschlag stimmen.54 Für eine Sperrminorität sind mindes-
tens vier Mitglieder des Rates erforderlich, andernfalls gilt die qualifizierte 
Mehrheit als erreicht. Letzteres soll verhindern, dass gegen den Willen der 
drei größten Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritan-
nien keine Entscheidungen mehr gefällt werden können. 

 Artikel 294 Absatz 5 AEUV: Der Rat weicht vom Standpunkt des Parla-
ments ab und legt seinen Standpunkt fest. Die Entscheidung erfolgt mit 
qualifizierter Mehrheit. 

                                                 
54 Vom 1. November 2014 bis zum 31. März 2017 kann ein Ratsmitglied beantragen, 

dass eine qualifizierte Mehrheit nach dem System des Vertrags von Nizza mit insge-
samt 352 Stimmen bestimmt wird (Grabitz et al. 2014, Artikel 16 EUV Randnotiz 48). 
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Hat der Rat seinen Standpunkt in erster Lesung festgelegt, so übermittelt er 
ihn dem Parlament. Zugleich informiert der Rat das Parlament gemäß Arti-
kel 294 Absatz 6 Satz 1 AEUV über seine Beweggründe. Gleiches gilt für die 
EU-Kommission, die das Parlament in entsprechender Weise über ihren 
Standpunkt informiert (Artikel 294 Absatz 6 Satz 2 AEUV). Auf diese Weise 
wird eine umfassende Information des Parlaments in Vorbereitung auf die 
zweite Lesung gewährleistet. 

Zweite Lesung 

Die zweite Lesung unterteilt sich in die Lesung des Parlaments, die zwischen-
zeitliche Stellungnahme der EU-Kommission und die Lesung des Rates. 

Nach Übermittlung und Unterrichtung steht dem Parlament ein Zeit-
raum von drei Monaten zur Verfügung, um über den gemeinsamen Stand-
punkt in zweiter Lesung zu beraten. Das Parlament hat drei Entschei-
dungsoptionen: 
 Artikel 294 Absatz 7 lit. a AEUV: Das Parlament billigt den Standpunkt 

des Rates oder äußert sich nicht. Der Rechtsakt gilt als erlassen. Das Par-
lament entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 Artikel 294 Absatz 7 lit. b AEUV: Das Parlament lehnt den Standpunkt 
des Rates ab. Der Rechtsakt gilt als nicht erlassen. Das Parlament ent-
scheidet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 Artikel 294 Absatz 7 lit. c AEUV: Das Parlament ändert den Standpunkt 
des Rates ab. Die geänderte Fassung des Standpunktes wird dem Rat und 
der EU-Kommission zugeleitet. 

Auf die Änderungen des Parlaments gibt die EU-Kommission eine Stellung-
nahme ab (Artikel 294 Absatz 7 lit. c, 2. HS AEUV). In dieser fortgeschritte-
nen Phase des Verfahrens unterliegt die EU-Kommission dabei Einschrän-
kungen, die sich aus dem Zusammenwirken von Parlament und Rat ergeben. 
So ist es ihr verwehrt, über die Abänderungen des Parlaments hinaus weitere 
eigene Änderungen vorzunehmen oder den Vorschlag zurückzuziehen. 

Das Verfahren im Rat hat die vom Parlament abgeänderte Fassung des 
in erster Lesung festgelegten Standpunktes zum Gegenstand. Der Rat hat 
zwei Entscheidungsoptionen: 
 Der Rat billigt die vom Parlament zugeleitete Fassung innerhalb von drei 

Monaten. Dann ist das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen. Die Ent-
scheidung kann mit qualifizierter Mehrheit fallen, in Ausnahmefällen ist 
Einstimmigkeit vorgesehen (Artikel 294 Absatz 9 AEUV). 

 Billigt der Rat die vom Parlament vorgelegte Fassung nicht innerhalb die-
ser Frist, wird der Vermittlungsausschuss einberufen. 
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Vermittlungsverfahren 

Das Vermittlungsverfahren bietet die letzte Möglichkeit, einen Kompromiss 
zu finden und ein Scheitern des Gesetzgebungsverfahrens zu verhindern. Der 
Vermittlungsausschuss setzt sich aus einer paritätisch besetzten Anzahl von 
Mitgliedern des Rates und des Parlaments zusammen. Die Verhandlungen 
erfolgen gemäß Artikel 294 Absatz 10 AEUV auf der Grundlage der Stand-
punkte des Rates und des Parlaments in zweiter Lesung. Eine Einigung über 
einen gemeinsamen Entwurf kommt zustande, wenn ihn eine Mehrheit der 
Vertreter des Parlaments und eine qualifizierte Mehrheit der Vertreter des 
Rates billigen. Sofern sich der Vermittlungsausschuss nicht innerhalb von 
sechs Wochen auf einen gemeinsamen Entwurf verständigt, ist das Gesetzge-
bungsverfahren gemäß Artikel 294 Absatz 12 als gescheitert anzusehen. Bil-
ligt der Vermittlungsausschuss jedoch einen gemeinsamen Entwurf, so 
schließt sich gemäß Artikel 294 Absatz 13 Satz 2 AEUV eine dritte Lesung in 
Rat und Parlament an. 

Dritte Lesung 

Änderungen sind in dieser Phase des Gesetzgebungsverfahrens nicht mehr 
möglich. Der Entwurf muss innerhalb von sechs Wochen vom Parlament 
und vom Rat mit den dafür vorgesehenen Mehrheiten angenommen werden. 
Das Parlament entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (ein-
fache Mehrheit), der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit. Sofern eines 
der Organe den Entwurf nicht innerhalb der vorgesehenen Frist annimmt, 
gilt der Rechtsakt als nicht erlassen (Artikel 294 Absatz 13 Satz 2 AEUV). 

ZWISCHENFAZIT 2.1.7 

Für die Änderung von Rechtsakten zur Rechtsangleichung besteht kein geson-
derter Kompetenztitel in den Europäischen Verträgen. Es können an die nach-
trägliche Änderung einer Maßnahme zur Rechtsangleichung keine höheren An-
forderungen als an den erstmaligen Erlass gestellt werden. Denn die Schutzni-
veauklausel in Artikel 114 Absatz 3 AEUV soll nicht dazu beitragen, dass die 
Gesetzgebung gestoppt wird und Rechtsvorschriften nur noch erschwert geän-
dert werden können. Aus Artikel 114 Absatz 1 Satz 2 AEUV folgt zudem, wel-
ches Verfahren zum Erlass bzw. zur Änderung derjenigen Rechtsakte anzuwen-
den ist, die auf diese Kompetenzgrundlage gestützt werden. Demnach erlassen 
das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzge-
bungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die 
entsprechenden Rechtsakte. 
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Demzufolge kann die Richtlinie 2000/84/EG basierend auf Artikel 114 AEUV 
geändert werden, ohne dass hierfür »neue Entwicklungen« im Sinne des Arti-
kels 114 Absatz 3 AEUV vorliegen müssen. Liegen neue wissenschaftliche Ent-
wicklungen vor, sind diese jedoch bei einer Änderung zu berücksichtigen. 

INITIATIVRECHTE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
ZUR ÄNDERUNG DER RICHTLINIE 2000/84/EG 2.2 

Die EU-Kommission hat das Initiativmonopol für den Erlass von Gesetzge-
bungsakten. In den Europäischen Verträgen gibt es jedoch hiervon einige Aus-
nahmen, wie Artikel 17 Absatz 2 Satz 2 EUV und Artikel 289 Absatz 2 AEUV 
verdeutlichen.55 Dem Europäischen Parlament und dem Rat werden in Arti-
kel 225 AEUV und Artikel 241 AEUV sogenannte indirekte Initiativrechte ein-
geräumt. Im Folgenden werden diese besonderen Initiativrechte, die auch für 
eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG in Betracht kommen, dargestellt. 

INDIREKTES INITIATIVRECHT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS GEMÄSS 
ARTIKEL 225 AEUV 2.2.1 

Das Parlament hat ein ausdrückliches Initiativrecht nur auf dem Gebiet seiner 
eigenen Organisation (z. B. einheitliches Wahlverfahren, Statut seiner Abgeord-
neten). Ein generelles Initiativrecht sehen die Verträge für das Parlament dage-
gen nicht vor (Schwarze 2012, Artikel 225 AEUV Randnotiz 1; Vedder/ 
Heintschel von Heinegg 2012, Artikel 225 AEUV Randnotiz 1). 

Über das in Artikel 225 AEUV geregelte indirekte Initiativrecht ist es dem 
Parlament möglich, die EU-Kommission aufzufordern, von dem ihr zustehen-
den Initiativmonopol Gebrauch zu machen und ein Gesetzgebungsverfahren in 
Gang zu setzen. Welche rechtlichen Konsequenzen diese Aufforderung letztlich 
nach sich zieht, wird unterschiedlich interpretiert, im Ergebnis liegen die Auf-
fassungen aber nicht weit auseinander. Zwar wird aus der Stellung der europäi-
schen Organe zueinander und der politischen Verantwortung der EU-Kommis-
sion gegenüber dem Parlament vereinzelt eine Rechtspflicht zum Handeln abge-

                                                 
55 Artikel 17 Absatz 2 EUV: »Soweit in den Verträgen nichts anderes festgelegt ist, darf 

ein Gesetzgebungsakt der Union nur auf Vorschlag der Kommission erlassen werden. 
Andere Rechtsakte werden auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags erlassen, 
wenn dies in den Verträgen vorgesehen ist«. 

 Artikel 289 Absatz 2 AEUV: »In bestimmten, in den Verträgen vorgesehenen Fällen 
erfolgt als besonderes Gesetzgebungsverfahren die Annahme einer Verordnung, einer 
Richtlinie oder eines Beschlusses durch das Europäische Parlament mit Beteiligung 
des Rates oder durch den Rat mit Beteiligung des Europäischen Parlaments.« 
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leitet. Dabei geht aber auch diese Auffassung nicht so weit, eine Rechtspflicht 
zur Vornahme einer Gesetzesinitiative anzunehmen (Streinz 2012, Artikel 225 
AEUV Randnotiz 4). Vielmehr wird vertreten, dass die EU-Kommission auch 
mit einer ablehnenden Stellungnahme ihre hier in Rede stehenden Verpflich-
tungen erfüllen würde. 

Nichts anderes kann letztlich der Regelung des Artikels 225 AEUV ent-
nommen werden: Hier müssen sowohl die Entstehungsgeschichte des Arti-
kels 225 AEUV als auch die anderen bestehenden indirekten Initiativrechte (für 
den Rat und die Bürgerinitiative) im Gesamtzusammenhang berücksichtigt 
werden. Denn das Initiativmonopol der EU-Kommission sollte durch die Schaf-
fung dieser Aufforderungsrechte gemäß den Artikeln 225 und 241 AEUV gera-
de nicht angetastet werden. Zudem wurde durch den Vertrag von Lissabon er-
gänzt, dass die EU-Kommission dem Rat die Gründe mitteilen muss, wenn sie 
keinen Vorschlag vorlegt. Danach ist sie nicht zwingend verpflichtet, der Initia-
tive des Parlaments Folge zu leisten. In der Rahmenvereinbarung zwischen Par-
lament und Kommission56 hat sich letztere außerdem ausdrücklich verpflichtet, 
über die konkrete Weiterbehandlung einer Aufforderung zur Vorlage eines 
Vorschlags innerhalb von drei Monaten nach Annahme einer Entschließung 
zur Aufforderung der EU-Kommission dem Parlament zu berichten. 

Das konkrete Verfahren bei der Vornahme des Initiativrechts regelt Arti-
kel 46 der aktuellen Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments (GO EP).57 
Danach kann jedes Mitglied des Europäischen Parlaments einen Vorschlag für 
einen Unionsrechtsakt vorbringen. Der Vorschlag wird beim Präsidenten des 
Parlaments eingereicht und von dort an den zuständigen Ausschuss weitergelei-
tet. Sofern der Ausschuss einen Initiativbericht beschließt, wird dieser dem Ple-
num zur Schlussabstimmung vorgelegt. Die Entschließung des Parlaments zur 
Aufforderung der EU-Kommission setzt die Unterstützung der Mehrheit seiner 
Mitglieder voraus (Artikel 46 Absatz 3 GO EP). 

Mit der Regelung der Begründungspflicht bei Untätigkeit der EU-Kommis-
sion in Artikel 225 Satz 2 AEUV wird verdeutlicht, dass die EU-Kommission 
grundsätzlich zum Tätigwerden verpflichtet wird. Das Initiativrecht des Parla-
ments kann daher nicht nur mit politischen, sondern auch mit juristischen Mit-
teln und zwar im Wege der Untätigkeitsklage gemäß Artikel 265 AEUV durch-
gesetzt werden. Auch eine Nichtigkeitsklage nach Artikel 263 Absatz 2 AEUV 
soll möglich sein, wenn die EU-Kommission den Vorschlag ablehnt, dies aber 
nicht begründet (Grabitz et al. 2014, Artikel 225 AEUV Randnotiz 14). 

                                                 
56 Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament 

und der Europäischen Kommission, Amtsblatt 2010 L 304 vom 20.11.2010, S. 47 
57 www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/00a4c9dab6/Gesch%C3 %A4fts 

ordnung.html (30.11.2014) 
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ZWISCHENERGEBNIS 

Für das Europäische Parlament besteht die Möglichkeit, im Wege des indirekten 
Initiativrechts nach Artikel 225 AEUV die EU-Kommission zur Vornahme ei-
nes Rechtsetzungsaktes aufzufordern. Ausgehend von dieser Konstellation ist es 
grundsätzlich möglich, dass das Europäische Parlament bei der EU-Kommis-
sion den Vorschlag einbringt, die Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der 
Sommerzeit zu ändern. Um der EU-Kommission jedoch den Vorschlag unter-
breiten zu können, ist eine einfache Mehrheit der Parlamentsmitglieder not-
wendig, die den Initiativbericht des zuständigen Parlamentsausschusses unter-
stützen. 

INDIREKTES INITIATIVRECHT DES RATES GEMÄSS ARTIKEL 241 AEUV 2.2.2 

Auch der Rat kann die EU-Kommission zur Vornahme von Untersuchungen 
und Unterbreitung von Vorschlägen auffordern. Auch hier ist das in Artikel 241 
AEUV niedergelegte Aufforderungsrecht durch den Passus ergänzt worden, 
wonach die EU-Kommission gegenüber dem Rat begründen muss, wenn sie 
anschließend keinen Legislativvorschlag vorlegt. Hinsichtlich der Rechtsver-
bindlichkeit der Aufforderung gegenüber der EU-Kommission ergibt sich für 
den Rat aus Artikel 241 AEUV keine andere Beurteilung als bei der Ausgestal-
tung des indirekten Initiativrechts des Europäischen Parlaments. 

Das Verfahren zur Ausübung des Initiativrechts ist in Artikel 241 AEUV 
nur insoweit ausgestaltet, als der Rat mit einfacher Mehrheit, also der Mehrheit 
seiner Mitglieder (Artikel 238 Absatz 1 AEUV) beschließt. Darüber hinaus ist 
dem Wortlaut des Vertrags nur zu entnehmen, dass die Aufforderung vom Rat 
selbst vorgenommen werden muss. 

Ebenso wie das Europäische Parlament hat auch der Rat als Organ der Eu-
ropäischen Union die Möglichkeit, gerichtlich gegen die Untätigkeit der EU-
Kommission vorzugehen. Auch hier besteht die Möglichkeit, im Wege einer 
Untätigkeitsklage gemäß Artikel 265 AEUV gegen eine unterbliebene Bearbei-
tung des Anliegens durch die EU-Kommission vorzugehen. Eine Untätigkeits-
klage Einzelner gegen den Rat kommt dagegen aufgrund des weiten Ermessens-
spielraums des Rates in Bezug auf die Ausübung seines Initiativrechts nicht in 
Betracht (Schwarze 2012, Artikel 241 AEUV Randnotiz 958). 

                                                 
58 siehe auch EuG, Rechtssache T-167/95, Slg. 1996, II-1607 Randnotiz 25 
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ZWISCHENERGEBNIS 

Dem Rat ist es mithilfe seines indirekten Initiativrechts gemäß Artikel 241 
AEUV möglich, eine Änderung der Richtlinie zur Regelung der Sommerzeit 
über die EU-Kommission anzustoßen. Auch hier ist die Initiative an die Zu-
stimmung der einfachen Mehrheit des Rates gekoppelt. 

INDIREKTES INITIATIVRECHT EINER EUROPÄISCHEN BÜRGERINITIATIVE 

GEMÄSS ARTIKEL 11 ABSATZ 4 EUV 2.3 

Neben den dargestellten indirekten Initiativrechten des Europäischen Parla-
ments und des Rates ist auch die Möglichkeit einer Europäischen Bürgerinitiati-
ve in Betracht zu ziehen, um eine Änderung bei der Sommerzeit zu erreichen. 

FORMALE VORAUSSETZUNGEN 2.3.1 

Im Vertrag von Lissabon ist in Artikel 11 Absatz 4 EUV verankert, dass auch 
Unionsbürger die Initiative ergreifen und die EU-Kommission auffordern kön-
nen, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu unter-
breiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürger eines Rechtsakts der Union be-
darf, um die Europäischen Verträge umzusetzen. Als Quorum wird allgemein 
vorgegeben, dass die Anzahl der Unionsbürger mindestens eine Million betra-
gen und es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitglied-
staaten handeln muss. Durch die Verordnung (EU) Nr. 211/2011 über die Bür-
gerinitiative59 wurden das Verfahren und die näheren Einzelheiten festgelegt.60 

Die wohl wichtigste Festlegung betrifft hierbei die Frage, aus wie vielen Mit-
gliedstaaten die Unterstützer kommen müssen. Hierbei wollte der europäische 
Gesetzgeber insbesondere sicherstellen, dass es sich um eine Sache von unions-
weitem Interesse handelt. Vor diesem Hintergrund wurde festgelegt, dass die 
Unterstützer mindestens aus einem Viertel der Mitgliedstaaten (derzeit aus 
mindestens 7 der 28 Mitgliedstaaten) kommen müssen.61 Um zu verhindern, 
dass nicht fast alle Unterschriften in einem Mitgliedstaat gesammelt und in den 
anderen nur zur Erfüllung dieses Kriteriums einige vereinzelte Unterschriften 

                                                 
59 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 über die Bürgerinitiative, Amtsblatt L 65 vom 11.3.2011, S. 1 
60 Gemäß Artikel 3 Absatz 4 und Erwägungsgrund 7 der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 

müssen Unionsbürger als Unterzeichner einer Bürgerinitiative das erforderliche Alter 
haben, das zum aktiven Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament be-
rechtigt. 

61 Erwägungsgrund 5 der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 
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eingereicht werden, wurde auch die Mindestzahl der aus jedem dieser Mitglied-
staaten kommenden Unterzeichner festgelegt. Diese errechnet sich aus der An-
zahl der im jeweiligen Mitgliedstaat gewählten Mitglieder des Europäischen Par-
laments, multipliziert mit 750.62 Diese Mindestzahlen sind für jeden Mitglied-
staat in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 festgelegt. Für Deutsch-
land beträgt z. B. die Mindestzahl derzeit 74.250 Unterstützer, für Malta 3.750. 

Zunächst müssen die Organisatoren einer geplanten Bürgerinitiative gemäß 
Artikel 2 Nr. 3 i.V.m. Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 
einen Bürgerausschuss bilden, dem mindestens sieben Personen angehören, die 
Einwohner von mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten sind. Der Bür-
gerausschuss ist für die Vorbereitung einer Bürgerinitiative sowie ihre Einrei-
chung bei der EU-Kommission verantwortlich. Im Interesse der Transparenz und 
einer reibungslosen und effizienten Kommunikation muss der Bürgerausschuss 
nach Erwägungsgrund 8 und Artikel 3 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 
einen Vertreter und einen Stellvertreter (»Kontaktpersonen« genannt) benen-
nen, die während der gesamten Dauer des Verfahrens als Bindeglied zwischen 
dem Bürgerausschuss und den Organen der EU dienen und beauftragt werden, 
im Namen des Bürgerausschusses zu sprechen und zu handeln. 

Es ist in Erwägungsgrund 9 ausdrücklich vorgesehen, dass »Rechtsperso-
nen, insbesondere Organisationen, die gemäß den Verträgen zur Herausbildung 
eines europäischen politischen Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens der 
Unionsbürger beitragen, ... eine Bürgerinitiative unterstützen können, sofern 
dies vollkommen transparent erfolgt«. Hiermit ist klargestellt, dass auch Partei-
en Bürgerinitiativen unterstützen dürfen (Piesbergen 2010). 

Bevor mit der Sammlung von Unterstützungsbekundungen bei Unter-
zeichnern für eine geplante Bürgerinitiative begonnen werden kann, muss diese 
bei der EU-Kommission nach Artikel 4 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 regis-
triert werden. Die Registrierung erfolgt auf einer von der EU-Kommission zur 
Verfügung gestellten Website (www.ec.europa.eu/citizens-initiative [10.8.2015]). 
Hierbei sind die in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 aufgeführten 
Informationen, insbesondere zum Gegenstand und zu den Zielen der geplanten 
Bürgerinitiative, bereitzustellen. Dies dient nach Erwägungsgrund 10 der Kohä-
renz und der Transparenz und soll eine Situation vermeiden, in der Unterschrif-
ten für eine geplante Bürgerinitiative gesammelt werden, die nicht den folgen-
den in Artikel 4 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 genannten Bedingun-
gen entspricht: 
 ein Bürgerausschuss ist eingesetzt, die Kontaktpersonen sind benannt wor-

den; 

                                                 
62 Erwägungsgrund 6 der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 
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 die geplante Bürgerinitiative liegt nicht offenkundig außerhalb des Rahmens, 
in dem die EU-Kommission befugt ist, einen Vorschlag für einen Rechtsakt 
der Union vorzulegen, um die Verträge umzusetzen; 

 die geplante Bürgerinitiative ist nicht offenkundig missbräuchlich, unseriös 
oder schikanös; 

 die geplante Bürgerinitiative verstößt nicht offenkundig gegen die Werte der 
Union, wie sie in Artikel 2 EU-Vertrag festgeschrieben sind. 

Alle geplanten Bürgerinitiativen, die diesen Bedingungen entsprechen, sind nach 
Erwägungsgrund 10 und Artikel 4 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 von 
der EU-Kommission binnen zwei Monaten unter einer Identifikationsnummer 
zu registrieren. Wie schon dargelegt, fällt es beispielsweise in die Kompetenz der 
Mitgliedstaaten, welche Standardzeit sie nutzen wollen. Eine Initiative müsste 
sich deshalb darauf beschränken, die Sommerzeit bzw. unterjährige Zeitumstel-
lung abzuschaffen. Eine Forderung darüber, ob die Mitgliedstaaten stattdessen 
ganzjährig die (bisherige) Sommer- oder die (bisherige) Normalzeit einführen 
wollen, liegt in den Kompetenzen der Mitgliedstaaten und kann deshalb nicht 
zu den Forderungen gehören. 

Die EU-Kommission hat nach Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 211/2011 die Registrierung zu verweigern, wenn die zuvor genannten Be-
dingungen nicht erfüllt sind. In diesem Falle muss sie die Organisatoren über 
die Gründe der Ablehnung und alle gerichtlichen und außergerichtlichen 
Rechtsbehelfe, die ihnen zur Verfügung stehen, unterrichten. 

Nach Erwägungsgrund 11 können Unterstützungsbekundungen gesammelt 
werden, sobald eine geplante Bürgerinitiative erfolgreich registriert wurde. 
Hierzu dürfen nach Artikel 5 Absatz 1 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 nur die 
Formulare der Organisatoren verwendet werden, die den in Anhang III der 
Verordnung dargestellten Mustern und einer der Sprachfassungen entsprechen, 
die im Register für die betreffende geplante Bürgerinitiative angegeben sind. 
Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung können Unterstützungsbekundun-
gen in Papierform oder mit elektronischer Signatur gesammelt werden. Zudem 
ist es möglich, eine »Onlinesammlung« gemäß Artikel 6 der Verordnung 
durchzuführen. Hierzu ist ein Onlinesammelsystem erforderlich, welches über 
bestimmte Sicherheitsmerkmale und technische Merkmale verfügen muss. Die 
EU-Kommission stellt hierfür eine Open-Source-Software zur Verfügung und 
betreut diese. Bevor Organisatoren mit der Onlinesammlung von Unterstüt-
zungsbekundungen beginnen können, müssen sie sich von der zuständigen Be-
hörde des betreffenden Mitgliedstaats eine Bescheinigung ausstellen lassen, dass 
ihr zu diesem Zweck genutztes Onlinesammelsystem die notwendigen Voraus-
setzungen erfüllt. In Deutschland ist hierfür gemäß § 1 des Gesetzes zur Euro- 
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päischen Bürgerinitiative (EBIG)63 das Bundesamt für die Sicherheit in der In-
formationstechnik zuständig. 

Nach Artikel 5 Absatz 5 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 müssen sämtliche 
Unterstützungsbekundungen innerhalb von höchstens zwölf Monaten ab der 
Registrierung der geplanten Bürgerinitiative gesammelt werden. Nach Ablauf 
dieses Zeitraums wird im Register gegebenenfalls vermerkt, dass nicht die erfor-
derliche Anzahl von Unterstützungsbekundungen eingegangen ist. Artikel 8 der 
Verordnung enthält einige grundlegende Regelungen, wie die Unterstützungs-
bekundungen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten vorzulegen sind. 
Zudem wird festgelegt, dass die Überprüfung der Mitgliedstaaten höchstens drei 
Monate dauern darf und welche Grundsätze an eine solche Überprüfung zu 
stellen sind. Die zuständigen Behörden haben den Organisatoren eine Beschei-
nigung entsprechend dem Muster in Anhang VI der Verordnung über die Zahl 
der gültigen Unterstützungsbekundungen für den betreffenden Mitgliedstaat 
auszustellen. Nach § 3 Absatz 1 EBIG ist in Deutschland hierfür das Bundesver-
waltungsamt zuständig. 

Die Organisatoren legen anschließend die Bescheinigungen der Mitglied-
staaten zusammen mit Informationen über ihre Unterstützung und Finanzie-
rung der EU-Kommission vor, die diese veröffentlicht. Die Veröffentlichungs-
pflichten über die Unterstützung und Finanzierung entsprechen der Verord-
nung (EG) Nr. 2004/2003 über die Regelungen für die politischen Parteien auf 
europäischer Ebene und ihre Finanzierung.64 Kommt eine Bürgerinitiative er-
folgreich zustande, so veröffentlicht die EU-Kommission diese nach Artikel 10 
Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 unverzüglich im Register und empfängt die 
Organisatoren auf geeigneter Ebene, damit diese ihr Anliegen im Detail erläu-
tern können. Nach Artikel 11 Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 wird den Orga-
nisatoren die Möglichkeit eingeräumt, eine öffentliche Anhörung im Europäi-
schen Parlament durchzuführen. Innerhalb von drei Monaten nach dem erfolg-
reichen Zustandekommen einer Bürgerinitiative muss die EU-Kommission in 
einer Mitteilung ihre rechtlichen und politischen Schlussfolgerungen zu der Ini-
tiative sowie ihr weiteres Vorgehen bzw. den Verzicht auf ein weiteres Vorgehen 
und die Gründe hierfür darlegen. Ob die EU-Kommission ein von einer Bürger-
initiative gewünschtes Anliegen zum Anlass nimmt, ein Rechtsetzungsverfahren 
einzuleiten, oder das Begehren der Initiative zurückweist, liegt demnach in ih-
rem Ermessen. 

                                                 
63 Gesetz zur Europäischen Bürgerinitiative vom 7. März 2012 (BGBl. I S. 446) 
64 Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. November 2003 über die Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer 
Ebene und ihre Finanzierung, Amtsblatt L 297 vom 15.11.2003, S. 1 
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Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die EU-Kommission nicht innerhalb 
der vorgegebenen Fristen tätig wird, ist eine Untätigkeitsklage nach Artikel 265 
AEUV möglich. Sonstige etwaige Verfahrensfehler können mit der Nichtigkeits-
klage nach Artikel 263 AEUV gerügt werden. Umstritten ist eine Klagemöglich-
keit hingegen für den Fall, dass die Organisatoren der Ansicht sind, dass die EU-
Kommission ihrem Verlangen nicht oder nicht hinreichend nachgekommen ist, 
wenn diese im Rahmen ihres Ermessens ablehnt, den von der Initiative ge-
wünschten Rechtsakt vorzuschlagen.65 

ZWISCHENFAZIT 2.3.2 

Als echtes Element partizipativer Demokratie ist die Europäische Bürgerinitiati-
ve eine interessante Option zur Themensetzung und -verfolgung auf der euro-
päischen Rechtsetzungsebene. Dieses Instrument ist – ebenso wie die indirekten 
Initiativrechte des Europäischen Parlaments und des Rates – grundsätzlich ge-
eignet, um gesetzliche Änderungen bei der Regelung der Sommerzeit herbeizu-
führen. Dem gegenüber steht jedoch weiterhin das nahezu uneingeschränkte 
Initiativmonopol der EU-Kommission. An dieser Stelle erfährt die Europäische 
Bürgerinitiative – trotz aller Hervorhebung des innovativen demokratischen 
Ansatzes – eine entscheidende Schwächung. Denn letztlich ist die EU-Kommis-
sion lediglich verpflichtet, sich mit dem Vorbringen der Unionsbürger einge-
hend zu befassen und den Repräsentanten der Initiative ihr Beratungsergebnis 
mitzuteilen. Ob die EU-Kommission ein von der Bürgerinitiative gewünschtes 
Rechtsetzungsverfahren einleitet oder das Begehren der Initiative zurückweist, 
liegt aber allein in ihrem Ermessen. Damit wird zwar eine Kommunikation zwi-
schen EU-Kommission und Unionsbürgern angestoßen. Es bietet jedoch keine 
Gewähr, dass das Anliegen erfolgreich umgesetzt wird. 

FAZIT 3. 

Zur Änderung des gegenwärtig bestehenden jährlichen Wechsels zwischen 
Normal- und Sommerzeit müsste die Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der 
Sommerzeit geändert werden. Es gibt vier verschiedene Wege, um eine solche 
Änderung zu erreichen. Die Einschätzung zur Realisierbarkeit der im Folgenden 
aufgeführten Optionen schließt rechtliche und rechtspolitische Erwägungen ein 
(Öko-Institut 2014, S. 30): 

                                                 
65 gegen ein Klagerecht: Calliess/Ruffert 2011, Artikel 11 EUV Randnotiz 19; 

Lenz/Borchardt 2013, Artikel 11 EUV Randnotiz 13; ; befürwortend: Grabitz et al. 
2014, Artikel 11 EUV Randnotiz 28; Streinz 2012, Artikel 11 EUV Randnotiz 56 
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Option 1: Es erfolgt eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG im Wege ei-
nes ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens nach Artikel 294 AEUV allein auf 
Initiative der EU-Kommission. Eine Initiative der EU-Kommission ist aber eher 
unwahrscheinlich, da die Regelungen zur Sommerzeit im Wege der Rechtsan-
gleichung nach Artikel 114 AEUV vollständig harmonisiert und auf unbefristete 
Zeit festgeschrieben sind. Auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse im Sinne 
von Artikel 114 Absatz 3 AEUV, die die EU-Kommission hierzu veranlassen 
könnten, sind – wie im vorliegenden TAB-Bericht ausführlich dargestellt – der-
zeit nicht ersichtlich.66 Es besteht aktuell daher kein unmittelbarer Anlass zu 
einer Initiative der EU-Kommission. 

Option 2: Es erfolgt eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG im Wege ei-
nes ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens, nachdem das Europäische Parla-
ment die EU-Kommission hierzu nach Artikel 225 AEUV aufgefordert hat. Dies 
setzt aber zunächst die Unterstützung der einfachen Mehrheit des Europäischen 
Parlaments voraus. Sofern eine solche Mehrheit zustande kommt, ist die EU-
Kommission jedoch nicht verpflichtet, einen Rechtsetzungsakt einzuleiten, son-
dern hat ihr Ermessen auszuüben. Ihre Pflicht zum Tätigwerden erfüllt die EU-
Kommission auch dann, wenn sie den Initiativen mit einer ablehnenden Stel-
lungnahme begegnet. Wie die EU-Kommission entscheiden würde, kann hier 
nicht prognostiziert werden. Wesentliche Argumente für oder gegen ein Tätig-
werden ergeben sich aus der Situation auf politischer Ebene: Ohne die erforder-
lichen Mehrheiten im Rat und im Europäischen Parlament kann das ordentli-
che Gesetzgebungsverfahren nach Artikel 294 AEUV nicht zu einer Änderung 
der Richtlinie führen. 

Option 3: Es erfolgt eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG im Wege ei-
nes ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens, nachdem der Rat die EU-Kommis-
sion nach Artikel 241 AEUV aufgefordert hat, entsprechend aktiv zu werden. 
Dies setzt aber zunächst eine einfache Mehrheit (der Mitglieder des Rates) vor-
aus. Auch in diesem Falle wäre die EU-Kommission aufgrund ihres Initiativ-
monopols nicht verpflichtet, einen Rechtsetzungsakt einzuleiten, sondern hat 
ihr Ermessen auszuüben. Von daher sind die Überlegungen von Option 2 über-
tragbar. 

Option 4: Es erfolgt eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG im Wege ei-
nes ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens aufgrund einer erfolgreichen Euro-
päischen Bürgerinitiative. Das mögliche Begehren der Bürgerinitiative – ausge-
hend von ihrem indirekten Initiativrecht nach Artikel 11 Absatz 4 EUV – setzt 
die Mindestzahl von 1 Mio. Unterstützern aus verschiedenen EU-Mitgliedstaa-
ten voraus. Sofern dieses Quorum zustande kommt, ist aber die EU-Kommis-
                                                 
66 Anmerkung: Anders gewendet besteht dagegen dann im Fall der Option 1 eine realis-

tische Möglichkeit zur Änderung der Richtlinie 2000/84/EG, falls doch auf wissen-
schaftliche Ergebnisse gestützte neue Entwicklungen zutage treten würden. 
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sion dennoch nicht verpflichtet, einen Rechtsetzungsakt einzuleiten. Sie wäre 
aufgrund ihres Initiativmonopols nur verpflichtet, ihre rechtlichen und politi-
schen Schlussfolgerungen zu der Initiative sowie ihr weiteres Vorgehen bzw. 
den Verzicht auf ein weiteres Vorgehen und die Gründe hierfür darzulegen. 
Auch hier ist für eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG erforderlich, dass im 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die einfache Mehrheit im Europäischen 
Parlament und eine qualifizierte Mehrheit im Rat zustande kommen. 

Es kommt natürlich auch in Betracht, die aufgeführten Optionen parallel zu 
verfolgen – also beispielsweise eine Europäische Bürgerinitiative zu initiieren 
und gleichzeitig Unterstützung im Europäischen Parlament für eine Aufforde-
rung der EU-Kommission zu sammeln. Dies könnte gegebenenfalls die Erfolgs-
chancen für eine Änderung der bestehenden Richtlinie 2000/84/EG zur Rege-
lung der Sommerzeit erhöhen (Öko-Institut 2014, S. 31). 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN VII. 

In der derzeit gültigen Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit ist 
das Vorstellen der Uhrzeit um eine Stunde vom letzten Sonntag im März bis 
zum letzten Sonntag im Oktober für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on verbindlich und auf unbegrenzte Dauer festgeschrieben. 

Nach Artikel 5 der Richtlinie 2000/84/EG hatte die EU-Kommission im 
Jahr 2007 einen Bericht über die Auswirkungen der Richtlinie (d. h. der Som-
merzeit) vorzulegen. Auf Basis aller der EU-Kommission damals zur Verfügung 
stehenden Informationen gelangte sie zu folgendem Gesamtfazit (EU-Kommis-
sion 2007, S. 8 f.): »Abgesehen von der Begünstigung unterschiedlichster Freizei-
taktivitäten und der Erzielung geringfügiger Energieeinsparungen fallen die 
Auswirkungen der Sommerzeit kaum ins Gewicht. Auch werden in den Mit-
gliedstaaten der EU hinsichtlich der gegenwärtigen Regelung keine Bedenken 
geäußert. Aus diesem Grund geht die Kommission davon aus, dass die Som-
merzeitregelung, wie sie mit der Richtlinie eingeführt wurde, nach wie vor an-
gemessen ist.« 

Seit 2007 wurde keine offizielle Bewertung der Auswirkungen der Sommer-
zeit auf den Energieverbrauch, die Wirtschaft und die Gesundheit durch die 
EU-Kommission (oder vergleichbare Institutionen) mehr vorgenommen. Auch 
machte die EU-Kommission mehrmals deutlich (zuletzt im September 2014), 
dass keine Anhaltspunkte vorliegen, dass sich die Situation seit 2007 geändert 
habe, und sie daher nicht beabsichtige, eine Änderung der geltenden Richtlinie 
vorzuschlagen. 

Weil sich die Randbedingungen, unter denen die Auswirkungen der Som-
merzeit zu betrachten sind, seit 2007 möglicherweise verändert haben, wurden 
im Rahmen des TAB-Projekts »Bilanz der Sommerzeit« die seit 2007 hinzuge-
wonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der 
Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energieverbrauch, die Wirtschaft und 
die Gesundheit gesichtet und in einer Gesamtschau dargestellt. Die zentrale 
Fragestellung der Untersuchung lautete, ob gegenüber der Einschätzung der 
EU-Kommission von 2007 eine substanzielle Neubewertung der Auswirkungen 
der Sommerzeit angezeigt ist. 

AUSGANGSLAGE 

Ausgangslage ist der Stand des Wissens bis zum Jahr 2007. Bezüglich der Aus-
wirkungen auf den Energieverbrauch konstatierte die EU-Kommission 2007, 
dass quantitative Studien Energieeinsparungen bestätigten, diese aber nur ge-
ring ausfallen würden (EU-Kommission 2007, S. 7). Als Beleg führte die Kom-
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mission Untersuchungen in fünf EU-Mitgliedstaaten an, deren wissenschaftli-
che Grundlage und Aussagekraft jedoch mangels Quellenangaben nicht beur-
teilt werden können. Es erstaunt, dass im Bericht der EU-Kommission keine 
wissenschaftlichen Studien angeführt wurden, die es zu diesem Zeitpunkt ei-
gentlich in nicht geringer Zahl gab. Bei zwölf dieser Studien wurden geringfügi-
ge Einsparungen beim Energieverbrauch infolge der Sommerzeit ermittelt, bei 
drei Studien fand sich ein Mehrverbrauch und bei vier Studien konnten keine 
signifikanten Veränderungen feststellen werden. 

In Bezug auf die wirtschaftlichen Auswirkungen resümierte die EU-Kom-
mission (2007, S. 4 u. 6), dass die am stärksten von der Sommerzeit betroffenen 
Wirtschaftssektoren, wie die Landwirtschaft, der Fremdenverkehr und der Ver-
kehr, die Sommerzeit in ihre Aktivitäten integriert hätten und deren Existenz 
nicht mehr infrage stellten. Diese Einschätzung beruhte allerdings größtenteils 
auf subjektiven Meinungen, da es bis 2007 praktisch keine evidenzbasierte wis-
senschaftliche Literatur dazu gab. 

Hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Auswirkungen der Sommerzeit war 
bereits vor 2007 bekannt, dass die Zeitumstellungen gewisse subjektive, aber 
auch objektiv messbare physiologische Effekte auf den menschlichen Organis-
mus haben können. Die wenigen dazu durchgeführten wissenschaftlichen Stu-
dien kamen zu ähnlichen Ergebnissen, nach welchen sich der menschliche Kör-
per an das neue Zeitregime gewöhnen muss, was individuell verschieden einige 
Tage in Anspruch nehmen kann. Darauf basierend zog die EU-Kommission 
(2007, S. 5) das Fazit, dass »die meisten Störungen von kurzer Dauer sind und 
keine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen«. 

AKTUELLER FORSCHUNGSSTAND 1. 

Die Auswertung der neueren Literatur zu den Auswirkungen der Sommerzeit 
auf den Energieverbrauch, die Wirtschaft und die Gesundheit sowie die im 
Rahmen des TAB-Projekts durchgeführten Modellsimulationen zu den Auswir-
kungen der Sommerzeit auf den Stromverbrauch bei deutschen Haushalten und 
schließlich je eine Erhebung unter mehr als 700 Akteuren aus dem deutschen 
Energiesektor und unter deutschen Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und 
Berufsvertretungen (insgesamt 143 Organisationen) förderten die im Folgenden 
angeführten Erkenntnisse zutage. 
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AUSWIRKUNGEN AUF DEN ENERGIEVERBRAUCH 1.1 

Als Ergebnis der für den vorliegenden TAB-Bericht durchgeführten internatio-
nalen Literaturauswertung lässt sich festhalten, dass die Auswirkungen der 
Sommerzeit auf den Energieverbrauch sowohl positiv als auch negativ sein kön-
nen, in Ausprägung und Höhe stark vom klimatischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Rahmen abhängen und in den meisten Fällen sehr oder auch äußerst 
gering sind. Diese Erkenntnis beruht auf empirischen und theoretischen Unter-
suchungen in unterschiedlichen Ländern, wobei sich die Studienergebnisse auf-
grund der vielfältigen Abhängigkeiten allerdings nicht ohne weiteres auf andere 
Länder übertragen lassen. 

Beim Stromverbrauch wurden in knapp zwei Dritteln aller bisherigen Ana-
lysen geringfügige Einsparungen festgestellt, die in erster Linie auf verringerte 
Beleuchtungsbedarfe in privaten Haushalten zurückgeführt wurden. Bezieht 
man die Ergebnisse einzelner Studien auf den nationalen Stromverbrauch der 
jeweiligen Länder, so ergibt sich eine Bandbreite der Ergebnisse von -0,9 % 
(Verbrauchsminderung) bis 1 % (Verbrauchserhöhung). Bei der Mehrzahl der 
Studien wurde eine Minderung von weniger als 0,2 % des Strom- oder 0,03 % 
des Endenergieverbrauchs eines Landes ermittelt. Darüber hinaus konnten Ver-
brauchssteigerungen in bestimmten Gewerbezweigen identifiziert werden, wel-
che die erwähnten Einsparungen aber nicht überstiegen (IÖW 2014, S. 8). 

Im Bereich Raumwärme liegen die Effekte zwischen Einsparungen von 
0,12 % bis Mehrverbräuchen von 9 %, wobei mehrheitlich von eher geringen 
Effekten im Bereich von -0,2 % bis 0,2 % ausgegangen wurde. Studien, in denen 
der nationale Stromverbrauch untersucht wurde, berücksichtigen diese Effekte 
nur teilweise, da in den meisten Ländern ein Großteil der Raumwärme durch 
die Verbrennung von Brennstoffen vor Ort erzeugt wird. Bei einer Beobachtung 
von über 50 Wohneinheiten in Deutschland Anfang der 1980er Jahre wurde 
keine signifikante Änderung beim Heizenergieverbrauch festgestellt. Im Bereich 
Klimatisierung liegt die Spanne in einer ähnlichen Größenordnung (Einsparun-
gen von 0,19 % bis Mehrverbräuche von 9,1 %). Hier unterscheiden sich die Ef-
fekte von Land zu Land stark: In Studien aus dem Süden der USA kam es im 
Saldo zu Mehrverbräuchen bei der Klimatisierung durch die Sommerzeit, wäh-
rend in Simulationsrechnungen aus Frankreich und Deutschland eine Ver-
brauchsminderung ermittelt wurde (IÖW 2014, S. 8). 

Anhand der im Rahmen des TAB-Projekts durchgeführten Modellsimula-
tionen zu den Auswirkungen der Sommerzeit auf den Stromverbrauch bei deut-
schen Haushalten konnten geringfügige Verbrauchsminderungen infolge der 
Sommerzeit von weniger als 0,8 % bezogen auf den Jahresstromverbrauch er-
mittelt werden, wobei nur die Effekte auf die Beleuchtung abgebildet wurden. 
Hochgerechnet auf den nationalen Strom- bzw. Endenergieverbrauch ergeben 
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sich Einsparungen von 0,21 % bzw. 0,045 %. Die Modellsimulationen erlaubten 
darüber hinaus erstmals eine exemplarische Quantifizierung des Einflusses der 
Sommerzeit auf private Haushalte, die durch den Betrieb von PV-Anlagen 
Strom produzieren, den sie sowohl selbst verbrauchen als auch ins öffentliche 
Stromnetz einspeisen. Die Wirtschaftlichkeit dieser PV-Anlagen hängt zuneh-
mend davon ab, wie viel des preiswert selbsterzeugten PV-Stroms auch zeit-
gleich selbst verbraucht wird und damit den teureren Strombezug aus dem Netz 
substituiert. Die Modellsimulationen ermittelten in der Situation mit Sommer-
zeit eine deutliche Verbesserung der Korrelation von Stromverbrauch und 
Stromerzeugung durch PV von über 5 % im Vergleich zur Situation ohne Som-
merzeit. Die höhere Korrelation kann den »Eigenverbrauch« und somit die 
Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen erhöhen, während der Gesamtstromver-
brauch gleichzeitig sinkt. 

Eine Erhebung unter über 700 Akteuren aus der deutschen Energiewirt-
schaft, bei denen potenziell Daten über die Durchführung entsprechender Un-
tersuchungen vorliegen könnten, brachte keine neuen Erkenntnisse ans Licht. 

AUSWIRKUNGEN AUF DIE WIRTSCHAFT 1.2 

Auch nach 2007 finden sich soweit ersichtlich praktisch keine belastbaren In-
formationen oder gar quantitative Daten aus wissenschaftlichen oder öffentlich 
zugänglichen nichtwissenschaftlichen Quellen (z. B. Positionspapiere von Inte-
ressenverbänden, Pressemitteilungen, öffentlich publizierte Analysen), die fun-
dierte Abschätzungen darüber erlauben, wie sich die Anwendung der Sommer-
zeit auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche auswirkt. 

Zwar bedingen die Zeitumstellungen in einzelnen Branchen einen gewissen 
Anpassungsbedarf (beispielsweise in der Landwirtschaft oder im Schienenver-
kehr), allerdings hat sich dies mittlerweile allem Anschein nach zu einer Routi-
neaufgabe entwickelt, die ohne größere Probleme zu bewältigen ist. Auch könn-
ten die Zeitumstellungen in bestimmten Branchen gegebenenfalls zu geringen 
Produktivitätseinbußen führen, einerseits aufgrund der mutmaßlichen Wirkun-
gen auf die Befindlichkeiten der Beschäftigten in den unmittelbaren Tagen nach 
einer Zeitumstellung, andererseits als Folge veränderter Lichtverhältnisse in den 
Morgen- bzw. Abendstunden (zum Beispiel im Bausektor). Solange es jedoch 
für entsprechende Effekte keine wissenschaftliche Basis gibt, lassen sich daraus 
keine Schlüsse auf einen gesamtwirtschaftlichen Schaden ziehen. Schließlich 
lassen sich auch keine belastbaren Belege für einen möglichen ökonomischen 
Nutzeneffekt der Sommerzeit beispielsweise auf die Freizeit- und Tourismus-
wirtschaft finden. 
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Die durchgeführte Erhebung zu den Auswirkungen der Sommerzeit auf die 
Wirtschaft unter deutschen Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Berufs-
vertretungen (insgesamt 143 Organisationen) scheint als ein Ergebnis die Ein-
schätzung, dass die Anwendung der Sommerzeit zu keinen größeren Diskussio-
nen in den verschiedenen Wirtschaftssektoren mehr führt, zu unterstützen bzw. 
zumindest nicht zu widerlegen. Über mögliche Gründe für die äußert geringe 
Rücklaufquote kann zwar nur spekuliert werden. Allerdings darf wohl davon 
ausgegangen werden, dass, wenn die Anwendung der Sommerzeit in einzelnen 
Branchen tatsächlich zu größeren Schwierigkeiten führen würde, stärkere Akti-
vitäten seitens der Interessenvertreter dieser Branchen zu erwarten wären. 

Insgesamt spricht somit vieles dafür, dass sich mittlerweile alle Wirtschafts-
sektoren mit der Anwendung der Sommerzeit arrangiert haben. Zwar dürften 
die Zeitumstellungen im Frühjahr und Herbst bzw. die Sommerzeit in einigen 
Branchen als lästig empfunden, in anderen Branchen dagegen wiederum als 
vorteilhaft wahrgenommen werden – eine vehemente und öffentlich artikulierte 
Ablehnung oder Zustimmung für die geltenden Sommerzeitregelung, die mit 
Positionspapieren oder eigenen Analysen unterfüttert wäre, ist gegenwärtig 
allerdings aus keinem der betrachteten Wirtschaftsbereiche zu vernehmen. 

AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESUNDHEIT 1.3 

Obwohl die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen der Sommerzeit (bzw. 
der Zeitumstellungen) eine – zumindest in Medien und Öffentlichkeit – stark 
diskutierte Thematik sind, gibt es bemerkenswerterweise nach wie vor nur sehr 
wenige evidenzbasierte wissenschaftliche Studien dazu. 

Zu konstatieren sind jedoch mittlerweile vermehrte wissenschaftliche Hin-
weise darauf, dass die Anpassung des circadianen Systems des Menschen insbe-
sondere an die Zeitumstellung im Frühjahr (die zum »Verlust« einer Tages-
stunde führt) sich nicht so einfach bzw. so zügig vollzieht, wie noch in früheren 
Jahren (vor dem Bericht der EU-Kommission aus dem Jahr 2007) angenommen 
worden war. Hier liefern neue Erkenntnisse Hinweise darauf, dass der Anpas-
sungsprozess selbst binnen vier Wochen nach der Umstellung möglicherweise 
nur unvollständig (bzw. je nach individuellen Merkmalen gar nicht) gelingt. 
Demgegenüber scheint die Zeitumstellung im Herbst auch laut den neueren 
Erkenntnissen nur geringe Anpassungsschwierigkeiten hervorzurufen; in der 
Regel dürfte der Anpassungsprozess (z. B. der Schlafzeiten) binnen ein bis zwei 
Wochen nach der Uhrenumstellung abgeschlossen sein. 

Zu konstatieren ist auch, dass die tatsächlichen bzw. relevanten Folgen der 
zeitumstellungsbedingten (kurz- oder mittelfristigen) Störungen im circadianen 
System für die menschliche Gesundheit nach wie vor oft unklar sind. Sie 
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scheinen den allermeisten Studien zufolge jedoch ein zu geringes Ausmaß ein-
zunehmen, als dass mit ernsthaften bzw. länger dauernden gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen gerechnet werden muss. Aktuelle empirische Untersuchun-
gen im Hinblick auf die (zumeist subjektiv wahrgenommene) Befindlichkeit und 
Lebenszufriedenheit (bei bestimmten Personengruppen) haben keine wissen-
schaftlichen Evidenzen dafür erbracht, dass die Zeitumstellungen ernsthafte 
Auswirkungen auf die Psyche bzw. die mentale Gesundheit haben. Auch kön-
nen aktuelle empirische Untersuchungen mehrheitlich keine abträglichen Wir-
kungen der Zeitumstellung im Frühjahr auf das Leistungsvermögen statistisch 
nachweisen. Schließlich lassen die teils widersprüchlichen Studienergebnisse 
kein klares Muster erkennen, inwieweit sich die Zeitumstellungen auf die Inzi-
denz von Herzinfarkten auswirken. 

Zwar gehören die potenziellen Auswirkungen der Zeitumstellungen auf die 
Verkehrssicherheit zu den häufig untersuchten möglichen Effekten der Sommer-
zeit, allerdings erlauben die heterogenen Studienergebnisse keine eindeutigen 
Schlussfolgerungen. Neuere Analysen sprechen mehrheitlich gegen die Hypo-
these, dass die Zeitumstellungen (deutliche bzw. signifikante) Auswirkungen auf 
die Verkehrssicherheit in den Tagen nach der Uhrenumstellung haben. Über 
die gesamte Sommerzeitperiode betrachtet dürften bessere natürliche Lichtver-
hältnisse am Abend insgesamt zu einer Erhöhung der Sicherheit im Straßenver-
kehr beitragen, allerdings könnte dieser Effekt durch ein höheres sommerzeit-
bedingtes Verkehrsaufkommen (teilweise) auch wieder kompensiert werden. 
Hierzu fehlen wissenschaftliche Evidenzen insbesondere auch für die Situation 
in Deutschland. 

RECHTLICHE SITUATION 2. 

Eine Änderung der derzeit gültigen Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der 
Sommerzeit ist prinzipiell möglich und kann auf verschiedenen Wegen ange-
gangen werden. So könnte etwa durch ein Gesetzgebungsverfahren auf europä-
ischer Ebene die bestehende Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der Sommer-
zeit geändert werden. Es wäre auch für das Europäische Parlament und den Rat 
möglich, indirekt eine Änderung anzustoßen. Als direktdemokratisches Ele-
ment gäbe es auch die Möglichkeit zur Durchführung einer Europäischen Bür-
gerinitiative. 

Es kommt natürlich auch in Betracht, die aufgeführten Optionen parallel zu 
verfolgen – also beispielsweise eine Europäische Bürgerinitiative zu initiieren 
und gleichzeitig Unterstützung im Europäischen Parlament für eine Aufforde-
rung der EU-Kommission zu sammeln. Dies könnte gegebenenfalls die Erfolgs-
chancen für eine Änderung der bestehenden Richtlinie 2000/84/EG zur Rege-
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lung der Sommerzeit erhöhen. Die Einschätzung zur Realisierbarkeit der im 
Folgenden aufgeführten Optionen schließt rechtliche und rechtspolitische Er-
wägungen ein (Öko-Institut 2014, S. 30 f.). 

OPTION 1: INITIATIVE DER EU-KOMMISSION 

Es erfolgt eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG im Wege eines ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahrens nach Artikel 294 AEUV allein auf Initiative der 
EU-Kommission. Eine Initiative der EU-Kommission ist aber eher unwahr-
scheinlich, da die Regelungen zur Sommerzeit im Wege der Rechtsangleichung 
nach Artikel 114 AEUV vollständig harmonisiert und auf unbefristete Zeit fest-
geschrieben sind. Auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse im Sinne von Arti-
kel 114 Absatz 3 AEUV, die die EU-Kommission hierzu veranlassen könnten, 
liegen – wie im vorliegenden Bericht ausführlich dargelegt – derzeit nicht vor 
(d. h. aber auch, dass im Fall der Option 1 eine realistische Möglichkeit zur Än-
derung der Richtlinie 2000/84/EG bestünde, falls doch auf wissenschaftliche 
Ergebnisse gestützte neue Entwicklungen zutage treten würden). Es besteht 
aktuell daher kein unmittelbarer Anlass zu einer Initiative der EU-Kommission. 

OPTION 2: INITIATIVE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

Es erfolgt eine gesetzliche Änderung der Richtlinie 2000/84/EG, nachdem das 
Europäische Parlament die EU-Kommission hierzu nach Artikel 225 AEUV 
aufgefordert hat. Dies setzt die Unterstützung der einfachen Mehrheit des Euro- 
päischen Parlaments voraus. Selbst wenn dies gegeben ist, ist die EU-Kom-
mission jedoch nicht verpflichtet, einen Rechtsetzungsakt einzuleiten, sondern 
hat ihr Ermessen auszuüben. Ihre Pflicht zum Tätigwerden erfüllt die EU-Kom-
mission auch dann, wenn sie den Initiativen mit einer ablehnenden Stellung-
nahme begegnet. Wie die EU-Kommission entscheiden würde, kann hier nicht 
prognostiziert werden. Wesentliche Argumente für oder gegen ein Tätigwerden 
ergeben sich aus der Situation auf politischer Ebene: Ohne die erforderlichen 
Mehrheiten in Rat und im Europäischen Parlament kann das ordentliche Ge-
setzgebungsverfahren nach Artikel 294 AEUV nicht zu einer Änderung der 
Richtlinie führen. 

OPTION 3: INITIATIVE DES EUROPÄISCHEN RATES 

Es erfolgt eine gesetzliche Änderung der Richtlinie 2000/84/EG, nachdem der 
Rat die EU-Kommission nach Artikel 241 AEUV aufgefordert hat, entspre-
chend aktiv zu werden. Dies setzt zunächst ebenfalls eine einfache Mehrheit 
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(der Mitglieder des Rates) voraus. Auch in diesem Falle wäre die EU-
Kommission aufgrund ihres Initiativmonopols nicht verpflichtet, einen Recht-
setzungsakt einzuleiten, sondern hat ihr Ermessen auszuüben. Von daher sind 
die Überlegungen von Option 2 übertragbar. 

OPTION 4: INITIATIVE EINER EUROPÄISCHEN BÜRGERINITIATIVE 

Es erfolgt eine gesetzliche Änderung der Richtlinie 2000/84/EG aufgrund einer 
erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative. Das mögliche Begehren der Bür-
gerinitiative – ausgehend von ihrem indirekten Initiativrecht nach Artikel 11 
Absatz 4 EUV – setzt die Mindestzahl von 1 Mio. Unterstützern aus verschiede-
nen EU-Mitgliedstaaten voraus. Sofern dieses Quorum zustande kommt, ist 
aber die EU-Kommission dennoch nicht verpflichtet, einen Rechtsetzungsakt 
einzuleiten. Sie wäre aufgrund ihres Initiativmonopols nur verpflichtet, ihre 
rechtlichen und politischen Schlussfolgerungen zu der Initiative sowie ihr weite-
res Vorgehen bzw. den Verzicht auf ein weiteres Vorgehen und die Gründe 
hierfür darzulegen. Auch hier ist für eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG 
erforderlich, dass im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die einfache Mehr-
heit im Europäischen Parlament und eine qualifizierte Mehrheit im Rat zustan-
de kommen. 

RESÜMEE 3. 

ENERGETISCHE ASPEKTE 

In Bezug auf die Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energieverbrauch kann 
auf Basis der vorliegenden Informationen das Fazit der EU-Kommission von 
2007 als nach wie vor gültig erachtet werden: Die für den vorliegenden Bericht 
durchgeführten Literaturanalysen und Modellsimulationen gelangten insgesamt 
zu dem Ergebnis, dass die (möglichen bzw. tatsächlichen) Energieeinsparungen 
allenfalls minimal ausfallen. 

Allerdings ist generell zu konstatieren, dass der diesbezügliche wissenschaft-
liche Kenntnisstand begrenzt, unvollständig oder widersprüchlich ist. Viele 
Schlussfolgerungen sind allein das Ergebnis von Erwartungen oder basieren auf 
beschränkten Annahmen. Auch stellt sich die Frage, ob bzw. wie gut sich die in 
unterschiedlichen Ländern erzielten Studienergebnisse überhaupt auf die Situa-
tion in Deutschland bzw. in der EU übertragen lassen. Diese Frage ist im vorlie-
genden Kontext besonders schwer zu beantworten, da die Übertragbarkeit von 
einer Vielzahl von Faktoren abhängen kann, u.a. vom Entwicklungsstand und 
Industrialisierungsgrad einer Volkswirtschaft, von den klimatischen Rahmen-
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bedingungen und den damit verbundenen Bedürfnissen nach Beleuchtung, 
Wärme oder Klimatisierung, von den vorherrschenden Heizungstechnologien, 
dem Dämmstandard oder der Effizienz von Energieverbrauchern. Diese Fakto-
ren unterscheiden sich international stark und verändern sich zudem über die 
Zeit (IÖW 2014, S. 21). 

Schließlich gilt auch hier das grundsätzliche Problem empirischer Untersu-
chungen, die beobachteten Veränderungen (z. B. Verbrauchsveränderungen) 
auch tatsächlich der Sommerzeit bzw. der Zeitumstellung zuzuordnen, da diese 
prinzipiell auch durch eine Vielzahl anderer Faktoren beeinflusst werden. Weil 
es in der Regel keine geeigneten Kontrollgruppen gibt (also die Situation ohne 
Sommerzeit unter ansonsten identischen oder zumindest ähnlichen Bedingun-
gen), müssen alle Fremdeinflüsse möglichst durch geeignete Korrekturfakturen 
herausgefiltert werden, was jedoch außerordentlich schwierig ist. 

Insgesamt kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass künftige Studien, 
bei denen auf die zuvor genannten inhaltlichen und methodischen Schwierig-
keiten eingegangen wird sowie die klimatischen und strukturellen Bedingungen 
in Deutschland bzw. der EU berücksichtigt werden, zu anderen Ergebnissen 
gelangen. 

WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE 

Bezüglich der Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft förderten weder 
die für den vorliegenden Bericht durchgeführte Auswertung der internationalen 
wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Literatur noch eine Erhebung 
unter deutschen Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Berufsvertretun-
gen Hinweise ans Licht, die Anlass dazu geben würden, das 2007 gezogene Fazit 
der EU-Kommission infrage zu stellen. Auch in diesem Kontext muss allerdings 
auf eine äußert limitierte wissenschaftliche Daten- und Faktenlage hingewiesen 
werden. 

Die möglichen Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft hängen von 
den vorherrschenden sozioökonomischen und kulturellen (z. B. Arbeitszeit- und 
Beschäftigungsmodelle), strukturellen (z. B. Grad der Automatisierung und 
Technisierung in der Landwirtschaft), den klimatischen Bedingungen (z. B. An-
passung der Arbeitszeiten an den Verlauf der Tagestemperaturen) und nicht zu-
letzt von der geografischer Lage ab. Vor diesem Hintergrund kann es als Defizit 
betrachtet werden, dass die im Rahmen des TAB-Projekts durchgeführte Erhe-
bung aus Zeit- und Kapazitätsgründen auf deutsche Organisationen beschränkt 
werden musste. Um das Fazit der EU-Kommission von 2007 auf den Prüfstand 
zu stellen, wäre es wünschenswert bzw. notwendig, ähnliche Erhebungen in sehr 
viel größerem Umfang unter vergleichbaren Organisationen aus allen 
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EU-Mitgliedstaaten durchzuführen. Für diese Aufgabe am besten geeignet wäre 
die EU-Kommission. 

GESUNDHEITLICHE ASPEKTE 

Sämtliche Studien vor 2007, die mögliche Auswirkungen der Sommerzeit auf 
die Gesundheit zum Gegenstand hatten, umfassten nur kurze Beobachtungs-
zeiträume und meist nur sehr kleine Stichproben, sodass keine wissenschaftli-
chen Erkenntnisse darüber vorlagen, ob die durch die Zeitumstellungen hervor-
gerufenen Störungen im circadianen System über einen längeren Zeitraum an-
halten und gegebenenfalls eine gesundheitsschädigende Wirkung haben kön-
nen. Vor diesem Hintergrund gründet das 2007 gezogene Fazit der EU-Kom-
mission (2007, S. 5), nach welchem »die meisten Störungen von kurzer Dauer 
sind und keine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen« auf einer 
eher schwachen wissenschaftlichen Evidenzbasis. 

Der Wissensstand in Bezug auf die Befindlichkeitsstörungen bzw. Gesund-
heitsauswirkungen hat in den letzten Jahren zwar einen differenzierten Er-
kenntnisgewinn erfahren, gleichwohl ist er immer noch als sehr unvollständig 
anzusehen und es fehlt insbesondere an belastbaren wissenschaftlichen Eviden-
zen. So zeigen sich im Hinblick auf ein notwendiges Studiendesign große Lü-
cken: Zu problematisieren sind insbesondere die nach wie vor meist nur sehr 
kurzen Beobachtungszeiträume und sehr kleinen Stichproben. So gibt es zum 
Beispiel bis dato keine Langzeitbeobachtungen, sodass weiterhin unklar ist, ob 
die durch die Zeitumstellung im Frühjahr hervorgerufenen Störungen im circa- 
dianen System des Menschen über längere Zeiträume anhalten und gegebenen-
falls gesundheitsschädigende Wirkungen nach sich ziehen. Auch gibt es keine 
Vergleichsstudien (weder einzelstaatliche noch in diesem Zusammenhang drin-
gend erforderliche länderübergreifende), die beispielsweise kulturelle, mentali-
tätsbedingte, sozioökonomische oder geografische Aspekte dezidiert in den 
Blick nehmen. Darüber hinaus beziehen sich fast alle Untersuchungen nur auf 
gesunde Probanden – welche Wirkungen die Zeitumstellungen auf Menschen 
ausüben, die zum Beispiel unter Schlafstörungen leiden, ist nicht bekannt. Vor 
diesem Hintergrund ist somit die Aussagekraft vieler Studien zu relativieren. 

Insgesamt vermag der seit 2007 hinzugewonnene Erkenntnisgewinn zwar 
nicht, eine substanzielle Neubewertung der Auswirkungen der Sommerzeit auf 
die Gesundheit zu begründen. Gleichwohl macht er aber deutlich, dass der An-
passungsprozess an die Zeitumstellungen manchen Menschen größere Mühe 
bereiten dürfte, als noch in früheren Jahren angenommen. Um daraus gegebe-
nenfalls resultierende gesundheitliche Folgen eingehender zu untersuchen, 
wären weitergehende Forschungsanstrengungen notwendig, die auf die zuvor 
genannten Kritikpunkte eingehen. 
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AUSBLICK 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die vorhandene Studien- und Erfah-
rungslage zu möglichen Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energiever-
brauch, die Wirtschaft oder die Gesundheit limitiert, unvollständig und teils 
widersprüchlich ist. Der bis dato vorliegende Erkenntnisstand liefert jedoch 
keine belastbaren Hinweise darauf, dass die Anwendung der Sommerzeit ernst-
hafte positive oder negative energetische, wirtschaftliche oder gesundheitliche 
Effekte nach sich ziehen würde. Insofern bleibt die Frage, ob die derzeit gültige 
Sommerzeitregelung beibehalten, geändert oder abgeschafft werden soll, auf 
absehbare Zeit Gegenstand politischer und öffentlicher Debatten, die nur in ge-
ringem Maße auf wissenschaftliche Fakten abstellen können. Zu welchen Er-
gebnissen diese Debatten auch immer führen: Jede Änderung des gegenwertig 
bestehenden jährlichen Wechsels zwischen Normalzeit und Sommerzeit erfor-
dert grundsätzlich eine Änderung der Richtlinie 2000/84/EG. Ob ein Rechtset-
zungsverfahren zur Änderung der derzeit gültigen Sommerzeitregelung einge-
leitet wird, liegt aber allein im Ermessen der EU-Kommission. 
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TAB. A.3 ERGEBNIS DER STATISTISCHEN AUSWERTUNG DER 
QUANTITATIVEN ANGABEN AUS TABELLE A.2 

 Beleuch-
tung 
(%) 

Raum-
wärme 

(%) 

Klima-
tisierung 

(%) 

Verkehr 
(Kraftstoffe) 

(%) 

Jahres-
strom-

verbrauch 
(%) 

Jahres-
endenergie-
verbrauch 

(%) 

Mittelwert -1,868 1,553 1,857 0,100 -0,131 -0,025 

Median -0,920 0,120 0,150 0,000 -0,160 -0,024 

Minimum -4,500 -0,120 -0,190 0,000 -0,850 -0,240 

Maximum 0,000 9,000 9,100 0,300 0,980 0,201 

Quellen: Tabelle A.1 bis A.3: IÖW 2014, S. 34 ff. 

ERHEBUNG ZU DEN AUSWIRKUNGEN DER SOMMERZEIT 
AUF DEN ENERGIEVERBRAUCH 4. 

Im Folgenden sind E-Mail-Anschreiben und der vierseitige Erhebungsbogen, 
die jeweils im Rahmen der Erhebung durch IÖW (2014) an die Akteure aus der 
Energiewirtschaft verschickt wurden, sowie der Verteiler angeführt. 

Insgesamt wurden 736 Institutionen aus dem Bereich der Energieversor-
gung befragt, bei denen potenziell Daten zur Durchführung entsprechender 
Untersuchungen vorliegen könnten. Dies sind vor allem die vier großen Über-
tragungsnetzbetreiber, die über 600 bei der Bundesnetzagentur für den Elektri-
zitätshandel zugelassenen Unternehmen, große Anbieter für Energiecontrac-
tinglösungen, Anbieter von Regelenergie, Fernwärme und Kraftstoffen sowie 
Verbände. Ausgewählte Akteure insbesondere aus dem Bereich der Verbände 
wurden auch telefonisch kontaktiert. 

Der Erhebungsbogen wurde den Akteuren optional zur schnellen und ein-
fachen Erfassung ihrer Daten angeboten, was insbesondere für den Fall gedacht 
war, dass die Untersuchungsergebnisse nicht in einer nach außen herausgebba-
ren Form vorliegen. Durch die standardisierte Abfrage von methodischen Rah-
mendaten sollte eine bessere Einordnung bzgl. Aussagekraft und Übertragbar-
keit der Erkenntnisse ermöglicht werden. Darüber hinaus wurde den Akteuren 
angeboten, weitere Informationen (z. B. Berichte, Berechnungen, Präsentatio-
nen) durch das IÖW auswerten zu lassen. Der Versand erfolgte größtenteils am 
5. November 2014. Die Akteure waren gebeten worden, binnen zwei Wochen zu 
antworten. 
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E-MAIL-ANSCHREIBEN 4.1 

Betreff: Erhebung: Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energieverbrauch 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Deutsche Bundestag hat uns im Rahmen eines TA-Projekts des Büros für Technikfolgen-
Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) damit beauftragt, den gegenwärtigen Kenntnisstand 
bezüglich der Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energieverbrauch zusammenzufassen. Nähe-
res zum Hintergrund des Projekts finden Sie im anliegenden Bestätigungsschreiben des TAB im PDF-
Format. 

Da nur wenig Literatur zu diesem Thema existiert und diese zudem häufig nur eingeschränkt auf 
Deutschland oder die heutige Zeit übertragbar ist, versuchen wir hiermit auf dem Weg der direkten 
Informationsabfrage bei Institutionen und Unternehmen auch Erkenntnisse zu erfassen, die bisher 
nicht öffentlich zugänglich publiziert wurden. 

Falls in Ihrem Hause also bereits Untersuchungen zu den Auswirkungen der Sommerzeit insbes. auf 
den Strom-/Wärme- oder Kraftstoffverbrauch durchgeführt wurden, wären wir Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie uns die Ergebnisse dieser Untersuchungen mitteilen würden. Gern können Sie dafür das 
anliegende Wordformular nutzen – insbes. falls Sie Ihre Untersuchungen in der derzeit vorliegenden 
Form nicht herausgeben möchten. 

Alle Informationen werden wir vertraulich behandeln und nur in anonymisierter Form in unserem 
Gutachten darstellen, es sei denn, Sie möchten ausdrücklich zitiert werden. 

Falls Sie von anderen Institutionen wissen, dass diese entsprechende Untersuchungen durchgeführt 
haben, oder Ihnen in Ihrem Hause oder hausextern potenzielle Ansprechpartner für Experteninter-
views zu diesem Thema bekannt sind, wären wir für einen entsprechenden Hinweis sehr dankbar. 

Um Ihre Rückmeldungen berücksichtigen zu können, benötigen wir diese per Email bis zum 
18.11.2014. 

Für Rückfragen oder ausführliche Expertengespräche stehe ich Ihnen bis dahin gern zur Verfügung. 

Selbstverständlich löschen wir Ihre E-Mailadresse auf Wunsch gern aus dem Verteiler. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mark Bost 

Forschungsfeld Nachhaltige Energiewirtschaft und Klimaschutz 
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) GmbH, gemeinnützig 
Potsdamer Str. 105 
D-10785 Berlin 
Tel. +49–30–884594-37 
Fax +49–30–8825439 
mark.bost@ioew.de 
www.ioew.de 

 
Wissenschaftlicher Geschäftsführer: Thomas Korbun 
Kaufmännische Geschäftsführerin: Marion Wiegand 
USt.-Id.-Nr.: DE 136782168 
Amtsgericht Charlottenburg HR B23998 
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FRAGEBOGEN 4.2 
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VERTEILER 4.3 

ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER 

50Hertz Transmission GmbH; Amprion GmbH; Transnet BW GmbH; TenneT 
TSO GmbH 

VERBÄNDE UND SONSTIGE INSTITUTIONEN 

Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) 
im VKU; Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI); Bundesdeutscher 
Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M.); Bundesver-
band Wärmepumpe (BWP) e.V.; Deutsche Energieagentur GmbH (dena); 
EnergieAgentur.NRW GmbH; AGFW – Der Energieeffizienzverband für Wär-
me, Kälte und KWK e. V.; Fachverband Gebäude-Klima e.V.; Industrieverband 
Agrar e.V. (IVA); HKI – Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik; 
Steinbeis Forschungsinstitut für solare und zukunftsfähige thermische Energie-
systeme (Solites); Trianel GmbH; VEA Bundesverband der Energie-Abnehmer 
e.V.; Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI); Verband für Wärmeliefe-
rung e.V.; Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V. (VDKF); VIK Ver-
band der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V.; Verband kommunaler 
Unternehmen e.V. (VKU); Bundesverband der Verbraucherzentralen und Ver-
braucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv); ZVEI – 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. 

KRAFTSTOFFANBIETER 

Aral; AVIA INTERNATIONAL; BP; Bundesverband Freier Tankstellen e.V.; 
Esso/ExxonMobil; MEW Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e.V.; 
Shell Deutschland Oil GmbH 

ENERGIECONTRACTING 

Bilfinger Facility Services GmbH; Caverion Deutschland GmbH; Cofely 
Deutschland GmbH; Compass Group Deutschland GmbH; enercity Contrac-
ting GmbH; ESB Wärme GmbH; etna GmbH; EVANTEC GmbH; EWE Aktien-
gesellschaft; FAMIS Gesellschaft für Facility Management und Industrieservice 
mbH; GASAG WärmeServcie GmbH; gc Wärmedienste GmbH; Gegenbauer 
Holding SE & Co. KG; HOCHTIEF Energy Management GmbH; Imtech 
Contracting GmbH; KLÜH Service Management GmbH; MVV Energiedienst-
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leistungen GmbH; Proenergy Contracting GmbH & Co. KG; ray facility ma-
nagement group – Nils Bogdol GmbH; REWAG Regensburger Energie- und 
Wasserversorgung AG & Co. KG; RWE Energiedienstleistungen GmbH; SAU-
TER Deutschland, Sauter FM GmbH; SPIE GmbH; Techem Energy Contracting 
GmbH (TEC); VINCI Facilities Deutschland GmbH; WISAG Facility Service 
Holding GmbH 

FERNWÄRMEANBIETER 

badenova WärmePlus GmbH & Co. KG; BioKraft & Wärme Ehrsten-Meim-
bressen eG; Danfoss GmbH Fernwärme- und Regelungstechnik; E.ON Fern-
wärme GmbH; Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH; Erdwärme 
Grünwald GmbH; fbw –Fernwärmegesellschaft Baden-Württemberg mbH; 
Fernheizwerk Neukölln AG; Fernwärme Bamberg GmbH; Fernwärme Teltow 
GmbH; Fernwärme Ulm GmbH; Fernwärme-Energiewerke Bad Dürrenberg 
GmbH; Fernwärme Nord GmbH; Fernwärme-Verbund Saar GmbH; Fernwär-
meversorgung Zwönitz GmbH (FVZ); FeRo Fernwärmegeräte Robionek GmbH 
& Co. KG; FW-FERNWÄRME-TECHNIK GmbH; Gas- und Wärmedienst 
Börnsen GmbH; Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG; GEOVOL Unter-
föhring GmbH; GETEC WÄRME & EFFIZIENZ AG; Gottburg Energie und 
Wärmetechnik GmbH & Co. KG; Heizkraftwerk GmbH Mainz; Ilmenauer 
Wärmeversorgung GmbH; JFE REBARO Fernwärmetechnik GmbH; KRING 
Transfer – Wärme – Technologie GmbH; MB-Brassen Fernwärmetechnik 
GmbH; Nahwärme Brigachschiene GmbH & Co. KG; Schäfer Strom und Wär-
me aus erneuerbaren Energien GmbH; Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH; 
STEAG Fernwärme GmbH; Steirische Gas-Wärme GmbH; Wärme aus Biokraft 
GmbH; Wärmeversorgungsgesellschaft Olbersdorf mbH; Westfälische Fern-
wärmeversorgung GmbH; WSG Wärmezähler-Service GmbH 

REGELENERGIEANBIETER 

Alpiq AG; BalancePower GmbH; citiworks AG; CURRENTA GmbH & Co. 
OHG; EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG; Energieservice 
Westfalen Weser GmbH; Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung 
KG; Energy2market GmbH; Entelios AG; envia Mitteldeutsche Energie AG; 
GDF SUEZ Energie Deutschland AG; GETEC ENERGIE AG; HAMBURG 
ENERGIE GmbH; Heizkraftwerk Würzburg GmbH; Infracor GmbH; Infraserv 
GmbH & Co. Höchst KG; Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG; Lechwerke AG; 
Mark-E AG; MVV Energie AG; N-ERGIE Kraftwerke GmbH; Next Kraftwerke 
GmbH; Nordenhamer Zinkhütte GmbH; RWE Vertrieb AG; Stadtwerke Düs-
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seldorf AG; Stadtwerke Hannover AG (enercity); Stadtwerke München GmbH; 
Stadtwerke Rosenheim; Stadtwerke Tübingen GmbH; Statkraft Markets GmbH; 
STEAG GmbH; Südvolt GmbH; swb Erzeugung GmbH & Co. KG; Thyssen-
Krupp Steel Europe AG; Trianel GmbH; TRIMET Aluminium SE; Vattenfall 
Energy Trading Netherlands N.V.; Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG; 
VSE AG; VW Kraftwerk GmbH 

STROMHANDEL, STADT- UND GEMEINDEWERKE 

1A Energie GmbH; 365 AG; A&A Stromallianz Solutions GmbH; Ahrtal-Werke 
GmbH; Albert Beck GmbH; Albstadtwerke GmbH; alz strom vertriebs GmbH; 
AMB R. Adolf – C. Kämpf Mineral-Schmierstoffe und Transport GmbH; Am-
mer-Loisach Energie GmbH; AVIA Steingass Mineralöle GmbH; Bayer Indust-
ry Services GmbH; bbsw Energie GmbH; BCProjekt GmbH; BCS Wärme 
GmbH; BELKAW GmbH; Benergie-Service GmbH; Berg Mineralöl GmbH; 
BerLa GmbH; BEV Bayrische Energieversorgungsgesellschaft mbH; BEW Bay-
reuther Energie- und Wasserversorgungs GmbH; BHM – Berliner Energiehan-
del GmbH; Biermann GmbH Energie; BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG; Bi-
okraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH; Bischoff, Vliex & Schöngen, Pfen-
nings GmbH & Co. KG; BK – Badische Kraftwerk GmbH & Co. KG; Bonus 
Strom GmbH; Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG; Bremer Energie-
haus-Genossenschaft eG; BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH; 
BTB – Energieversorgungsgesellschaft mbH; BTB –Blockheizkraftwerks-
,Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin; Burgenland Energie GmbH; 
Bürger Energie Genossenschaft Freisinger Land eG; Bürgerwerke eG; CB Ener-
gie GmbH; Clean Energy Power GmbH; Clevergy GmbH & Co. KG; CoHaus 
München GmbH; Dalkia Energie Sevice GmbH; DeBE Energy GmbH; DeESA 
GmbH; Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH; Deutsche Ener-
gieversorgung GmbH; Die Energieagenten Versorgungs-GmbH; die energievor-
sorger GmbH; Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH; Dreisch-
trom GmbH; DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH; e.optimum eG; E.VITA 
GmbH; e.wa riss GmbH & Co. KG; e:veen Energie eG; EAM Energie GmbH; 
Eckhardt GmbH; Econsum GmbH; Ecoquartier Service GmbH; EEGY UG (haf-
tungsbeschränkt); EGC Energie- und Gebäudetechnik Control GmbH & Co. 
KG; EGT Energiehandel GmbH; EINHORN-ENERGIE GmbH & Co. KG; eins 
energie in sachsen GmbH & Co. KG; Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH; 
Elektrizitätsgenossenschaft Dirmstein eG; Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach 
GmbH & Co. KG; Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG; Elektrizitäts-
werk Müller; Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH; EMB Erdgas Mark 
Brandenburg GmbH; Emil Energie GmbH; Emscher Lippe Energie GmbH; 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG; EnBW Ostwürttemberg DonauRies 
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AG; enercity Contracting Nord GmbH; ENERCON Erneuerbare Energien 
GmbH; energicos Nord GmbH; Energie Calw GmbH; Energie Südbayern 
GmbH; Energie- und Medienversorgung Schwarza GmbH; Energie und Wasser 
Potsdam GmbH; Energie und Wasser Waldbröl GmbH; EWB Energie- und 
Wasserversorgung Bitz GmbH; Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-
Sieg GmbH; ENergie Wasser NIederrhein GmbH (ENNI); Energieagentur Lip-
pe GmbH; Energieconsulting Heidelberg International GmbH; Energiegenos-
senschaft Nordwest eG; Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG; energieGUT 
GmbH; Energiehandel Dresden GmbH; Energiehaus Dresden eG; ENERGIEN 
in REGIONEN Rottal-Inn GmbH & Co. KG; ENERGIERIED GmbH & Co. KG; 
Energie SaarLorLux AG; ESDG Energie-Service Dienstleistungsgesellschaft 
mbH; Energieservice Schmitz, Inh: Stefan J. Schmitz e.K.; EnergieSüdwest Pro-
jektentwicklung GmbH; Energieversorgung Bad Bentheim GmbH & Co. KG; 
Energieversorgung Emsbüren GmbH; Energieversorgung Gera GmbH; Ener-
gieversorgung Guben GmbH; Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG; 
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG; Energieversorgung Limburg 
GmbH; Energieversorgung Marienberg GmbH; Energieversorgung Mittelrhein 
GmbH; Energieversorgung Nordhausen GmbH; Energieversorgung Oberhau-
sen AG; Energieversorgung Olching GmbH; Energieversorgung Pirna GmbH; 
Energieversorgung Rudolstadt GmbH; Energieversorgung Rüsselsheim GmbH; 
EVS Energieversorgung Schmalkalden GmbH; Energieversorgung Selb-
Marktredwitz GmbH; Energieversorgung Titisee-Neustadt GmbH; Energiever-
sorgung Trossingen GmbH (EnTro); Energieversorgungs- und Servicegesell-
schaft Friedenau mbH Stuttgart; Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft 
GmbH & Co. KG; energis GmbH; Energy2day GmbH; energycoop eG; Enerva-
tis Energieversorgungsgesellschaft mbH; enewa GmbH; ENNI Energie & Um-
welt Niederrhein GmbH; EnPS Energie Pfalz-Saar GmbH; ENROTEC Versor-
gung GmbH & Co. KG; ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG; 
ENSO Energie Sachsen Ost AG; ENSTROGA AG; Ensys Solutions GmbH; EN-
TEGA GmbH & Co. KG; EnVersum GmbH; envitra Energie GmbH; eprimo 
GmbH; erdgas schwaben gmbh; Erdgas Südwest GmbH; Erhard Bürk-
Kauffmann GmbH; Erwin Steigleiter GmbH; e-shelter facility services GmbH; 
ESWE Versorgungs AG; eta Energieberatung GbR; E-two-energy GmbH; EVH 
GmbH; EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG; EVU Weiler-
bach; EW Eichsfeldgas GmbH; e-Werk Reinbek-Wentorf GmbH; EWR GmbH; 
EWV Baesweiler GmbH & Co. KG; EWZ Energiewerke Zeulenroda GmbH; 
ExtraEnergie GmbH; FairEnergie GmbH; FairEnergie GmbH; Fernwärmege-
sellschaft Noll mbH; FIRSTCON GmbH; FlexStrom AG; Frankfurt Energy Hol-
ding GmbH; Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
UMSICHT; friesenenergie GmbH; fünfwerke GmbH & Co. KG; Fuxx – Die 
Sparenergie GmbH; GAG Gasversorgung Ahrensburg GmbH; Gallier Energie 
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GmbH; Gas In GmbH; Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH; GASAG 
Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft; Gasversorgung Westerwald GmbH; Ga-
zprom Marketing & Trading Retail Germania GmbH; Geiger GmbH; 
GELSENWASSER AG; Gemeinderwerke Bobenheim-Roxheim GmbH; Ge-
meindeStrom Wadgassen GmbH; Gemeindewerke Murnau am Staffelsee; Ge-
meindewerke Ammerbuch GmbH; Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & 
Co. KG; Gemeindewerke Baiersbronn; Gemeindewerke Budenheim AöR; Ge-
meindewerke der Ortsgemeinde Rülzheim; Gemeindewerke Garmisch-
Partenkirchen; Gemeindewerke Haßloch; Gemeindewerke Herxheim; Gemein-
dewerke Hünxe GmbH; Gemeindewerke Karlsfeld; Gemeindewerke Leck 
GmbH; Gemeindewerke Oberhaching GmbH; Gemeindewerke Oberhaching 
GmbH; Gemeindewerke Peiner Land GmbH & Co. KG; Gemeindewerke 
Schwarzenbruck GmbH; Gemeindewerke St. Michel-Energie GmbH; Gemein-
dewerke Stockelsdorf GmbH; Gemeindewerke Taufkirchen (Vils) GmbH & Co. 
KG; Gemeindewerke Umkirch GmbH; Gemeindliche Werke Hengersberg – 
Eigenbetrieb des Marktes Hengersberg; Genek Gesellschaft für Energieeinkauf 
mbH & Co. KG; GENO Energie GmbH; GETEC Energie AG; GEWI AG; 
GGEW Bergstraße AG; goldgas SL GmbH; GPG Global Power Group AG; Gre-
enline – alternative energien GmbH; Greenpeace Energy eG; Grimmener 
Stadtwerke GmbH; Großkraftwerk Mannheim AG; grün.power GmbH; Grün-
HausEnergie GmbH; Grünstromwerk GmbH; GSW Gemeinschaftsstadtwerke 
GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen; HALBERSTADTWERKE GmbH; Ham-
burg Energie GmbH; Haus-Strom Genossenschaft eG; Heinrich Klöcker GmbH 
& Co. KG; Heizöl Sistig GmbH; Hermann Bantleon GmbH; Hertener Stadtwer-
ke GmbH; Herzo Werke GmbH; HGH Service u. Abrechnungen GmbH; HH-
EL Energie Hanse GmbH; HochsauerlandEnergie GmbH; In(n) Energie GmbH; 
in.power GmbH; Innostrom GmbH; Innovative Energie für Pullach GmbH – 
IEP; J. KNITTEL Söhne Verwaltungsgesellschaft mbH; Jantzon & Hocke KG; 
Jorczyk Energie KG; Josef Dorner Mineraloel GmbH; Josef Pauli GmbH; Ju-
raStrom GmbH; KBG Homberg eG; KEV Energie GmbH; KlickEnergie GmbH 
& Co. KG; KommEnergie GmbH; Kommunale Energieverbundgesellschaft 
mbH Eisenhüttenstadt; Kommunalwerke Kaufering; Köthen Energie GmbH; 
Krimphoff & Schulte Mineralöl-Service und Logistik GmbH; Kurverwaltung 
NSHB Borkum GmbH – Wirtschaftsbetriebe der Stadt NSHB Borkum GmbH; 
ILZHÖFERS Nachfolger Inh. Walch KG; Landstrom GmbH & Co. KG; lekker 
Energie GmbH; Lenz Energie AG; LichtBlick SE; LM WIND LINE Markus A. 
Henrich; LogoEnergie GmbH; Löwenzahn Energie GmbH; LSW Energie GmbH 
& Co. KG; LSW Netz GmbH & Co. KG; Lumenaza GmbH; M4 Energy eG; Mai-
er & Korduletsch Energie GmbH; MAINGAU Energie GmbH; Mainova AG; 
MANN Naturenergie GmbH & Co KG; Maschinenringe Deutschland GmbH; 
Max Energy GmbH; medl GmbH; medl Mülheimer Energiedienstleistungs 
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GmbH; meistro Energie GmbH; METANK Gas+Strom GmbH; Mindener 
Stadtwerke GmbH; Mineralöl Harrer GmbH; MONTANA Energieversorgung 
GmbH & Co. KG; Mundt GmbH Hannover; MW-Energy GmbH; MyEnergy 
UG (haftungsbeschränkt); NaturEnergie+Deutschland GmbH; Naturstrom 
Rheinland-Pfalz GmbH; NaturStromHandel GmbH; Neander Energie GmbH; 
Neckermann Strom GmbH; N-ERGIE Aktiengesellschaft; Netzgesellschaft Lüb-
becke mbH; New Breeze GmbH & Co. Wind Wörrstadt KG; NEW Niederrhein 
Energie und Wasser AG; NEW Schwalm-Nette GmbH; Nexus Energie Gmbh; 
Nexus Green GmbH; Nienburg Energie GmbH; NiersEnergie GmbH; Nord 
Stadtwerke GmbH; NordostWerke GmbH; NRN Energie GmbH; NVB GmbH; 
NWG Power GmbH; Ökostrom für Alle GmbH; Ohra Hörselgas GmbH; Opti-
malGrün GmbH; Optimization engineers GmbH; Osterholzer Stadtwerke 
GmbH & Co. KG; ovag Energie AG; OVE GmbH & Co. KG; Peter & Krebs Mi-
neralölhandels-GmbH; PEWO Energietechnik GmbH; PGNiG Sales & Trading 
GmbH; Polarstern GmbH; Präg Strom & Gas GmbH & Co. KG; Primastrom 
GmbH; Prio Services GmbH; ProEngeno GmbH & Co. KG; PROKON Regene-
rative Energien GmbH; Propan Rheingas GmbH & Co. KG; Raiffeisen Energie 
GmbH & Co. KG; Rakelbusch Heizölhandel GmbH; Rationelle Energie Süd 
GmbH; Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG; Regionalwerk Bodensee 
GmbH & Co. KG; Regionalwerk Würmtal GmbH & Co. KG; RegioPlus Strom- 
und Gashandel GmbH; Remstalwerk GmbH & Co. KG; REWAG Regensburger 
Energie- und Wasserversorgung AG & Co. KG; Rhegio Natur GmbH; Rhein 
Energie AG; RheinEnergie Express GmbH; Rheinhessen-Energie GmbH; Ritter 
XL Solar GmbH; Rödl GmbH; Rommel Energie GmbH; Rothmoser GmbH & 
Co. KG; RWE Energiedienstleistungen GmbH Niederlassung Hamburg; Schill-
horn Mineralöle GmbH; Schimpfhauser & Dengler GmbH; Schleswiger Stadt-
werke GmbH; schwarzwald energy GmbH; SD Energie GmbH; SE SAUBER 
ENERGIE GmbH & Co. KG; Secura Energie GmbH; Siegener Versorgungsbe-
triebe GmbH; Solar Genossenschaft Rosenheim e.G.; Sparenergie UG (haf-
tungsbeschränkt); Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben; Stadt- und Über-
landwerke GmbH Luckau-Lübbenau; Städtische Werke AG; Städtische Werke 
Magdeburg GmbH; Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH; Stadtwerk 
am See GmbH & Co. KG; Stadtwerk Elsterwerda GmbH; Stadtwerk Tauber-
franken GmbH; Stadtwerke Metzingen Eigenbetrieb der Stadt Metzingen; 
Stadtwerke Plattling Eigenbetrieb der Stadt Plattling; Stadtwerke – Strom Plauen 
GmbH & Co. KG; Stadtwerke Aachen AG (STAWAG); Stadtwerke Amberg 
Holding GmbH; Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH; Stadtwerke Ander-
nach GmbH; Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG; Stadtwerke Ansbach 
GmbH; Stadtwerke Aue GmbH; Stadtwerke Augsburg Energie GmbH; Stadt-
werke Bad Brückenau GmbH; Stadtwerke Bad Friedrichshall; Stadtwerke Bad 
Homburg v. d. Höhe; Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH; Stadtwerke 
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Bad Nauheim GmbH; Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH; Stadtwerke Bad Tölz 
GmbH; Stadtwerke Bad Vilbel GmbH; Stadtwerke Barmstedt Vertrieb GmbH; 
Stadtwerke Barsinghausen GmbH; Stadtwerke Barth; Stadtwerke Bayreuth 
Energiehandel GmbH; Stadtwerke Bernburg GmbH; Stadtwerke Bielefeld 
GmbH; Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG; Stadtwerke Bochum Holding 
GmbH; Stadtwerke Böhmetal GmbH; Stadtwerke Brilon Energie GmbH; Stadt-
werke Brühl GmbH; Stadtwerke Brunsbüttel GmbH; Stadtwerke Burgdorf; 
Stadtwerke Burscheid GmbH; Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH; Stadtwerke 
Celle GmbH; Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH; Stadtwerke Coesfeld 
GmbH; Stadtwerke Cottbus GmbH; Stadtwerke Crailsheim GmbH; Stadtwerke 
Dachau; Stadtwerke Dachau (Eigenbetrieb der Stadt Dachau); Stadtwerke Deg-
gendorf GmbH; Stadtwerke Delmenhorst GmbH; Stadtwerke Detmold GmbH; 
Stadtwerke Dorfen GmbH; Stadtwerke Dreieich GmbH; Stadtwerke Düsseldorf 
AG; Stadtwerke Eckernförde GmbH; Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH; Stadt-
werke Elmshorn; Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH; Stadtwerke Energie 
Verbund SEV GmbH; Stadtwerke Esslingen a.N. GmbH & Co. KG; Stadtwerke 
Finsterwalde GmbH; Stadtwerke Forst GmbH; Stadtwerke Frankenthal GmbH; 
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH; Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH; 
Stadtwerke Geesthacht GmbH; Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH; Stadt-
werke Germersheim GmbH; Stadtwerke Gescher GmbH; Stadtwerke Gifhorn 
GmbH; Stadtwerke Gotha GmbH; Stadtwerke Göttingen AG; Stadtwerke Gre-
vesmühlen GmbH; Stadtwerke Güstrow GmbH; Stadtwerke Gütersloh GmbH; 
Stadtwerke Haan GmbH; Stadtwerke Haltern am See GmbH; Stadtwerke 
Hamm GmbH; Stadtwerke Hanau GmbH; Stadtwerke Hechingen; Stadtwerke 
Heidelberg Energie GmbH; Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH; Stadtwerke 
Heidenheim AG; Stadtwerke Heinsberg GmbH; Stadtwerke Hennigsdorf 
GmbH; Stadtwerke Herford GmbH; Stadtwerke Herrenberg; Stadtwerke Holz-
minden GmbH; Stadtwerke Homburg GmbH; Stadtwerke Hürth; Stadtwerke 
Iserlohn GmbH; Stadtwerke Kaarst GmbH; Stadtwerke Kaiserslautern Versor-
gungs-AG; Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG; Stadtwerke Karlsruhe GmbH; 
Stadtwerke Kiel AG; Stadtwerke Konstanz GmbH; Stadtwerke Korschenbroich 
GmbH; Stadtwerke Külsheim GmbH; Stadtwerke Lage GmbH; Stadtwerke 
Landsberg KU; Stadtwerke Landshut; Stadtwerke Langen GmbH; Stadtwerke 
Langenfeld GmbH; Stadtwerke Lebach GmbH; Stadtwerke Lehrte GmbH; 
Stadtwerke Leichlingen GmbH; Stadtwerke Leipzig GmbH; Stadtwerke Lemgo 
GmbH; Stadtwerke Loitz GmbH; Stadtwerke Lübeck GmbH; Stadtwerke Lud-
wigsburg GmbH; Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH; Stadtwerke 
Malchow; Stadtwerke Merseburg GmbH; Stadtwerke Mosbach GmbH; Stadt-
werke Mühlhausen GmbH; Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH; Stadtwerke 
München GmbH; Stadtwerke Münster GmbH; Stadtwerke Munster-Bispingen 
GmbH; Stadtwerke Neuburg a. d. Donau; Stadtwerke Neuss Energie und Was-
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ser GmbH; Stadtwerke Neuss GmbH; Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH; 
Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH; Stadtwerke Neustrelitz GmbH; 
Stadtwerke Neuwied GmbH; Stadtwerke Norderstedt; Stadtwerke Nürtingen 
GmbH; Stadtwerke Oerlinghausen GmbH; Stadtwerke Oranienburg GmbH; 
Stadtwerke Osnabrück AG; Stadtwerke Pasewalk GmbH; Stadtwerke Passau 
GmbH; Stadtwerke Peine GmbH; Stadtwerke Pinneberg GmbH; Stadtwerke 
Pirmasens Versorgungs GmbH; Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH; Stadt-
werke Pulheim GmbH; Stadtwerke Quickborn GmbH; Stadtwerke Ratingen 
GmbH; Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG; StadtWerke Rösrath – Ener-
gie GmbH; Stadtwerke Rostock AG; Stadtwerke Saalfeld GmbH; Stadtwerke 
Saarbrücken AG; Stadtwerke Schkeuditz GmbH; Stadtwerke Schmalkalden 
GmbH; Stadtwerke Schneeberg GmbH; Stadtwerke Schneverdingen GmbH; 
Stadtwerke Schönebeck GmbH; Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH; Stadtwerke 
Schweinfurt GmbH; Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS); Stadtwerke Senften-
berg GmbH; Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG; Stadtwerke Sondershausen 
GmbH; Stadtwerke Speyer GmbH; Stadtwerke Springe GmbH; Stadtwerke 
Stadtroda GmbH; Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG; Stadtwerke Steinfurt 
GmbH; Stadtwerke Stockach GmbH; Stadtwerke Straubing Strom und Gas 
GmbH; Stadtwerke Stuttgart Vertriebsgesellschaft mbH; Stadtwerke Teterow 
GmbH; Stadtwerke Thale GmbH; Stadtwerke Traunreut; Stadtwerke Troisdorf 
GmbH; Stadtwerke Tübingen GmbH; Stadtwerke Unna GmbH; Stadtwerke 
Waiblingen GmbH; Stadtwerke Waldkirch; Stadtwerke Waldkraiburg GmbH; 
Stadtwerke Walldorf GmbH; Stadtwerke Wanzleben GmbH; Stadtwerke Waren 
GmbH; Stadtwerke Wedel GmbH; Stadtwerke Weilheim i.OB Energie GmbH – 
SWE; Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH; Stadtwerke Werdau 
GmbH; Stadtwerke Wernigerode GmbH; Stadtwerke Wernigerode GmbH; 
Stadtwerke Wertheim GmbH; Stadtwerke Wesel GmbH; Stadtwerke Willich 
GmbH; Stadtwerke Willich GmbH; Stadtwerke Winnenden GmbH; Stadtwerke 
Wismar GmbH; Stadtwerke Witten GmbH; Stadtwerke Wülfrath GmbH; 
Stadtwerke Wunstorf GmbH; Stadtwerke Würzburg AG; Stadtwerkenergie 
Ostwestfalen-Lippe GmbH; Stromversorgung Angermünde GmbH; Stromver-
sorgung von Berg GmbH; SÜC Energie und H2O GmbH; susiEnergie GmbH; 
swb AG; SWB Stadtwerke Balingen; swb Vertrieb Bremen GmbH; SWE Energie 
GmbH; switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H. Zweigniederlassung Essen; 
SWK Energie GmbH; SWM Versorgungs GmbH; SWN Stadtwerke Neumüns-
ter GmbH; SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG; SWS Energie GmbH; 
SWT Regionale Energie GmbH; SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH; 
SWW Wunsiedel GmbH; Systemstrom GmbH; Tchibo Energie GmbH; Techni-
sche Dienste Heidenau GmbH; Technische Werke Coswig GmbH; Technische 
Werke Delitzsch GmbH; TelDaFax ENERGY GmbH; TeleSon Energie GmbH; 
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TGA Energietechnik Wittenberg GmbH; Thüga Aktiengesellschaft; Thüga 
Energie GmbH; TürkiyemElektrik GmbH; TWF – Technische Werke Freital 
GmbH; TWH – Technische Werke Herbrechtingen GmbH; Unser E GmbH; 
VBN Versorgungsbetriebe Niedergrafschaft in Neuenhaus GmbH; Vereinigte 
Gas- und Wasserversorgung GmbH; Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke 
GmbH; VersorgungsBetriebe Elbe GmbH; vivi-power GmbH; voxenergie 
GmbH; Watt Deutschland GmbH; wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch 
GmbH; WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH; Werragas GmbH; 
Westfalen AG; WESTFALICA GmbH; WSE Energiedienstleistungen GmbH; 
WSW Energie & Wasser AG; XL Energie GmbH; Yeti Energie AG; ZEAG Ener-
gie AG; Zehrer & Petersen GmbH & Co. KG; Zweckverband Wismar 

ERHEBUNG ZU DEN AUSWIRKUNGEN DER SOMMERZEIT 
IN DER WIRTSCHAFT 5. 

Die Erhebung möglicher Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft 
wurde im Wege einer direkten Informationsabfrage durch das TAB bei Wirt-
schaftsverbänden, Gewerkschaften und Berufsvertretungen durchgeführt. Der 
Verteiler umfasste 145 Organisationen, wobei die Auswahl nach folgenden Kri-
terien erfolgte: Bei den von der Organisation vertretenen Branchen, Berufs- o-
der Interessengruppen sind Auswirkungen der Sommerzeit zu erwarten. Spit-
zen- bzw. Dachorganisationen wurden gegenüber Einzelorganisationen favori-
siert, es sei denn, dass bei Einzelorganisationen spezifische Erkenntnisse und 
Erfahrungen zur Sommerzeit erwartet werden können. Die ausgewählten Orga-
nisationen sind von bundesweiter Bedeutung und vertreten einen substanziellen 
Teil der Branche, Berufs- oder Interessengruppe. Um generelle Effekte der 
Sommerzeit auf die Beschäftigten zu eruieren, wurden die großen Industriever-
bände und Gewerkschaften branchenübergreifend angeschrieben. Die Bereiche 
Energie und Gesundheit wurden ausgeklammert, diese werden gesondert in den 
Kapiteln III und V des vorliegenden Berichts thematisiert. 

Bezeichnung und Kontaktdaten der Organisationen wurden der öffentli-
chen Liste über die Registrierung von Verbänden und deren Vertretern beim 
Deutschen Bundestag (»Lobbyliste«) entnommen (Stand: 30.04.2015). Der Ver-
sand des Fragebogens erfolgte größtenteils am 18. Mai 2015 (eine Organisation 
wurde erst am 27. Mai 2015 angeschrieben, nachdem eine abschlägige Rück-
meldung auf diese Organisation verwies); die Organisationen wurden gebeten, 
binnen drei Wochen zu antworten (bis zum 8. Juni 2015). 

Im Folgenden werden E-Mail-Anschreiben, Erhebungsbogen sowie der 
Verteiler der Erhebung aufgeführt. 
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E-MAIL-ANSCHREIBEN 5.1 

ERHEBUNG: AUSWIRKUNGEN DER SOMMERZEIT AUF DIE WIRTSCHAFT 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Deutsche Bundestag hat das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim 
Deutschen Bundestag (TAB) damit beauftragt, den gegenwärtigen Kenntnis-
stand bezüglich der Auswirkungen der Sommerzeit zu erheben und zusam-
menzufassen. Näheres zum Projekt finden Sie unter www.tab-beim-
bundestag.de/de/untersuchungen/u20100.html. 

Die Sommerzeit hat möglicherweise Auswirkungen auf verschiedene Wirt-
schaftszweige wie den Handel, den (Fremden-)Verkehr oder die Landwirt-
schaft. Allerdings finden sich hierzu praktisch keine belastbaren Informatio-
nen in der aktuellen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Literatur. 
Dies kann verschiedene Ursachen haben: Entweder haben sich mittlerweile 
alle Wirtschaftszweige mit der bestehenden Sommerzeitregelung arrangiert 
oder es fehlt bis anhin an einem geeigneten Forum, um die Ablehnung und die 
Gründe der Ablehnung zu artikulieren. Das TAB möchte deshalb auf dem 
Weg einer direkten Informationsabfrage bei Wirtschaftsverbänden, Gewerk-
schaften und Berufsvertretungen aktuelle Erkenntnisse und Erfahrungen zu 
den Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft einholen. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie um Ihre Unterstützung: Falls Ihre 
Organisation eigene Untersuchungen und Erhebungen zu den Auswirkungen 
der Sommerzeit auf die durch Ihre Organisation vertretenen Branchen, Be-
rufs- oder Interessengruppen durchgeführt hat, wären wir Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie uns die Ergebnisse mitteilen würden. Sofern Sie darüber hinaus über 
weitere Erkenntnisse und Erfahrungen zu den Auswirkungen der Sommerzeit 
auf die durch Ihre Organisation vertretenen Branchen, Berufs- oder Interes-
sengruppen verfügen, wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns diese 
berichten würden. 

Ihre Informationen werden wir vertraulich behandeln und in aggregierter 
(auf speziellen Wunsch auch in anonymisierter) Form im TAB-Bericht »Bilanz 
der Sommerzeit« darstellen. Nach der Abnahme des TAB-Berichts durch den 
Deutschen Bundestag wird dieser veröffentlicht. 

Für die Übermittlung der Informationen können Sie gerne das anliegende 
Word-Formular benutzen. Alternativ können Sie uns Ihre Informationen auch 
in anderer Form (Stellungnahmen, eigene Berichte oder Untersuchungen, Prä-
sentationen etc.) zukommen lassen. 
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Um Ihre Rückmeldung berücksichtigen zu können, benötigen wir diese 
per E-Mail bis zum 8. Juni 2015. 

Für Rückfragen zum Projekt oder zur Erhebung stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Claudio Caviezel  
Christoph Revermann 

FRAGEBOGEN 5.2 

ERHEBUNG ZUM KENNTNISSTAND BEZÜGLICH DER AUSWIRKUNGEN DER SOMMERZEIT 

AUF DIE WIRTSCHAFT 

Wir laden Sie herzlich ein, im Kontext eines TA-Projekts zum Thema Som-
merzeit1, welches das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen 
Bundestag (TAB) im Auftrag des Deutschen Bundestages durchführt, Er-
kenntnisse bzw. Ergebnisse eigener Analysen beizusteuern. Da nur sehr wenig 
Literatur zu möglichen Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft exis-
tiert, bitten wir Sie auf dem Weg einer direkten Informationsabfrage um Ihre 
Unterstützung. 

Dieses Formular dient der schnellen und einfachen Erfassung Ihrer In-
formationen. Gerne können Sie uns Ihre Informationen auch in anderer Form 
(Stellungnahmen, eigene Berichte oder Untersuchungen, Präsentationen etc.) 
zukommen lassen. 

Ihre Informationen werden wir vertraulich behandeln und in aggregierter 
(auf speziellen Wunsch auch in anonymisierter) Form im TAB-Bericht »Bilanz 
der Sommerzeit« darstellen. Nach der Abnahme des TAB-Berichts durch den 
Deutschen Bundestag wird dieser veröffentlicht. 

Wir bitten Sie, die folgenden Fragen zu beantworten und uns Ihre Ant-
worten und gegebenenfalls weitere Informationen bis zum 8. Juni 2015 an 
caviezel@tab-beim-bundestag.de zurückzuschicken. 
 
Vielen Dank 

 
1 Gemeint ist damit die um eine Stunde vorgestellte Uhrzeit während der Sommermo-

nate. Näheres zum Projekt finden Sie unter www.tab-beim-bundestag.de/de/untersu 
chungen u20100.html. 
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Teil 1: Angaben zu Ihrer Organisation und Kontaktdaten 

Name Ihrer Organisation:  

Welche Branchen, Berufs- oder Interes-
sengruppen vertritt Ihre Organisation? 

 

Ansprechpartner für Rückfragen und 
Kontaktdaten: 

 

 
Teil 2: Eigene Analysen 

Bitte beantworten Sie folgende Fragen, falls Ihre Organisation eigene Untersu-
chungen oder Erhebungen zu den Auswirkungen der Sommerzeit auf die durch 
Ihre Organisation vertretenen Branchen, Berufs- oder Interessengruppen durch-
geführt hat. Gerne können Sie uns die Untersuchungen oder Erhebungen auch 
zukommen lassen. 

In welchem Jahr wurden die Untersu-
chungen/Erhebungen durchgeführt? 

 

Auf welchen Zeitraum beziehen sich die 
Untersuchungen/Erhebungen? 

 

Zu welchen Ergebnissen haben die Unter-
suchungen/Erhebungen geführt? 

 

Bitte erläutern Sie kurz den methodi-
schen Ansatz sowie gegebenenfalls zen- 
trale Annahmen der Untersuchungen/ 
Erhebungen. 

 

Welche Schlussfolgerungen zieht Ihre 
Organisation aus den Ergebnissen der 
Untersuchungen/Erhebungen in Bezug 
auf die Sinnhaftigkeit der Sommerzeit? 

 

 
Teil 3: Betriebswirtschaftliche Auswirkungen der Sommerzeit 

Bitte beantworten Sie folgende Fragen, falls die Sommerzeit betriebswirtschaftliche 
Auswirkungen auf die durch Ihre Organisation vertretenen Branchen, Berufs- oder In-
teressengruppen hat und Sie über diesbezügliche Erkenntnisse verfügen. 

Welche betriebswirtschaftlichen Auswir-
kungen (z. B. auf Umsatzzahlen, Produk-
tionshöhe, Verteilung der Arbeitszeiten) 
hat die Sommerzeit bei Ihren Mitglie-
dern? 

 

Verfügen Sie über Erkenntnisse zu den 
Kosten, die infolge der Zeitumstellung 
bei Ihren Mitgliedern entstehen (z. B. 
aufgrund erforderlicher Anpassungs-
maßnahmen, höherer Arbeitsunfallzahlen 
oder -ausfallzeiten)? 

 



5.  ERHEBUNG ZU DEN AUSWIRKUNGEN DER SOMMERZEIT IN DER WIRTSCHAFT 

203 

Teil 4: Weiter gehende Erfahrungen und Erkenntnisse 

Bitte beantworten Sie folgende Fragen, falls Sie über weiter gehende Erfahrun-
gen und Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Sommerzeit auf Ihre Mitglieder 
verfügen.  

Welche generellen (positiven und negati-
ven) Erfahrungen mit der Sommerzeit 
wurden und werden von den Mitgliedern 
Ihrer Organisation gemacht? 

 

Gibt es vonseiten Ihrer Organisation 
und/oder Ihrer Mitglieder Stellungnah-
men zum Thema Sommerzeit? 

 

 
Teil 5: Gesamtfazit 

Welches Gesamtfazit zu Sinn und Zweck 
der Sommerzeit zieht Ihre Organisation 
aus den vorliegenden Erfahrungen, Er-
kenntnissen und/oder Ergebnissen eige-
ner Analysen? 

 

 
Teil 6: Verwendung Ihrer Informationen 

Wünschen Sie, dass wir Ihre Informatio-
nen in anonymisierter Form in unserem 
Bericht darstellen? 

 

Falls Sie in einer bestimmten Weise zitiert 
werden möchten, geben Sie dies bitte 
hier an. 
 
Anderenfalls verwenden wir das TAB-Schema: Orga-
nisation (Jahr): Titel. Gegebenenfalls Fundstelle bei 
bereits erfolgter Publikation. Gegebenenfalls Inter-
netlink zum Dokument. Ort 
Bsp.: Musterorganisation (2015): Untersuchung zu 
den Auswirkungen der Sommerzeit. Rückmeldung 
auf TAB-Befragung. Düsseldorf 

 

 
Teil 7: Anlagen (optional) 

Falls Sie uns ergänzend weitere Anlagen 
(Stellungnahmen, eigene Berichte oder 
Untersuchungen, Präsentationen etc.) 
zukommen lassen, nennen Sie diese bitte 
kurz. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Dr. Claudio Caviezel 
Dr. Christoph Revermann 
 
Büro für Technikfolgen-Abschätzung 
beim Deutschen Bundestag (TAB) 
Neue Schönhauser Straße 10 
10178 Berlin 
 
Tel.: 030 28491-116 bzw. -109 E-Mail: caviezel@tab-beim-bundestag.de 
Fax: 030 28491-119 Web: www.tab-beim-bundestag.de 

VERTEILER 5.3 

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, JAGDWESEN 

Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e.V.; Bund Deutscher Forstleute 
(BDF); Bund Deutscher Jagdaufseherverbände (BDJV) e.V.; Bundesverband der 
Agrargewerblichen Wirtschaft e.V. (BVA); Bundesverband der obst-, gemüse- 
und kartoffelverarbeitenden Industrie e.V.; Bundesverband der Privaten Milch-
wirtschaft e.V. (BPM); Bundesverband Deutscher Fleischrinderzüchter und -
halter e.V. (BDF); Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V.; Bundesver-
band Molkereiprodukte e.V. (BUMO); Deutscher Bauernbund e.V.; Deutscher 
Bauernverband e.V.; Deutscher Bundesverband der Landwirte im Nebenberuf 
e.V. (DBN); Deutscher Jagdverband e.V. – Vereinigung der deutschen Landes-
jagdverbände für den Schutz von Wild, Jagd und Natur; DLG e.V. (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft); Gemeinschaft der Milchwirtschaftlichen Landes-
vereinigungen (GML); Gesamtverband der Deutschen Land- und Forstwirt-
schaftlichen Arbeitgeberverbände e.V.; Industrieverband Agrar e.V.; Milchin-
dustrie-Verband e.V.; VDL – Bundesverband – Berufsverband Agrar, Ernäh-
rung, Umwelt e.V.; Verband der Deutschen Milchwirtschaft e.V. – IDF-
Germany (VDM); Zentralverband Deutscher Milchwirtschaftler e.V. (ZDM) 

VERKEHR, TRANSPORT UND LOGISTIK 

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC); Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Verkehrsflughäfen e.V. (ADV); Bundesverband der Deutschen Bin-
nenschiffahrt e.V.; Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e.V. 
(BDF); Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V. (BDL); Bun-
desverband der Transportunternehmen »BVT« e.V.; Bundesverband Freier 
Tankstellen und Unabhängiger Deutscher Mineralölhändler e.V. (bft); Bundes-
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verband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V. (BGL); Bundesver-
band Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME); Bundesverband Spe-
dition und Logistik e.V. (BSL); Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche 
Autowäsche Deutschland e.V. (BTG); Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und 
Logistik (BWVL) e.V.; Bundesvereinigung der Berufskraftfahrerverbände e.V. 
(BdBV); Deutscher Bahnkunden-Verband e.V. (DBV); Deutscher Speditions- 
und Logistikverband e.V. (DSLV); Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. 
(DVR); Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG); Europäische Fluss-See-
Transport Union e.V. Berlin -ERSTU-; GKD – Gewerkschaft der Kraftfahrer 
Deutschlands; Netzwerk Privatbahnen –Vereinigung Europäischer Eisenbahn-
güterverkehrsunternehmen e.V.; Tankstellen-Interessenverband e.V.; Verband 
der Allgemeinen Luftfahrt e.V. (AOPA-Germany); Verband der Bahnindustrie 
in Deutschland (VDB) e.V.; Verband der Güterwagenhalter in Deutschland 
e.V.; Verband Deutscher Reeder e.V. (VDR); Verband Deutscher Verkehrsun-
ternehmen e.V.; Verein für europäische Binnenschiffahrt und Wasserstraßen 
e.V.; Zentralverband des Tankstellengewerbes e.V. (ZTG) 

HANDEL, DIENSTLEISTUNG, INFORMATION UND KOMMUNIKATION 

AfW Bundesverband Finanzdienstleistungen e.V.; Arbeitgebervereinigung für 
Unternehmen aus dem Bereich EDV und Kommunikationstechnologie e.V. – 
AGEV; Aussenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE); 
Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP); Bundesverband 
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR); Bundesverband 
der Dienstleistungsunternehmen e.V. (BDD); BDWi – Bundesverband der 
Dienstleistungswirtschaft e.V.; Bundesverband der Sicherheitswirtschaft 
(BDSW); Bundesverband der Wertpapierfirmen e.V. (bwf); Bundesverband des 
Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx); Bundesverband des Deutschen Lebens-
mittelhandels e.V. (BVLH); Bundesverband deutscher Banken e.V.; Bundesver-
band Deutscher Postdienstleister e.V. (BvDP); Bundesverband Deutscher Zei-
tungsverleger e.V.; Bundesverband Druck und Medien e.V.; Bundesverband 
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA); Bundesverband In-
formationswirtschaft; Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) e.V.; 
Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi); Bundesverband Öffentliche 
Dienstleistungen – Deutsche Sektion des CEEP e.V. (bvöd); Bundesverband 
Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. (VÖB); Bundesvereinigung der Deut-
schen Ernährungsindustrie e.V. (BVE); Deutscher Industrie- und Handels-
kammertag e.V. (DIHK); Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.; DVPT 
– Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunika-
tion e.V.; Handelsverband Deutschland (HDE); Kommunikationsgewerkschaft 
DPV im dbb (DPVKOM); Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V. (ver.di) 
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FREIZEITWIRTSCHAFT UND TOURISMUS 

Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V; ARCD Au-
to- und Reiseclub Deutschland e.V.; asr – Allianz selbständiger Reiseunterneh-
men – Bundesverband e.V.; AvD Automobilclub von Deutschland e.V.; bdo 
Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V.; Bund Deutscher Ama-
teurtheater e.V.; Bund deutscher Volksbühnen e.V.; BSI – Bundesverband der 
Deutschen Sportartikel-Industrie e.V.; Bundesverband der Deutschen Touris-
muswirtschaft e.V.; bdv – Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft e.V.; 
Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e.V. (BVS); Bundesverband 
Deutscher Schausteller und Marktkaufleute e.V. (BSM); Bundesverband Was-
sersportwirtschaft e.V. (BVWW); Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing 
Deutschland e.V.; Deutsche Sportjugend im DOSB (dsj); Deutscher Bühnenver-
ein; Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. – DEHOGA; Deutscher Kul-
turrat e.V.; Deutscher Museumsbund e.V.; Deutscher Olympischer Sportbund 
e.V. (DOSB); Deutscher Schaustellerbund e.V. (DSB); Deutscher Tourismus-
verband e.V. (DTV); Deutscher Verband der Spielwarenindustrie e.V.; DRV – 
Deutscher ReiseVerband e.V.; Hotelverband Deutschland e.V. (IHA); RDA In-
ternationaler Bustouristik Verband e.V.; Travel Industry Club e.V.; Verband 
Deutscher Fitness- und Gesundheitsunternehmen e.V.; Verband Deutscher 
Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V. (VDFU); Verband Deutscher Vari-
eté Theater e.V. 

INDUSTRIE, GEWERBE, HANDWERK 

Bund der Selbständigen – Gewerbeverband Deutschland; Bundesarbeitgeber-
verband Chemie e.V. (BAVC); Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 
(BDI); Bundesverband der Selbständigen – Deutscher Gewerbeverband e.V.; 
Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW); Bundesvereinigung 
Bauwirtschaft; Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.; 
DER MITTELSTANDSVERBUND – ZGV e.V.; Deutscher Mittelstands-Bund 
(DMB) e.V.; Deutscher Verband der Projektmanager in der Bau- und Immobi-
lienwirtschaft e.V. (DVP); GESAMTMETALL – Gesamtverband der Arbeitge-
berverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.; Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie e.V.; UNION MITTELSTÄNDISCHER UNTERNEHMEN 
e.V. – UMU; Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA); Verband der Che-
mischen Industrie e.V.; VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informati-
onstechnik e.V.; Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. 
(VDMA); Verein zur Förderung des Handels, Handwerks und der Industrie 
e.V. (VFHI); Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. (ZDB); Zentral-
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verband des Deutschen Handwerks (ZDH); ZVEI – Zentralverband Elektro-
technik- und Elektronikindustrie e.V. 

WEITERE BEREICHE UND GEWERKSCHAFTEN 

Arbeitgeberverband Pflege e.V.; Bundesverband für Kindertagespflege e.V. Bil-
dung, Erziehung und Betreuung; Bundesverband Pflegemanagement e.V.; 
Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB); dbb beamtenbund und 
tarifunion; Deutscher Berufsverband für Altenpflege e.V.; Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe – Bundesverband e.V.; DGB – Deutscher Gewerkschafts-
bund; Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI) e.V.; vbba – Gewerkschaft Ar-
beit und Soziales; Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW); Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG); Gewerkschaft öffentlicher Dienst 
und Dienstleistungen (GÖD); Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG 
BAU); Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE); Industriege-
werkschaft Metall (IGM); VDSI – Verband für Sicherheit, Gesundheit und 
Umweltschutz bei der Arbeit e.V.; Verband Bildung und Erziehung e.V. 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 6. 

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Union 
BGBl Bundesgesetzblatt 
DDST double daylight saving time/doppelte Sommerzeit (im Winter Normal-

zeit+1, im Sommer Normalzeit+2) 
DST daylight saving time/Sommerzeit 
EG Europäische Gemeinschaft 
EU Europäische Union 
EuGH Europäischer Gerichtshof 
EUV Vertrag über die Europäische Union 
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
GO EG Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments 
MEZ mitteleuropäische Zeit (UTC+1) 
MESZ mitteleuropäische Sommerzeit (UTC+2) 
PV Photovoltaik 
SoZV Sommerzeitverordnung 
UTC universal time coordinated/koordinierte Weltzeit 
YRDST year round daylight saving time/ganzjährige Sommerzeit 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





BÜRO FÜR TECHNIKFOLGEN-ABSCHÄTZUNG
BEIM DEUTSCHEN BUNDESTAG

KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE  (KIT)

Neue Schönhauser Straße 10
10178 Berlin

Fon +49 30 28491-0
Fax +49 30 28491-119

buero@tab-beim-bundestag.de
www.tab-beim-bundestag.de


	Bilanz der Sommerzeit
	Zusammenfassung
	Energieaspekte
	Bewertung der Auswirkungen auf den Energieverbrauch

	Wirtschaftliche Aspekte
	Bewertung der Auswirkungen auf die Wirtschaft

	Gesundheitliche Aspekte
	Bewertung der Auswirkungen auf die Gesundheit

	Rechtliche Situation
	Resümee und Ausblick

	Einleitung I.
	Beauftragung, Ziele und Schwerpunkte des Berichts
	Aufbau des Berichts

	Gutachter und Danksagung

	Sommerzeit – Wirkung und Diskurse ii.
	Idee und Historie der Sommerzeit 1.
	Intendierte Wirkung der Sommerzeit 2.
	Situation innerhalb der Europäischen Union 3.
	Aktivitäten der EU-Kommission 3.1
	Aktuelle Diskurse und Kritiken 3.2
	Aktivitäten von Öffentlichkeit und Politik in Deutschland
	Aktivitäten in anderen EU-Ländern


	Situation weltweit 4.

	Auswirkungen auf den Energieverbrauch III.
	Literaturanalyse 1.
	Stand der Forschung bis zum Jahr 2007 1.1
	Aktueller Stand der Forschung 1.2
	Studie von Belzer et al. (2008) in den USA
	Studie von Kellogg und Wolff (2008) in Australien
	Studie von Energies Demain (2010) in Frankreich
	Studie von Mirza und Bergland (2011) in Skandinavien
	Studie von Tichler et al. (2013) in Österreich

	Statistische Auswertung der quantitativen Angaben aus allen Studien 1.3
	Daten-, Ergebnis- und Methodenkritik 1.4
	Vergleichbarkeit von Studienergebnissen
	Übertragbarkeit von Studienergebnissen
	Künftige Studien


	Erhebung unter Akteuren der Energiewirtschaft 2.
	Ergebnis der Befragung

	Modellsimulationen 3.
	Eigenverbrauch und Autarkiegrad
	Das Modell
	Ergebnisse der Simulationen
	Auswirkungen auf Eigenverbrauch und Autarkie
	Einfluss von PV-Leistung und-Ausrichtung sowie Warmwasserbereitung
	Ganzjährige Sommerzeit


	Fazit 4.

	Auswirkungen auf die Wirtschaft IV.
	Land- und Forstwirtschaft, Jagdwesen 1.
	Ergebnis der TAB-Erhebung
	Erfahrungen aus der landwirtschaftlichen Praxis des DBV

	Transport, Verkehr, Logistik 2.
	Zeitumstellung im Schienenverkehr
	Ergebnis der TAB-Erhebung

	Freizeit- und Tourismuswirtschaft 3.
	Ergebnis der TAB-Erhebung

	Handel, Dienstleistung, Information und Kommunikation 4.
	Sommerzeitlösungen
	Ergebnis der TAB-Erhebung

	Sonstige Wirtschaftszweige 5.
	Ergebnis der TAB-Erhebung
	Abschätzung des volkswirtschaftlichen Schadens im deutschen Baugewerbe

	Fazit 6.

	Auswirkungen auf die Gesundheit V.
	Vorübergehende Effekte der Sommerzeit 1.
	Physiologische Effekte 1.1
	Stand der Forschung vor 2007 1.1.1
	Aktueller Stand der Forschung 1.1.2
	Effekte auf den Schlaf-wach-Rhythmus
	Effekte auf weitere circadiane Rhythmen
	Auswirkungen auf das Herzinfarktrisiko
	Generelle gesundheitliche Auswirkungen


	Psychologische Effekte 1.2
	Stand der Forschung vor 2007 1.2.1
	Aktueller Stand der Forschung 1.2.2

	Indirekte Effekte 1.3
	Stand der Forschung vor 2007 1.3.1
	Verkehrsunfälle
	Arbeits- und allgemeine Unfälle

	Aktueller Stand der Forschung 1.3.2
	Verkehrsunfälle
	Arbeitsunfälle und allgemeine Unfälle



	Beständige Effekte der Sommerzeit 2.
	Physiologische Effekte 2.1
	Effekte auf den Schlaf-wach-Rhythmus und weitere circadiane Rhythmen
	Auswirkungen auf Freizeitformen und -verhalten

	Psychologische Effekte 2.2
	Indirekte Effekte 2.3
	Stand der Forschung vor 2007 2.3.1
	Aktueller Stand der Forschung 2.3.2


	Fazit 3.

	Rechtliche Rahmenbedingungen VI.
	Bestehende Regelungen zur Sommerzeit 1.
	Europäischer Rechtsrahmen 1.1
	Umsetzung der Richtlinie 2000/84/EG in Deutschland 1.2

	Optionen zur Änderung der europäischen Vorgaben zur Sommerzeit 2.
	Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der Richtlinie 2000/84/EG 2.1
	Kompetenztitel für den Erlass der Richtlinie 2000/84/EG 2.1.1
	Kompetenztitel zur Änderung der Richtlinie 2000/84/EG 2.1.2
	Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
	Binnenmarkt
	Änderung einer Richtlinie zwecks Rechtsangleichung

	Voraussetzungen nach Artikel 114 Absatz 3 AEUV 2.1.3
	Weitere Handlungsmöglichkeiten aufgrund des Artikels 114 AEUV 2.1.4
	Abgrenzung der europäischen Kompetenzen (Regelungen zum Binnenmarkt) und der Kompetenzen der Mitgliedstaaten (Regelung der Standardzeit) 2.1.5
	Ordentliches Gesetzgebungsverfahren 2.1.6
	Ordentliches Gesetzgebungsverfahren nach Artikel 294 AEUV

	Zwischenfazit 2.1.7

	Initiativrechte des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2000/84/EG 2.2
	Indirektes Initiativrecht des Europäischen Parlaments gemäss Artikel 225 AEUV 2.2.1
	Zwischenergebnis

	Indirektes Initiativrecht des Rates gemäss Artikel 241 AEUV 2.2.2
	Zwischenergebnis


	Indirektes Initiativrecht einer Europäischen Bürgerinitiative gemäss Artikel 11 Absatz 4 EUV 2.3
	Formale Voraussetzungen 2.3.1
	Zwischenfazit 2.3.2


	Fazit 3.

	Schlussfolgerungen VII.
	Ausgangslage
	Aktueller Forschungsstand 1.
	Auswirkungen auf den Energieverbrauch 1.1
	Auswirkungen auf die Wirtschaft 1.2
	Auswirkungen auf die Gesundheit 1.3

	Rechtliche Situation 2.
	Option 1: Initiative der EU-Kommission
	Option 2: Initiative des Europäischen Parlaments
	Option 3: Initiative des europäischen Rates
	Option 4: Initiative einer europäischen Bürgerinitiative

	Resümee 3.
	Energetische Aspekte
	Wirtschaftliche Aspekte
	Gesundheitliche Aspekte
	Ausblick


	Literaturverzeichnis
	In Auftrag gegebene Gutachten 1.
	Weitere Literatur 2.

	Anhang
	Abbildungsverzeichnis 1.
	Tabellenverzeichnis 2.
	Ergänzende Tabellen 3.
	Erhebung zu den Auswirkungen der Sommerzeit auf den Energieverbrauch 4.
	E-Mail-Anschreiben 4.1
	Fragebogen 4.2
	Verteiler 4.3
	Übertragungsnetzbetreiber
	Verbände und sonstige Institutionen
	Kraftstoffanbieter
	Energiecontracting
	Fernwärmeanbieter
	Regelenergieanbieter
	Stromhandel, Stadt- und Gemeindewerke


	Erhebung zu den Auswirkungen der Sommerzeit in der Wirtschaft 5.
	E-Mail-Anschreiben 5.1
	Erhebung: Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft

	Fragebogen 5.2
	Erhebung zum Kenntnisstand bezüglich der Auswirkungen der Sommerzeit auf die Wirtschaft
	Verteiler 5.3
	Land- und Forstwirtschaft, Jagdwesen
	Verkehr, Transport und Logistik
	Handel, Dienstleistung, Information und Kommunikation
	Freizeitwirtschaft und Tourismus
	Industrie, Gewerbe, Handwerk
	Weitere Bereiche und Gewerkschaften



	Abkürzungsverzeichnis 6.

	Leere Seite
	Leere Seite



